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1 EINLEITUNG 
 
1.1 Problematik 
 
Die niedersächsische Landschaft wird bis heute durch eine ländliche Siedlungsstruktur geprägt. 
Weite Teile des Landes weisen eine Bevölkerungsdichte unter 100 Einwohnern/km² auf und wer-
den durch die Landwirtschaft in Wert gesetzt. Damit verbindet sich ein vielfältiges, regionalgebun-
denes Erscheinungsbild der ländlichen Siedlungen, das sich der verstärkten politischen Einbindung 
in die urban-industriellen Abhängigkeiten ausgesetzt sieht.  
 
Spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges unterliegt der ländliche Raum einem vielschich-
tigen Strukturwandel. Ein bis heute anhaltender Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe setzte 
ein, und an die Stelle der bäuerlichen Selbstversorgung trat eine spezialisierte und mechanisierte 
Vermarktungswirtschaft. 
 
In Verknüpfung mit dem ökonomischen Strukturwandel verlaufen soziale Veränderungen, die 
durch die Annahme veränderter Lebensformen bzw. einem Wertewandel gekennzeichnet werden. 
So dringen städtische Vorbilder und Maßstäbe, oftmals auch zeitlich begrenzte modische Einflüsse, 
in die Dörfer ein. Diese stehen in engem Zusammenhang mit dem gleichzeitigen Verlust gewach-
sener Traditionen und alter prägender, regional gebundener Bautechniken. 
 
Stadtnahe Dörfer unterliegen zunehmend den urbanen Raumansprüchen der modernen Städte. Sie 
werden durch den zunehmenden Bedarf an (hochwertigen) Wohnbauflächen wie durch die Inan-
spruchnahme von Flächen für Verkehrswege, für Industrie- oder Gewerbeflächen, für Freizeitges-
taltung o.ä. überprägt. Dieser Wandlungsprozess der ehemals ortstypischen ländlichen Bauweisen 
und Lebensformen zugunsten städtischer Uniformität bewirkt eine Verarmung des dörflichen Le-
bensraumes sowie der örtlichen Umweltqualitäten.  
 
In den peripher gelegenen Dörfern bewirkt der sozio-ökonomische Strukturwandel - unterstützt 
durch die stark zugenommene Mobilität - dagegen eine Entwicklung, die durch Abwanderung, 
Überalterung, Entsiedelung und Verödung gekennzeichnet werden kann. Vielfach ist die Versor-
gung im Bereich der Basisdienstleistungen nicht mehr überall gewährleistet. Dadurch wird eine 
partielle Aufgabe bzw. Zerstörung der ländlichen Siedlung eingeleitet.  
 
Als Förderinstrument hat sich die Schwerpunktsetzung der Dorfentwicklung (früher Dorferneue-
rung) jedoch an die gewandelten Bedürfnisse der ländlichen Räume angepasst. Während in den 
1980er Jahren der massive Strukturwandel in der Landwirtschaft im Blickpunkt stand, sind heute 
der demographische Wandel und die Flüchtlingsproblematik mit den entsprechenden Folgen, die  
Fragen der Innenentwicklung und die Vermeidung von Flächenverbrauch bzw. der Klimaschutz 
und Möglichkeiten der Klimafolgenanpassung in den Fokus gerückt.  
 
Aus diesen Maßgaben leitet sich der Ansatz der Dorfentwicklung ab. Ziel ist es, die noch vorhande-
nen, überlieferten Potenziale der Dörfer mit den Modernisierungsansprüchen und -notwendigkeiten 
der in der Gegenwart lebenden Bevölkerung unter besonderer Beachtung der demographischen Ent-
wicklung und der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme in Einklang zu bringen. Darüber hinaus 
gilt es, einen attraktiven und für die Bewohner identitätsstiftenden ländlichen Raum auch in Zukunft 
zu entwickeln.  
 
Die Anforderungen und Aufgaben, die sich dabei für die Gemeinden Dedelstorf, Hankensbüttel, 
Sprakensehl, Steinhorst und Obernholz der Samtgemeinde Hankensbüttel ergeben, werden im 
nachstehenden Planungswerk dargelegt.  
 
 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
- EINLEITUNG - 

 

  Seite 6  

1.2 Planungsverständnis und Grundlage der Förderung  
 
Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Braunschweig hat die Dorfregion Hankensbüttel 
zum 01.07.2013 in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. Die 
Erarbeitung der Dorfentwicklungsplanung für die Dorfregion versteht sich dabei als umfassende, 
fachübergreifende Planung. Sie soll die zukünftige planerische, grünordnerische und städtebaulich-
hochbauliche Entwicklung der Dorfregion auf einer abgestimmten Basis konzeptionell vorzeich-
nen. Dabei hat die Dorfentwicklungsplanung neben den Zielen der Raumordnung und der Lan-
desplanung, den regionalen Handlungsstrategien, den Belangen des Umwelt- und des Natur-
schutzes, der demographischen Entwicklung sowie der Reduzierung des Flächenverbrauchs 
durch Innenentwicklung Rechnung zu tragen. Darüber hinaus soll die Dorfentwicklungspla-
nung den Erfordernissen der lokalen Wirtschaft, der städtebaulichen Entwicklung, der Baukul-
tur, des Dorf- und Landschaftsbildes, den soziokulturellen Eigenarten und in besonderer Weise 
dem Klimaschutz entsprechen. Gleichzeitig werden die zur Verwirklichung der Ziele erforderli-
chen Maßnahmen im Dorfentwicklungsplan herausgestellt, die Voraussetzung für die Förderung 
von Projekten im Rahmen des Förderprogramms ist.  
 
Gemeinsam mit den beiden Projekten Holte Lastrup (Emsland) und den Duderstädter Dörfern (Göt-
tingen) wurde die zeitgleich mit der Dorfregion Hankensbüttel aufgenommene Planungsregion 
Wahrenholz/Schönewörde 2014 zusätzlich als landesweites Modellvorhaben Dorfentwicklung und 
Klimaschutz ausgewählt. Im Vordergrund stand die gemeinsame Erarbeitung von Ansatzpunkten 
und Maßnahmen für den Klimaschutz in den folgenden Handlungsfeldern der Dorfentwicklung:  
 
• Klimaschutz im Alltag und Gemeinschaft (in Vereinen, Verbänden, Organisationen) 
• Energieeffizienz und Klimaschutz in Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft 
• Energieeffizientes Bauen, Modernisieren und Siedlungsentwicklung 
• Klimaschonende Mobilität und Straßenraum. 

 
Die Besonderheit der Dorfentwicklung ergibt sich aus dem Planungsverständnis. Um Synergieeffekte 
zu erzielen und überregional bedeutsame Themenfelder wie z.B. die Breitbandversorgung, den Klima-
schutz oder die Ansprüche der lokalen Wirtschaft auf eine breitere Basis zu stellen, fand eine enge Ab-
stimmung zwischen den beiden zeitgleich vom Planungsbüro betreuten Planungsregionen Wahren-
holz/Schönewörde und Hankensbüttel statt, welche unmittelbar aneinandergrenzen. Zahlreiche Veran-
staltungen wie u.a. eine Informationsveranstaltung für das örtliche Bauhandwerk sowie ausgewählte 
thematische Arbeitsgruppentreffen wurden gemeinsam durchgeführt. Darüber hinaus beteiligten sich 
beide Dorfregionen an dem überregional bedeutsamen Heidmärkerfest in Hankensbüttel mit einem ge-
meinsamen Informationsstand zu den Themenfeldern Dorferneuerung und Klimaschutz.  
 
Über die Beteiligung in verschiedenen Themengruppen war und ist die Bevölkerung aufgerufen, 
die künftige Dorfentwicklung aktiv mit zu gestalten. Aus dem eigenen Interessenbereich können 
somit Vorstellungen in die kommunalen Entscheidungen eingebracht werden.  
 
Neben der Bevölkerung sind die Vertreter des Bauhandwerks, die Träger öffentlicher Belange, die 
Verwaltung und die politischen Gremien als Entscheidungsträger zukünftiger Entwicklungen an 
der Planung beteiligt worden. Um einen für alle Beteiligten akzeptablen Kompromiss zu finden und 
letztlich zu gemeinschaftlichem Handeln zu motivieren, war und ist es Aufgabe der Planer, den Di-
alog zwischen den verschiedenen Interessengruppen sachkundig zu moderieren.  
 
Für das niedersächsische Dorfentwicklungsprogramm werden vorrangig Mitteln des „Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes“ (ELER) sowie der Gemein-
schaftsaufgabe des Bundes und der Länder zur „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK) bereitgestellt. Die Förderungl erfolgt über das Amt für regionale Landesentwick-
lung Braunschweig (ArL).  
 
Grundlage der Dorfentwicklung ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integ-
rierten ländlichen Entwicklung (ZILE) gemäß RdERl. d. ML v. 19.08.2015 (vgl. Kapitel 9). Ziel ist 
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es, die ländlichen Räume als Lebens- Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern. Die Maß-
nahmen sollen zu einer positiven Entwicklung der Agrarstruktur, einer nachhaltigen Stärkung der 
Wirtschaftskraft und zur Erhöhung der Lebensqualität beizutragen.  
 
Die Richtlinie, in der die Dorfentwicklung (Maßnahme 5) als integraler Bestandteil eingebunden 
ist, ist die Grundlage für den Einsatz von Fördermitteln der EU, des Bundes und des Landes. Mit 
der Richtlinie wird ein integraler Ansatz verfolgt, der darauf abzielt, dass zur Entwicklung des 
ländlichen Raumes die Kräfte aller Beteiligten gebündelt werden müssen. Die Erarbeitung der 
Dorfentwicklungsplanung für die Dorfregion Wahrenholz/Schönewörde soll zur Erhaltung und 
Gestaltung des ländlichen Charakters und der Verbesserung der Lebensqualität beitragen.  
 
Die Richtlinie umfasst folgende Maßnahmenansätze:  
 
Maßnahme 3  Dorfentwicklungspläne 
Maßnahme 4 Regionalmanagement 
Maßnahme 5  Dorfentwicklung 
Maßnahme 6 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes 
Maßnahme 7 Flächenmanagement Klima und Umwelt 
Maßnahme 8 Infrastrukturmaßnahmen (ländlicher Wegebau) 
Maßnahme 9 Basisdienstleistungen 
Maßnahme 10  ländlicher Tourismus 
Maßnahme 11  Kulturerbe 
 
Am 18.09.2014 wurde das Planungsbüro mit der Erstellung des Dorfentwicklungsplanes beauf-
tragt. Nach einer etwa 15monatigen Bearbeitungszeit wurde der Entwurf des Dorfentwicklungspla-
nes als Grundlage für die Förderung dem Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig und 
als örtliches Entwicklungskonzept den beteiligten Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme 
vorgelegt.  
 
Die Möglichkeit der Einsichtnahme für die Bevölkerung war in der Zeit vom __.__.2016 - 
__.__.2016 bei den beiden Gemeinden gegeben. 
 
Nach der Einarbeitung von Änderungen und Ergänzungen ist der Plan von den Gemeinden De-
delstorf, Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl und Steinhorst abschließend zu beschließen. Der 
Dorfentwicklungsplan besitzt zwar keine rechtliche Verbindlichkeit ist aber als ein anpassungs- 
und fortschreibungsfähiger Handlungsrahmen für die weitere gemeindliche Entwicklung anzuse-
hen. Mit erfolgter Anerkennung durch das ArL wird der zeitliche (durchschnittlich 7 Jahre) und fi-
nanzielle Rahmen für die Förderung festgelegt. Alljährlich zum 15.02. können Maßnahmenanträge 
über die Gemeinden gestellt werden, die von dem Dorfentwicklungsplaner vorherzu beraten und zu 
koordinieren sind.  
 
Der Fördersatz für Gemeinden und Gemeindeverbände entspricht gem. der ZILE-Richtlinie Nr. 
5.4.2.2 der Abweichung von der landesweit ermittelten durchschnittlichen Steuereinnahmekraft:   
 
• 15 % über Durchschnitt = 33 %  
• Durchschnitt = 43 %  
• 15 % unter Durchschnitt = 63 %  
 
Die Abweichung von der Steuereinnahmekraft wird jährlich anhand der vom Landesamt für Statis-
tik Niedersachsen (LSN) aktualisierten Daten fortgeschrieben. Maßgeblich ist das Bewilligungsjahr 
des Projekts. Grundlage sind die Steuereinnahmen der zurückliegenden drei Jahre (für 2015: 2014, 
2013, 2012). 
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Die Fördersätze für Projekte, die nachweislich der Umsetzung und damit der beschriebenen Zieler-
reichung eines integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes oder eines regionalen Entwicklungs-
konzeptes nach LEADER dienen, können um bis zu 10 % erhöht werden (ZILE Richtlinie Nr. 
5.4.2.5). Im April 2015 wurde die Nachhaltigkeitsregion Isenhagener Land, in der sich beide Dorf-
regionen befinden, erneut als LEADER-Region vom Land Niedersachsen ausgewählt. 
 
Bei Gebietskörperschaften werden Maßnahmen mit einem Zuwendungsbedarf von weniger als 
10.000 € nicht gefördert. Die Umsatzsteuer gehört zu den förderfähigen Ausgaben, sofern keine 
Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Alle investiven Maßnahmen unterliegen dabei einem Ran-
king, d.h. die Förderbehörde vergleicht die verschiedenen Anträge hinsichtlich konkreter Förderas-
pekte (Projekt fördert die Gleichstellung von Frauen, Schaffung von Arbeitsplätzen, Um- Nachnut-
zung in z.B. Ortsinnenlage u.ä.), s. auch hierzu die Anlagen der ZILE-Richtlinie.  
 
Bei privaten Antragstellern gewährt das Land grundsätzlich Zuschüsse von bis zu 25 % der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben, jedoch maximal 50.000 € je Objekt. Eine zusätzliche Erhöhung um 5 % 
ist möglich, wenn es sich um ein ortsbildprägendes Gebäude handelt. Anders als bei den kommuna-
len Vorhaben bedürften die möglichen privaten Maßnahmen keiner gezielten Nennung im Dorf-
entwicklungsplan. Hier steht die Erhaltung und die Nach- und Umnutzung von landwirtschaftlich 
oder ehemals landwirtschaftlich genutzter Bausubstanz im Fokus der Förderung. Private Maßnah-
men mit einem Zuwendungsbedarf von weniger als ca. 2.500 € werden nicht gefördert. Die Um-
satzsteuer gehört mit zu den förderfähigen Ausgaben, sofern keine Abzugsberechtigung für die 
Vorsteuer vorliegt.  
 
Für beantragte private Maßnahmen ist in der Regel ein Angebot des ausführenden Unternehmens 
(Kostenvoranschlag) ausreichend. Bei einer Zuwendungshöhe über 26.000,00 € sind drei Ange-
bote vorzulegen, auf deren Grundlage über die Förderwürdigkeit und das Fördervolumen ent-
schieden wird. Die Abrechnung erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme anhand der Original-
rechnungen. Mit der Durchführung darf grundsätzlich nicht vor dem Erlass des Zuwendungsbe-
scheides begonnen werden. Eigenleistungen der privaten Zuwendungsempfänger können nicht 
gefördert werden - ausgenommen werden können hier lediglich gemeinnützig ausgerichtete Ver-
eine.  
 
 
1.3  Bürgerbeteiligung und Chronologie  
 
Am 15.01.2015 fand im Gasthaus Pasemann in Emmen die Auftaktveranstaltung zur Dorfentwick-
lung statt, um über die Inhalte und Möglichkeiten der Dorfentwicklung zu informieren. Spontan er-
klärten sich an diesem Abend rd. 165 Bürger bereit (Jüngere und Ältere, Männer und Frauen, Ver-
einsmitglieder, Landwirte, Alteingesessene und Neubürger), an der Erarbeitung der Dorfentwick-
lungsplanung für die Dorfregion Hankensbüttel mitzuwirken.  
 
Vor dem Beginn der Arbeitsgruppentreffen wurden gemeinsame Ortsbegehungen durchgeführt, um 
erste Eindrücke von den Stärken und Schwächen der Ortschaften kennen zu lernen.  
 
Aufgrund des großen Zuspruches wurden insgesamt fünf thematische Arbeitsgruppen gebildet, um 
die entsprechenden Handlungsfelder zu bearbeiten.  
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Folgende Bürgerinnen und Bürger haben aktiv an der Erarbeitung der Dorfentwicklungs-
planung für die Dorfregion Hankensbüttel mitgewirkt: 
 
Arbeitsgruppe Handlungsfeld  
Kultur und Soziales  
 

Asmus Thomas 
Böhme Hans-Herbert 
Bührke Ulrike 
Buse Wolfgang 
Dierks Christiane 
Drangmeister Achim 
Dr. Schöne-
berg Tim 
Dr. Springhorn Heinrich 
Drangmeister Achim 
Drewes Ulrike 
Fromhagen Christiane 
Gaas Thorsten 
Harms Joachim  
Holz Jens 
Holz Markus 
Hornbostel Hinrich 
Kroll Karsten  
Kruse Melanie 
Mako Peter 
Mako-Eiselt Susann 
Merwitz Brigitte 
Quickenstedt Karin 
Rausch Martin 
Rodewald Claudia 
Schaper Wolfgang 
Schröder Silke 
Schulze Bernd 
Singer Klaus-Hinrich 
Tolstichin Ira 
Topola Denis 
Trunkwalter Philipp 
Willier Ulrich   

  
Arbeitsgruppensprecher:   
  
Springhorn, Heinrich  
Buse, Wolfgang  
  
 
 
 

 
Arbeitsgruppe Handlungsfeld  
Straßenraum und Mobilität  
 
Dettmer Barbara 
Dolezych Klaus 
Dreyer  Erhard 
Frahm Bernd 
Fröhlich Dirk 
Fromhagen Christiane 
Gödecke Heinz 
Harms Joachim 
Kruse Melanie 
Lilje Ingo 
Meyer Annegret 
Müller Olaf 
Pawlitzki Jürgen  
Pelzer Hartmut 
Quitschau Peter 
Rausch Martin 
Rißmann Jutta 
Rodewald Werner 
Schulze Hans-Hermann 
Schulze Hinrich 
Thomsen  Susanne 
Schäfer Torsten 
Schucht  Bernd 

 
Arbeitsgruppensprecher: 
 
Schäfer, Torsten 
Schucht, Bernd 
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Arbeitsgruppe Handlungsfeld 
Dorf und Landschaft 
 
Cohrs Joachim 
Dettmer Barbara 
Dierks Christiane 
Dr. Schöne-
berg Tim 
Dr. Wendt Henning 
Dreyer Erhard 
Fröhlich  Anne 
Fröhlich  Claus 
Fromhagen Christiane 
Götze Dirk 
Hasselmann Wilhelm 
Kreis Linda 
Lamprecht Annegret 
Lamprecht Heinrich 
Lilje Reiner 
Markefke Manfred 
Martens Kathrin 
Masur Heidemarie 

Müller Olaf 
Niebuhr Marita 
Paeger Gisela 
Pawlitzki Jürgen  
Pesel Wilhelm 
Peschel Birgit 
Petzold Lutz 
Quickenstedt Karin 
Quitschau Peter 
Rausch Martin 
Rißmann Jutta 
Rodewald Bernd 
Rodewald Claudia 
Schröder  Silke 
Wolter Ernst-Wilhelm 
Zergiebel Nicole 
 
Arbeitsgruppensprecher: 
 
Müller, Olaf

 
Fröhlich, Anne  
 
 
 
 
 
 
Arbeitsgruppe Handlungsfeld 
Bautradition und Siedlungsentwicklung 
 

Bauke Ilka 
Bauke Petra 
Bergmann Johann 
Bieber Dieter 
Brockmann Dietrich 
Dettmer Barbara 
Dr. Springhorn Heinrich 
Dr. Wendt Henning 
Dreyer Erhard 
Fromhagen Christiane 
Goerke Ann-Kathrin 
Gruhm Klaus-Dieter 
Hasselmann Wilhelm 
Kramer Diana 
Lamprecht Annegret 
Lamprecht Heinrich  

Lepke Oliver 
Martens Kathrin 
Meyer Annegret 
Olvermann Jens 
Paeger Gisela 
von Parpart Horst 
Pawlitzki Jürgen 
Pelzer Hartmut 
Rausch Martin 
Rodewald Bernd 
Rodewald Werner 
Schiller Melanie 
Warnecke Carsten 
Willier Ulrich  

 
Arbeitsgruppensprecher: 
 
Pawlitzki, Jürgen
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Arbeitsgruppe Handlungsfeld 
Wirtschaft, Tourismus,  
Breitbandversorgung 
 
Bludau Marc 
Böhme Hans-Herbert 
Burmeister Jörg 
Dolezych Klaus 
Dr. Schöneberg Tim  
Drangmeister Achim 
Dreyer Erhard 
Frahm Gudrun 
Fromhagen Christiane 
Holz Jens 
Holz Markus 
Lamprecht Annegret 
Lamprecht Heinrich 

Nowarra Eveline 
Olfermann Hubert 
Rath Angela 
Rausch Martin 
Rodewald Werner 
Schäfer Astrid 
Schaper Wolfgang 
Schucht Christiane 
Singer Klaus-Heinrich 
Südheide Gifhorn GmbH 
Trunkwalter Philipp 
Wolter Ernst-Wilhelm  
Wolters Günter 
 
Arbeitsgruppensprecher: 
 
Dr. Schöneberg, Tim   

 
Die Moderationen der Arbeitsgruppen wurden von Frau Traub, Frau Frühauf, Herrn Warnecke und 
Herrn Koesling durchgeführt. Die Arbeitskreissitzungen waren grundsätzlich offen für alle, so dass spo-
radisch weitere interessierte Bürger an der Erarbeitung der Dorfentwicklungsplanung beteiligt waren.  
 
Allen, die an der Erarbeitung der Dorfentwicklungsplanung für die Dorfregion Hankensbüttel mit-
gewirkt haben, sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt. Ohne ihre Mitarbeit wäre die 
Erarbeitung der Planung so nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank gilt Christiane Fromha-
gen (BGM Gemeinde Sprakensehl), Wilhelm Hasselmann (BGM Gemeinde Steinhorst), Martin 
Rausch (BGM Gemeinde Hankensbüttel), Bernd Rodewald (BGM Gemeinde Dedelstorf) und 
Werner Rodewald (BGM Gemeinde Obernholz) sowie Ilka Bauke (Vertreterin des Samtgemeinde-
bürgermeisters) und Andreas Taebel (Samtgemeindebürgermeister), die sich stets engagiert und in 
kollegialer Weise für das gemeinsame Projekt eingesetzt haben.  

 
Folgende Termine fanden im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung für die Dorfregion 
Hankensbüttel statt:  
 
05.01.2014 1. Treffen der regionalen Koordinierungsgruppe der Planungsregion 
 Hankensbüttel  
 
23.06.2014 Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz 
 Projektauftaktgespräch in Verden/Aller 

Interessierte Bürger und Planer machen sich bei der  Ortsbegehung ein Bild von den örtlichen Gegebenhei ten.  
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22.10.2014 Bürgerforum zur Weiterentwicklung des Regionalen Entwicklungskonzeptes der  
 Nachhaltigkeitsregion Isenhagener Land  
 
24.10.2014 1. Treffen der gemeinsamen Lenkungsgruppe der Planungsregionen  
 Hankensbüttel und Wahrenholz/Schönewörde 
 
21.11.2014 Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz 
 Auftaktveranstaltung in Duderstadt 
 
22.11.2014 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
15.01.2015 Einleitende Bürgerversammlung mit Bildung der thematischen Arbeitsgruppen 
 
24.01.2015 Gemeinsame Ortsbegehung – Gemeinde Sprakensehl 
 
31.01.2015 Gemeinsame Ortsbegehung – Gemeinde Dedelstorf 
 
07.02.2015 Gemeinsame Ortsbegehung – Gemeinde Obernholz 
 
19.02.2015 Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz 
 Gemeinsame Veranstaltung der Dorfregionen Hankensbüttel und  
 Wahrenholz/Schönewörde   
 
20.02.2015 Gemeinsame Ortsbegehung – Gemeinde Steinhorst 
 
21.02.2015 Gemeinsame Ortsbegehung – Gemeinde Hankensbüttel   
 
04.03.2015 Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz 
 1. Treffen des Projektbeirates 
 
05.03.2015 2. Treffen der regionalen Koordinierungsgruppe 
 
10.03.2015 1. Treffen der Arbeitsgruppe Straßenraum und Mobilität 
 
17.03.2015 1. Treffen der Arbeitsgruppe Kultur und Soziales  
 
24.03.2015 1. Treffen der Arbeitsgruppe Bautradition und Siedlungsentwicklung 
 
31.03.2015 1. Treffen der Arbeitsgruppe Wirtschaft, Tourismus, Breitbandversorgung 
 
05.05.2015 1. Treffen der Arbeitsgruppe Dorf und Landschaft  
 
21.04.2015 2. Treffen der Arbeitsgruppe Straßenraum und Mobilität 
 
19.05.2015 2. Treffen der Arbeitsgruppe Kultur und Soziales 
 
12.05.2015 2. Treffen der Arbeitsgruppe Bautradition und Siedlungsentwicklung 
 
26.05.2015 2. Treffen der Arbeitsgruppe Wirtschaft, Tourismus, Breitbandversorgung 
 
09.06.2015 2. Treffen der Arbeitsgruppe Dorf und Landschaft 
 
02.06.2015 3. Treffen der Arbeitsgruppe Straßenraum und Mobilität 
 
07.07.2015 3. Treffen der Arbeitsgruppe Kultur und Soziales 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
- EINLEITUNG - 

 

  Seite 13  

14.07.2014 4. Treffen der Arbeitsgruppe Straßenraum und Mobilität 
 
16.07.2015 3. Treffen der Arbeitsgruppen Bautradition und Siedlungsentwicklung,  
 Gemeinsame Veranstaltung beider Planungsregionen  
 
02.08.2015 Teilnahme am Heidmärkerfest 
 
01.09.2015 3. Treffen der Arbeitsgruppe Dorf und Landschaft 
 
08.09.2015 4. Treffen der Arbeitsgruppe Kultur und Soziales 
 
29.09.2015 5. Treffen der Arbeitsgruppe Straßenraum und Mobilität 
 
22.09.2015 4. Treffen der Arbeitsgruppe Bautradition und Siedlungsentwicklung 
 
13.10.2015 Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz  
 Gemeinsame Informationsveranstaltung für das lokale Bauhandwerk 
 
03.11.2015 Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz 
 2. Treffen des Projektbeirates  
  
10.11.2015 3. Treffen der regionalen Koordinierungsgruppe 
 
10.11.2015 3. Treffen der Arbeitsgruppe Wirtschaft, Tourismus, Breitbandversorgung 
 Gemeinsame Veranstaltung der beiden Dorfregionen  
 Hankensbüttel und Wahrenholz/Schönewörde zum Themenfeld Wirtschaft 
 
10.03.2016 Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz 
 3. Treffen des Projektbeirates 
 
Weiterer Ablauf:  
  
Juni 2016 Fertigstellung des Planentwurfes - Abgabe an die Arbeitsgruppenmitglieder, die 

Gemeinden Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl und Steinhorst, das 
ArL, die Samtgemeinde Hankensbüttel, den Landkreis Gifhorn, die niedersächsi-
sche Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel 
und die Landwirtschaftskammer  
 

Juni 2016 Auslegung des Entwurfes des Dorfentwicklungskonzeptes zur Einsichtnahme bei 
 den 5 Gemeinden. Vorlage des Entwurfes beim ArL zur Anerkennung als Förder-
 grundlage 

 
August 2016  Abschließende Bürgerversammlung 
  
2016-2023 jährliche Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes nach Abstimmung mit 
 dem Arbeitskreis und den Gemeinden 
  
Die im Rahmen der Arbeitsgruppensitzungen erarbeiteten Empfehlungen bilden die Grundlage des 
vorliegenden Dorfentwicklungsplanes für die Dorfregion Hankensbüttel. Entscheiden werden aber 
bei allen öffentlichen Maßnahmen die Gemeinderäte von Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, 
Sprakensehl und Steinhorst nach der Lage der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.  
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1.4 Planvorgaben  
 
Raumordnerische Planungen zielen allgemein auf die Lösung von Problemen der Nutzung des 
Raumes ab und zeichnen seine anzustrebende Entwicklung vor. Dabei bilden die zuständigen Pla-
nungsebenen von Bund, Land und Region bzw. Landkreis ein System hierarchisch gestufter Rah-
menplanungen, wobei die jeweils übergeordnete Planungsebene die Interessen der nachgeordneten 
Planungsebene beachten soll, während die jeweils untergeordnete Planungsebene ihre Ziele in den 
übergeordneten Planungsrahmen einpassen muss.  
 
Die Ergebnisse dieser Koordination werden in Form von Grundsätzen und Zielen für die Raum-
entwicklung dargestellt. Das Bundesraumordnungsprogramm gibt dabei einen unverbindlichen ge-
samt-räumlichen, überfachlichen Orientierungsrahmen vor. Diese Vorgaben werden auf Landes-
ebene konkretisiert und verbindlicher ausgeführt und mit den Planungen auf untergeordneter Ebene 
abgeglichen. Auf Ebene der Regionalplanung (Träger sind überwiegend die Landkreise) werden 
schließlich die übergeordneten Entwicklungsabsichten des Landes mit den Entwicklungsvorstel-
lungen der Gemeinden sowie überörtlich tätiger Fachplanungsträger abgestimmt.  
 
Nach dem Raumordnungsprogramm des Landes Niedersachsen von 2015 (Entwurf) werden die 
Orte Allersehl, Alt-Isenhagen, Behren, Blickwedel, Bokel, Bottendorf, Dedelstorf, Emmen, Hagen, 
Hankensbüttel, Isenhagen, Langwedel, Lingwedel, Lüsche, Masel, Oerrel, Räderloh, Repke, 
Schweimke, Sprakensehl, Steimke, Steinhorst, Weddersehl, Wentorf, Wettendorf und Wierstorf 
dem ländlichen Raum zugeordnet. Für die allgemeine Entwicklung des ländlichen Raumes gilt: 
 
• seine endogenen Entwicklungspotenziale zu nutzen und seine wirtschaftliche Leistungsfä-
 higkeit zu stärken, 
• die Siedlungs- und Infrastruktur bedarfsgerecht zu gestalten und weiterzuentwickeln, 
• seine naturräumlichen Potenziale und ökologischen Funktionen nachhaltig zu sichern und zu  
 verbessern.  
 
Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) für den Großraum Braunschweig (2008), auf-
gestellt vom Zweckverband Großraum Braunschweig, der die Regionalplanung zusammenfassend 
für die Städte Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg sowie für die Landkreise Gifhorn, Goslar, 
Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel übernimmt, konkretisiert die Vorgaben der Landesplanung im 
Umfeld der beplanten Orte mit folgenden Festsetzungen:  
 
• Oberzentrum Braunschweig  

(60 km südlich des Planungsraumes)  
• Oberzentrum Celle 

(43 km westlich des Planungsraumes) 
• Oberzentrum Wolfsburg (in Funktionsergänzung mit Braunschweig und Salzgitter) 

(45 km südöstlich des Planungsraumes) 
• Mittelzentrum Gifhorn  

(ca. 30 km südlich des Planungsraumes) 
• Mittelzentrum Uelzen 
 (36 km nördlich des Planungsraums 
• Grundzentrum Hankensbüttel 

(im nordöstlichen Bereich des Planungsraums) 
• Grundzentrum Wesendorf 

(ca. 15 km südlich des Planungsraums) 
• Teilfunktionen eines Grundzentrums übernehmen Wahrenholz sowie Groß Oesingen 
 (ca. 12 km nordwestlich von Wahrenholz) 
• Standorte mit besonderer Entwicklungsaufgabe Erholung sind Bokel, Hagen, Hankensbüttel 
 und Oerrel und Steinhorst 
• Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus ist Hankensbüttel 
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• Standort mit regional bedeutsamem Erholungsschwerpunkt ist Isenhagen  
• Vorranggebiet Natura 2000  
 (nordöstlich Schweimke (flächig), südöstlich von Oerrel (flächig), nördlich von Hagen (groß-
 flächig), westlich von Blickwedel (linienhaft), nördlich sowie südwestlich von Räderloh (flä-
 chig), östlich von Auermühle und Lüsche (linienhaft), nordöstlich sowie südöstlich von Stein-
 horst (flächig) und südwestlich von Allersehl (linienhaft) sowie die Bullenkuhle bei Bokel) 
• Vorranggebiet Natura 2000 mit linienhafter Ausprägung  
 (im Lauf der Ise sowie des Emmer Baches und der Bruno) 
• Vorranggebiete für Natur und Landschaft  
 (nördlich von Schweimke, in einem Streifen südlich von Schweimke, südöstlich von Emmen 
 und Oerrel, nördlich sowie südlich von Lingwedel, südlich, nordöstlich und südöstlich von 
 Bokel, inselhaft im Forstgebiet nordwestlich von Hagen, westlich von Blickwedel, nordwest-
 lich sowie südlich von Räderloh, südwestlich von Lüsche, der Niederungsbereich der Lachte 
 östlich von Auermühle und Lüsche, Niederungsbereich zwischen Allersehl und Steinhorst, 
 nordöstlich sowie südöstlich von Steinhorst, nordwestlich von Dedelstorf sowie inselhaft ver-
 streute kleinere Flächen im Plangebiet) 
• Vorranggebiet für Natur und Landschaft in linienhafter Ausprägung 
 (Bereich des Bokeler Baches südlich von Bokel und Gosebachs nördlich von Wierstorf) 
• Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft  
 (inselhaft und zahlreich zwischen den einzelnen Orten großflächig westlich der B 4 mit Aus-
 nahme der Ortslagen sowie einzelner Flächen nördlich und südlich von Sprakensehl sowie 
 nordöstlich von Lüsche) 
• Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen, natürlichen standortgebundenen land-
 wirtschaftlichen Ertragspotenzials (großflächig außerhalb der Ortslagen) 
• Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft 
 (flächenhaft im gesamten Gemeindegebiet im Umfeldbereich der Ortslagen von Bokel, Spra-
 kensehl, Hagen, Räderloh, Blickwedel, Steinhorst, Langwedel, Lingwedel, Dedelstorf, Aller-
 sehl, Masel, Bottendorf, Schweimke, Wettendorf, Hankensbüttel, Repke, Weddersehl, Oerrel, 
 Wierstorf, Wettendorf, Wentorf, Emmen Alt Isenhagen und Isenhagen mit Ausnahme der 
 Siedlungs- und Waldbereiche) 
• Vorbehaltsgebiete Wald  
 (flächen- und inselhaft im gesamten Plangebiet sowie großflächig westlich der B 4 und öst-
 lich von Oerrel) 
• Vorbehaltsgebiet zur Vergrößerung des Waldanteils 
 (südwestlich von Oerrel sowie südwestlich von Sprakensehl) 
• Vorbehaltsgebiet von Aufforstung freizuhaltendes Gebiet 
 (südlich von Oerrel im Natura 2000 - Gebiet und östlich von Schweimke sowie südlich von 
 Bokel) 
• Vorbehaltsgebiete mit besonderen Schutzfunktionen des Waldes 
 (nordöstlich von Schweimke, nördlich von Behren, nordwestlich von Hagen und Blickwedel, 
 westlich von Räderloh, nordöstlich und südöstlich von Steinhorst, Verlauf der B 4 südlich von 
 Sprakensehl sowie auf kleineren Flächen einzelner Ortslagen  
• Vorbehaltsgebiet zur Rohstoffgewinnung Sand 
 (östlich von Sprakensehl, nördlich von Dedelstorf und südlich von Hankensbüttel) 
• Vorbehaltsgebiete Erholung 
 (flächenhaft , z.B. nördlich von Hagen, nördlich von Schweimke sowie südlich und westlich von 
 Hankensbüttel) 
• Vorranggebiete für Ruhige Erholung in Natur und Landschaft 
 (großflächig im Bereich westlich der B 4 sowie im nördlichen und südlichen Plangebiet wie 
 auch inselhaft im gesamten übrigen Planungsraum) 
• Vorranggebiet für regional bedeutsame Sportanlage/Flugsport 
 (Flugplatz nördlich Repke) 
• Vorranggebiet für Regional bedeutsame Wanderwege 
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 (Wanderweg aus Richtung Wentorf über Hankensbüttel, Oerrel, Lingwedel in Richtung Wah-
 renholz, Reitwegenetz im Bereich Steinhorst, Rad(fern)weg von Nord nach im westlichen Be-
 reich Süd durch den Planungsraum, Radweg im nordöstlichen Bereich) 
• Vorranggebiet Trinkwassergewinnung 
 (Bereiche zwischen Lüsche und Hagen, zwischen Hankensbüttel und Behren, südlich von 
 Hankensbüttel bis nach Wahrenholz) 
• Vorbehaltsgebiet Trinkwassergewinnung 
 (weiträumig westlich von Hankensbüttel im übrigen Plangebiet) 
• Vorranggebiet Wasserwerk 
 (bei Lüsche, Hankensbüttel und Wierstorf) 
• Vorranggebiet Hochwasserschutz 
 (Niederungsbereich der Ise) 
• Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz 
 (linienhaft östlich von Emmen, im Bereich der Ise östlich von Oerrel sowie im Bereich von 
 Steinhorst am Lauf der Lachte) 
• Vorranggebiet Anschlussgleis für Industrie und Gewerbe 
 (linienhaft in West-Ost-Richtung durch das Plangebiet) 
• Vorranggebiet für Hauptverkehrsstraße 
 (B 4 in Nord-Süd-Richtung durch das Plangebiet, B 244 Anschluss B 4 nach Osten bis Han-
 kensbüttel, L 282 von Westen mit Anschluss an die B 4) 
• Vorbehaltsgebiet Hauptverkehrsstraße 
 (B 244 ab Hankensbüttel in Richtung Osten) 
• Vorranggebiete für Hauptverkehrsstraßen regionaler Bedeutung 
 (L 265 mit Anbindung an die B 4 im Norden, L 280 mit Anbindung an die B 4 im Norden, K 7 
 südlich von Hankensbüttel, K 132 südöstlich von Hankensbüttel) 
• Vorranggebiet Schifffahrt  
 (Elbeseitenkanal am östlichen Rande des Plangebiets) 
• Vorranggebiet Hafen 
 (östlich von Alt Isenhagen) 
• Vorranggebiet Sportboothafen 
 (östlich von Alt Isenhagen) 
• Vorranggebiet für Windenergienutzung 
 (nordwestlich von Wettendorf, südlich von Langwedel) 
• Vorranggebiet Leitungstrasse 110kV 
 (südlich von Emmen über Oerrel in Richtung Wesendorf) 
• Vorranggebiet Umspannwerk 
 (am südwestlichen Ortsrand von Oerrel 
• Vorranggebiet Rohrfernleitung/Erdöl 
 (aus Richtung Ummern über Weißenberge, Wahrenholz nach Schönewörde und weiter in 
 nordwestlicher Richtung nach Lingwedel; von Wahrenholz in Richtung Norden über Oerrel  
 und nach Süden in Richtung Gifhorn) 
• Vorranggebiet Rohrfernleitung/Gas 
 (aus Richtung Oesingen über Langwedel, Hankensbüttel in Richtung Wittingen sowie auch 
 Richtung Wesendorf über Oerrel bis südlich von Hankensbüttel) 
• Vorranggebiet zentrale Kläranlage 
 (in Steinhorst und Emmen) 
 
Anmerkung:  Auszüge aus dem RROP für den Großraum Braunschweig 2008:  
 
Vorranggebiete und Vorrangstandorte: „In diesen Gebieten und an diesen Standorten müssen alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der jeweils festgelegten vorrangigen Zweckbe-
stimmung vereinbar sein; dies gilt auch für die räumliche Entwicklung in der näheren Umgebung.“  
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Abb. 1 Das Plangebiet im Ausschnitt des RROP 
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Vorbehaltsgebiete: „Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind so abzustimmen, dass 
diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden.“  
 
Die Gemarkungen der Dörfer sind als Teile der großflächigen Samtgemeinde Hankensbüttel dem 
ländlichen Raum zuzurechnen, der im Großraum Braunschweig durch den zentral gelegenen Ord-
nungsraum um die Städte Wolfsburg, Braunschweig, Gifhorn, Wolfenbüttel und Salzgitter in zwei 
Gebiete geteilt wird.  
 
Das insgesamt reizvolle landschaftliche Bild spiegelt dabei auch die traditionelle natur- und kultur-
geschichtliche Entwicklung wider, was in der Ausweisung des Vorbehaltsgebietes für Erholung 
und des Vorhandenseins eines regional bedeutsamen Wanderweges zum Ausdruck kommt.  
 
Für den Planungsraum bleibt festzuhalten, dass sich die Ausweisungen von Vorbehaltsgebieten für 
Landwirtschaft auf Grund hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspo-
tenzials und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft, Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewin-
nung und Vorbehaltsgebiete für Erholung teilweise überlagern, so dass sich hier konkurrierende 
Nutzungs- und Entwicklungsansprüche ergeben können.  
 
Vereinbarkeit des regionalen Entwicklungskonzeptes 2014-2020 der Nachhaltigkeitsregion 
Isenhagener Land mit der Dorfentwicklung 
 
Die Samtgemeinde Hankensbüttel mit den Gemeinden Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, 
Sprakensehl und Steinhorst bilden gemeinsam mit der Samtgemeinde Wesendorf (Groß Oesingen, 
Schönewörde, Ummern, Wagenhoff, Wahrenholz und Wesendorf), der Samtgemeinde Brome und 
der Stadt Wittingen die Nachhaltigkeitsregion Isenhagener Land. Identitätsstiftend und namensge-
bend für die Region ist der Fluss Ise. 
 
Ausgehend von den zurückliegenden erfolgreichen LEADER-Förderphasen und der systematischen 
Auswertung wurde die regionale Entwicklungsstrategie zukünftig besonders vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels (Bevölkerungsverluste - insbesondere auch Wanderungsverluste bei 
jungen Frauen - trotz günstiger Arbeitsmarktlage) neu fokussiert. Leitgedanke ist es, die Menschen 
in der Region zu halten und neue Bewohner/-innen anzuziehen. In diesem Zusammenhang sollen 
die hohe Wohn- und Umweltqualität, die soziale und kulturelle Infrastruktur sowie das Arbeits- 
und Ausbildungsplatzangebot gezielt gestärkt werden. Die regionale Identität im Isenhagener Land 
wird dabei als Ankerpunkt betrachtet (vgl. Regionales Entwicklungskonzept 2014-2020 der Nach-
haltigkeitsregion Isenhagener Land zum LEADER-Auswahlverfahren, S. 5). 
 
Die Zielsetzungen der Regionalen Entwicklungsstrategie decken sich mit den für den ländlichen 
Raum formulierten Zielen der Regionalen Handlungsstrategie im Amtsbezirk des ArL Braun-
schweig.  
 
Das Regionale Entwicklungskonzept der Nachhaltigkeitsregion Isenhagener Land basiert auf fol-
genden von den Handlungsfeldern abgeleitete und darauf abgestimmte Qualitätskriterien (vgl. Seite 
71-73). Diese Kriterien werden in Handlungsfeld-übergreifende und Handlungsfeld-spezifische 
Kriterien differenziert, die es im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung zu stützen gilt:  
 
Handlungsfeld-übergreifende Qualitätskriterien 
 
• Das Projekt besitzt für das Isenhagener Land Modellcharakter oder eine Beispielfunktion. 
 
• Das Projekt wird in Kooperation mehrerer Projektpartner umgesetzt. 
 
• Das Projekt bindet gezielt private Akteure ein oder aktiviert ehrenamtliches Engagement.  
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• Das Projekt lässt eine Anstoßwirkung für mindestens zwei Handlungsfelder erwarten. 
 
• Das Projekt zielt auf eine Intensivierung oder Vernetzung und Zusammenarbeit von Akteu- 
 ren innerhalb der Region ab.  
 
• Das Projekt entfaltet seine Wirkung in allen Gebietseinheiten (Samtgemeinden/Stadt  
 Wittingen) des Isenhagener Landes. 
 
• Das Projekt wird in Kooperation mit zumindest einer weiteren Förderregion durchgeführt. 
 
• Das Projekt fördert die Teilhabe von Personen (-gruppen), die von Teilhabe-Hindernissen 
 betroffen sind.  
 
• Das Projekt generiert weitere Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Mittelbündelung. 
 
• Das Projekt besitzt einen ausgesprochen nachhaltigen Charakter, da es soziale, ökologische 

und ökonomische Aspekte verbindet.  
 

• Das Projekt trägt zum Halten der Regionsbevölkerung oder zur Anziehung von Neubürgern 
bei und weist damit einen Demografie stabilisierenden Charakter auf.  

 
Handlungsfeld-spezifische Qualitätskriterien 
 
Handlungsfeld: Regionale Identität erhöhen  
 
• Das Projekt dient dazu, die Voraussetzung zur Vermarktung von regionstypischen Angebo-

 ten der Region oder überregional in besonderer Weise zu befördern. 
 
• Das Projekt dient dazu, herausragende, profilbildende oder identifikationsstärkende Aktivitä-

 ten, Angebote oder Standorte im Isenhagener Land zu initiieren, zu vernetzen oder in weit
 reichendem Umfang qualitativ weiterzuentwickeln. 

 
• Das Projekt ist darauf ausgelegt, Kenntnisse und Bewusstsein bezüglich identitätsstiftender 

Aspekte im Isenhagener Land zu vertiefen, speziell bei jungen Menschen. Im Mittelpunkt 
stehen insbesondere naturräumliche, kulturelle oder geschichtliche Schätze. 

 
• Das Projekt ist dazu geeignet, das innovative bzw. kreative Potenzial in der Region zu erhö-

hen/aktivieren.  
 
• Das Projekt entfaltet eine große Aufmerksamkeit für Aspekte der regionalen Identität in der 

Öffentlichkeit. 
 
• Das Projekt schafft einen erlebnisorientierten Zugang zu den naturräumlichen, kulturellen 

oder geschichtlichen Schätzen der Region.  
 
Handlungsfeld: Zukunftsperspektiven für (junge) Frauen schaffen 
  
• Das Projekt sensibilisiert (diverse) Akteure für die breite Palette von Ausbildungs- und Be-

schäftigungsmöglichkeiten für Frauen und Mädchen in der Region - insbesondere in Män-
nerberufen.  

  
• Das Projekt bietet Mädchen und Frauen besondere Qualifizierungsmöglichkeiten.  
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• Das Projekt schafft Ausbildungsplätze für Mädchen.  
 

• Das Projekt qualifiziert Mädchen und ihre Eltern für ihre Berufswahl und bietet unterschied-
liche Informationswege zur Berufsorientierung (Film, Theaterstücke, Musik).   

 
• Das Projekt verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch für Männer.  

 
Handlungsfeld: Alltagsunterstützungen anbieten 
 
• Das Projekt macht das Isenhagener Land für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen noch at-

traktiver und unterstützt die Entfaltungsmöglichkeiten seiner (Neu) Bürger-/innen. Es trägt 
besonders zur Profilierung als attraktiver Wohnstandort bei.  

 
• Das Projekt bietet Menschen Erleichterung bei der Bewältigung ihres Alltages. 

 
• Das Projekt ist geeignet, Gemeinschaft und wechselseitige Unterstützungen zu fördern und 

die Übernahme von Selbstverantwortung zu stärken. Es aktiviert ehrenamtliches/ bürger-
schaftliches Engagement und fördert das soziale Miteinander.  

 
• Das Projekt schafft neue oder entwickelt bestehende Angebote qualitativ weiter. 

 
• Im Projekt werden für die Region neuartige Formen der Zusammenarbeit unterschiedlicher 

Träger eingeübt, mit dem Ziel, Menschen Erleichterung bei der Bewältigung ihres Alltags zu 
bieten.  

 
Handlungsfeld: Ortsmitten stärken 
 
• Das Projekt leistet einen Beitrag zur Erhöhung der Nutzungsvielfalt in den Ortsmitten und 

zur Reduzierung von Leerständen.  
 
• Das Projekt dient in besonderer Weise dem Klima- und Ressourcenschutz. 

 
• Das Projekt trägt zum Erhalt eines Ortsbild prägenden Gebäudes bei.  

 
• Das Projekt hat Modellcharakter im Hinblick auf die Barrierefreiheit. 

 
• Das Projekt trägt zur Zusammenarbeit von Eigentümern in Ortsmitten bei.  

 
Im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung beantragte Projekte, die nachweislich der Umsetzung 
und damit der beschriebenen Zielerreichung eines integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes 
oder eines regionales Entwicklungskonzeptes nach LEADER dienen, können gem. ZILE Richtli-
nie Nr. 5.4.2.5 um bis zu 10 % erhöht werden; bei Zuwendungsempfängern nach Nummer 
5.2.1.3 (natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des privaten 
Rechts) um bis zu 5 %. 
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2 ABGRENZUNG UND KURZBESCHREIBUNG DER REGION 
 
2.1 Lage im Raum  
 
Die Planungsregion Hankensbüttel liegt zwischen den großen Endmoränenzügen der Hohen Heide 
und dem Allertal und untergliedert sich in die naturräumlichen Haupteinheiten Hohe Heide und Süd-
heide. Die heutige landschaftliche Prägung erfuhr das Gebiet zum einen durch die Wirkung des Glet-
schereises und durch die Schmelzwasserwirkung des Warthe-Stadiums der Saale-Eiszeit vor ca. 
200.000 Jahren. Zum anderen bewirkten die starken erosiven Prozesse unter den periglazialen Bedin-
gungen (Dauerfrostboden) zur Zeit der letzten Vereisung sowie in abgeschwächter Form im Holozän 
eine bis heute andauernde Veränderung (Bodenbildung, Bewuchs, Kultivierung, Erosion) der Oberflä-
chenstruktur.    

 
Die Haupteinheit Hohe Heide im nördlichen und mittleren Teil der Dorfregion wird geprägt durch 
große Endmoränenzüge des Warthestadiums aus der Saale-Eiszeit, die sich quer durch die Lüneburger 

Abb. 2: Abgrenzung des Planungsraumes (aus TK 25 Ni edersachsenViewer 2016) 
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Heide ziehen. Die Einheit weist überwiegend Höhen über 100 m über NN auf. In den meisten Berei-
chen liegen hohe Anteile grober Sande und Kiese an. Dadurch ergeben sich eine große Wasserdurch-
lässigkeit und demzufolge sehr trockene, saure Böden (Podsole). 
 
Die Untereinheit Lüßmoränen im Nordwesten wird gebildet durch Stauchendmoränenzüge, welche ein 
unruhiges, hügeliges Relief erzeugen. Kennzeichnend für die Einheit ist das durch verschiedene Stauch-
endmoränenzüge hervorgerufene unruhige Relief, das ein aus zahlreichen Kuppen und Rücken bestehendes 
Hügelland bildet, dessen Höhen sich häufig um 120 m bewegen, aber auch bis über 130 m nsteigen. Ein 
dichtes Netz von Trockentälern überzieht die Einheit und nimmt besonders an den steilen Rändern am 
Übergang zum Uelzener Becken ein starkes Ausmaß an. Oberflächige Abflüsse fehlen infolge des sandig-
kiesigen Bodenmaterials mit großer Durchlässigkeit. Eine Vielzahl von Dünen und Flugsandhügeln sowie 
Ausblasungswannen modifizieren das Oberflächenbild. Die Böden sind karg und weisen als Heideböden 
kräftige Podsolierung auf, die als Standort des Eichen-Birkenwalds anzusehen sind.   
 
Das sehr trockene, nährstoffarme Gebiet wurde seit dem Mittelalter als Weideland und zur Plaggen-
gewinnung genutzt. Die heutigen Kiefernforste bestehen erst seit dem 19. Jahrhundert. 
 
Der zentrale Bereich der Dorfregion um die Orte Blickwedel, Hankensbüttel, Schweimke, Wierstorf, 
Repke u.a. gehört der Untereinheit Lüßhochfläche an. Diese ist eine knapp über 100 m gelegene, ebe-
ne bis hügelige Landschaft, deren natürliche Differenzierung hauptsächlich durch die unterschiedli-
chen Feinmaterialanteile des Bodens bestimmt wird, die wiederum über die ökologischen Standortbe-
dingungen und Nutzbarkeit entscheiden. Während weite Teile im Norden von durchlässigen San-
den/Kiesen und demzufolge Podsolen geprägt werden, finden sich im südlichen und östlichen Teil 
(z.B. bei Hagen, Blickwedel) durchragende Geschiebelehminseln mit bindigerem, feinerem Bodenma-
terial. Hier sind Braunerden entstanden, die als Ackerflächen landwirtschaftlich genutzt werden. Im 
südlichen Bereich der Einheit setzen auch Bäche ein. 
 
Der nördliche Teil der Dorfregion um Bokel gehört der Einheit Bokeler Sander an. Bei dieser Land-
schaftseinheit handelt es sich um eine vorwiegend mit Kiefernforsten bestandene Sandplatte am Süd-
rand der Wierener Berge. Die aus sehr nährstoffarmen Schmelzwassersanden aufgebaute Sandfläche 
dacht sich in der für eine Sanderbildung typischen Weise von dem Hauptmoränenzug der Lüßmoränen 
gleichmäßig von 100 m auf ca. 80 m nach Osten gegen die Gosebach-Niederung ab. Ihre  landschafts-
ökologische Einheitlichkeit wird bestimmt durch die kargen Sandböden, die hier in fast ganzer Aus-
dehnung der Einheit als stark podsolierte Heideböden mit Ortstein auftreten. Die im Osten randlich 
von Bachtälern angeschnittene Sanderfläche ist fast lückenlos von Kiefernbeständen bedeckt.  
 
Der am Südrand gelegene Ortsteil Bokel bewirtschaftet als Ackerland Flächen, die in das Moränenge-
biet der Lüßhochfläche hineinreichen und im Übergang etwas günstigere Bodenqualität besitzen.  
 
Die Haupteinheit Südheide im südlichen und östlichen Teil der Dorfregion liegt zwischen den großen 
Endmoränenzügen der Hohen Heide und dem Allertal. Es handelt sich dabei um den Akkumulations-
raum der von den Schmelzwässern vom Gletscherrand in Richtung Allerurstromtal transportierten 
Sandmassen. Das Gebiet dacht sich von einer Höhe von 100 m im Norden bis auf etwa 50 m über NN 
im Süden ab. Kennzeichnend für den Bereich der Südheide ist ein Mosaik an verschiedenen Bildun-
gen: Trockene Sandplatten wechseln sich ab mit Geschiebelehmflächen, die als höher liegende Reste 
aus der mit Sanden verschütteten Grundmoränenlandschaft herausragen und von Schmelzwässern in 
den Sandkörper hineingetieften breiten Hohlformen, die mit Nieder- und z.T. Hochmooren erfüllt sind. 
 
In einer solchen Schmelzwasserrinne der Ise befindet sich die Untereinheit Oerreler Moor, ein Niede-
rungsmoor mit einem kleinen Hochmoorareal, welches durch Entwässerungsgräben erschlossen ist 
und heute zum größten Teil als Dauergrünland landwirtschaftlich genutzt wird, und die Gose–Ise– 
Sandebene. Diese Untereinheit am östlichen Rand des Gebietes der Dorfregion, welcher Alt Isenhagen 
angehört, stellt eine feuchte, teilweise vermoorte Sandebene zwischen den Geestflächen der Süd- und 
Ostheide dar. Durch die niedrige Höhenlage stehen hier überwiegend Gleyböden mit Grundwasser-
Einfluss an. Die Vegetation wird vorherrschend von feuchten Kiefernwäldern mit Birken und Dauer-
grünland gebildet. 
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Für die naturräumliche Einheit Oerreler Heide, zu der Langwedel, Lingwedel, Oerrel und weite Teile von 
Steinhorst gehören, ist ein kleinräumiger Wechsel zwischen trockenen und feuchten Böden als Vegetati-
onsstandorte charakteristisch, welcher sich durch die Zerschneidung der Sandflächen durch Bachtäler er-
gibt. Neben Sanderflächen finden sich hier auch Grundmoränenreste als Geschiebelehminseln, so dass das 
Bodenmaterial unterschiedlich strukturiert ist. Je nach Höhe des Lehmanteils liegen unterschiedliche Böden 
(Braunerde, Pseudogley-Braunerde und Podsole) und Standortbedingungen vor. Große Flächen werden 
von Kiefernforst und Birkenbeständen bedeckt, teilweise finden sich auch Restbestände mit Heideflächen. 
Dagegen werden die lehmigeren Böden durch weiträumige Ackernutzung geprägt. 
 
Südlich von Blickwedel schließt sich die Einheit Starkshorner Sander an. Bei dieser Landschaftseinheit 
handelt es sich um eine nach Süden hin einfallende Sanderfläche, die von aus dem Moränengebiet kom-
menden Bächen zerschnitten wird und zu einem flachwelligen Gelände mit schnellem Wechsel von tro-
ckenen, lehmigen oder sandigen Standorten sowie sumpfigen Niederungen gestaltet wurde. Überwiegend 
podsolige, nährstoffarme Böden bestimmen den Standort des natürlichen Steileichen-Birken-Waldes der 
heute nach einer Zwischenzeit des Heideregimes ausgedehnten Kiefernforsten gewichen ist.  

Abb. 3: Naturräumliche Einheiten  
(Geographische Landesaufnahme 1970) 
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Klimatisch wird der Bereich durch seine Grenzlage zwischen Weser-Aller-Gebiet und der Lüneburger 
Heide bestimmt, in welcher sich wechselseitig ozeanische und kontinentale Einflüsse überlagern. Die-
ser Übergangscharakter zwischen maritimem und kontinentalem Klima macht sich sowohl in den 
Lufttemperaturen wie auch in der mittleren Luftfeuchtigkeit bemerkbar.  
 
 
2.2 Siedlungsräumliche Grundlagen  
 
Zur Samtgemeinde Hankensbüttel gehören außer Hankensbüttel mit den Ortsteilen Emmen, Isenhagen 
und Alt Isenhagen noch die Gemeinden Dedelstorf mit insgesamt sieben Dörfern, die Gemeinden O-
bernholz und Sprakensehl mit jeweils sechs sowie die Gemeinde Steinhorst mit vier Ortschaften. Die 
ersten urkundlichen Erwähnungen der Siedlungen in der Planungsregion geben zwar noch nicht den 
genauen Zeitpunkt ihrer Entstehung an, lassen aber eine erste Orientierung nach Alter und geschichtli-
cher Entwicklung zu. Die nachfolgende Zusammenstellung basiert dabei auf einer Ausarbeitung von 
Herrn Dr. Dickmann/Hankensbüttel. 
 
Im 10. Jh. befand sich dieser Raum unter dem Einfluss der Brunonen, die hier Grafschaftsrechte bis 
zum Jahre 1051 wahrnahmen. Herzogliche Gewalt übte auch das Geschlecht der Billunger aus. Sie 
waren von 966 bis 1106 Herzöge von Sachsen. Ob das Gebiet der Samtgemeinde damals bereits in 
seiner Gesamtheit oder zu Teilen karolingischer Siedlungsraum war, ist zurzeit noch unklar. Für einige 
Orte - Bokel und Emmen etwa - sprechen Indizien dafür, dass sie bereits vor 1200 Jahren existierten. 
 
Noch im 12. Jh. gelangte der Besitz der Billunger durch Erbschaft in die Hände der Welfen. Nach 
mehreren Teilungen des Welfengebietes fiel das Hankensbütteler Umland 1267 an die Lüneburger 
Linie und gehört damit bis 1885 zum Fürstentum Lüneburg-Braunschweig. Dieses Territorium war ab 
1705 Teil des Kurfürstentums Hannover und 1814 bis zur Okkupation Hannovers durch Preußen im 
Jahre 1866 auch Teil des Königreichs Hannover. Mit der preußischen Kreisreform 1885 entstand der 
Kreis Isenhagen, deckungsgleich mit den heutigen Kommunen Hankensbüttel, Wittingen, Brome und 
Wesendorf. Zum 1.4.1933 fusionierten die Altkreise Gifhorn und Isenhagen. 
 
Hankensbüttel ist das gewachsene Zentrum der Samtgemeinde, erstmals erwähnt als Honengesbuthe-
le in einer kaiserlichen Schenkungsurkunde von 1051. Schon damals hatte der Ort eine Kirche als 
Mittelpunkt eines weiträumigen Pfarrsprengels. Sie war auch Sitz eines bischöflichen Sendgerichts als 
Vorposten des Bistums Hildesheim an seiner äußersten nördlichen Grenze. Ein Gogericht und Gogrä-
fenhof wird in der Forschung für die Zeit nach 1150 angenommen. Hankensbüttel war aber bis in die 
Neuzeit auch ein wichtiger Rast- und Ausspannplatz an alten Heer- und Handelsstraßen - Etappenziel 
für durchziehendes Militär ebenso wie für friedliche und geschäftstüchtige Reisende. 
 
Neuesten Forschungen zufolge bestand in Hankensbüttel in mittelalterlicher Zeit auch ein Großhof 
bzw. ein Adelssitz (nachgewiesen ist ein Adliger mit dem Namen Conradus Honekesbutle Ende des 
13. Jahrhunderts), der vielleicht in früherer Zeit, also noch vor der ersten urkundlichen Erwähnung 
und damit in ottonischer Zeit (10. Jahrhundert), als befestigter Platz zwei Altstraßen (Nord-Süd und 
Ost-West) sicherte. Der adlige Großhof und das bei ihm angesiedelte Dorf waren nach diesen Er-
kenntnissen also schon sehr früh ein Ort des Schutzes und der dörflichen Siedlung selbst außerdem ein 
Etappenort insbesondere für den Fernhandel. 
 
Für den Ortsteil Alt Isenhagen lässt sich aufgrund junger archäologischer Befunde eine Siedlungstätigkeit 
in der Mitte des 12. Jh. nachweisen. Der Ort stellt sich als typischer Rundling als geplante Siedlung jener 
Zeit dar. Für Ende dieses Jahrhunderts wird nach Stand der Forschung auch die Existenz einer Holz-Erde-
Burg angenommen, die unmittelbar östlich der heutigen Siedlung angenommen wird. Damit gilt die kleine 
Siedlung als ältestes Zeugnis einer Hagenkolonisation im nordöstlichen Niedersachsen. Von 1243 bis 1259 
existierte hier zudem ein Mönchskloster des Zisterzienserordens, dass wenig später - wenn auch nur kurz-
zeitig - von Nonnen weitergeführt wurde, bevor man seinen Standort ins heutige Hankensbütteler Zentrum 
verlegte. Erhalten blieb z.B. das Kellergewölbe im heutigen Hotel Zur Linde. Ab 1346 fand das Kloster 
seinen endgültigen Platz in Isenhagen, fast auf halber Höhe zwischen beiden Vorgänger-Standorten. 
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Emmen wird 1246 erstmals urkundlich erwähnt, wobei die heutige Struktur als Straßendorferst durch 
zahlreiche Nachsiedlungen entstand. Nach 1930 wurde hier bei spektakulären Grabungen ein Gruben-
haus aus dem 7. Jh. als Zeugnis einer frühgeschichtlichen Besiedlung der Region freigelegt. 
 
Dedelstorf trägt wie viele andere Dörfer der Region einen Personennamen: 1295 nennt es sich Detle-
vesdorp. Die Entstehungszeit könnte jedoch bereits in die ältere bzw. jüngere Rodungsperiode des 8.-
11. Jh. datiert werden. Die seit der letzten Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 zur Gemeinde De-
delstorf zählenden Orte Weddersehl und Allersehl werden 1196/97 erstmals urkundlich erwähnt. 
Repke und Oerrel werden 1308 namentlich zuerst als Rotbeke und Orle genannt, Langwedel und 
Lingwedel zwischen 1360 und 1413. 
 
Der Gemeindename Obernholz ist eine Landschaftsbezeichnung für die zu dieser Gemeinde gehören-
den Dörfer Bottendorf, Schweimke, Steimke, Wentorf, Wettendorf und Wierstorf . Urkundlich 
lassen sich diese Ortschaften zwischen dem 12. und 14. Jh. nachweisen. Neueste Forschungen zu 
Wentorf legen indessen eine Existenz schon im 10. Jh. nahe. Dagegen verweisen die Rundlingsstruk-
tur in Wentorf wie in Wierstorf auf eine geplante Anlage unter Heinrich dem Löwen im Zuge der dt. 
Ostkolonisation, als große Gebiete nicht nur des östlichen Niedersachsen unter Mitwirkung (deportier-
ter Wenden) planmäßig aufgesiedelt wurden. Deren Gefolgsleute betrieben gleichsam vor Ort als Lo-
katoren die Anlage der Dörfer, welche dann wiederum die Grundlage der kleinen Grundherrschaften 
bildeten. Als Beleg einer wechselvollen Geschichte im politischen Grenzraum gelten Grundherrschaf-
ten der Grafen von Lüchow, des Hildesheimer Bischofs, derer von Eldingen und Mahrenholz und 
schließlich des Isenhagener Nonnenklosters. 
 
Von Sprakensehl wird die Dorfgründung im 8. bis 9. Jh. angenommen. Die Ortsteile Hagen und 
Blickwedel erscheinen erstmalig 1196/97 in einer Bestätigungsurkunde des Pfalzgrafen Heinrich beim 
Rhein; Masel 1314, Behren 1422 und Bokel 1246, wobei hier eine Besiedlung bereits zu Zeiten Karls 
des Großen möglich erscheint. 
 
Schließlich wird die Entstehung von Steinhorst als zweitgrößtes Dorf der Samtgemeinde in der For-
schung für die beginnende jüngere Rodeperiode (9. bis 10. Jh.) oder sogar für die ältere Rodeperiode 
(vor 800 n. Chr.) angenommen, wenn die älteste schriftliche Überlieferung auch erst von 1244 stammt. 
Schon 1488 werden 22 Hofstellen gezählt; 1779 werden bereits 38 Hofstellen gezählt. Räderloh und 
Lüsche werden erstmalig 1291 erwähnt, Auermühle 1473. 
 
 
2.3 Geographischer Überblick  
 
Die Dorfregion Hankensbüttel umfasst die Mitgliedsgemeinden Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, 
Sprakensehl und Steinhorst. Seit der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 bilden die Mitgliedsge-
meinden gemeinsam die Samtgemeinde Hankensbüttel. Die Samtgemeinde Hankensbüttel liegt im 
Nordwesten des Landkreises Gifhorn. Im Westen grenzt die Samtgemeinde an den Landkreis Celle, 
im Norden an den Landkreis Uelzen und im Osten an das Stadtgebiet Wittingen. Südlich des Samtge-
meindegebietes befindet sich die Samtgemeinde Wesendorf.   
 
Nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm ist der Standort Hankensbüttel als Grundzentrum 
festgelegt und hat dementsprechend die Schwerpunktaufgaben Bildung und Sicherung und Entwick-
lung von Wohn- und Arbeitsstätten zu gewährleisten. Neben der Versorgung der Bevölkerung mit 
Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs übernimmt Hankensbüttel darüber hinaus gleich-
zeitig als Samtgemeindesitz die Verwaltungsfunktion. Als staatlich anerkannter Luftkurort mit ent-
sprechender fremdenverkehrlicher Bedeutung besitzt das Samtgemeindezentrum nach den regio-
nalen Zielvorgaben die besondere Entwicklungsaufgabe Erholung und Fremdenverkehr.    
 
Hankensbüttel verfügt zudem über eine gehobene Infrastruktur im Bereich der Allgemeinbilden-
den Schulen. Neben der Karl-Söhle-Schule (Grundschule) gibt es das Gymnasium am Amtsweg 
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sowie ein Schulzentrum mit der Außenstelle des Gymnasiums und der Hauptschule. Das Gymna-
sium Hankensbüttel verfügt über eine Mensa und über einen auch öffentlich nutzbaren Sportplatz. 
Die Grundschule ist 3-zügig und das Einzugsgebiet umfasst neben der Gemeinde Hankensbüttel 
auch die Gemeinden Obernholz und Dedelstorf. Weitere schulische Einrichtungen befinden sich 
in der Planungsregion in Sprakensehl (Grundschule) und in Steinhorst (Grundschule). Darüber 
hinaus sind die Realschule in Wittingen, die zur Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel 
zugehörige Augenoptikerschule in Isenhagen, das Bildungszentrum des Landkreises Gifhorn und 
die privaten Musikschulen in Hankensbüttel von Bedeutung.  
 
Auf dem Gelände der Karl-Söhle-Schule in Hankensbüttel befindet sich die Kulturscheune mit 
dem Archiv, einer Bücherei, einem Jugendtreff, dem Kinder- und Jugendbüro sowie dem Sitz der 
Medienwerkstatt. Die räumlichen Kapazitäten sind aufgrund des umfangreichen Angebotes unzu-
reichend, so dass sich hier neben der baulichen Erweiterung ein entsprechender Handlungsbedarf 
hinsichtlich einer Erweiterung ergibt. 
 
Im Bereich der medizinischen Einrichtungen sind in der Planungsregion drei Gemeinschaftspra-
xen, zwei Zahnärzte, eine Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und eine Apotheke im 
Grundzentrum Hankensbüttel sowie eine Gemeinschaftspraxis in Steinhorst, eine Apotheke und 
eine Zahnarztpraxis vorhanden. Heilpraktiker gibt es in Hankensbüttel, Emmen und Oerrel. Das Ärz-
tezentrum in Steinhorst wird auch von den Einwohnern der Nachbargemeinden Eldingen, Groß Oesin-
gen und Sprakensehl in Anspruch genommen. Während, die allgemeinmedizinische Versorgung in der 
Samtgemeinde noch als ausreichend bewertet werden kann, liegt jedoch bereits heute ein Mangel an 
Fachärzten vor. Die kassenärztliche Vereinigung gewährt der Samtgemeinde Hankensbüttel bereits 
Zuschüsse für die Ansiedlung von Medizinern. Die nächsten Krankenhäuser bzw. Fachkliniken sind 
Gifhorn, Wittingen, Celle und Uelzen. In Oerrel ist das Haus der Niedersachsen, eine Fachklinik für 
Abhängigkeitskranke mit insgesamt 66 Plätzen, angesiedelt.  
 
Senioreneinrichtungen sind in der Gemeinde Hankensbüttel mit der Einrichtung Wohnen-Begleiten-
Leben GmbH und dem Alten- und Pflegeheim Fuhrenkamp vorhanden; in der Gemeinde Sprakensehl 
besteht der Ruhesitz Romantica im Ortsteil Bokel. Die ambulante Betreuung der Senioren wird insbe-
sondere durch einen in Hankensbüttel ansässigen Pflegedienst gewährleistet.  
 
Im Bereich der Kinderbetreuung sind zwei Kindertagesstätten in Hankensbüttel, eine in Sprakensehl so-
wie die Kindertagesstätte in Steinhorst von Bedeutung. Darüber hinaus gibt es eine private Kinderbetreu-
ungseinrichtung in Hankensbüttel (vorher Weddersehl), die zurzeit bis zu fünf Kinder aufnehmen kann.  
 
Im Bereich der Versorgungs- und Arbeitsplatzzentralität ist auf die Bedeutung der ca. 55 km 
(Ausgangspunkt Samtgemeindezentrum Hankensbüttel) entfernt gelegenen Stadt Wolfsburg hin-
zuweisen. Insbesondere Braunschweig übernimmt als Oberzentrum die Versorgung der Bevölke-
rung mit Gütern und Dienstleistungen des gehobenen und spezialisierten Bedarfs. Im Bereich des 
Arbeitsplatzangebots besitzt das Volkswagenwerk eine bedeutende Funktion. Ein großer Teil der 
Erwerbstätigen ist dort beschäftigt, so dass ein erheblicher Berufspendelverkehr zwischen dem 
Stammwerk und der Planungsregion besteht.  
 
Aber auch innerhalb des Planungsraums besteht mit insgesamt über 750 betrieblichen Meldungen ein 
beträchtliches Arbeitsplatzangebot. Während in den kleineren Orten der landwirtschaftliche Sektor 
dominiert, sind es insbesondere in den größeren Orten Hankensbüttel, Sprakensehl und Steinhorst 
mittelständische Betriebe, die vor allem im Bereich des Handwerks Arbeitsplätze bieten. Aufgrund 
seiner Größe und regionalen Bedeutung ist der Standort Hankensbüttel hervorzuheben, weil hier z.B. 
durch die Bildungseinrichtungen, den Verwaltungssitz und durch zahlreiche Dienstleistungsunterneh-
men ein erhebliches Arbeitsplatzangebot im tertiären Sektor besteht. Auch mit Blick auf den produzie-
renden Sektor ist Hankensbüttel (u.a. mit der IKEGO oder dem Lorenz-Bahlsen-Betrieb) herauszustel-
len. Von überregionaler Bedeutung ist auch der holzverarbeitende Großbetrieb in Sprakensehl/Behren 
anzuführen.       
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Die Einbindung in das Netz des überregionalen Straßenverkehrs erfolgt über die Bundesstraße B 4 
(Braunschweig-Lüneburg) und die Bundesstraße 244. Die B 4 durchquert das Samtgemeindegebiet 
von Nord nach Süd. In der Ortslage von Sprakensehl trifft die B 4 im Ortseingangsbereich auf die 
Landesstraße 280, die wiederum die Anbindung über Masel an das Grundzentrum Hankensbüttel ge-
währleistet. Im weiteren Verlauf der B 4 zweigt die Landesstraße 280 nach Westen in Richtung Hagen 
ab, um schließlich nordwestlich von Hagen in Weyhausen auf die Bundesstraße 191 zu treffen, die die 
Anbindung nach Eschede bzw. weiter nach Celle sicherstellt. Nördlich von Dedelstorf zweigt von der 
B 4 die in östlicher Richtung verlaufende B 244 ab, die wiederum die Anbindung an das Samtgemein-
dezentrum gewährleistet und weiter in Richtung Wittingen/Helmstedt führt. Nördlich von Sprakensehl 
zweigt von der Bundesstraße 4 in östlicher Richtung die Landesstraße 265 ab, die über Behren und 
Bokel weiter nach Bodenteich führt.  
 
Der Autobahnanschluss an die A 2 (Ruhrgebiet-Hannover-Berlin) besteht bei Braunschweig. Die An-
bindung an die A 39 wird bei Wolfsburg erreicht.  
 
Für die überregionale Anbindung der Dorfregion Hankensbüttel sind außerdem die Kreisstraßen K 1, 
K 7, K 8, K 9, K 10, K 11, K 12, K 13, K 87, K 122 und die K 123 von Bedeutung. Bauliche Maß-
nahmen im Bereich der Bundes- oder Landesstraßen liegen im Bereich der Niedersächsischen Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel. Die Kreisstraßen fallen in 
den Zuständigkeitsbereich des Landkreises Gifhorn. Frühzeitige Abstimmungen sind mit den Straßen-
baulastträgern hinsichtlich möglicher Veränderungen im Seitenbereich der Ortsdurchfahrten unab-
dingbar.  
 
Über den ca. 10 km östlich gelegenen Bahnhof Wittingen bzw. den 16 km südlich des Planungs-
raums gelegenen Bahnhofs in Wahrenholz wird der Anschluss an den Schienenverkehr herge-
stellt. Nachdem die frühere Eisenbahnverbindung von Celle über Steinhorst und Hankensbüttel nach 
Wittingen stillgelegt wurde, besteht im Plangebiet derzeit keine entsprechende Verbindung mehr. Al-
lerdings ist die Strecke noch nicht entwidmet, so dass ein Streckenbetrieb jederzeit wieder aufgenom-
men werden kann.  
 
Die Anbindung der Planungsregion an den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr 
wird von der Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH (VLG) und der Bischof Brauner GbR 
gewährleistet. Der ÖPNV ist dabei vorwiegend auf den Schülertransport ausgerichtet, wobei es 
jedoch besonders am Nachmittag beim Transport der Oberstufenschüler zu Engpässen kommt. In 
den Ferien sowie außerhalb der Schulzeiten bestehen nur wenige Verbindungen; keine direkten 
ÖPNV Verbindungen bestehen u.a. vom Grundzentrum Hankensbüttel in die Mittelzentren Gif-
horn und Uelzen sowie zum Oberzentrum Celle.   
 
Um die Taktfrequenzen im ÖPNV nachhaltig und flexibel zu verbessern, wurde im März 2015 der 
1. BürgerBusVerein im Bereich der Samtgemeinde Wesendorf und der Gemeinde Steinhorst ge-
gründet. Nachdem ein entsprechender Fahrplan erstellt und mit dem Bürgerbuspartner und Kon-
zessionär, der Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn, abgestimmt wurde, erfolgte die Antrag-
stellung für die Beschaffung des Bürgerbusses und die Genehmigung der Linienführung bei der 
Landesnahverkehrsgesellschaft. Der Bürgerbus soll im Sommer 2016 starten, um die Anbindun-
gen an die bestehenden ÖPNV-Verbindungen zu optimieren.    
 
Die Gemarkungsfläche der Dorfregion Hankensbüttel umfasst 290,28 km², wovon auf die Gemeinde 
Dedelstorf 76,03 km², die Gemeinde Hankensbüttel 34,83 km², die Gemeinde Obernholz 37,82 km², 
die Gemeinde Sprakensehl 83,82 km² (größte Gemeinde) und die Gemeinde Steinhorst 57,78 km² 
entfallen. Von den insgesamt 9.020 Einwohnern der Samtgemeinde Hankensbüttel entfallen über 48 % 
auf die Gemeinde Hankensbüttel, in der insgesamt 4.369 Einwohner leben.   
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Tabelle 1:  Gemeindeflächen, Einwohnerzahlen und –dichten in de r Samtgemeinde Hankensbüttel 

Stand 31.12.2014  

Mitglieds-  

gemeinde 

Fläche 

in km² 

in v. H. Einwohnerzahl in v. H. Bevölkerungsdichte 

(Einwohner/km²) 

Dedelstorf 76,03 26,2 1.261 14,0 16,6 

Hankensbüttel 34,83 12,0 4.369 48,4 125,5 

Obernholz 37,82 13,0 898 10,0 23,7 

Sprakensehl 83,82 28,9 1.243 13,8 14,8 

Steinhorst 57,78 19,9 1.249 13,8 21,6 

Samtgemeinde 

Hankensbüttel   

290,28 100 9.020 100 31,1 

 
 
2.4 Demographische Entwicklung 
 
Die Entwicklung der Einwohnerzahl ist im Bereich der Samtgemeinde Hankensbüttel in den vergange-
nen Jahren leicht negativ verlaufen. So sank die Zahl der Samtgemeinde Hankensbüttel von 9.138 Ein-
wohnern (Stand 1970) auf aktuell 9.020 Einwohner. Die Entwicklung geht dabei auf Wanderungsverlus-
te insbesondere jüngerer Bevölkerungsgruppen zurück. 
 
Von der anhaltenden negativen Entwicklung sind bis auf die Gemeinde Hankensbüttel, die vor allem im 
Zeitraum zwischen 1990 und 2000 einen deutlichen Bevölkerungszuwachs verzeichnete, sämtliche Mit-
gliedsgemeinden betroffen.  
    
Tabelle 2: Einwohnerentwicklung der Samtgemeinde Ha nkensbüttel und ihrer Mitgliedsgemeinden  

im Zeitraum 1950 – 2014 

Mitgliedsgemeinden 1946 1961 1970 1980 1990 2000 20 10 2014 

Dedelstorf 251 260 1.354 1.354 1.359 1.540 1.527 1.261 

Hankensbüttel 3.299 3.477 3.935 3.642 3.993 4.489 4.321 4.369 

Obernholz 3.820 1.176 1.032 933 935 978 903 898 

Sprakensehl 677 625 1.350 1.261 1.284 1.363 1.299 1.243 

Steinhorst 1.053 1.159 1.467 1.364 1.510 1.487 1.346 1.249 

Gesamt 9.100 6.697 9.138 8.554 9.081 9.857 9.396 9.020 

 
Das Verhältnis zwischen Frauen (4.509) und Männern (4.511) ist in der Samtgemeinde Hankensbüttel 
nahezu ausgeglichen.  
 
Neben der Einwohnerentwicklung ist besonders die Untersuchung der Bevölkerungszahl bezogen auf 
den Altersklassenaufbau von Interesse, denn der demographische Wandel hat unmittelbare Auswirkun-
gen auf die Siedlungsentwicklung und die Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen. Die Nachfrage 
im Bereich der Kinderbetreuung, der schulischen Bildung, Angebote für die ältere Generation im Be-
reich der Gesundheitsvorsorge, die Gewährleistung der Mobilität sowie die Ermöglichung von Aus- und 
Weiterbildung stehen in unmittelbarer Abhängigkeit von der Altersstruktur der örtlichen Bevölkerung.  
 
Vergleiche des Aufbaus - und weitergehend der räumlichen Verteilung - einzelner Bevölkerungsgruppen 
geben Aufschluss über absehbare demographische und, davon abhängig, soziale und wirtschaftliche 
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Entwicklungen. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse sind ein wichtiges Indiz für die Lebensqualität im 
Planungsgebiet. Sie dienen ebenso als Grundlage einerseits zur Planung von Infrastruktureinrichtungen 
sowie andererseits zur Gestaltung sozialer Sicherungssysteme und finanzpolitischer Aufgabenbereiche.  

Die Bereitstellung von Wohnbauland und der damit verbundene Zuzug junger Familien mit Kindern 
spiegeln sich in der heutigen Bevölkerungsstruktur wieder. So liegt lediglich der Anteil der unter 6-
jährigen nur in der Gemeinde Hankensbüttel (5,5 %) über dem Landkreisdurchschnitt (5,3 %) bzw. über 
dem Landesdurchschnitt (5,0 %), während der Anteil der übrigen Mitgliedsgemeinden unter dem Durch-
schnitt liegt. Gleichzeitig ist der Anteil der über 65-jährigen in den Mitgliedsgemeinden der Samtge-
meinde Hankensbüttel in Sprakensehl (26,7 %), Dedelstorf (25,0 %), Gemeinde Steinhorst (23,8), Ge-
meinde Obernholz (21,6%) und der Gemeinde Hankensbüttel (20,4 %) z.T. deutlich höher als der Land-
kreisdurchschnitt, der bei 19 % liegt.  
 
Dieser Trend wird sich durch die bundesweit eingeleiteten Maßnahmen zur Aufnahme von Flüchtlingen aus 
Krisengebieten nur geringfügig ändern. Deshalb muss es ein raumordnerisches Ziel sein, die Lebensqualität in 
der ländlichen Region der Samtgemeinde Hankensbüttel u.a. durch eine gezielte Förderpolitik aufzuwerten.  

bis unter 6 6 bis unter 15 15 bis unter 20 20 bis unter 30 30 bis unter 50 50 bis unter 65 über 65

Land Niedersachsen
Landkreis Gifhorn
Dedelstorf
Hankensbüttel
Obernholz
Sprakensehl
Steinhorst

Diagramm 1: Anteil der weiblichen  Bevölkerung in d en Altersklassen im Vergleich in % Stand: 31.12.201 4 

bis unter 6 6 bis unter 15 15 bis unter 20 20 bis unter 30 30 bis unter 50 50 bis unter 65 über 65

Land Niedersachsen
Landkreis Gifhorn
Dedelstorf
Hankensbüttel
Obernholz
Sprakensehl
Steinhorst

Diagramm 2: Altersklassenaufbau im Vergleich in % S tand: 31.12.2014 
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3 STÄRKEN - SCHWÄCHEN - ANALYSE  
 
3.1 Landwirtschaft 
 
In der Dorfentwicklung kommt dem Erhalt und der Verbesserung ländlicher Siedlungen als Standorte 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe ein hoher Stellenwert zu. Zielsetzung ist daher die umfassende 
Verbesserung der Agrarstruktur, insbesondere der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- 
und Forstwirtschaft sowie der Lebensverhältnisse bäuerlicher Familien. Die derzeitige Situation der 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe der Planungsregion Samtgemeinde Hankensbüttel, ihre Ent-
wicklungstendenzen und ihre innerhalb der Dorfentwicklungsplanung zu berücksichtigenden Belange 
werden daher anhand des nachfolgenden landwirtschaftlichen Fachbeitrags dargestellt. 
 
Ausschlaggebender Bestandteil des Fachbeitrags bildet eine Untersuchung der land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe in der Samtgemeinde Hankensbüttel mit ihren Mitgliedsgemeinden Dedelstorf, 
Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl und Steinhorst, die im Februar/März 2015 durch eine Befra-
gung mittels Fragebögen und spezieller Informationstermine erfolgte. In diesem Rahmen wurden 
sämtliche 140 derzeit im Haupt- oder Nebenerwerb geführten landwirtschaftlichen Betriebe in der 
Planungsregion benachrichtigt und einbezogen. Die Fragebögen zur einzelbetrieblichen Erhebung 
wurden in auswertbarer Form von 76 landwirtschaftlichen Betrieben (52 Haupt- und 24 Nebener-
werbsbetrieben) zur Verfügung gestellt. Von diesen Höfen stehen detaillierte Angaben zur Verfügung, 
auf die im landwirtschaftlichen Fachbeitrag konkret eingegangen werden kann. Bezüglich der Vieh-
haltung liegen von 48 Betrieben der Region Angaben vor. In der folgenden Tabelle ist der Rücklauf 
aus den einzelnen Gemeinden aufgezeichnet. 
 
 

Tabelle 3: 
Beteiligte landwirtschaftliche Betriebe und auswert bare Erhebungsbögen in 
der Dorfregion Hankensbüttel  

 
 

 

Ort Betriebsform beteiligt Rücklauf  Auswertbar 

Dedelstorf Haupterwerb 24 18 17 
 Nebenerwerb 14 9 9 
Hankensbüttel Haupterwerb 9 8 8 
 Nebenerwerb 13 5 4 
Obernholz Haupterwerb 20 10 10 
 Nebenerwerb 17 6 4 
Sprakensehl Haupterwerb 18 14 13 
 Nebenerwerb 11 6 4 
Steinhorst Haupterwerb 6 4 4 
 Nebenerwerb 8 7 3 
Gesamt Haupterwerb 

Nebenerwerb 
77 
63 

54 
33 

52 
24 

 
Aufgenommen wurden allgemeine Betriebsdaten, Angaben zur Bodennutzung und Viehhaltung, die 
Situation der Hofstelle und des Verkehrs sowie die geplante Entwicklung der Höfe. Mit Einverständ-
nis der Betriebsleiter können die Daten in anonymer und zusammengefasster Form veröffentlicht wer-
den. Zum Vergleich und zur Bewertung der Daten wurden die Landwirtschaftszählungen der Statisti-
schen Ämter des Bundes und der Länder Agrarstrukturen in Deutschland 2010, die Erhebung Die 
niedersächsische Landwirtschaft in Zahlen 2014 des Niedersächsischen Ministeriums für den ländli-
chen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die Ergänzungen zu dieser Broschüre 
sowie der Landwirtschaftlicher Fachbeitrag 2015 zum Regionalen Raumordnungsprogramm für den 
Großraum Braunschweig, Teil 1 - Situation der Landwirtschaft herangezogen. 
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Der landwirtschaftliche Fachbeitrag gliedert sich wie folgt: 
 
• Klima-, Relief-, Wasser- und Bodenverhältnisse 
• Entwicklung der Landwirtschaft 
• Sozialstruktur, Betriebsform und Betriebsgrößenstruktur 
• Pachtverhältnisse 
• Arbeitskräfte 
• Bodennutzung 
• Umweltmaßnahmen und Klimaschutz 
• Viehhaltung 
• Lage und Größe der Hofstellen 
• Zustand, Umfang und Eignung der Gebäude 
• Innere und äußere Verkehrslage 
• Erwerbskombinationen, Vermarktung der Produkte 
• Perspektiven der Landwirtschaft / Entwicklungstendenzen 
• Emissionen 
• Siedlungsentwicklung und Bauleitplanung 

 
• Klima-, Relief-, Wasser- und Bodenverhältnisse 
 
Durch die Einbindung der Landwirtschaft in den Naturhaushalt ist die Nutzung des Bodens neben wirt-
schaftlichen vor allem auch von den natürlichen Faktoren, d.h. den Klima-, Relief-, Wasser- und Boden-
verhältnissen abhängig. Infolge der fortschreitenden Technik werden jedoch grundsätzlich durch Maß-
nahmen, wie Düngung, Entwässerung oder Feldberegnung natürliche Standortnachteile immer weiter 
ausgeglichen, die besonders in der Gemarkung Hankensbüttel eine große Bedeutung haben. 
 
Der Bereich der Dorfregion Hankensbüttel untergliedert sich in die naturräumlichen Haupteinheiten 
Hohe Heide und Südheide, in die drei Einheiten Bokeler Sander, Oerreler Heide und Starkshorner 
Sander sowie in die drei Untereinheiten Lüßmoränen, Lüßhochfläche und Oerreler Moor. 
 
Der zentrale Bereich der Dorfregion um die Orte Blickwedel, Hankensbüttel, Schweimke, Wierstorf, 
Repke u.a. gehört der Untereinheit Lüßhochfläche an. Für das Moränengebiet ist eine ebene bis hüge-
lige Landschaft charakteristisch. Während weite Teile im Norden von durchlässigen Sanden/Kiesen 
und demzufolge Podsolen geprägt werden, finden sich im südlichen und östlichen Teil (z.B. bei Ha-
gen, Blickwedel) durchragende Geschiebelehminseln mit bindigerem, feinerem Bodenmaterial. Hier 
sind Braunerden entstanden, die als Ackerflächen landwirtschaftlich genutzt werden.  
 
Der nordwestliche Teil der Dorfregion um Bokel gehört der Einheit Bokeler Sander an. Dabei handelt 
es sich um eine Sandplatte mit sehr armen, stark podsolierten Heideböden und dem entsprechend kie-
fernforstlicher Nutzung im Norden. Dagegen ragen im Süden um Bokel von der Lüßhochfläche güns-
tigere Böden in die Einheit hinein, die folglich ackerbaulich genutzt werden. 
 
Die Haupteinheit Südheide im südlichen und östlichen Teil der Dorfregion liegt zwischen den großen 
Endmoränenzügen der Hohen Heide und dem Allertal. Es handelt sich dabei um den Akkumulations-
raum der von den Schmelzwässern vom Gletscherrand in Richtung Allerurstromtal transportierten 
Sandmassen. Das Gebiet dacht sich von einer Höhe von 100 m im Norden bis auf etwa 50 m über NN 
im Süden ab. Kennzeichnend für den Bereich der Südheide ist ein Mosaik an verschiedenen Bildun-
gen: Trockene Sandplatten wechseln sich ab mit Geschiebelehmflächen, die als höher liegende Reste 
aus der mit Sanden verschütteten Grundmoränenlandschaft herausragen und von Schmelzwässern in 
den Sandkörper hineingetieften breiten Hohlformen, die mit Nieder- und z.T. Hochmooren erfüllt sind. 
 
In einer solchen Schmelzwasserrinne der Ise befindet sich die Untereinheit Oerreler Moor, ein Niede-
rungsmoor mit einem kleinen Hochmoorareal, welches durch Entwässerungsgräben erschlossen ist und 
heute zum größten Teil als Dauergrünland landwirtschaftlich genutzt wird, und die Gose-Ise-Sandebene. 
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Diese Untereinheit am östlichen Rand des Gebietes der Dorfregion, welcher Alt Isenhagen angehört, 
stellt eine feuchte, teilweise vermoorte Sandebene zwischen den Geestflächen der Süd- und Ostheide 
dar. Durch die niedrige Höhenlage stehen hier überwiegend Gleyböden mit GW-Einfluss an. Die Vege-
tation wird vorherrschend von feuchten Kiefernwäldern mit Birken und Dauergrünland gebildet. 
 
Für die naturräumliche Einheit Oerreler Heide, zu der Langwedel, Lingwedel, Oerrel und weite Teile 
von Steinhorst gehören, ist ein kleinräumiger Wechsel zwischen trockenen und feuchten Böden als 
Vegetationsstandorte charakteristisch, welcher sich durch die Zerschneidung der Sandflächen durch 
Bachtäler ergibt. Neben Sanderflächen finden sich hier auch Grundmoränenreste als Geschiebelehm-
inseln, so dass das Bodenmaterial unterschiedlich strukturiert ist. Je nach Höhe des Lehmanteils liegen 
unterschiedliche Böden (Braunerde, Pseudogley-Braunerde und Podsole) und Standortbedingungen 
vor. Große Flächen werden von Kiefernforst und Birkenbeständen bedeckt, teilweise finden sich auch 
Restbestände mit Heideflächen. Dagegen werden die lehmigeren Böden durch weiträumige Ackernut-
zung geprägt. 
 
Die Einheit Starkshorner Sander um Räderloh stellt ein Sandergebiet mit flachwelligem Gelände dar. 
Der Bereich ist überwiegend mit Kiefernforst bedeckt. 
 
Das Ertragspotenzial innerhalb dieser Bodenregion schwankt zwischen sehr gering bis mittel. Die 
Bodenwerte liegen dem entsprechend zwischen 15 und 45; im Vergleich werden im Lößgürtel vor den 
Mittelgebirgen max. Bodenwerte von 100 Punkten erreicht. Im nordöstlichen Grenzbereich des Groß-
naturraums der Lüneburger Heide gibt es allerdings große Flächenanteile der Samtgemeinde Han-
kensbüttel und weiteren Gemeinden, dessen Ertragspotenzial als sehr hoch eingestuft wird. Kleinflä-
chig wird auch das Ertragspotenzial der Böden um Steinhorst und Dedelstorf als hoch eingestuft. 
 
Mit der landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ), die sich aus dem gewogenen Mittel von Acker-
zahl und Grünlandzahl einschließlich weiterer Zu- und Abschläge ergibt, wird die Ertragsfähigkeit der 
Landwirtschaft in Abhängigkeit der natürlichen und wirtschaftlichen Faktoren beurteilt. Die Höchst-
zahl beträgt 100 und wird auch Ertragsmesszahl (EMZ) genannt. 
 
In Obernholz ergibt sich aus dem Mittel der Ackerzahl und der Grünlandzahl die EMZ von 41,7 und 
hat damit die höchste Bewertung im Planungsraum. Es folgen die Gemeinden Hankensbüttel mit 36,3 
Punkten, Sprakensehl mit 32,9 Punkten, Steinhorst mit 32,3 und Dedelstorf mit 27,9 Punkten. Im Ver-
gleich zu der Höchstzahl von 100 Punkten zeigt sich darin die weniger günstige Ausgangssituation 
vom Planungsraum für die Landwirtschaft (Quelle: Oberfinanzdirektion Hannover 2002). 
 
• Entwicklung der Landwirtschaft  
 
Während die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in den letzten Jahrhunderten relativ konstant war, ist 
durch den biologisch-technischen Fortschritt und die wirtschaftliche Entwicklung seit den 1960er Jahren, 
verstärkt jedoch in den letzten Jahrzehnten, ein fortlaufender Rückgang landwirtschaftlicher Betriebe 
und der in der Landwirtschaft tätigen Personen zu verzeichnen. Entsprechend der Entwicklung in ganz 
Niedersachsen, lässt sich dies grundsätzlich auch in den Ortsteilen der Planungsregion erkennen. 
 
Tabelle 4: 
Entwicklung der Anzahl der landwirtschaftlichen Bet riebe und der Flächenentwicklung in der Dorfregion Hankensbüttel 
 
Jahr 1979 1995 2001 2007 2010 2015 

Anzahl 
der Betriebe  

413 360 188 147 126 140* 

Fläche (ha)  11.423,8 11.654 11.407,4 10.834,1 11.502 10.124,4** 

* = Betriebe von 2 bis unter 5 ha LF werden seit 2010 nicht mehr vollständig erhoben und sind daher hier nicht ausgewiesen, diese 

Differenzierung hat in der Erhebung im Rahmen der Dorferneuerung 2015 nicht stattgefunden  

** = Von 140 angeschriebenen landwirtschaftlich- und forstwirtschaftlichen Betrieben nahmen nur 76 Betriebe an der Erhebung teil. 
 
Während 1979 insgesamt noch 413 Betriebe in der Samtgemeinde Hankensbüttel bestanden, ist ihre Zahl 
kontinuierlich in den letzten Jahren gesunken. Heute gibt es in der Planungsregion 140 landwirtschaftli-
che Betriebe. Seit 2010 hat die Anzahl der Betriebe um 14 Betriebe zugenommen. Bei dieser Aussage ist 
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jedoch zu berücksichtigen, dass seit 2010 Betriebe von 2 bis unter 5 ha in den Erhebungen nicht mehr 
berücksichtigt werden und diese Differenzierung in der Erhebung im Rahmen der Dorfentwicklung 2015 
nicht stattgefunden hat. Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist trotz der kontinuierlichen Abnahme der 
Betriebe überwiegend gleich geblieben; d.h. die Betriebsgrößen haben zugenommen.  
 
Tabelle 5: 
Betriebsgrößenstruktur in Niedersachsen 
(Landwirtschaftliche Betriebe nach Größenklassen de r landwirtschaftlich genutzten Fläche (langfristige  Entwicklung). 

Betriebs-
größe von 
… bis unter 
...ha LF 

1960 1971 1983 1994 1999 
 
 
 

2003 2005 2007 2010 2013 

in Tsd. 

1-2 
2-5 
5-10 
10-20 
20-50 
50-100 
100 und 
mehr 
100-200 
200 und 
mehr 

31,9 
45,5 
41,5 
53,5 
34,6 
5,2 
0,8 

20,0 
27,7 
23,3 
37,1 
43,5 
7,3 
1,1 

14,1 
17,5 
13,9 
20,1 
37,7 
11,7 
1,8 

9,3 
11,0 
9,1 
11,1 
23,8 
15,0 
4,0 

* 
9,1 
7,2 
9,3 
17,1 
14,6 
5,3 

* 
7,9 
6,3 
8,0 
13,1 
13,5 
6,4 

* 
6,1 
5,4 
7,1 
11,9 
13,0 
6,9 

* 
5,6 
5,3 
6,8 
10,9 
12,3 
 
 
5,8 
1,3 

* 
** 
4,9 
6,1 
9,5 
11,4 
 
 
5,9 
1,6 

* 
** 
4,6 
5,4 
8,5 
10,7 
 
 
6,1 
1,8 

Insgesamt 213,1 159,9 116,7 83,3 62,6 55,1 50,5 48,0 39,4 37,2 
 
* = Betriebe von 1 bis unter 2 ha LF werden seit 1999 nicht mehr vollständig erhoben und daher hier nicht ausgewiesen 
**= Betriebe von 2 bis unter 5 ha LF werden seit 2010 nicht mehr vollständig erhoben und daher hier nicht ausgewiesen 
1) Abweichungen zur Summe der Teilwerte durch Rundungen möglich 
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN), Agrarstrukturerhebungen und Landwirtschaftszählungen 

 
Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebsgrößen zwischen den 
Jahren 1995 und 2010 in der Planungsregion Hankensbüttel aufgezeigt. 
 
Diagramm 3:  
Betriebsgrößenstruktur in der Planungsregion Hanken sbüttel in den Jahren 1995, 2007 und 2010. 
 

 

• Sozialstruktur, Betriebsform und Betriebsgrößenstruktur  
 
Bei den insgesamt 140 in der Planungsregion Hankensbüttel ansässigen und derzeit aktiven landwirt-
schaftlichen Betrieben handelt es sich um 77 Haupt- (HE) und 63 Nebenerwerbsbetriebe (NE). Von den 
insgesamt 76 Betrieben, die sich am Planungsprozess beteiligt haben, sind 62 Betriebe Einzelunterneh-
men in Form bäuerlicher Familienbetriebe. 14 Betriebe haben dagegen als Rechtsform die Personenge-
sellschaft, wobei ein Betrieb mit beiden Rechtsformen wirtschaftet. 
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Im Landkreis Gifhorn gibt es 896 landwirtschaftliche Betriebe (2010) wovon 50,3 % Haupterwerbsbe-
triebe sind. Im Vergleich zum Landkreis Gifhorn und zum Land Niedersachsen (56,2 % Haupterwerbs-
betriebe) entspricht die Verteilung von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben in der Planungsregion Han-
kensbüttel (55 % Haupterwerbsbetriebe) etwa diesen Zahlen. 
 
Die ursprünglich als Gemischtbetriebe strukturierten Höfe haben sich bis heute im Zuge der Spezialisie-
rung in 34 Fällen zu reinen Ackerbaubetrieben entwickelt. In 20 weiteren Fällen wird neben Ackerbau 
noch Veredelung, Futterbau und/oder Viehhaltung betrieben. Nach wie vor werden vier Betriebe als 
reine Gemischtbetriebe geführt und sieben Betriebe betreiben zusätzlich Acker- und Futterbau, Dauer-
kulturen, Viehhaltungsverbund und Veredelung. Sechs landwirtschaftliche Betriebe betreiben reinen 
Futterbau, zwölf weitere betreiben zusätzlich Viehhaltung, Ackerbau und Veredelung. Drei Betriebe sind 
reine Veredelungsbetriebe und zwei Betriebe werden im reinen Viehhaltungsverbund bewirtschaftet. Ein 
Betrieb aus Lüsche gibt ausschließlich Forstwirtschaft als Betriebsform an. 
 
Tabelle 6: 
Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe mit betrie blichen Ausrichtungen in der Planungsregion Hankens büttel (Angaben 
von  73 Betrieben; z.T. Mehrfachnennungen). 
 
Betriebliche Ausrichtung Betriebe 

Ackerbau 54 

Veredelung 12 

Gartenbau 0 

Pflanzenbau 0 

Dauerkultur 1 

Viehhaltung 7 

Futterbau 18 

Gemischt 11 

Marktfruchtanbau 0 

Pferdezucht 0 

Sonstiges (Forstwirtschaft, Transport) 3 

Gesamt 103 

 
Diagramm 4: 
Betriebliche Ausrichtung in der Planungsregion Hank ensbüttel  

Die vorherrschende Betriebsform Ackerbau entspricht der vorherrschenden Betriebsform des Landkrei-
ses Gifhorn. Ackerbaubetriebe gibt es dort zu 50 %, bundesweit ist der Ackerbau mit 25 % ebenfalls 
stark verbreitet. Aufgrund der zumeist fehlenden Viehhaltung befinden sich unter den Ackerbaubetrieben 
neben Betrieben mit einer großen Flächenausstattung auch viele kleine Nebenerwerbsbetriebe, was wie-
derum dem Bild der betrachteten Region entspricht (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Län-
der - Agrarstrukturen in Deutschland 2010). 
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Der Anbau in den Betrieben erfolgt in 73 Fällen konventionell, zwei Betriebe haben dazu keine Angaben 
gemacht. In der Gemeinde Dedelstorf befindet sich ein ökologisch wirtschaftender Betrieb. 
 
Zur Betriebsgröße liegen Angaben von 72 der landwirtschaftlichen Betriebe vor. Von ihnen werden 
insgesamt 10.124,44 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) bewirtschaftet. Die Größe der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche der Haupterwerbsbetriebe schwankt individuell zwischen 2,3 und 
540 ha, durchschnittlich somit 159 ha. Diese liegt weit über dem Durchschnitt des Landkreises 
Gifhorn von 84,5 ha LF (Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 
Niedersachsen 2010) und auch über dem Bundesdurchschnitt von 82 ha (Quelle: Niedersächsische 
Landwirtschaft in Zahlen 2014). Insgesamt sind die Größenverhältnisse in der Region aufgrund ihrer 
großen Streuung als differenziert zu bewerten. Die Flächen liegen dabei vorrangig im näheren Umfeld 
und nur in wenigen Fällen außerhalb der Gemarkungen. 
 
Tabelle 7: 
Betriebsgrößenstruktur der landwirtschaftlichen Bet riebe in der Planungsregion Hankensbüttel (Angaben von 72 
Betrieben) und der landwirtschaftlichen Betriebe in  Niedersachsen 2013 (Quelle: Niedersächsische Landwirtschaft in 
Zahlen 2014).   
Betriebsgröße   Zahl der Betriebe Zahl der Betriebe in Tsd. 

von ... bis unter ... ha landwirt-

schaftliche Nutzfläche (LF) 

Dorfregion Hankensbüttel Niedersachsen 

0,5 - 10 

10 – 20 

10 

4 

4,6 

5,4 

20 – 50 7 8,5 

50 – 100 19 10,7 

100 – 200 20 6,1 

200 und mehr 12 1,8 

Insgesamt 72 37,2 
 

Zusätzlich sind bei 59 der 76 landwirtschaftlichen Betriebe Waldflächen vorhanden. Im Vergleich zum 
Land Niedersachsen ist die Anzahl der Betriebe mit Waldflächen damit sehr hoch. Es handelt sich 
dabei um insgesamt 2.821,1 ha Wald, dessen Fläche sich in geringe Flächengrößen von 0,5 bis 
maximal 220 ha pro Betrieb aufteilt. Die Verteilung bezüglich der Größenklassen zeigt entsprechend 
dem Landesdurchschnitt eine Konzentration in den Größenklassen bis unter 10 ha. 
 
Tabelle 8: 
Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe mit Waldfl äche in der Planungsregion Hankensbüttel 2015 und d em Land 
Niedersachsen 2013 nach Größenklassen (Quelle: Niedersächsische Landwirtschaft in Zahlen 2014 ).  
Betriebsgröße Zahl der Betriebe 

Samtgemeinde Hankensbüttel 

Zahl der Betriebe 

Niedersachsen 

Von ... bis unter ... ha LF  v. Hd.  v. Hd. 

Bis unter 10 21 36,8 10.972 75 

10 – 20 9 13,3 1.822  12 

20 – 50 10 18,3 1.248 9 

50 – 100 9 13,3 480 3 

100 und mehr 10 18,3 215  1 

Insgesamt 59  14.737  

 
Gemeinschaftseinrichtungen wie Biogasanlagen bestehen bei acht Betrieben verteilt über die Pla-
nungsregion. Zwei Betriebe in Dedelstorf haben gemeinsame Waschplätze, ein Betrieb in Hankensbüt-
tel ist Beregnungsverbänden angeschlossen, ein Betrieb in Langwedel betreibt ein Kühlhaus als Ge-
meinschaftseinrichtung und in Masel teilt sich ein Betrieb eine Werkstatt und ein Lohnunternehmen. 
Ein Betrieb in Oerrel betreibt ein gemeinsames Kartoffellager (Angaben von 75 Betrieben). 
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Betriebliche Kooperationen (z.B. bzgl. gemeinsam genutzter Geräte) bestehen bei 42 Betrieben (An-
gaben von 74 Betrieben) in der gesamten Planungsregion. Davon abgesehen vergeben insgesamt 64 
Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe Bestell-, Pflege- und Erntearbeiten an Lohnunternehmen (Angaben 
von 73 Betrieben). 34 Betriebe sind Mitglied des landwirtschaftlichen Beratungsrings (Angaben von 
73 Betrieben). 60 Betriebe sind Mitglied des Maschinenrings (Angaben von 74 Betrieben). 
 
• Pachtverhältnisse 
 
Mit 39 % befindet sich ungefähr ein Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche der aufgenomme-
nen Betriebe im Eigentum der Bewirtschafter. Der Anteil gepachteter Flächen entspricht mit 61 % 
dem Bundesdurchschnitt von 60 % (Agrarbericht 2014) und liegt deutlich über der Pachtquote des 
Landkreis Gifhorns von 52,5 % (Statistische Ämter des Bundes und der Länder - Agrarstrukturen in 
Deutschland 2010). Die Flächen sind für die Pächter in der Regel durch mittel- bis überwiegend lang-
fristige Verträge gut gesichert. Von den aktiven landwirtschaftlichen Betrieben selbst werden mit ins-
gesamt 796,6 ha insgesamt relativ geringe, aber auch in Einzelfällen größere Anteile landwirtschaft-
lich genutzter Flächen verpachtet. 
 
• Arbeitskräfte 
 
Die Zahl der Arbeitskräfte (AK) bei den 76 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben schwankt in 
Abhängigkeit von Betriebsgröße, Betriebsform, Mechanisierung, Organisation und vor allem der Sai-
son zwischen 1 und 20 AK (durchschnittlich 3,8 AK) pro Betrieb. Von 76 Betrieben gaben 69 Betrie-
be an, mit 131,05 Familien-Arbeitskräften, 39,8 Fremd- und 88,1 Saison-Arbeitskräften ihre Betriebe 
zu bewirtschaften. Der hohe Anteil an Familien-Arbeitskräften von 50,6 % und Saison-Arbeitskräften 
von 34 % entspricht der überwiegenden Ausrichtung in der Dorfregion Hankensbüttel. Fast 68,4 % der 
landwirtschaftlichen Betriebe werden im Haupterwerb überwiegend mit Familien-Arbeitskräften und 
Saison-Arbeitskräften bewirtschaftet. 
 
Dieses Ergebnis entspricht etwa der Verteilung im gesamten Bundesland und im Großraum Braun-
schweig. Familien-Arbeitskräfte sind in beiden Fällen der größte Anteil der gesamten Arbeitskräfte im 
landwirtschaftlichen Sektor (Quelle: Niedersächsische Landwirtschaft in Zahlen 2014). 
 
Tabelle 9: 
Anteil der Familien-Arbeitskräfte in der Planungsre gion Hankensbüttel 2015, im Großraum Braunschweig u nd Nieder-
sachsen 2010. (Quelle: Niedersächsische Landwirtschaft in Zahlen 2014 ). 
 

 Planungsregion Hankensbüttel  
2015 

Großraum Braunschweig 
2010 

Niedersachsen 
2010 

Anteil der 
Familien-

Arbeitskräfte 
v. Hd. 

 
50,6 

 
57,7 

 
48,4 

Anteil der 
Fremd-

Arbeitskräfte 
v. Hd. 

 
15,4 

 
17,8 

 
15,7 

Anteil der 
Saison-

Arbeitskräfte 
v. Hd. 

 

34 

 
24,5 

 
35,9 

 
• Bodennutzung 
 
Die von den aufgenommenen 72 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Angaben von 72 Betrie-
ben) der Planungsregion  Hankensbüttel bewirtschaftete Kulturfläche (LF) innerhalb der Gemarkung 
beträgt insgesamt 10.124,44 ha. Dazu kommen die forstwirtschaftlichen Flächen von insgesamt 
2.821,1 ha. Die Waldflächen in der Gemarkung befinden sich zu 92,1 % in privater Hand. Die landwirt-
schaftlich genutzte Fläche von 10.124,44 ha unterteilt sich in 9.223 ha Ackerland (91,1 %), 900,14 ha 
(8,9 %) Dauergrünland und in 1,3 ha (0,01 %) Weihnachtsbaumkultur. 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
 - STÄRKEN - SCHWÄCHEN - ANALYSE -   

 

 Seite 38 
 

Die Ackerfläche von insgesamt 9.223 ha wird mit einem Anteil von 43,8 % Getreide (vorwiegend Wei-
zen und Gerste) angebaut. Es folgen der Kartoffelanbau mit 18,9 %, der Silomaisanbau mit 9,2 %, der 
Zuckerrübenanbau mit 9,1 %, der Rapsanbau mit 2,3 sowie die Brachflächen mit 1,9 %. 
 
Diagramm 5: 
Anteilige Nutzung der Gesamtackerfläche in der Plan ungsregion Hankensbüttel 

 

Ackerfutter, Futterrüben und Sonderkulturen werden auf rd. 1 % der Ackerflächen angebaut. Desweite-
ren sind die Blühstreifenflächen in einer Größenordnung von 0,6 % vorhanden. Eine weitere Einnahme-
quelle ist der Anbau von Energiepflanzen der in der Planungsregion bei 28 Betrieben erfolgt. Bezogen 
auf die gesamte Ackerfläche nimmt der Biogas-Maisanbau 9,9 % ein. Zuckerrüben werden als Energie-
pflanzen zu 2,4 % und Energiegetreide zu 0,9 % angebaut. 
 
Bewirtschaftungserschwernisse wie Staunässe, Bodenerosion und Trockenheit werden insbesondere 
von den Betriebsleitern aus der Gemeinde Dedelstorf  angegeben. In den Gemeinden Hankensbüttel, 
Obernholz, Sprakensehl und Steinhorst wird zusätzlich noch Wassererosion als Bewirtschaftungser-
schwernis genannt. Weitere Erschwernisse entstehen in Masel im Bereich Maseler Dorfstra-
ße/Triftweg durch die Ausbreitung von Heckenpflanzungen in der Gemarkung durch Wurzelausläufer 
und in Lüsche durch Wildschweine und Jakobskreuzkraut. 36 Betriebe haben zu der Fragestellung 
keine Angaben gemacht. 
 
Von der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Betriebe liegen 1.186,54 ha in Wasser-, Landschafts- und 
Naturschutzgebieten. Zwei Betriebe aus Sprakensehl und Dedelstorf geben an, dass Teile ihrer land-
wirtschaftlichen Flächen dem Grünlandschutz unterliegen. Insgesamt machen diese Flächen 11,7 % 
von der gesamten landwirtschaftlichen Fläche aus (Angaben von 37 Betrieben). 
 
Besonders der Grundwasserschutz stellt hohe Forderungen an die Landbewirtschaftung. Auf den um-
fangreichen Moorflächen (z.B. Schweimker Moor und Lüderbruch) ergeben sich Berührungspunkte 
mit dem Wasser-, Natur- und Landschaftsschutz. 
 
Laut der detaillierten Studie Feldberegnung in Nordost-Niedersachsen: Regionale Bedeutungen und 
Auswirkungen differenzierter Wasserentnahmeerlaubnisse - Endbericht-, Studie im Auftrag des Fach-
verbandes Feldberegnung (2007-2009) haben die Landwirte im Landkreis Gifhorn aufgrund klima-
tischer Verhältnisse und insbesondere aufgrund der regionalen Bodenwerten eine recht labile Er-
tragssicherheit. Dementsprechend wird in der Planungsregion eine Fläche von mindestens 7.145 ha 
(Angaben von 65 Betrieben) bewässert, was in Bezug auf die den 76 beteiligten Betrieben zu Grun-
de liegende Erfassung von 9.223 ha Ackerfläche einen relativen Anteil von 77,5 % bedeutet. Das 
Wasser entstammt überwiegend aus Brunnenbohrungen; nur ein kleiner Anteil wird aus aufgefange-
nem Oberflächenwasser zur Verfügung gestellt. Die Pumpen werden überwiegend mit Strom oder 
Diesel betrieben. Dieses Ergebnis bestätigt auch die überwiegend konventionelle Betriebsform in 
der Planungsregion. 
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Im Landkreis Gifhorn liegt der Anteil der bewässerten Ackerfläche bei 51,1 %, während er in Nieder-
sachsen lediglich 8,1 % beträgt. 
 
• Umweltmaßnahmen und Klimaschutz 
 
In der Dorfregion Hankensbüttel nehmen 45 Betriebe (59,2 %) an Agrarumweltmaßnahmen teil. 
Überwiegend werden die bodenschützende Maßnahmen des Niedersächsischen Agrarumweltpro-
gramms (NAU) u.a. Zwischenfruchtanbau oder Untersaaten, Blühstreifen und das Mulchsaat- oder 
Direktsaatverfahren angewendet. Diese hohe Fördermaßnahmenbeteiligung entspricht den Förder-
maßnahmenzahlen des Landkreises Gifhorn. 2012 weist der Landkreis Gifhorn einen überdurch-
schnittlichen Anteil (26 %) an NAU-Maßnahmenflächen auf. 
 
Die Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) ist wesentlicher Bestandteil der 
Nationalen Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung ländlicher Räume. 
Die niedersächsischen AUKM werden von der EU in Höhe von 75 % kofinanziert und dienen zur 
Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum. 
 
23 Betriebe geben an, über die alternative Energiegewinnung wie Photovoltaik und Windkraft ein 
zusätzliches Einkommen zu erwirtschaften (Angaben von 47 Betrieben). Weitere 17 Betriebe geben 
diese Einkommensquelle als zukünftige angestrebte Betriebserweiterung an. Dagegen betreiben acht 
Betriebe als zusätzliche Einnahmequelle Biogasanlagen. Vier weitere Betriebe geben an, in Zukunft 
damit im Nebenerwerb zu wirtschaften (Angaben von 68 Betrieben). Der Energiepflanzenanbau von 
Biogas-Mais macht 9,9 %, von Zuckerrüben 2,4 % und von Energiegetreide 0,9 % der Gesamtanbau-
fläche in der Planungsregion Hankensbüttel aus. Damit liegt er etwa auf dem Niveau des landesweiten 
(12,9 %) und bundesweiten (12,7 %) Anteils. 
 
• Viehhaltung 
 
Da bei Betrieben mit geringeren Flächengrößen bzw. wenig ertragreichen Böden durch den Ausbau 
des Viehhaltungssektors ein ausreichendes Einkommen zu erzielen ist, ist die Intensität der Viehhal-
tung zumeist eng an die Ausstattung der Betriebe mit landwirtschaftlichen Nutzflächen gekoppelt. 
 
Tabelle 10: 
Viehbestände der landwirtschaftlichen Betriebe in d er Planungsregion Hankensbüttel  
(Mehrfachnennungen sind möglich).  

Viehhaltung Hankensbüttel 

 Halter 

Milchkühe 15 

Mutterkühe 7 

Mastrinder 6 

weibliches Jungvieh 19 

Kälber 21 

Legehennen 9 

Masthühner 3 

Mastschweine 8 

Zuchtschweine 3 

Ferkel 3 

Pferde incl. Pensionspferdehaltung 20 

Ziegen 2 

Enten, Gänse 1 

Yak, Galloway 2 
 
In der Planungsregion Hankensbüttel spielt die Viehhaltung bei 63,2 % der Betriebe eine wichtige 
Rolle. Bei insgesamt 76 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben liegt in 48 Fällen Viehhaltung vor. 
Bei diesem Ergebnis ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Rücklauf der Fragebögen aus einzel-
nen Gemeinden sehr gering war, gleichzeitig dort aber ebenfalls Betriebe mit Viehhaltung ansässig 
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sind. Zum überwiegenden Teil handelt es sich in der gesamten Region um gemischte Viehbestände 
(Rinder, Schweine, Hühner, Pferde) von eher geringem bis mittlerem Umfang. 
 
Der größte Viehbestand mit Masthühnern macht insgesamt 87,5 % des gesamten Viehbestands in der 
Gemarkung aus und ist auf überwiegend zwei sehr große Betriebe und einen sehr kleinen Betrieb in 
der Planungsregion verteilt. Ein Betrieb in Bokel hält allein 84.000 Masthühner. Kleine bis große Be-
triebe mit Mastschweinen, Aufzuchtferkel und Zuchtscheinen machen 10,4 % des Viehbestandes aus. 
Im gesamten Planungsraum verteilt befinden sich kleinere Viehbestände mit Milchkühen, Mastrindern 
weibl. Jungvieh, Kälbern (1,7 %), Legehennen, Pferden, Schafen und Ziegen (0,4 %). 
 
Die Haltung der Rinderbestände erfolgt auf Fest- und Flüssigmist, wobei der Festmist geringfügig 
überwiegt. Die Entmistungsform bei den Betrieben mit Zuchtschweinen und Mastschweinen erfolgt 
überwiegend als Flüssigmist. 
 
Zu 37,9 % werden die Ställe der Betriebe mit einem geringeren Viehbestand (kleiner 100) über Fens-
ter und Türen gelüftet (Angaben von 43 Betrieben). Fünf Betriebe mit einem Viehbestand von über 
100 und lüften zusätzlich mit Zwangslüftung, Offenfrontstall und Schwerkraftlüftung. In acht  Betrie-
ben (kleiner 100) gibt es einen Offenfrontstall, in weiteren fünf Betrieben besteht das Entlüftungsver-
fahren in den Ställen aus einer Zwangslüftung und Schwerkraftlüftung, womit eine von der Wetterlage 
weitgehend unabhängige gute Be- und Entlüftung der Ställe gewährleistet werden kann. Bei den ins-
gesamt 16 Betrieben mit einem Viehbestand über 100 besteht überwiegend das Belüftungssystem aus 
Zwangslüftung, als Offenfrontstall und durch Fenster und Türen. Freilandhaltung gibt es in der Pla-
nungsregion auf drei Betrieben mit einem Viehbestand unter 100. 
 
Aufgrund der hier vorliegenden überwiegend geringen Bestandsgrößen sind die vorhandenen Lüftungs-
systeme bis auf vier Fällen als ausreichend anzusehen. 46 der beteiligten Betriebe (insgesamt 48 Betriebe 
mit Tierhaltung) gingen auf die Frage nach Immissionsproblemen ein. Dabei gaben drei Betriebe aus 
Dedelstorf, Emmen und Hagen Geruchsprobleme und in einem Fall zusätzliche Staubprobleme aus dem 
Stall an. Ein Betrieb aus Langwedel nannte das Futter als Emissionsquelle für Geruchsprobleme. Ein 
weiterer Betrieb aus Langwedel gab Störungen durch Lärm, (Lüftung) aus der Kartoffelhalle an. 
 
• Lage und Größe der Hofstellen 
 
Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe befinden sich, wie auch in Kap. 4.4.2 Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme und Innenentwicklung erläutert, sämtlich an ihren ursprünglichen Standor-
ten im Bereich der alten Ortslagen. Allerdings werden größere Viehbestände auf gesonderten Flächen 
in den Gemarkungen gehalten.  
 
Aufgrund des überwiegenden Alters der Bebauung auf den Hofstellen von etwa 60 Jahren entsprechen 
die Hofstellen in der Regel mehr oder weniger den heutigen Bewirtschaftungsansprüchen. Entsprechend 
stellt sich die Situation in der Planungsregion dar. Die Zweckmäßigkeit des Hofraumes für die heutigen 
Bewirtschaftungsansprüche wird hinsichtlich Nutzung und Bewirtschaftung von 28 Betrieben als gut und 
von 34 Betrieben als ausreichend beurteilt. 17 Betriebe beurteilen die Zweckmäßigkeit ihres Hofraums 
als unzureichend (Angaben von 74 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben). 
 
Die Möglichkeiten zu Erweiterungen auf hofangrenzenden Flächen werden nach Angaben der Betriebs-
leiter in Abhängigkeit der persönlichen und wirtschaftlichen Situation nur von 25 Betrieben als gut und 
von 25 Betrieben zumindest als ausreichend angesehen. Mit insgesamt 14 Haupterwerbsbetrieben und 
fünf Nebenerwerbsbetrieben, die diesbezüglich die Situation als unzureichend beurteilen, wird jedoch 
auch ein deutlicher Mangel an Erweiterungsmöglichkeiten sichtbar. 
 
Eine zweite (rückwärtige) Hofzufahrt zur vielseitigen Erschließung der Wirtschaftsgebäude ist bei 52 
Betrieben vorhanden (Angaben von 76 Betrieben). Die Funktionalität und Verkehrssicherheit der Hof-
einfahrten bewerten 25 Betriebe als gut, 38 Betriebe als ausreichend und 13 Betriebe beurteilen die Hof-
zufahrten dagegen als unzureichend. Verkehrstechnische Probleme im Straßenraum oder im Bereich 
der Hofzufahrten ergeben sich dabei konkret und zusammengefasst an folgenden Punkten: 
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Gemeinde Dedelstorf 
 
Oerrel: 
•  vordere Hofeinfahrt: zu dicht an der Kreuzung (Hässelmühler Straße); hintere Hofeinfahrt: 
 unzureichend befestigt 
•  große Steigung zur K7, im Kurvenbereich nicht einsehbar (Oerreler Dorfstraße 2) 
 
Dedelstorf: 
•  direkt am Ortseingang, zu hohe Geschwindigkeit der PKWs (Am Mühlenfeld 4) 
 
Gemeinde Hankensbüttel 
 
Emmen: 
•  schlechte Einsehbarkeit der Straße in Richtung Norden (Emmer Dorfstraße 46) 
•  unübersichtlich zur Straße (Emmer Dorfstraße 31) 
 
Isenhagen: 
•  rückwärtige Zufahrtsmöglichkeit liegt in der Kurve und ist schlecht einsehbar, vordere 
 Einfahrt ist bei Veranstaltungen (Kloster/Kirche) zugeparkt (Domänenstraße 1) 
 
Gemeinde Obernholz 
 
Wettendorf: 
•  Ausfahrt vom Hofplatz auf Straße: sehr schlechte Sicht durch vorstehendes Gebäude (Hauptstraße 
 10) 
 
Wierstorf: 
•  schlechte Wegbefestigung (Hersiek 2) 
•  Gebäude stehen bis ca. 2 m an Kreisstraße, gefährliche Ausfahrt (Maschkamp 3) 
 
Gemeinde Sprakensehl 
 
Masel: 
•  Ausfahrten in der Kurve (Hankensbütteler Straße. 15) 
 
Bokel: 
•  Einsicht in Straße problematisch, abgesenkte Regenrinne an Straße (Bokeler Dorfstraße 1) 
•  z.T. Sichtbehinderung durch Verkehrsschilder in Sichthöhe eines PKW's (Bokeler Dorfstraße 18) 
•  Zufahrtstraße kommunal, kaum gepflegt und stark sanierungsbedürftig (Zum Eichhof 4) 
  
• Zustand, Umfang und Eignung der Gebäude 
 
Das Baudatum der Wohn- und Wirtschaftsgebäude der Höfe (Angaben von 76 Betrieben) im Bereich der 
Planungsregion liegt überwiegend in der Zeit nach 1950 (96 Gebäude). 74 Gebäude der gesamten Be-
triebe sind im Zeitraum zwischen 1920 und 1950 entstanden und erfüllen auch ihren Wirtschaftszweck. 
Entsprechend der allgemeinen Weiterentwicklung des Wohnens und der Viehhaltung sind immerhin 
noch 82 Gebäude aus der Zeit vor 1920 auf den Höfen vertreten. Die spezielle Bauweise der Gebäude 
wird im Kapitel 3.8 Baukultur näher erläutert. 
 
Während die Wohngebäude zumeist gut instand gehalten werden, ist besonders bei den Wirtschaftsgebäu-
den ein Anteil beschädigter und leer stehender Gebäude vorhanden. Nach Aussagen der Betriebsleiter be-
finden sich auf insgesamt 28 Höfen abgängige oder stark beschädigte Gebäude (Angaben von 74 Betrie-
ben). Dabei handelt es sich um nicht mehr genutzte Viehställe, Scheunen, Maschinenhallen, Kartoffel- und 
Getreidelager und eine Güllegrube in Masel. Leerstehende bzw. untergenutzte Wirtschaftsgebäude sind bei 
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insgesamt 31 der aufgenommenen Betriebe vorhanden. Bis auf drei Wohnhäuser stehen, begründet durch 
die Reduzierung bzw. Aufgabe der Viehhaltung, Schweine- oder Rinderställe und Scheunen leer. 
 
Den heutigen Anforderungen an Nutzung und Betriebstechnik werden die Wirtschaftsgebäude der Höfe 
durch die verhältnismäßig große Anzahl neuerer Gebäude zum überwiegenden Teil wenigstens ausrei-
chend gerecht. Die Zweckmäßigkeit der Gebäude wird hinsichtlich der Nutzung von 18 Betrieben als 
gut, von 40 Betrieben als ausreichend und von 19 Betrieben als unzureichend eingestuft (Angaben von 
76 Betrieben). Hinsichtlich der Betriebstechnik stufen 13 Haupterwerbsbetriebe und drei Nebenerwerbs-
betriebe den Stand als gut, 46 Betriebe als nur ausreichend und 10 Nebenerwerbsbetriebe  als unzurei-
chend ein (Angaben von 72 Betrieben). Dem entsprechend sind in zahlreichen Fällen aus betrieblicher 
Sicht Sanierungs- oder Modernisierungsprojekte sowie bauliche Erweiterungen oder Umnutzungen not-
wendig (siehe auch Perspektiven der Landwirtschaft). 
 
• Innere und äußere Verkehrslage 
 
Für einen rationellen Betriebsablauf sind ungehinderte Transportmöglichkeiten zwischen Hof und 
Wirtschaftsflächen bzw. Bezugs- und Absatzmärkten nötig. Die innere Verkehrslage bezeichnet die 
Lage des Hofstandortes zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie die Lage der Wirtschaftsflä-
chen zueinander. Zudem werden die verkehrstechnische Situation der Verbindungswege und die 
durchschnittliche Flurstückgröße in die Betrachtung mit einbezogen. Die Verkehrsanbindungen zwi-
schen Hof und den Bezugs- und Absatzmärkten wird dagegen als äußere Verkehrslage bezeichnet. 
 
Um gut vernetzt zu sein, ist eine ausreichende Breitbandtechnik für jedes wirtschaftliche Unterneh-
men notwendig. Aus diesem Grund wurde dieser Bereich ebenfalls in die Strukturanalyse mit auf-
genommen. 
 
Bei den in der Planungsregion ansässigen landwirtschaftlichen Betrieben ist die Situation der inneren 
und äußeren Verkehrslage insgesamt als befriedigend anzusehen. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen 
der Betriebe befinden sich im Wesentlichen im näheren Umfeld der entsprechenden Ortsteile. Bei der 
Mehrzahl der Betriebe sind die Distanzen mit Werten zwischen 0 bis 10 km als günstig zu bewerten 
(Angaben von 56 Betrieben). Bei acht Haupterwerbsbetrieben aus den Gemeinden Dedelstorf, Hankens-
büttel und Sprakensehl betragen die Entfernungen jedoch immerhin bis zu 20 km. Bei drei weiteren 
Haupterwerbsbetrieben betragen die Entfernungen bis zu 40 km und ein Haupterwerbsbetrieb aus Isen-
hagen hat Strecken von bis zu 100 km zurückzulegen. Die Größe der Ackerschläge schwankt zwischen 
0,4 und 80 ha, wobei die Durchschnittsgröße mit 19,9 ha groß ist und eine ökonomische Bewirtschaftung 
ermöglicht. Die Anzahl der bewirtschafteten Ackerschläge pro Betrieb liegt dabei in Abhängigkeit der 
bewirtschafteten Fläche zwischen 1 und 70 (Angaben von 61 Betrieben). 
 
Bezüglich der Verkehrsanbindung zwischen Hofstelle und Betriebsflächen wird die Situation von 
den Betrieben sehr unterschiedlich beurteilt. Bewertet wurde zum einen der Umfang des Wegenet-
zes: 30 Betriebe vergaben hierbei die Einstufung gut, während 41 Betriebe das Wegenetz als ausrei-
chend beurteilten. Zwei Betriebe aus Sprakensehl und Schweimke bewerten den Umfang des Wege-
netzes unzureichend (Angaben von 73 Betrieben).  
 
Der Wegezustand wird von 39 Betriebsleitern als überwiegend ausreichend und von sechs Betrieben 
als gut bewertet. 31 Betriebe überwiegend aus der Gemeinde Dedelstorf (13 Bewertungen), der Ge-
meinden Obernholz und Sprakensehl (7 und 8 Bewertungen) und aus der Gemeinde Hankensbüttel 
(3 Bewertungen) geben an, dass der Wegezustand teilweise unzureichend ist (Angaben von 76 Be-
trieben). Konkret wird von einem Betrieb aus Oerrel der Zustand der Straßen Oerrel-Langwedel, 
Oerrel-Repke (massive Wurzelaufbrüche) und Oerrel-Emmen (Seitenraum) genannt. Zwei Betriebe 
aus Wettendorf (Gemeinde Obernholz) benennen den schlechten Zustand der Dorfstraße. Zwei Be-
triebe aus Schweimke führen einen zu starken Verkehr an der angrenzenden Biogasanlage und unbe-
festigte Wege an. Aus der Gemeinde Sprakensehl benennt ein Betrieb den schlechten Zustand der 
Dorfstraße in Masel. Zwei Betriebe aus  Bokel weisen auf den sehr schlechten Zustand der Verbin-
dungsstraße nach Bokel sowie auf den sehr schlechten Zustand der Zufahrtstraße von Bokel zum 
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Eichhof hin. Die Betriebsleiter aus der gesamten Planungsregion führen allgemein an, dass die Ge-
meindeverbindungswege teilweise ungenügend unterhalten und dass sich die Fahrbahnen in einem 
schlechten Zustand befinden. 
 
Die Wegebreite wird ähnlich differenziert bewertet. Von 71 Betrieben stufen 43 Betriebe die Wege-
breite als ausreichend und acht Betriebe als gut ein. In den Gemeinden Dedelstorf, Hankensbüttel, 
Obernholz und Sprakensehl geben allerdings 20 Betriebsleiter an, dass die Wegebreite unzureichend 
ist. Hier wird auf zu enge Straßen und unbefestigte Seitenränder hingewiesen. 
 
Die Übersichtlichkeit der Verkehrswege wird von 46 Betrieben als ausreichend und von 20 Betrie-
ben als gut bewertet. Drei Betriebe aus Wierstorf, Hagen und Oerrel beurteilen die Übersichtlichkeit 
unzureichend (Angaben von 69 Betrieben). Konkret werden die teilweise schlechten Auffahrten zu 
Wegen und Höfen (Oerrel) und viel nichtlandwirtschaftlicher Verkehr und Radfahrer auf den Wirt-
schaftswegen als Verkehrsproblem bezüglich der Übersichtlichkeit der Verkehrswege genannt. 
 
Innerhalb der Ortsteile werden entsprechend den Standorten der Betriebe (vgl. Anlage Dorfentwick-
lungspläne) nahezu sämtliche innerörtliche Straßenräume durch landwirtschaftlichen Verkehr fre-
quentiert. Verkehrstechnische Probleme im Straßenraum oder im Bereich der Hofzufahrten ergeben 
sich dabei konkret und zusammengefasst an folgenden Punkten: 
 
Gemeinde Dedelstorf 
 
Allersehl 
•  Straßenbreite 
 
Oerrel 
•  Teilweise Auffahrten zu Wegen und Höfen sehr schlecht, Gemeindewege teilweise sehr 
 schlecht 
•  Zustand der Straßen Oerrel-Langwedel, Oerrel-Repke (massive Wurzelaufbrüche), Oerrel-
 Emmen (Seitenraum) 
 
Lingwedel 
•  besserer Ausbau Wirtschaftswege 
 
Repke 
•  schlechte Straßen 
 
Gemeinde Hankensbüttel 
 
Emmen 
•  schlechter Zustand der Wirtschaftswege; Nutzung der Wirtschaftwege und Grünplanwege durch 
 Ortsfremde 
•  Verkehrssicherheit auf der Dorfstraße durch starken Verkehr und zu hohe Verkehrsdichte 
 
Hankensbüttel 
•  viel nichtlandwirtschaftlicher Verkehr und Radfahrer auf den Wirtschaftswegen 
•  die Gemeinde stellt zu wenig Geld zur Erhaltung von bitumierten (stark beschädigten) 
 Wirtschaftswegen bereit 
 
Isenhagen 
•  Rückwärtige Hofzufahrt, vordere Hofzufahrt 
 
Gemeinde Obernholz 
 
Wettendorf 
•  schlechter Zustand der Dorfstraße, schlechte Ortsdurchfahrtsstraße, reparaturbedürftige 
 Nebenstrecken 
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Wierstorf 
•  nicht ausreichende Breite und Tragfähigkeit der Wege und Brücken in der Feldmark 
•  Ortsverbindung zwischen Wierstorf und Hamerwinkel 
 
Schweimke 
•  starker Verkehr zur angrenzenden Biogasanlage 
•  viele Wege sind nicht befestigt 
 
Gemeinde Sprakensehl 
 
Masel 
•  Dorfstraße ist schlecht 
•  Wirtschaftswege Unterhaltung 
•  Maseler Triftweg - L 280 - Maseler Dorfstraße: schlechte Einsicht vom Traktor aus 
 
Bokel 
•  Verbindungsstraße nach Bokel und die meisten Feldwege sind in einem schlechten Zustand und 
 dringend sanierungsbedürftig 
•  Wegezustand 
•  Straße zum Eichhof wird von uns kaum genutzt - als Anlieger - Schwerkraftverkehr zu Reese 
 Biogas-Anlage und Stolte-Schulze Schweinemastbetrieb 
•  Zufahrtstraße von Bokel zum Eichhof im katastrophalem Zustand 
 
Sprakensehl 
•  stark befahrene Bundesstraße (B 4) muss überquert werden 
 
Hagen 
•  schnelle Autos, keine Radwege 
 
Gemeinde Steinhorst 
 
Lüsche 
•  Ortseingang aus Richtung Räderloh; die Fahrzeuge fahren mit hoher Geschwindigkeit am 
 Hof vorbei 
 
Räderloh 
•  öffentliche Verkehrsmittel unzureichend 
 
Die Verkehrsanbindungen zwischen Hof und den Bezugs- und Absatzmärkten, bezeichnet als äuße-
re Verkehrslage werden von den Landwirten in 29 Fällen als gut und in 23 Fällen als ausreichend 
eingestuft, also insgesamt relativ positiv gesehen. Ein Betrieb aus Langwedel bewertet die äußere 
Verkehrslage jedoch als unzureichend, allerdings ohne weitere Angaben zu machen. (Angaben von 
76 Betrieben). 
 
Für den Betriebsablauf der Landwirte wichtige Märkte sind in erster Linie die Orte Hankensbüttel, 
Wittingen, Lüchow, Groß Oesingen, Steimke und Wolmirstedt. Bis auf die Orte Lüchow, Lüneburg 
und Wolmirstedt (Entfernung 60 km) sind diese Orte mit einer Entfernung von max. 20 km gut er-
reichbar. Einige ebenfalls genannte Orte wie Uelzen, Verden, Bremen und Magdeburg liegen mit Ent-
fernungen bis zu 160 km jedoch weit entfernt. Vereinzelt gibt es Betriebe, die ihre Absatzmärkte in 
Sachsen-Anhalt  mit Entfernungen bis zu 270 km liegen haben. 
 
Die bisherige Breitbandtechnik (< 16 Mbit/s) wird von den landwirtschaftlichen Betrieben als gut 
(neun Betriebe) über ausreichend (28 Betriebe) bis unzureichend (33 Betriebe) beurteilt. Mit Blick auf 
die zunehmende Bedeutung dieser Datenverbindung und -verfügbarkeit sind jedoch Bereitstellungen 
von unter 50 Mbit/s zukünftig als unzureichend zu beurteilen und können sich als Standortnachteil 
erweisen.    



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
 - STÄRKEN - SCHWÄCHEN - ANALYSE -   

 

 Seite 45 
 

• Erwerbskombinationen, Vermarktung der Produkte 
 
Alternative Einkommensquellen werden sehr vielfältig in der Planungsregion wahrgenommen. Über-
wiegend wird ein alternatives Einkommen durch Vermietung von Wohnungen und Gebäuden, (23 
Betriebe), Verpachtung einer Jagd (18 Betriebe) und mit alternativen Energien wie Photovoltaik (16 
Betriebe) und Windkraft (sieben Betriebe) erwirtschaftet. Außerdem wird Brennholzverkauf (neun 
Betriebe), die Vermietung von Ferienwohnungen (sieben Betriebe) und die Haltung von Pensionspfer-
den als zusätzliche Einnahmequelle genannt. Acht Haupterwerbsbetriebe nehmen eine weitere Ein-
kommensquelle über Biogas wahr. Alle Nebenerwerbsbetriebe gehen einer Lohnarbeit nach. 
 
Die Vermarktung der Produkte findet zu 83 % über den Landhandel statt (Angaben von 71 Betrieben). 
Ein Betrieb vermarktet seine Produkte über einen Hofladen und 19 Betriebe geben alternative Ver-
marktungen an. Konkret werden die Direktvermarktung, die Vermarktung an Molkereien, an  Schlach-
tereien, an die Zuckerfabrik und über Erzeugergemeinschaften und Forstverbund genannt. 
 
• Perspektiven der Landwirtschaft/Entwicklungstendenzen 
 
Aufgrund der Abhängigkeit der Landwirtschaft von der Markt- und Preispolitik der EU und des 
Landes sind Aussagen zur weiteren Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe in der hier 
betrachteten Planungsregion Hankensbüttel im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung nur 
eingeschränkt möglich. Grundsätzlich ist jedoch eine stärkere Liberalisierung des Agrarmarktes und 
damit verbunden eine Verschärfung des Wettbewerbes zu erwarten. Auf der anderen Seite entscheiden 
jedoch auch betriebliche Einflussgrößen, wie die natürlichen Bedingungen eines Standortes, die 
Produktionskapazitäten, die Finanzlage sowie die persönliche Entscheidung des Betriebsleiters oder 
Hofnachfolgers über die Weiterführung und Entwicklung des landwirtschaftlichen Betriebes. 
Grundsätzlich ist bezüglich künftiger Planungen zu berücksichtigen, dass z.Z. aufgrund der politischen 
Umstrukturierungen für die Landwirte eine gewisse Planungsunsicherheit besteht und die 
Betriebsinhaber sich daher eher abwartend verhalten. 
 
Die Altersstruktur der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in der Planungsregion zeigt, dass bei 72 
von 76 aufgenommenen landwirtschaftlichen Betrieben das Alter der Betriebsleiter bei bis zu 65 
Jahren liegt; davon in vier Fällen zwischen 25 bis 34 Jahren, in neun Fällen zwischen 35 bis 44 Jahren, 
in 38 Fällen zwischen 45 bis unter 54 Jahren und in 22 Fällen zwischen 55 und 64 Jahren sowie in 2 
Fällen bei 65 Jahren und älter. Bezüglich einer Weiterführung des Betriebes für einen planerischen 
Zeitraum von 10 Jahren sind, nach Aussagen der 22 Betriebsleiter zwischen 55 und 64 Jahren, auf 12 
Betrieben Hofnachfolger vorhanden. Bei den übrigen Betrieben ist die Hofnachfolge nur teilweise 
gesichert bzw. noch nicht relevant (Angaben von 37 Betrieben). Bei drei Haupterwerbsbetrieben und 
zwei landwirtschaftlichen Betrieben im Nebenerwerb liegt das Alter der Betriebsleiter zwischen 59 
und 80 Jahren. In diesen Fällen sind bisher keine Hofnachfolger vorhanden. Diese Betriebe könnten 
eventuell in den nächsten Jahren entsprechend aufgegeben werden. Eine Weiterführung der Betriebe 
ist also bis auf diese fünf Betriebe soweit vorhersehbar gesichert. Die Angaben zeigen, dass die 
bislang noch relativ umfangreich vorhandene Ausrichtung der entsprechenden Ortsteile auf die 
Landwirtschaft auf absehbare Zeit etwa in ihrem derzeitigen Umfang erhalten bleiben wird. 
 
Die betrieblichen Veränderungen der letzten 10 Jahren zeigen eine Entwicklung in Richtung einer 
Betriebserweiterung, Spezialisierung bzw. Anpassung an die Marktsituation. Dem gegenüber stehen 
Betriebsaufgaben und der Ausbau neuer Einnahmequellen. Änderungen wurden dabei von fast allen 
Betrieben vorgenommen, konkret bei 61 von 71 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Angaben 
von 71 Betrieben). 
 
Im Vordergrund stand dabei die Zupacht und/oder Zukauf von landwirtschaftlichen Flächen (Angabe 
von 44 Haupterwerbsbetrieben und 23 Nebenerwerbsbetrieben). 26 Höfe geben an, in den letzten 10 
Jahren einzelne Betriebszweige aufgegeben zu haben.  
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Für 19 Haupterwerbsbetriebe und zwei Nebenerwerbsbetriebe war der Neubau und die Modernisie-
rung vorhandener Gebäude eine wichtige Weiterentwicklung des Betriebes sowie bei 18 Höfen eine 
Viehaufstockung. Der Neukauf von Maschinen wird von keinem Betrieb als Veränderung angegeben. 
 
Zudem wurden bereits alte Wirtschaftsgebäude und Wohngebäude durch Umbau einer neuen Nutzung  
zugeführt. Außerdem wurde die Entwicklung von fünf Betrieben durch den Aufbau von Lohnunter-
nehmen (Holzspaltung), durch die Modernisierung von Maschinen, durch die Verbesserung der Ar-
beitswirtschaft bei der Feldbewirtschaftung, durch die Erweiterung des Gästebetriebes und durch die 
Installation einer Photovoltaikanlage gesichert. In einem Fall wurde für die Betriebssicherung ein Ne-
benbetrieb gegründet und ein Betrieb sicherte die zukünftige Betriebsentwicklung mit Biogasanlagen. 
 
Hinsichtlich der weiteren Betriebsentwicklung sehen insgesamt neun Betriebe (davon vier Haupter-
werbsbetriebe und fünf Nebenerwerbsbetriebe) keine Veränderungen vor (Angaben von 68 Betrieben). 
Bei den weiteren Höfen steht mit 94 Aussagen der Betriebsleiter das Interesse an einer weitergehenden 
Zupacht/Zukauf landwirtschaftlicher Nutzflächen im Vordergrund, wobei nur sehr beschränkt Flächen 
verfügbar sind und natürlich eine Abhängigkeit des Interesses von der Preisgestaltung besteht. Eine 
Aufstockung des Viehbesatzes und ein damit einhergehender Stallausbau ziehen 32 Betriebsleiter in 
Betracht. 17 Betriebe planen die betriebliche Weiterentwicklung mit Photovoltaik bzw. mit Wind-
kraftanlagen zu sichern. Vier Betriebe sichern mit dem Bau einer Biogasanlage die weitere Betriebs-
entwicklung. Eine zusätzliche Einnahmequelle über Ferienwohnung und Vermietung von Wohnungen 
sowie die Verbesserung vorhandener Strukturen für Urlaub auf dem Bauernhof werden von 13 Betrie-
ben geplant, und 11 Betriebsleiter wollen das Angebot für Lohnarbeiten ausweiten. 
 
Insgesamt planen fünf Betriebe, darunter drei Haupterwerbsbetriebe mit Viehhaltung, für die Betriebs-
entwicklung eine Aussiedlung. In einem Fall steht eine Betriebsaufgabe in diesem Jahr aufgrund der 
Beanspruchung der Rente fest. In drei Fällen wird die Überführung in einen Haupterwerbsbetrieb ge-
plant. Der Ausbau der Direktvermarktung sowie eine Umstellung auf ökologischen Landbau und Son-
derkulturen werden von zwei Betrieben beabsichtigt. Eine Betriebsentwicklung über Pensionspferde 
wird von drei Betrieben geplant. Ein Betrieb im Ortsteil Emmen plant den Aufbau einer Gastronomie. 
 
Aufgrund des bezogen auf die Betriebsgrößen relativ hohen Arbeitskräftebesatzes sind bei der Mehr-
zahl der Betriebe künftig keine stärkeren Änderungen beim Arbeitskräftebedarf zu erwarten. Eine 
Aufstockung oder Verminderung ist in Abhängigkeit von der einzelbetrieblichen Entwicklung nur 
geringfügig geplant. Erkennbar ist gleichzeitig eine deutliche Tendenz in Richtung einer verstärkten 
Nutzung von Saisonarbeitskräften (Angaben von 54 Betrieben). 
 
Die Notwendigkeit aus betrieblicher Sicht zu baulichen Veränderungen wird bei zahlreichen Betrieben 
gesehen. Insbesondere besteht Bedarf an Projekten zur Gebäudeinstandhaltung, die bei 62 Betrieben 
grundsätzlich erforderlich sind. Bei zwei Betrieben ist der Bedarf noch nicht absehbar (Angaben von 
68 Betrieben). 
 
Entsprechend dem vorhandenen Bestand leer stehender bzw. untergenutzter Wirtschaftsgebäude ist 
darüber hinaus eine Nachfrage zur Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude gegeben. Konkret halten 
38 Betriebe eine Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude für erforderlich, während der Bedarf bei 
sieben Betrieben noch nicht absehbar ist (Angaben von 56 Betrieben). Die technische Modernisierung 
halten 39 Betriebe für erforderlich, bei 10 Betrieben ist diese noch nicht absehbar (Angaben von 57 
Betrieben). Bauliche Erweiterungen sind bei 35 Betrieben notwendig; bei sieben Betrieben ist diesbe-
züglich noch keine Aussage möglich (Angaben von 57 Betrieben). Konkrete Planungen zu baulichen 
Projekten liegen bei insgesamt 40 Betrieben vor (Angaben von 69 Betrieben). Es handelt sich dabei 
um Sanierungs- und Modernisierungsprojekten an den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden (z.B. Erneue-
rungen von Dach, Fenster, Türen: Modernisierung bezüglich der Energieeffizienz). Konkret nennen 
die Betriebsleiter folgende Baumaßnahmen: 
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Gemeinde Dedelstorf 
 
Allersehl 
•  Scheune, Wand und Dacherneuerung 
•  Dacheindeckung, Hofplatzgestaltung, Maschinenunterstand ausbauen 
 
Oerrel 
•  Bau einer Maschinenhalle im Außenbereich 
•  Bau einer Maschinenhalle auf der Hofstelle 
 
Langwedel 
•  Boxenlaufstall, Fahrsilo, Güllelaufstall errichten 
 
Lingwedel 
•  Hausdach neu eindecken 
•  Dächer erneuern, Neubau Maschinenhalle 
 
Repke 
•  Hofbefestigung erneuern 
 
Weddersehl 
•  neues Dach für das Wohnhaus 
•  Umnutzung von Gebäuden, Abriss von Altgebäuden, Bau einer Gerätehalle 
 
Gemeinde Hankensbüttel 
 
Emmen 
•  Umnutzung von Stallgebäuden; Abriss von Stallgebäuden und Scheunen 
•  Stall-Fahrsilo, Biogas Erweiterungen 
•  Carport errichten, Scheune Dacheindeckung und Giebel erneuern 
•  Ausbau Wohnung; Umnutzung Scheune 
 
Hankensbüttel 
•  Umnutzung des Kuhstalls in eine Lagerhalle für Dünger, Getreide 
•  Scheune erneuern 
•  Wohnhaus Teilrenovierungen 
 
Isenhagen 
•  Kartoffelscheune, Getreidesilo, -lager 
 
Gemeinde Obernholz 
 
Wettendorf 
•  Dächer: Haus mit Isolierung-Scheune, Verkleidungs-Abriss von Gebäuden oder Umnutzung 
 
Wentorf 
•  diverse Umbauten 
 
Bottendorf 
 
•  Scheunenumbau 
 
Wierstorf 
•  Hofbefestigung erneuern, hintere Hofzufahrt befestigen, Scheunenrenovierung, Garagendach 
 erneuern 
•  Abriss alter Gebäude 
 
Steimke 
•  Instandsetzung/Isolierung Wohnhaus, Kuhstall Neubau/Umbau 
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Gemeinde Sprakensehl 
 
Blickwedel 
•  Erneuerung der Feldscheune 
 
Masel 
•  Teilabriss von Viehstall und Scheune, Rückbau der Güllegrube 
•  Rückbau 
 
Bokel 
•  energetische Sanierung und altersgerechter Umbau der Wohnung 
•  Umbau und Modernisierung des Wohnhauses, Hofbefestigung, neue Zufahrt zum Stall 
•  Umbau Kartoffelscheune 
•  Hähnchenmaststall in Planung, Deckelschalung alte Wirtschaftsscheune Giebel, 
 Maschinenschuppen Dacheindeckung neu 
•  Umbau Wohnhaus, Modernisierung der Futterküche und Teile der Schweinställe 
 
Sprakensehl 
•  Scheunendach neu 
 
Hagen 
•  Treckerschuppen, Maschinen- und PKW-Stellplatz erneuern 
•  eventuell Umbau alter Schweinestall 
•  Vorbau Hauseingang, Hofbefestigung, Erneuerung Nebengebäude 
 
Gemeinde Steinhorst 
 
Lüsche 
 
•  Fenster vom Wohnhaus erneuern 
•  Hallenbau 
 
Räderloh 
•  Renovierung Wohnhaus, Einrichtung Büro im ehem. Stalltrakt 
•  Hofpflasterung, Fassadenarbeiten 
•  Umbau Ferienhaus 
 
• Emissionen 
 
In der Planungsregion Hankensbüttel ist das Verhältnis zwischen landwirtschaftlichen Betrieben mit 
Tierhaltung sowie ohne Tierhaltung und der Wohnbevölkerung als gut zu betrachten. Nach Auskunft 
der Betriebsleiter bestehen durch Immissionen verursachte Probleme mit der Nachbarschaft nur in sehr 
geringem Umfang. 
 
Grundsätzlich sind bei allen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in ländlichen Gebieten Emissio-
nen aufgrund der vorhandenen Tierhaltung, der Feldbearbeitung und des Maschineneinsatzes vorhan-
den. Zudem ergeben sich Lärmbeeinträchtigungen durch Anlagen der Getreidetrocknung und durch 
Anlagen zur Belüftung von Kartoffellagern. Die mitgeteilten Standorte sind auf den jeweiligen Hof-
stellen im Dorfentwicklungsplan (Anlage) gekennzeichnet. Ohne Kenntnis der konkreten Anlagen-
technik und ggfs. vorhandene Abschirmungen/Kapselungen können hier keine betroffenen Emissions-
bereiche dargestellt werden. In den meisten Fällen ist davon auszugehen, dass hier moderne, geräusch-
arme Gebläse für die Ein- und Auslagerung und zur Trocknung des Getreides bzw. zur Belüftung der 
Kartoffeln eingesetzt werden. Diesbezüglich sind in der Planungsregion lediglich vereinzelt (s.u.) 
Probleme bekannt. 
 
Bei den Geruchsemissionen aus Tierhaltungsanlagen handelt es sich um ein komplexes Gemisch aus 
über 150 Gasen in unterschiedlichster Konzentration. 
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Tierhaltungsanlagen beeinflussen in Abhängigkeit von der Art, dem Umfang und dem Standort die E-
missionen und Umweltwirkungen von Gerüchen, Ammoniak bzw. Stickstoff und Staub bzw. Partikeln 
(Bioaerosole). Die Emissionswerte ergeben sich aus Luftverunreinigungen (Staub, Geruch) sowie aus 
Geräusche und Lärm aus den Tierhaltungsanlagen bzw. der benötigten landwirtschaftlichen Maschinen. 
 
Um die Emissionen und Immissionen und deren Ausmaß auf die anliegende Wohnbevölkerung beur-
teilen zu können, wird die Rechtsprechung des BlmSchG (Bundesimmissionsschutzgesetz) herange-
zogen. Die VDI-Richtlinien 3894 Blatt 1 und Blatt 2, die die bisherigen Richtlinien 3471 (Schwei-
ne), 3472 (Geflügel), die TA Luft und die GIRL (Geruchsimmissionsschutzrichtlinie) ersetzen, be-
schreiben zum einen den Stand der Haltungstechnik und Maßnahmen zur Emissionsminderung bei 
der Haltung von Rindern, Pferden, Schweinen und Geflügel. Außerdem werden Konventionswerte 
für die Emissionen von Geruchsstoffen, Ammoniak und Staub aus Tierhaltungsanlagen angegeben. 
Die VDI-Richtlinie 3894 Blatt 2 dient einer einfachen Methode zur Beurteilung von Geruchsimmis-
sionen aus Tierhaltungsanlagen mithilfe einer Abstandsregelung. Sie dient nicht nur Landwirten 
sondern auch Gutachtern, Behörden sowie weiteren Fachleuten. Beide Richtlinien gelten nicht für 
die Freilandhaltung. 
 
Die genannten Richtlinien begründen die Abstandsregelung von Stallanlagen zur nächsten nicht-
landwirtschaftlichen Wohnbebauung unter Berücksichtigung der Tierbestandsgröße und der immis-
sionsschutztechnischen Ausstattung der Lüftungssysteme der Stallgebäude. Außerdem wird zwi-
schen der Haltungsform Fest- und Flüssigmist unterschieden. 
 
Rinderstallgeruch ist in der Regel nur in einer relativ geringen Entfernung vom Stallgebäude wahrzu-
nehmen (Weihenstephaner Begehungen, 1993). Diese Aussage entspricht auch dem Ergebnis der 
Auswertung. Bei insgesamt 28 der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe bestehen durch das Feh-
len von Viehhaltung derzeit keine damit verbundenen Geruchsemissionen. 
 
Bei weiteren landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung (Rinder, Schweine, Geflügel, Schafe, 
Pferde) sind dagegen Konflikte durch Geruchsemissionen potentiell möglich. Es handelt sich in 
diesen Fällen jedoch um verhältnismäßig geringe Bestandsgrößen, die im Wesentlichen den Anfor-
derungen der aktuellen VDI-Richtlinien entsprechen. In drei Fällen handelt es sich um ganzjährige 
Freilandhaltung, die in den VDI-Richtlinien nicht mit einbezogen wird. 
 
Betriebe mit umfangreicheren Viehbeständen (über 60 Tiere), bei welchen die VDI-Richtlinien An-
wendung finden und bei denen die ausgehenden Geruchsemissionen potenziell stärker ins Gewicht 
fallen können, sind in 16 Fällen vorhanden. Dabei handelt es sich um sechs rinderhaltende Betriebe 
und acht schweinehaltende Betriebe sowie um zwei Betriebe mit Masthühnern. Da neben der Be-
standsgröße auch Faktoren der Tierhaltung wie Stalllüftung und Entmistung die Intensität der Emis-
sionen beeinflussen, werden bei der Einschätzung der Emissionsintensität die VDI-Richtlinien 3894 
Blatt 1 und Blatt 2 herangezogen. 
 
Grundsätzlich wird bei der gezielten Entwicklung eines Dorfgebietes auf die Notwendigkeit der land-
wirtschaftlichen Betriebe und ihre Entwicklungsmöglichkeiten vorrangig Rücksicht genommen. Bei 
Gewährleistung eines Mindestabstandes von 60 m zum nächsten betriebsfremden Wohnhaus ergeben 
sich in 45 Fällen keine Immissionsprobleme. Dagegen ergeben sich für drei Haupterwerbsbetriebe in  
Dedelstorf, Emmen und Hagen trotz Zwangsbelüftung konkrete Geruchsbelästigungen für das Umfeld. 
Der Betriebsleiter aus dem Ortsteil Dedelstorf gibt zusätzlich noch Staub als Immissionsproblem an. 
Um die geplante betriebliche Weiterentwicklung durch Zupacht und Tieraufstockung zu ermögli-
chen, ist hier eine individuelle Betrachtung des Betriebes unter den Gesichtspunkten der VDI-
Richtlinien notwendig. 
 
Ein Betrieb aus Langwedel gibt das Immissionsproblem Lärm mit der Emissionsquelle Kartoffelhalle an. 
Dieser Betrieb plant für seine Weiterentwicklung die Zupacht von landwirtschaftlichen Flächen sowie 
eine Aussiedlung. Im Zuge dessen ist auch die Modernisierung der Betriebstechnik vorgesehen. 
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Bezug nehmend auf die Teilnahme der Landwirte an der Befragung in der Planungsregion Hankens-
büttel ist es notwendig, abschließend nochmals auf den teilweise geringen Rücklauf der Fragebögen 
aus den Gemeinden hinzuweisen. Von den angeschriebenen Betrieben mit Viehhaltung haben insge-
samt 10 Haupterwerbsbetriebe und sieben Nebenerwerbsbetriebe nicht an der Befragung teilge-
nommen. Dieser fehlende Rücklauf ist besonders in dem Themenbereich Emissionen bezüglich der 
Aussagekraft der Ergebnisse zu berücksichtigen. 
 
• Siedlungsentwicklung und Bauleitplanung 
 
Die Hofstellen der landwirtschaftlichen Betriebe liegen im Bereich der alten Ortslagen, die 
planungsrechtlich überwiegend als Dorfgebiete (MD-Gebiete) deklariert sind. Grundsätzlich besteht 
damit im gesamten Plangebiet die Notwendigkeit, auf die Belange der landwirtschaftlichen Betriebe 
einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten vorrangig Rücksicht zu nehmen. Die 
landwirtschaftlichen Interessen finden folglich im derzeitig gültigen Flächennutzungsplan 
entsprechende Beachtung, denn die entsprechenden Erweiterungsflächen sind von 
Wohnbauflächenausweisungen freizuhalten. 
 
Der ursprüngliche Charakter der Ortsteile mit einer Vielzahl an Höfen und demgemäß einer überwiegend 
landwirtschaftlichen Ausrichtung ist heute in der Dorfregion Hankensbüttel trotz des Strukturwandels 
noch weitgehend erhalten. 
 
Grundsätzlich werden Baulücken jedoch vermehrt durch Wohnbebauung geschlossen und von der 
Landwirtschaft aufgegebene Gebäude zu Wohnzwecken genutzt, so dass heute auch im Bereich der alten 
Ortslagen der Wohnfunktion eine zunehmende Bedeutung zukommt. Dadurch können vor allem bei 
betrieblichen Veränderungen zwischen Landwirtschaft und der Wohnbevölkerung Konflikte entstehen. 
59 Betriebe (86,8 %) geben an, dass im Bereich ihrer Betriebsflächen keine Baulücken, die als Bauland 
in Frage kommen könnten, bestehen. Neun Betriebe in der Planungsregion weisen auf mögliches 
Bauland im Bereich ihrer Betriebsflächen hin; Davon benennen fünf Betriebe mögliches Bauland 
außerhalb ihrer Betriebsflächen. Diese Flächen sind z.T. in die punktuellen Siedlungserweiterungs-
flächen (vgl. Kap. 4.5.4) mit aufgenommen worden.  
 
Gemeinde Obernholz 
 
Wierstorf 
•  Flur 3 Im Dorfe 438/46; 440/46;441/46; alle als Mischgebiet 
 
Wettendorf 
•  Bauland 
 
Gemeinde Hankensbüttel 
 
Emmen 
•  gegenüber der Hofstelle (Emmer Dorfstraße 31) 
 
Gemeinde Sparkensehl 
 
Masel 
•  Wiese am großen Teich 
 
Gemeinde Steinhorst 
 
Räderloh 
•  Lüsche Vor der Lachte 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
 - STÄRKEN - SCHWÄCHEN - ANALYSE -   

 

 Seite 51 
 

Landwirtschaftlich genutzte Bausubstanz - hier steht der arbeitswirtschaftliche Nutzen im Vo rdergrund. Nicht nur die 
Altgebäude sind förderfähig im Rahmen der Dorferneu erung! 

Kopfweiden in Räderloh. Schweimker Bach - fehlende Bepflanzung.  

Renaturierungs- und Gestaltungsbedarf bei den Dorft eichen von Weddersehl und Langwedel. 
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3.2 Landschaft und Dorfökologie 
 
Bezeichnend für Dörfer ist eine durch die menschliche Nutzung begründete Vielfalt eng beieinander 
liegender Elemente wie Gehölzbestände, Wiesen, Gewässer, Nutzgärten und Gebäude, welche, oft un-
bewusst empfunden, den Reiz eines Dorfes mit ausmacht. In dem langen, einmaligen Prozess der Sied-
lungsentwicklung hat sich hier eine charakteristische, an die Lebensräume angepasste Pflanzen- und 
Tierwelt herausgebildet, die demnach Teil der Kulturgeschichte ist. Die Wechselwirkungen innerhalb 
der Lebensgemeinschaft eines Dorfes, den Menschen, Tieren, Pflanzen und ihrem Lebensraum, d.h. die 
Lehre vom Naturhaushalt des Dorfes, wird mit dem Begriff Dorfökologie bezeichnet. 
 
In Städten ist das Funktionsgefüge aufgrund der intensiven menschlichen Nutzung oft stark gestört. Da 
sich die meisten Dörfer immer mehr den Städten angleichen, ist auch hier heute die Ausgewogenheit 
nicht mehr selbstverständlich gegeben. Viele der im Dorf vorkommenden, ehemals häufigen Tier- und 
Pflanzenarten sind daher heute selten oder in ihrem Bestand gefährdet. Dagegen ist in der Dorfregion 
Hankensbüttel auch heute noch eine relativ hohe Vielfalt an dorftypischen Biotopen erhalten geblieben, 
während in den jüngeren Wohngebieten bei den Gärten eher eine stadtähnliche Ausprägung erkennbar 
ist.  
 
Neben der primären Nutzfunktion der Grünflächen z.B. als Weide oder Nutzgarten ist der Grünbestand 
des Dorfes und der umgebenden Landschaft daher auch immer unter dem Aspekt seiner Bedeutung für 
das Ortsbild und den Naturhaushalt, d.h. den Pflanzen und Tieren und den Naturgütern Boden, Klima, 
Wasser und Luft, zu sehen. Ziel der Dorfökologie ist der Erhalt und die Entwicklung des eigenen, un-
verwechselbaren Ortsbildes und seiner Biotope. 

Die leicht hügelige Landschaft der Dorfregion Hankensbüttel wird, besonders in den fünf Gemeinden 
Dedelsdorf, Steinhorst und Sprakensehl, durch einen häufigen Wechsel von Wald- und anderen Gehölz-
beständen, Ackerflächen, Grünländern, Bächen, Moor- und Heideflächen gekennzeichnet, welche eine 
strukturreiche Gliederung der Landschaft und eine hohe Vielfalt an Biotopen bewirken. Innerhalb der 
Gemeinden der Dorfregion befinden sich dementsprechend zahlreiche Flächen, die dem ökologischen 
Netz an Schutzgebieten in Europa (Natura 2000) angehören oder als Schutzgebiet und -objekte nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz unter Schutz stehen (vgl. Abb. 5 Schutzgebiete in der Planungsregion):  
 

Abb. 4: Leistungen von 
Grünflächen im Ort 

aus: Dorfgestaltung und 
Ökologie, AID, 1993 
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Abb. 5: Schutzgebiete- und objekte 

(Kartengrundlage: TK 25 NiedersachsenViewer 2016) 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
 - STÄRKEN - SCHWÄCHEN - ANALYSE -   

 

 Seite 54 
 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
 - STÄRKEN - SCHWÄCHEN - ANALYSE -   

 

 Seite 55 
 

Abb. 6: Schutzgebiete (Auszug aus dem Landschaftsra hmenplan LK Gifhorn 1994)  
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Tab. 11: Schutzgebiete und –objekte  

FFH-Gebiete  

Europäisches Schutzgebietsnetz Natura 2000  

 

• Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen) 

• Ise mit Nebenbächen 

• Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain 

• Bullenkuhle 

 

EU-Vogelschutzgebiete 

Europäisches Schutzgebietsnetz Natura 2000  

 

• Schweimker Moor und Lüderbruch 

• Südheide und Aschauteiche bei Eschede 

 

Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG) 

 

• Rössenbergheide – Külsenmoor und Niederungsbereich Oerrel-

bach  

• Schweimker Moor und Lüderbruch 

• Schnuckenheide 

• Bokeler Heide 

• Bullenkuhle 

• Lutter 

• Obere Lachte, Kainbach und Jafelbach 

 

Landschaftschutzgebiete (§ 26 BNatSchG) 

 

• Blickwedel-Hagen 

• Schweimker Moor 

• Hagen 

• Ostheide 

• Kainbach- und Lachtetal 
 

Naturdenkmale (§ 28 BNatSchG)  

 

• Heideblütental bei Bokel 

• Wachholderbestand beim Eichhof 

• Wachholderbestände Räderloh und Blickwedel 

• Wachholderheide Wohldrüme östlich von Behren 

• Krattwald südlich von Langwedel 

• Buchenreihe südlich von Langwedel 

• 3 Findlinge südlich von Steinhorst 

• Gedenkstein nördlicher Ortsrand von Masel 

• Gedenkstein westlich von Masel 

• diverse prägende Einzelbäume (Eiche, Rotbuche, Ulme, Linde, 

Gurken-Magnolie, Königskiefer, Douglasie) 

 

Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 

BNatSchG) 

 

• Baumhecke/Baumreihe in den Gemarkungen Wentorf und 

Wierstorf 

• Bäume-, und Gehölzschutzsatzung in der Gemeinde Steinhorst 

 

 

Darüber hinaus werden bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als 
Biotope haben, wie naturnahe Bäche, Moore, Feuchtgrünland, Zwergstrauchheiden, Trockengebüsche, 
Eichen-Mischwald, als gesetzlich geschützte Biotope (§30 BNatSchG) grundsätzlich unter Schutz 
gestellt. Hinzu kommen verschiedene aufgrund ihrer Ausprägung als schutzwürdig eingeschätzte Be-
reiche ohne aktuellen Schutzstatus, die im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Gifhorn (1994) 
genannt werden.  
 
Innerhalb der großräumigen Systematik der Landschaftstypen des Bundesamtes für Naturschutz wird 
das Plangebiet zum überwiegenden Teil dem Typ andere waldreiche Landschaft zugeordnet. Der öst-
liche Bereich um Wentorf und Alt Isenhagen gehört dem Typ gehölzreiche Wald- und Kulturland-
schaft an. In der Bewertung wird der gesamte Bereich der Dorfregion als schutzwürdige Landschaft 
mit Defiziten eingestuft, da der Anteil an Schutzgebieten dem Bundesdurchschnitt entspricht und einen 
unterschiedlichen Anteil an unzerschnittenen Räumen aufweist. 
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• Wald- und Gehölzstrukturen 

Ein wichtiges Element für die Dorfregion stellen die insbesondere im Westen und Norden der Region 
vertretenen großflächigen Waldgebiete dar. Sie nehmen in den Gemeinden der Dorfregion einen An-
teil von 14.317 ha ein, d.h. 49 % der gesamten Katasterfläche (Landesamt für Statistik, 2014). Die 
potenziell natürliche Vegetation in dem Naturraum wird vorrangig bestimmt durch Buchenwälder und 
an trockeneren Standorten Birken-Eichenwälder und trockene Eichen-Buchenwälder. Davon abwei-
chend sind im Bereich der Moore die typische Moorvegetation und Erlenbruchwälder oder Moorwäl-
der mit Eiche, Birke und Kiefer in den Randbereichen charakteristisch. In den feuchtegeprägten Nie-
derungen bilden Eichen-Auenwälder bzw. Birken-Eichenwälder die potenziell natürliche Vegetation.  
 
Dem gegenüber werden die heute vorhandenen Waldflächen wie z.B. im Bereich zwischen Repke 
und Hankensbüttel, im Umfeld von Behren oder der Auerwald überwiegend durch Nadelgehölzbe-
stände mit Kiefer, Fichte und teilweise auch Douglasie und Lärche geprägt. Laubgehölze wie Eiche 
oder Sandbirke kommen in der Regel eher untergeordnet vor. Nördlich von Sprakensehl gehören 
weite Bereiche des Forstes dem Vogelschutzgebiet Südheide und Aschauteiche bei Eschede (Natura 
2000) an. Dabei handelt es sich um einen Nadel- und Mischwaldkomplex, welcher durch seinen 
Strukturreichtum und den großen Altgehölzbestand mit Vorkommen von verschiedenen nach der 
europäischen Vogelschutzrichtlinie geschützten Arten wie Seeadler, Schwarzspecht oder Sperlings-
kauz von Bedeutung ist. Kleinflächiger sind in der Dorfregion auch strukturreiche, naturnahe Ei-
chenmischwälder vorhanden wie beispielsweise südlich von Dedelsdorf, im Bereich des Welloh 
westlich von Bokel. Neben der dominanten Stieleiche sind hier Sandbirke, Vogelbeere und Buche 
prägende Gehölze. Im Umfeld der Lutter und der Lachte finden sich bedeutende Moorwälder und 
Erlen-Auwälder und im Schweimker Moor/Lüderbruch ein großflächiger Erlen- und Birkenbruch-
waldkomplex. Diese Wälder entsprechen der natürlichen Vegetation und stellen aufgrund ihrer star-
ken Dezimierung und ihren speziellen Standortbedingungen Lebensräume für zahlreiche speziali-
sierte und selten gewordene Tier- und Pflanzenarten dar. Sie sind somit für den Naturschutz von 
großer Bedeutung.  
 
Neben den Wäldern stellen, vor allem in den Gemeinden Dedelsdorf, Steinhorst und Sprakensehl, die 
zahlreichen Feldgehölze, Hecken und Baumreihen entlang der Straßen und Wirtschaftswege ein typi-
sches, für die Dorfregion verbindendes Element dar. Prägende Gehölzarten sind dabei insbesondere Bir-
ke, Obstgehölze, Eiche, Linde und Ahorn (s. Verkehrsflächen). Ebenso sind innerhalb der Niederungen 
überwiegend zumindest partiell gewässerbegleitende Ufergehölzbestände, z.B. mit Erle, Esche, Weide 
oder Eiche vorhanden, welche die Landschaft gliedern und ihre Eigenart und Schönheit hervorheben (s. 
Gewässer). Innerhalb der agrarisch genutzten Bereiche, d. h. vorrangig in den Gemeinden Obernholz und 
Hankensbüttel, fällt dagegen ein Mangel an derartigen Strukturelementen auf. Diese beiden Gemeinden 
werden dem entsprechend auch in dem Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturen für Gemeinden 
des Landes Niedersachsen  als Gemeinden geführt, die nicht zu einer Agrarlandschaft mit einem ausrei-
chenden Anteil an Kleinstrukturen gehören (Quelle: Julius Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen, Stand 2010). 
 
Die Gehölzelemente bewirken einen charakteristischen, relativ kleinräumigen Wechsel mit der landwirt-
schaftlichen Nutzung. Dieser trägt maßgeblich zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft in der 
Dorfregion bei. Darüber hinaus kommt den Strukturen ein hoher ökologischer Wert als Lebensraum für 
Tier- und Pflanzenarten, zum Schutz des Wasser-, Boden- und Lufthaushaltes sowie als Windschutz zu. 
Dies gilt insbesondere für die weniger intensiv genutzten, naturnäheren Misch- und Laubwälder. Dagegen 
ist das Arteninventar bei den zumeist intensiv forstwirtschaftlich genutzten, im Grunde standortfremden 
Nadelgehölzbeständen im Allgemeinen eher eingeschränkt. Bei kleinflächigen oder linearen Gehölzele-
menten besteht bei angrenzender, intensiver Nutzung prinzipiell die Gefahr einer Beeinträchtigung der 
Biotopfunktionen. Auf der anderen Seite dienen die linearen Gehölzbestände der Vernetzung der heute 
durch intensive Agrarwirtschaft und Siedlungstätigkeit zunehmend in isolierte Teilbereiche aufgespalten 
gleichartigen Lebensräume und können, vor allem bei strukturreicher Ausbildung, wichtige Funktionen als 
Rückzugsraum für die in der Agrarlandschaft lebenden Tierarten erfüllen.  
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• Gewässer  
 
Den Gewässern kommt neben ihrer landschaftsbelebenden Funktion u.a. als Lebensraum für fließgewäs-
serspezifische Insekten (-larven), z.B. Libellen, eine hohe Bedeutung zu. Darüber hinaus nahmen Gewässer 
in Dorfnähe ehemals vielfältige Funktionen zur Versorgung des Dorfes ein. Die Nähe von Fließgewässern 
waren bevorzugte Siedlungsstandorte, da sie die örtliche Wasserversorgung sicherten und als Standort 
von Mühlen von wirtschaftlicher Bedeutung waren. Die Standortbedingungen der Niederungsbereiche 
sicherten außerdem ertragreiches Grünland für das Vieh zu. 
 
Mit den Bächen Schwarzwasser, Wiehe und Bokeler Bach, der Ise mit den Zuflüssen Gosebach, Bottendor-
fer Bach, Emmer Bach, Bruno und Oerrelbach sowie der Lutter/Lachte mit den Zuflüssen Schmalwasser, 
Räderbach, Kainbach und Jafelbach befinden sich innerhalb der Dorfregion zahlreiche, den Landschafts-
raum prägende Fließgewässer. Der chemische Gesamtstatus der Fließgewässer wird in allen Fällen als gut 
eingestuft. Darüber hinaus werden Ise und Lachte als Laich- und Aufwuchsgewässer eingeordnet. Entspre-
chend der allgemeinen Entwicklung mit Intensivierung der Landwirtschaft sind die Gewässer im östlichen 
Teil der Dorfregion (Bokeler Bach, Zuläufe zur Ise) überwiegend begradigt, durch Ausbau und Unterhal-
tung grabenförmig ausgebildet und weisen nur teilweise einen gewässertypischen begleitenden Gehölzbe-
stand auf. Sie werden dem entsprechend bezüglich ihrer Sohlen- und Uferausbildung überwiegend als mä-
ßig bis sehr stark verändert eingestuft (Quelle: Umweltkarten Niedersachsen, NLWKN). Ein Mangel an 
uferbegleitenden Gehölzbeständen fällt insbesondere am Bottendorfer Bach und am Schweimker Bach auf.  
 
Demgegenüber stellen sich die Bäche im Westen der Dorfregion mehrheitlich als unverändert bis mäßig / 
deutlich verändert dar. Als sehr naturnahe, mäandrierende Bäche mit großenteils gut ausgeprägter Wasser-
vegetation und angrenzenden Auwäldern sind die Lachte und ihre Zuflüsse Teil des europäischen Schutz-
gebietsnetzes Natura 2000 (FFH-Gebiet) und als Natur- oder Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. Den 
Gebieten kommt eine große Bedeutung für den Fischotter und die Libellenart Große Moosjungfer zu; sie 
weist den letzten vermehrungsfähigen Bestand der Flussperlmuschel in Niedersachsen auf. Ebenso ist auch 
die Ise mit ihren Nebenbächen aufgrund ihrer Bedeutung als Lebensraum für Libellen und Fische (Stein-
beißer, Bachneunauge und Bitterling) als FFH-Gebiet ausgewiesen. Darüber hinaus liegen auch hier Vor-
kommen des Fischotters vor. 
 
Als Stillgewässer sind innerhalb der Dorfregion neben den Dorfteichen wie z.B. in Langwedel, Wed-
dersehl, Sprakensehl oder Masel (s. Dorflagen) diverse (ehemalige) Fischteiche innerhalb der Bach-
niederungen oder Klärteiche zu nennen. Die Gewässer sind überwiegend durch anthropogene Nutzung 
geprägt und weisen zumeist nur wenige naturnahe Strukturen auf. Teilweise ist jedoch ein typischer 
Ufergehölzbestand mit Erle oder Weide vorhanden. Für das Landschaftsbild sind sie aufgrund ihrer 
abgeschiedenen Lage weniger prägend. Im Bereich der Lachte hingegen werden die Teiche nicht mehr 
genutzt; sie konnten sich so zu naturnahen Stillgewässern entwickeln.  
 
• Moore und Heiden 
 
Hoch- und Niedermoore bedeckten bis zum Ende des 19. Jahrhundert einen erheblichen Teil der heu-
tigen Dorfregion. Im Zuge der Moorkolonisation in der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts wurden die 
für Moore typischen Tier- und Pflanzengemeinschaften jedoch in weiten Teilen zerstört, so dass den 
noch intakten Mooren eine besondere Bedeutung zukommt. Im Bereich der Dorfregion Hankensbüttel 
befinden sich drei wichtige, die Landschaft prägende Moorkomplexe:  
 
Das Naturschutzgebiet Rössenbergheide-Külsenmoor südlich von Oerrel ist der bedeutendste Heide- 
und Übergangsmoorkomplex im Südostteil der naturräumlichen Region Lüneburger Heide. Das 
Gebiet ist dem entsprechend auch als FFH-Gebiet Teil der europäischen Schutzgebietskulisse Natu-
ra 2000. Charakteristikum sind die großflächigen trockenen Sandheiden, die sich infolge der traditi-
onellen Nutzungsweise auf den trockenen Geesthügeln eingestellt haben. Sie werden heute aufgrund 
ihres hohen Wertes durch Pflegemaßnahmen erhalten. Darüber hinaus finden sich hier Moorheiden, 
feuchte Moor- und Bruchwälder und Torfstiche als Relikt der ehemaligen Moornutzung und im zent-
ralen Bereich des Külsenmoores offene Grünland- und Sumpfflächen.  
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Der Bereich des Schweimker Moores nordöstlich von Schweimke gehört dem Naturschutzgebiet 
Schweimker Moor und Lüderbruch an. Kennzeichnend für das Hoch- und Niedermoorgebiet sind 
Moorheiden, Pfeifengrasbestände, regenerierende bäuerliche Torfstiche, Binnensümpfe und Seggen-
riede, Moorwälder, Erlenbruchwälder und Grünland. Dem Schutz des Wasserhaushaltes kommt in 
dem Gebiet eine zentrale Bedeutung zu. Die durch Torfabbau vernichteten zentralen Hochmoorflächen 
wurden soweit möglich wiedervernässt. Aufgrund der hier vorkommenden seltenen und schutzbedürf-
tigen Rast- und Brutvogelarten wie Kranich, Schafstelze und Großer Brachvogel ist das Gebiet gleich-
zeitig Vogelschutzgebiet (Natura 2000).  
 
Weiterhin befindet sich westlich von Bokel mit dem Naturschutzgebiet Bullenkuhle ein Verlandungs-
moor mit einem Gewässer, welches sich in einem Erdfall gebildet hat. Hier besteht ein vielfältiges 
Mosaik aus Hochmoorbereichen mit Besenheide- und Wacholderbeständen sowie Verlandungsgesell-
schaften. Hervorzuheben ist die geologische und moorkundliche Bedeutung der Fläche. Auch dieser 
Bereich ist wegen der vorkommenden Lebensraumtypen und dem Vorkommen des Kammmolches 
gleichzeitig als FFH-Gebiet ausgewiesen. 
 
Als Relikte der historischen, ehemals in der Region weit verbreiteten Landnutzung sind in der Dorfregi-
on mit der Schnuckenheide nördlich von Repke, der Bokeler Heide südöstlich von Bokel und dem Hei-
deblütental nordöstlich von Bokel auch größere, zusammenhängende Heideflächen erhalten geblieben. 
Die Flächen werden vorrangig durch Besenheide und teilweise auch Wachholderbestände sowie verein-
zelte Birken und Kiefern geprägt. Sie bieten Lebensraum für zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenar-
ten, sind aber auch für das Landschaftsbild und die Natur- und Heimatkunde von großer Bedeutung. Die 
Flächen sind entsprechend ihrer hohen Bedeutung für den Naturhaushalt als Naturschutzgebiete oder 
Naturdenkmale gesetzlich geschützt.  
 
• Landwirtschaftliche Nutzflächen  
 
Die landwirtschaftliche Nutzfläche in der Dorfregion Hankensbüttel beträgt insgesamt 12.459 ha und 
liegt damit aufgrund der zahlreichen Waldflächen nur bei 43 % der gemeinsamen Katasterfläche der 
Gemeinden Dedelsdorf, Hankensbüttel, Obernholz , Sprakensehl und Steinhorst (Quelle: Landesamt für 
Statistik Niedersachsen, 2014). Die Böden weisen in den Gemeinden Dedelsdorf und Steinhorst im We-
sentlichen ein sehr geringes bis mittleres natürliches ackerbauliches Ertragspotenzial auf. In den Ge-
meinden Hankensbüttel und Sprakensehl schwankt das Ertragspotenzial erheblich; hier finden sich Ein-
stufungen zwischen sehr gering und sehr hoch bzw. gering bis sehr hoch. Dagegen weist die Gemeinde 
Obernholz mehrheitlich ein mittleres bis sehr hohes Ertragspotenzial auf (Quelle: NIBIS Kartenserver, 
Geozentrum Hannover).  
 
Die Flächen werden dem entsprechend intensiv bewirtschaftet, was einen verhältnismäßig geringen An-
teil an Kleinstrukturen in den Bereichen zur Folge hat. Ackerflächen nehmen nach der landwirtschaftli-
chen Erhebung für die Dorfregion Hankensbüttel einen Anteil von rund 91 % ein. In erster Linie dienen 
sie dem Anbau von Getreide, Kartoffeln, Mais und Zuckerrüben, wobei auf einem Großteil der Flächen 
Feldberegnung erfolgt (s. Landwirtschaftlicher Fachbeitrag). Aufgrund der ackerbaulichen Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen der Fläche ist davon auszugehen, dass das natürliche Bodenprofil gestört und der Na-
turboden als Pflughorizont überprägt ist. Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung vor einer 
Befrachtung mit potenziellen Schadstoffen schwankt in der Dorfregion in Abhängigkeit der wechselnden 
Bodenverhältnisse zwischen hoch bis gering (Quelle: NIBIS Kartenserver, Geozentrum Hannover). In-
folge der intensiven Nutzung der Böden verbunden mit starker Düngung und dem Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln bedeuten intensiv genutzte Ackerbiotope ein Belastungsrisiko des Naturhaushaltes, und 
zwar der Medien Boden, Wasser und Luft ebenso wie der naturnahen Lebensräume, der Pflanzen- und 
Tiergemeinschaften (Quelle: Farbatlas Landschaften und Biotope Deutschlands, 1992). Generell erfül-
len landwirtschaftliche Nutzflächen wichtige Funktionen als Nahrungsgebiete für im Wald und in der 
Agrarlandschaft lebende Tiere wie Rebhühner, Feldlerche, Feldhasen und Damwild.  
 
Die ruderal ausgeprägten Ackerraine sowie im Rahmen von Flächenstilllegungsprogrammen unbe-
wirtschaftete Ackerbrachen und Blühstreifenprogramme sind dagegen, vor allem bei mehrjähriger 
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Dauer, Standorte für verschiedene Ackerwildkräuter, Gräser und Stauden. Sie stellen Refugien für an 
offene Landschaften gebundene Tierarten dar, die für ihre Existenz beruhigte Gebiete benötigen. Zu 
ihnen gehören zahlreiche Wirbellose. Zudem üben Ackerraine wichtige Vernetzungsfunktionen aus. In 
den Bereichen intensiver ackerbaulicher Nutzung sind die Raine jedoch nur meist schmal ausgebildet, 
häufiger Mahd unterworfen und durch Düngereintragung, Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel beeinträchtigt, so dass sie diese Aufgaben nicht optimal erfüllen können und auch 
weniger artenreich ausgebildet sind. 
 
Ein hoher Stellenwert in der Dorfregion kommt den Grünländern zu, die vor allem in den Niederungen der 
Bachläufe zu finden sind und das Landschaftsbild maßgeblich prägen. Sie nehmen nach der landwirtschaftli-
chen Erhebung für die Dorfregion einen Flächenanteil von rund 9 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche ein. 
Dabei sind, z.B. südöstlich von Bokel, südlich von Emmen im Bereich Schäfermoor, Schilfmoor und Och-
senmoor, an der Lachte oder am Kainbach, auch zahlreiche artenreiche Feucht- und Nassgrünländer vorhan-
den, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz aufgrund ihres hohen Wertes für den Naturhaushalt gesetzlich 
geschützt sind. Vom Acker unterscheidet sich das Grünland durch seine ganzjährig vorhandene, meist relativ 
geschlossene Pflanzendecke, die im Wesentlichen durch Gräser mit wechselnden Anteilen an Kräutern gebil-
det wird. Diese Faktoren wirken sich positiv auf den Naturhaushalt von Boden, Klima, Wasser und Luft aus. 
Zudem sind die Grünländer im Vergleich zu Ackerbiotopen reicher an Pflanzen- und Tierarten, vor allem an 
Insekten. Dies gilt besonders für extensiv genutztes Grünland und Feuchtgrünland, welche ein großes Arten-
spektrum an z.T. seltenen Pflanzen sowie dadurch bedingt auch an Kleinlebewesen aufweisen und daher für 
Arten- und Lebensgemeinschaften von ausgesprochen hoher Bedeutung sind.  
  
• Verkehrsflächen 
 
Neben den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie den innerörtlichen Erschließungsstraßen sind 
auch die den Agrarraum erschließenden Wirtschaftswege in den Gemarkungen vielfach mit Asphalt-
decken voll versiegelt. Hierdurch ergeben sich grundsätzlich Beeinträchtigungen für den Naturhaus-
halt. Neben der direkten Zerstörung der Flächen als mögliche Lebensräume stellen die Barrierewir-
kung und der Straßentod für Tiere, Immissionsbelastungen und Beeinträchtigungen der ökologischen 
Faktoren Boden, Luft, Klima und Wasser negative Folgen der Versiegelung dar. Dagegen ermöglichen 
nur mit Sand oder Schotter befestigte Wirtschaftswege neben dem Erhalt der Regenwasserversicke-
rung eine bessere Passierbarkeit für Tiere und stellen zudem potenzielle Lebensräume für Trittgesell-
schaften dar. Positiv hervorzuheben ist, dass innerhalb der Gemeinden Dedelsdorf, Steinhorst und 
Sprakensehl der Dorfregion die Straßen und Wirtschaftswege vielfach begleitende Gehölzbestände 
aufweisen und dadurch die Landschaft gegliedert wird (s. Wald und Gehölzstrukturen). Als Beispiele 
können die Alleebepflanzung Zur Günne bei Bokel und die Birkenallee bei Wettendorf (K 13) genannt 
werden. Ein Mangel an landschaftsgliedernden Strukturen besteht dagegen z.B. an den Verbindungs-
straßen von Wentorf nach Hankensbüttel und von Wentorf nach Wierstorf sowie entlang des Wirt-
schaftsweges von Weddersehl in Richtung Süden. 
 
Ein weiteres besonderes Merkmal stellen die noch erhalten gebliebenen straßenbegleitenden Obst-
baumbestände dar, wie die Obstbaumallee zwischen Steimke und Wettendorf (K 13) und die Obst-
baumreihen am Mahrenholzer Weg bei Dedelstorf und zwischen Hankensbüttel und Alt Isenhagen. 
Bei den genannten, teilweise überalterten Beständen ist jedoch ein großer Bedarf für einen Erhaltungs-
schnitt und für Nachpflanzungen zu verzeichnen. 
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• 

Eichenhain mit Nachpflanzung in Weddersehl. Neupflanzungen an der Dorfstraße  von Langwedel. 

Bokel - Alleebepflanzung Zur Günne . Naturschutzgebiet Bokeler Heide. 

Unsachgemäßer Kronenschnitt.  Zu kleine Baumscheiben an der B 244 in Hankensbütte l. 

Der Rundlingskern (links) und der Straßenraum in de r Ortsdurchfahrt (rechts) von Wentorf könnten bepfl anzt werden.  
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Obstbaumwiese in Behren. Unsachgemäßer Baumrückschnitt in Hagen. 

Schöne Lindenallee in Räderloh. Pappeln zwischen Langwedel und Lingwedel. 

Obstbaumallee zwischen Steimke und Wettendorf. Fehl ende Bepflanzung südlich von Weddersehl. 

Birkenallee an der K 13 bei Wettendorf. Fehlende Be pflanzung an der K 13 in Wettendorf. 
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An der L 265 in Behren (links) und der B 244 bei Al t Isenhagen (rechts) fehlt eine straßenbegleitende Bepflanzung. 

Verbindungsweg zwischen Hankensbüttel und Wentorf. Fehlende Bepflanzung an der Bokeler Straße in Schwe imke.  

Einzelbäume in dominanter Lage von Emmen (links) un d am Ochsenmarkt von Hankensbüttel (rechts). 

Hankensbüttel - Koniferen belasten das Ortsbild. Ortsbildstörende Koniferen am Hagener Sportplatz. 
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• Dorflagen/Siedlungsflächen  
 
Allgemein bezeichnend für Dörfer ist eine durch die menschliche Nutzung begründete Vielfalt eng 
beieinander liegender Elemente wie Gehölzbestände, Wiesen, Gewässer, Nutzgärten und Gebäude, 
welche, oft unbewusst empfunden, den Reiz eines Dorfes mit ausmacht. In dem langen, einmaligen 
Prozess der Siedlungsentwicklung hat sich hier eine charakteristische, an die Lebensräume angepasste 
Pflanzen- und Tierwelt herausgebildet, die demnach Teil der Kulturgeschichte ist. In Städten ist das 
Funktionsgefüge aufgrund der intensiven menschlichen Nutzung oft stark gestört. Da sich die meisten 
Dörfer immer mehr den Städten angleichen, ist auch hier heute die Ausgewogenheit nicht mehr selbst-
verständlich gegeben. Viele der im Dorf vorkommenden, ehemals häufigen Tier- und Pflanzenarten 
sind daher heute selten oder in ihrem Bestand gefährdet.  
 
Im Gegensatz zu dieser allgemein typischen Entwicklung ist in den Dörfern der Region Hankensbüttel 
innerhalb der durch die Landwirtschaft geprägten Altdorflagen auch heute noch eine relativ hohe Viel-
falt an dorftypischen Biotopen erhalten geblieben. So ist z.B. in Bottendorf diese Prägung durch vier 
landwirtschaftliche Betriebe und nur geringfügige Siedlungserweiterung noch in besonderer Form bis 
heute vorhanden. Lediglich in den zumeist kleinflächigeren, jüngeren Wohngebieten ist eher eine 
stadtähnliche Ausprägung erkennbar. Das Bild der Dorflagen wird, wie aus den im Anhang beigefüg-
ten Karten ersichtlich, bezüglich der Grünstrukturen in erster Linie durch den großen Bestand an Ge-
hölzen und Grünländern geprägt.  
 
Charakteristisch für die Dörfer sind die zahlreichen Eichenhaine oder Eichengruppen sowie unterge-
ordnet auch anderer Gehölzarten wie Linde, Rotbuche, Ahorn und Kastanie, die in allen Dörfern der 
Region zu finden sind. Besonders umfangreiche, prägende Eichenhaine befinden sich z.B. in Räderloh 
in Hagen und in Weddersehl. Dabei handelt es sich überwiegend um Bestände im privaten Raum, die 
mit den alten landwirtschaftlichen Höfen in Verbindung stehen, teilweise aber auch um Bestände auf 
öffentlichen Grünflächen, wie in Dedelstorf im Bereich des Ehrenmals oder in Sprakensehl und 
Schweimke an der Feuerwehr. Der umfangreiche Baumbestand verleiht den Dörfern einen eigenen, 
unverwechselbaren Charakter. Die Bestände gehören überwiegend einer Altersklasse (weit über 100 
Jahre) an. Zahlreiche Einzelbäume wie beispielsweise die Klosterlinde in Hankensbüttel sind aufgrund 
ihres hohen Wertes als Naturdenkmale ausgewiesen (s. Abbildung: Schutzgebiete). Nachpflanzungen 
zur langfristigen Bestandsicherung sind jedoch nur in wenigen Fällen, beispielsweise in Lüsche oder 
Weddersehl, hier allerdings mit der nicht heimischen Amerikanischen Roteiche, zu finden. Durch ihr 
Alter und den relativ hohen natürlichen Totholzanteil bei Eichen erfüllen die Gehölze neben ihrer ho-
hen Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild eine wichtige Funktion als Lebensraum für die hei-
mische Fauna, z.B. für Insekten, Fledermäuse und Höhlenbrüter wie Buntspecht oder Grünspecht. 
Dagegen weist der Rundlingskern in Wentorf eine größere öffentliche, derzeit ungestaltete Freifläche 
auf, die sich als bedeutende traditionelle Grünfläche zur Platzgestaltung geradezu anbietet. Gleiches 
gilt in Wentorf auch für den Bereich am Ehrenmal, welcher ursprünglich durch eine Eiche geprägt 
wurde.  
 
Weitere Gehölzbestände verschiedener Altersklassen sind in vielen Fällen entlang der zumeist unver-
siegelten, durch Grünstreifen geprägten Straßenzüge zu finden. Besonders hervorzuheben sind dabei 
z.B. die alte Kopflindenallee in Alt Isenhagen, die Eichenreihe Am Sandberg in Schweimke, die Lin-
denallee der Dorfstraße in Repke, die Eichen an der Hagener Dorfstraße, die Lindenreihe/Allee an der 
Hauptstraße in Lüsche, die Linden- und Eichenalleen in Auermühle und die Lindenallee an der Lin-
denstraße in Räderloh. Ebenso stellt die Kopflindenallee in Hankensbüttel entlang der Bahnhofstraße 
ein positives Element dar, wobei hier die teilweise sehr kleinflächigen Baumscheiben aus Sicht des 
Baumschutzes problematisch sind. Auf der anderen Seite ist auch jüngeren dorftypischen Anpflanzun-
gen im Straßenraum zur langfristigen Sicherung eines umfangreichen Gehölzbestandes eine große 
Bedeutung beizumessen. Beispielhaft können hierfür die Ahornallee am Auermühler Weg in Spraken-
sehl, die Obstbaumreihen am Bargfelderweg in Steinhorst und am Moorweg in Lüsche, die Königsei-
chen an der Straße Am Sportplatz in Oerrel oder die Obstbaumallee am Weg zum Friedhof in 
Schweimke genannt werden.  
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Dorftypische Gehölzarten innerhalb der Ortschaften sind neben der allgegenwärtigen Eiche insbeson-
dere Sandbirke, Rotbuche, Ahorn, Linde, Rosskastanie, Erle, Esche, Obstgehölze und Rotdorn. Dage-
gen zählen Robinie (Wierstorf) oder Platane (Steinhorst) nicht zu den traditionell dorftypischen Ge-
hölzen. Für das Landschafts- und Dorfbild störend sind jedoch vor allem größere Anpflanzungen mit 
Koniferen wie beispielsweise am Verbindungsweg von Alt Isenhagen nach Isenhagen, am Reitstall 
östlich von Allersehl, an der Tankstelle in Repke, am Ehrenmal in Steimke oder an den Sportplätzen in 
Hankensbüttel oder Hagen. In Wettendorf ist insgesamt ein auffallend hoher Koniferenanteil zu ver-
zeichnen. Ebenso verhindert die stark verdichtete Anpflanzung mit Pappeln am Schulsteig zwischen 
Langwedel und Lingwedel Blickbeziehungen in den Niederungsbereich und stellt somit eine Beein-
trächtigung dar. Vereinzelt, z.B. in Steinhorst, sind auch ehemalige Weihnachtsbaumkulturen vorhan-
den, die durch ihren dichten und hohen Gehölzbestand das Dorfbild negativ prägen. Eine Besonderheit 
bilden diesbezüglich die innerhalb von Waldflächen errichteten Ferienhaus- oder mittlerweile Wohn-
gebiete, wie sie z.B. in Langwedel, Blickwedel und Oerrel zu finden sind. 
 
Verschiedentlich fallen in der Dorfregion jedoch auch alte Bäume auf, bei denen die gesamte Krone 
bzw. Astteile gekappt wurden. Derartige Maßnahmen können nicht als Baumpflege bezeichnet wer-
den. Neben dem ästhetischen Aspekt erfolgt hierdurch eine erhebliche Schwächung des Baumes. Die 
Versorgung der verbleibenden Aststummel ist nicht mehr gewährleistet; so dass eine Überwallung der 
Schnittstellen durch den Baum zum Wundschutz meist nicht mehr möglich ist. Darüber hinaus entsteht 
so eine instabile Krone, die nachfolgend dauerhaft erhebliche Schnittmaßnahmen erforderlich macht. 
Im Gegensatz dazu ist besonders in den Bereichen jüngerer Bebauung teilweise auch ein Mangel an 
straßenbegleitenden Gehölzen im öffentlichen Raum zu verzeichnen. Besonders auffallend ist dieser 
Mangel in folgenden Bereichen:  
 
Gemeinde Dedelstorf: 
Langwedel:  
Dorfstraße und Am Buschfeld, Repke: westliche Seite der Repker Dorfstraße/K 8 (nach Erneuerung 
des Straßenraumes), Weddersehl: Wiesenweg 
 
Gemeinde Hankensbüttel:  
Alt Isenhagen: Ortseingang der B 244, Emmen: Fortsetzung Lindenallee im Zuge der Ortsdurchfahrt 
der K 123 
 
Gemeinde Obernholz: 
Schweimke: Gosemühlenweg/Bokeler Straße, Schweimke: Bokeler Straße, Steimke: Kampweg, Wen-
torf: Straßenraum südlich der OD, Wettendorf: Hauptstraße (K 13) 
 
Gemeinde Sprakensehl: 
Behren: Ergänzung der straßenbegleitenden Bepflanzung an der L 265 Behrener Dorfstraße 
 
Neben den Gehölzbeständen kommt den Grünländern, die in den Dörfern bzw. ihren Randbereichen 
durch die Bachniederungen relativ hohe Flächenanteile einnehmen, ein großer Wert zu. So wird bei-
spielsweise Hankensbüttel maßgeblich durch die den Ort durchziehende Niederung des Emmer Baches 
geprägt. In anderen Dörfern wie Langwedel oder Schweimke befinden sich die Bachläufe angrenzend an 
die Dörfer und sorgen in den Bereichen für eine besonders gute Einbindung des Ortes in die umgebende 
Landschaft. Diese weitgehend durch Grünlandnutzung geprägten Niederungen, oftmals durch markanten 
Baumbestand naturraumtypisch gegliedert, stellen ein herausragendes, sehr prägendes Element dar. Ein 
gewässertypischer begleitender Gehölzbestand mit Erle und Weide ist in vielen Abschnitten vorhanden, 
wie beispielsweise der gepflegte Kopfweidenbestand am Räderloher Bach in Räderloh. Vor allem in 
Steinhorst ist der Niederungsbereich sehr strukturreich ausgebildet. Eine Beeinträchtigung für die Tier-
welt besteht hier jedoch durch das nicht mehr genutzte Wehr an der Mühle und durch den Anstieg der 
Lachtesohle. Insbesondere in den Bereichen von Bottendorf und Schweimke sind die Bachläufe auf-
grund weitgehend fehlender Ufergehölze dagegen kaum wahrnehmbar; der Räderloher Bach in Räderloh 
und der Oerrelbach in Oerrel sind in Abschnitten sogar verrohrt. 
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Ein weiteres typisches Element in der Dorfregion bilden die Dorfteiche in den Orten Sprakensehl, 
Hagen, Masel, Auermühle, Repke, Wettendorf, Isenhagen, Weddersehl und Räderloh. Im Gegensatz 
zu überwiegend dorftypisch gestalteten Teichen mit Schilfzone und gewässertypischem Gehölzbe-
stand (z.B. in Repke) weisen die Teiche in Langwedel, Weddersehl, Sprakensehl, Hagen, Räderloh 
und Alt Isenhagen Bedarf zur naturnahen Neugestaltung auf.  
 
Streuobstwiesen, die durch Kombination von Grünland und Obstgehölzen mit Totholzanteil einen 
hohen Strukturreichtum aufweisen und damit von besonderem landschaftsästhetischen und ökologi-
schen Wert sind, sind im Gegensatz zu den Grünländern im Allgemeinen nur noch in geringem Um-
fang erhalten. Meist standen sie in Verbindung einer Doppelnutzung aus Weideland und hochstämmi-
gem Obstanbau auf den hofnahen Grünländern. Da die traditionelle Nutzung der Flächen als Weide 
und Obstlieferant durch die Veränderung der landwirtschaftlichen Struktur in der Regel kaum noch 
eine Rolle spielt, sind Streuobstwiesen heute stark gefährdet und oft nur noch als Relikte vorhanden. 
Schöne Beispiele für alte Streuobstwiesenbestände finden sich innerhalb der Dorfregion noch im Zent-
rum von Sprakensehl oder in Behren zwischen Behrener Dorfstraße und Eichenweg. Wierstorf weist 
insgesamt einen sehr großen Obstbaumbestand auf. Hervorzuheben sind die in vielen Dörfern der Re-
gion vorhandenen Neuanlagen von Streuobstwiesen wie sie z.B. in Allersehl, Weddersehl, Schweim-
ke, Steimke, Wentorf, Wettendorf oder Steinhorst, da diese langfristig die Erhaltung der traditionellen, 
strukturreichen Kulturlandschaft sichern.  
 
Weitere wichtige innerörtliche Freiflächen mit großer Bedeutung für die Freizeit- und Erholungsnutzung 
der Einwohner stellen die öffentlichen Grünflächen dar, welche überwiegend einen positiven Grünbe-
stand aufweisen und somit auch gut in die Umgebung eingebunden sind, wie beispielsweise der Spiel-
platz in Lingwedel neben der Feuerwehr und das Freibad in Isenhagen. Dagegen weisen z. B. die Spiel-
plätze in Oerrel und Lingwedel oder der Sportplatz in Hagen aufgrund seiner Umpflanzung mit Konife-
ren Gestaltungsbedarf auf. Entsprechend kommt auch dem Kirchplatz in Hankensbüttel mit teilweise 
altem und jungem Eichenbestand, aber auch strukturloseren Bereichen und den sehr unterschiedlich 
ausgeprägten Friedhöfen in der Region ein Wert als dörfliche Grünflächen zu. Als schön ausgebildete 
Anlagen sind beispielsweise die Friedhöfe in Steinhorst und Isenhagen mit Einfriedungen durch 
Weißdornhecken und prägendem Laubbaumbestand (Kopflinden in Steinhorst) zu nennen. Demge-
genüber weisen z.B. die Friedhöfe in Wettendorf und Dedelstorf keine durchgängige, dorftypische 
Grüngestaltung auf. Hier finden sich große, fast reine Koniferenbestände, welche in dieser Form auch 
für Friedhöfe nicht als traditionell typisch anzusehen sind. 
 
• Gärten 
 
Neben den öffentlichen Bereichen, den Gehölzbeständen und den Grünländern nehmen in den einzel-
nen Ortsteilen die oftmals großflächigen privaten Gärten einen bedeutenden Teil der Freiflächen ein 
und bestimmen somit zu großen Teilen das Dorfbild. Von Bedeutung als Lebensraum für zahlreiche 
Tier- und Pflanzenarten sind insbesondere weniger intensiv gepflegte Bereiche, Bestände mit heimi-
schem Arteninventar und die traditionell dorftypischen Bauerngärten / Nutzgärten zum Obst- und Ge-
müseanbau und zur Kleintierhaltung. Da die ursprüngliche Funktion der Gärten zur Selbstversorgung 
heute gegenüber dem Zierzweck zunehmend an Bedeutung verliert, ist grundsätzlich auch in der Dorf-
region der Anteil der Nutzgärten rückläufig. In den alten Dorfkernen sind durch die Dominanz der 
Landwirtschaft jedoch in allen Orten der Dorfregion noch zahlreiche der ursprünglichen dorftypischen 
Gärten zu finden. Kennzeichnend sind dabei vor allem die großen, alten Eichenbestände, aber auch 
viele Grünländer (s.o.). Hervorzuheben ist auch der traditionelle Klostergarten in Isenhagen mit sei-
nem markanten Baumbestand. 
 
Insbesondere in den Bereichen jüngerer Bebauung, wie beispielsweise im Norden und Westen von 
Hankensbüttel, ist die Funktion als Nutzgarten zurückgetreten. Hier herrschen die für Dörfer eher un-
typischen, intensiv gepflegten Ziergärten, vielfach gepaart mit einem großen Anteil an Nadelgehölzen 
(z.B. Fichte, Scheinzypresse, Lebensbaum) oder nicht heimischen Ziergehölzen wie Kirschlorbeer vor. 
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Charakteristisch sind die oftmals großen Scherrasenflächen, die aufgrund häufiger Mahd eine artenar-
me Ausprägung aufweisen.  
 
Ein häufiges und für das Ortsbild bedeutendes Gestaltungselement in den Gärten sind geschnittene 
Hecken zur Einfriedung. Naturraum- oder dorftypische Arten sind dabei Weißdorn, Hainbuche, Rot-
buche, Feldahorn, Buchs und Liguster. Beispielhaft sind hierfür die prägenden Hainbuchenhecken in 
Alt Isenhagen zu nennen. Vor allem in den Siedlungserweiterungen bestehen die Hecken dagegen 
vermehrt aus immergrünen Gehölzen wie Kirschlorbeer, Lebensbaum oder hochwüchsigen Fichten-
reihen, die als Einfriedung von Grundstücken besonders abweisend wirken. Diese Gehölze können 
zwar als Brutplätze für heimische Vögel dienen, sind aber als Lebensraum und Futterpflanzen für die 
heimische Insektenwelt ohne Wert. Dies gilt, unabhängig von deren traditioneller Bedeutung, auch für 
die in der Dorfregion als dorftypisch anzusehenden Rhododendren. 
 
Charakteristisch für die alten Ortskerne der Region ist darüber hinaus ein relativ hoher Anteil alter, 
nicht renovierter und nur geringfügig genutzter Gebäude. Dadurch sind viele der traditionellen Som-
merquartiere oder Nistmöglichkeiten in Dachräumen, Scheunen oder Dachüberständen für Tiere wie 
Fledermäuse, Eulen, Käuze und Schwalben noch erhalten. Als ein besonderes Wahrzeichen ist der in 
diesem Zusammenhang besetzte Storchenhorst im Bereich des Otterzentrums zu sehen. 
 
• Ortsränder 
 
Eine harmonische Einbindung der Siedlungen in die Landschaft durch die traditionellen Nutzungsfor-
men der Ortsrandbereiche als Wald, Weide, Streuobstwiese oder Nutzgarten erfüllt neben einem ho-
hen Wert für das Wohnumfeld und das Ortsbild wichtige Funktionen für den Naturhaushalt. Ein Feh-
len von Randstrukturen im Übergangsbereich von dem Ort zur Landschaft ist heute vor allem dort 
festzustellen, wo die Ortsränder durch Erweiterung der Bebauung überlagert, Baugebiete in der Land-
schaft hinzugefügt wurden oder die traditionellen Nutzflächen zugunsten der Intensivierung der 
Landwirtschaft aufgegeben wurden. In den Dörfern der Dorfregion sind wie aus den im  Anhang er-
sichtlich die gut ausgebildeten Ortsränder in vielen Bereichen noch erhalten geblieben, vor allem 
durch die oftmals angrenzenden Niederungsbereiche mit Grünländern und Gehölzen oder Laubge-
hölzbeständen der alten Hofanlagen. Gute Beispiele hierfür sind der östliche Ortsrand von Wentorf, 
der östliche Bereich von Hankensbüttel oder der Norden/Osten von Lingwedel. Dagegen weist z.B. 
der westliche und nördliche Ortsrand von Hankensbüttel oder der Norden von Steinhorst, an welchem 
die Siedlungserweiterung konzentriert stattgefunden hat, keine Einbindung in die Landschaft auf: Die 
Ackerflächen grenzen hier unmittelbar an die Wohnbebauung mit kleinflächigen Hausgärten an. Am 
südöstlichen Ortsrand von Oerrel (Heuberg) befindet sich eine größere gemeindeeigene Brachfläche, 
welche durch ihre ungeregelte Nutzung als Lagerfläche negativ auffällt und gleichzeitig Potenzial zur 
landschaftlichen Neugestaltung bietet. 
 
 
3.3 Lokale Wirtschaft  
 
In der Dorfregion haben nach Angaben der Samtgemeinde Hankensbüttel 759 Betriebsinhaber (2014) 
ein Gewerbe angemeldet. Zahlreiche Gewerbetreibende sind bei der Handwerkskammer Braun-
schweig-Lüneburg-Stade geführt bzw. werden von dort berufsständisch betreut.  
 
Zu den größten Arbeitgebern in der Dorfregion gehören die Firma Scheerer in Behren, die Industriekartoffel-
Erzeugergemeinschaft Ost-Heide eG (IKEGO) und die Firma Lorenz-Snack-World in Hankensbüttel. Weiter-
hin sind zahlreiche Handwerksbetriebe zu nennen, die bei einem Arbeitsplatzangebot bis zu 30 Personen das 
Rückgrad der heimischen Wirtschaft bilden. Auch diese sind im Zentrum der Samtgemeinde, aber unterge-
ordnet auch in den Hauptorten der Gemeinden Steinhorst und Sprakensehl zu finden. Neben dem Verwal-
tungssitz der Samtgemeinde stellen die Schulstandorte in Hankensbüttel wichtige Arbeitsstätten im tertiären 
Sektor dar. Zahlreiche weitere Angebote in den Bereichen Einzelhandel und private Dienstleistungen heben 
die Bedeutung von Hankensbüttel für sein Umland deutlich heraus.   
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Besonders hervorzuheben sind unabhängig von der Anzahl der Arbeitsplätze die Einzelhandelslebensmittel-
geschäfte in Hankensbüttel, die überwiegend im westlichen Gewerbegebiet ansässig sind. Diese nehmen eine 
große Bedeutung im Leben der Ortsbevölkerung wie auch des Umlandes wahr. Insgesamt überwiegen Ein-
zelunternehmen. Dazu zählen im weitesten Sinne auch die Schank- und Speisewirtschaften mit teil-
weiser Beherbergung sowie medizinische und physiotherapeutische Praxen. Nachgeordnet zum 
Hauptort der Samtgemeinde ist dabei das Dorf Steinhorst anzuführen, in dem sich aufgrund seiner 
Entfernung zu Hankensbüttel wie zu den umgebenden Mittelzentren eine gewisse grundlegende Ver-
sorgungsstruktur erhalten hat. Aufgrund der anhaltenden Forderung zur Zentralisierung und vor allem 
wegen der in zahlreichen Fällen ungeklärten (bzw. nicht absehbaren) Frage der Nachfolge ist aller-
dings auch hier – wie in den anderen Orten der Planungsregion  - mittelfristig von weiteren Be-
triebsaufgaben auszugehen.    
 
Aufgrund des anhaltenden landwirtschaftlichen Strukturwandels ist auch im landwirtschaftlichen Sek-
tor weiterhin von einer gewissen Zentralisierung und einem damit verbundenen Rückgang an Arbeits-
plätzen auszugehen. Gleichwohl stellt sich die Landwirtschaft als der für die Region wichtigste wirt-
schaftliche Bereich dar. Hervorzuheben ist dabei die Sparte der regenerativen Energieerzeugung, die 
mit einigen bereits bestehenden Biogas- und Windkraftanlagen weiter ausbaufähig erscheint.  
 
Der größte Teil der Arbeitsplätze für die Bewohner der Region befinden sich jedoch außerhalb der 
Dorfregion. Mit einer Fahrzeit von 20 Minuten pendeln zahlreiche Arbeitnehmer nach Knesebeck, wo 
sich ein Großbetrieb der Edelstahlerzeugung befindet. Dominant stellt sich zudem der Standort Wolfs-
burg mit dem Volkswagenwerk dar, der in ca. 45 Minuten erreicht wird. Zudem befinden sich zahlrei-
che Arbeitsplätze in den Städten Gifhorn und Braunschweig, die sich in einer Entfernung von ca. 25 
bzw. 60 Minuten befinden. Mit Blick auf die hohen (Aus-) Pendlerbeziehungen bleibt einerseits fest-
zustellen, dass innerhalb der Planungsregion lediglich ein begrenztes Arbeitsplatzangebot besteht. 
Dieses unterliegt zudem einer übermäßigen Ausrichtung auf den landwirtschaftlichen, auf den produ-
zierenden und auf den handwerklichen Sektoren. Die entsprechenden Berufe bzw. die Arbeitsplätze 
werden überwiegend von Männern besetzt, so dass innerhalb der Region insbesondere für (jüngere) 
Frauen ein Mangel an qualifizierten Arbeitsplätzen absehbar ist. Davon abgesehen müssen die umlie-
genden Zentren zumeist über den privaten Individualverkehr erreicht werden, was Zeiten von bis zu 
60 Minuten (Wolfsburg-Braunschweig) für eine Richtung in Anspruch nimmt. Der ÖPNV, der fast 
ausschließlich auf den Schülerverkehr ausgerichtet ist, bietet hier keine Alternative.  
 
In der Samtgemeinde Hankensbüttel gibt es mit verschiedenen ausgewiesenen Gewerbegebieten wie 
z.B. in Steinhorst und Hankensbüttel ausreichend Potenzial für weitere betriebliche Ergänzungen. Mit 
dem vorhandenen Gewerbegebiet in Hankensbüttel und den, sowohl durch den Landkreis als auch 
durch das Land Niedersachen, zukünftig wieder angebotenen KMU Fördermitteln gibt es für die An-
siedlung junger innovativer Firmen gute Ansiedlungsvoraussetzungen. Entscheidend für die Ansied-
lung sowie den Erhalt der ortansässigen Betriebsstandorte - gerade auch hinsichtlich der Kleinstbetrie-
be (Stichwort: home office) - ist jedoch ein sehr gute flächendeckende Breitbandversorgung.  
 
Gemeinde Dedelstorf 
Die Wirtschaftsstruktur innerhalb der Gemeinde Dedelstorf ist mit insgesamt (2014) 137 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort relativ schwach ausgeprägt und beschränkt sich im 
Wesentlichen auf drei Ortsteile. So gibt es in Weddersehl neben den vier landwirtschaftlichen Haupt-
erwerbsbetrieben zwei große Zimmereibetriebe. Allersehl ist vor allem durch seinen Reiterhof und die 
damit verbundenen Großveranstaltungen bekannt. In Oerrel bestehen insbesondere durch die Fachkli-
nik für Abhängigkeitskranke mehrere Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor.  
 
Gemeinde Hankensbüttel 
Mit 1451 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort stellt der Ortsteil Hankensbüttel 
wirtschaftlich den stärksten Standort in der Dorfregion dar. So sind die zwei kartoffelverarbeitenden 
Großbetriebe die größten Arbeitgeber in der Region. Daneben existiert ein kunststoffverarbeitender 
Betrieb als der Zulieferer der Volkswagen AG. In Isenhagen stellt die Fachakademie für Augenoptik 
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qualifizierte Arbeitsplätze und ein besonderes Ausbildungspotenzial dar. Weiterhin gibt es neben meh-
reren Handwerksbetrieben noch diverse Dienstleistungseinrichtungen (u.a. im Einzelhandel), die die 
Bedeutung von Hankensbüttel als Grundzentrum für das nähere Umland ausmachen. Im Ortsteil Em-
men sind ein Einzelhandelsgeschäft, ein Gasthaus bzw. Hotelbetrieb, ein Lohnunternehmen sowie ein 
Reiterhof mit Pension herauszustellen.  
 
Gemeinde Obernholz 
Die Wirtschaft in der Gemeinde Obernholz ist fast ausschließlich auf die Landwirtschaft ausgerichtet. 
Von den 78 sozial versicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort sind hier die meisten tätig. Ne-
ben 21 Landwirten im Gemeindegebiet gibt es weitere Betriebe, die landwirtschaftlich orientiert sind. 
Dazu gehört z.B. eine Landmaschinenwerkstatt. Außerdem werden durch ein mittelständiges Bauun-
ternehmen etwa 35 Arbeitsplätze angeboten. Kleinere Einzelunternehmen (u.a. ein Maurerbetrieb in 
Schweimke) sowie eine Tischlerei komplettieren das Arbeitsplatzangebot.  
 
Gemeinde Sprakensehl 
Überwiegend landwirtschaftlich geprägt zeigen sich die Orte in der Gemeinde Sprakensehl. Jedoch 
stellt ein im Ortsteil Behren ansässiger Produktionsbetrieb für Holzprodukte und Zaunsysteme ca. 90 
Arbeitsplätze - von den insgesamt 213 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen am Ort der größ-
te Anteil innerhalb der Gemeinde. In Sprakensehl gibt es u.a. mit einer Tischlerei, einem Dachdecker- 
bzw. Zimmereibetrieb, einer Schlachterei, einer Gärtnerei, einer Gaststätte, einem Hofcafe weitere 
Wirtschaftsbetriebe. Im Ortsteil Hagen ist wie in Bokel der gastronomische Betrieb herauszustellen; 
zudem werden durch ein Altesheim weitere Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Dagegen werden in 
Hagen und Bokel zahlreiche Ferienwohnungen angeboten.  
 
Gemeinde Steinhorst 
Einige kleinere handwerkliche Betriebe kennzeichnen neben der Landwirtschaft die Gemeinde als 
Wirtschaftsraum. Lediglich 149 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze am Ort deuten jedoch ein 
begrenztes Arbeitsplatzangebot an. Die meisten Unternehmen mit u.a. Bauunternehmen, Friseur und 
kleinerem Lebensmittel-Einzelhandel befinden sich in Steinhorst. Größter Arbeitgeber in der Gemein-
de ist die Zweigstelle der Deutschen Saatveredelungs AG. In Räderloh existieren neben der Landwirt-
schaft noch eine Landmaschinenwerkstatt sowie einige Bewirtschaftungsbetriebe (s. auch Tourismus). 
 
 
3.4 Tourismus / Naherholung 

 
Wie andere Regionen des ländlichen Raumes bietet die Dorfregion Hankensbüttel ein großes Potenzial 
für landschaftsbezogene Freizeitformen. Insofern haben touristische Nutzungen eine beträchtliche 
Bedeutung und tragen damit wesentlich zur Wertschöpfung der Region bei. 
 
Lage und Ausgangssituation 
 
Die Landschaft im Umfeld der Ortschaften wird durch die naturräumliche Region Lüneburger Heide, 
eine vorwiegend flachwellige aus Geestplatten bestehende Geestlandschaft der Untereinheit Südheide 
geprägt. Die Untereinheit Südheide umfasst dabei das Gebiet südlich der Hohen Heide bis zur Aller-
talniederung im Süden. Aufgrund der naturräumlichen Ausstattung eignet sich die Dorfregion in erster 
Linie zur ruhigen Erholung. Das Landschaftsmosaik aus landwirtschaftlichen Acker- und Grünland-
flächen, den Hoch- und Niedermooren sowie ausgedehnten Waldflächen mit eingesprengten Heiden 
lädt zum Spazierengehen (Wandern) und Radfahren ein. In einigen Orten hat sich der Reitsport weit 
über die Grenzen der Region hinaus einen Namen gemacht.  
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Ausflugsziele 
 
Großräumig betrachtet bietet die Urlaubsregion Südheide einige bedeutsame Sehenswürdigkeiten und 
Ausflugsziele. Neben den Heideflächen handelt es sich dabei um die Städte der Region. Beispielhaft 
seien Gifhorn mit dem Schloss und dem Mühlenmuseum, die Altstadt von Celle mit den Fachwerk-
bauten oder die Autostadt Wolfsburg genannt.  
 
Die Hauptattraktion in der Dorfregion stellt sich im Otterzentrum dar, das mit einer Besucherzahl von 
rd. 80.000 (2015) Personen von überregionaler Bedeutung einzuordnen ist. Insbesondere junge Fami-
lien sowie Schülergruppen werden durch die 1988 gegründete Bildungsstätte angezogen, welche die 
einheimische Fauna und ihren Lebensraum anschaulich darstellt.  
 
Historisch betrachtet stellt das Kloster einen besonderen Anziehungspunkt dar, denn es zählt zu den 
vier Heideklöstern. Noch heue dient es als Nonnenkloster des Zisterzienserinnenordens; wodurch das 
aktive Leben im Kloster nachempfunden werden kann. Gleichzeitig dokumentiert sich in den histori-
schen Gebäuden die (bau-) geschichtliche Entwicklung und Bedeutung dieser Anlage.  
 
Neben diesen überregional bekannten und teilweise von zahlreichen Besuchern gleichzeitig aufge-
suchten Sehenswürdigkeiten bestehen in der Region zahlreiche weitere Ausflugsziele (ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit): 
 
Gemeinde Dedelstorf 
• Jagdmuseum Wulff in Oerrel 
• Museum der ehem. Richthofenkaserne (bei Dedelstorf) 
• Reitsportanlage in Allersehl 
• Naturschutzgebiet Repker Schnuckenheide 
 
Gemeinde Hankensbüttel 
• Bachwanderweg mit Sagenpfad / Musental 
• Kirche St. Pankratius 
• Freibad 
• Isenhagener See mit Bootsverleih 
• Wassermühle in Emmen 
• Rundlingsdorf Alt Isenhagen 
 
Gemeinde Obernholz 
• Bottendorfer Mühle 
• Gosemühle 
• Rundlingskerne Wentorf und Wierstorf 
 
Gemeinde Sprakensehl 
• Dorfteiche in Masel und Sprakensehl 
• Treppenspeicher Günne/ Bokel 
• Bullenkuhle Bokel 
• Kapelle in Bokel 
• Heideblütental bei Bokel 
• Bokeler Heide 
• Hallenbad in Hagen 
• Kirche in Sprakensehl 
• Freibad in Sprakensehl  
 
Gemeinde Steinhorst 
• Haus der Gemeinde in Steinhorst (Tessenow-Bau) 
• Schulmuseum (mit Standort der VHS) in Steinhorst 
• Kirche in Steinhorst 
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Abgesehen von den einzelnen baulichen Sehenswürdigkeiten ergibt sich der Reiz der Region insbe-
sondere durch das Naturerlebnis: Die Lage abseits der Ballungsräume, die geringe Siedlungsdichte 
sowie die großflächigen Wald-, Heide- und Moorflächen, die eine landwirtschaftliche Intensivnutzung 
nur eingeschränkt zulassen, führen zu einer intensiven Wahrnehmung von Ruhe und Naturnähe. Nicht 
in allen Bereichen lassen sich dabei Zielkonflikte mit dem Naturschutz ausschließen, wobei sich das 
Störungspotenzial - mit Blick auf die geringen Besucherzahlen - als gering darstellt.  
 
Gastronomie und Beherbergung  
 
Neben einem vielseitigen touristischen Angebot für die Attraktivität der Region ist das gastronomische 
Angebot und das Vorhalten gepflegter Gästequartiere entscheidend hinsichtlich der Wahrnehmung der 
Region. 
 
In der Gemeinde Dedelstorf gibt es einige Ferien- bzw. Wochenendhäuser, wie u.a. in Lingwedel, 
Langwedel und Oerrel. Daneben findet man in Repke ein Hotel mit insgesamt 17 und in Oerrel einen 
Gasthof mit 9 Zimmern.  
 
Lediglich zwei Beherbergungsbetriebe in Form von Hotels mit Restaurant gibt es in der Gemeinde 
Hankensbüttel: Ein Betrieb befindet sich im Hauptort und bietet 6 Zimmer an; ein weiterer Betrieb 
besteht in Emmen mit insgesamt 9 Zimmern. Weiterhin stehen hier Gästebetten in Pensionen und Fe-
rienwohnungen bereit. Nicht unerwähnt bleiben muss in diesem Zusammenhang die Jugendherberge 
in Hankensbüttel. Zudem sind hier kleinere gastronomische Imbissbetriebe vorhanden.  
 
In der Gemeinde Obernholz gibt es nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten in Ferienwohnungen und 
Pensionen. Gastronomische Einrichtungen gibt es in Wierstorf und in Schweimke.  
 
Die Gemeinde Sprakensehl bietet dagegen diverse Übernachtungsmöglichkeiten in Ferienhäusern und 
-wohnungen; insbesondere in Hagen. Kulinarischen Service findet man in den beiden Hofcafes in 
Bokel und Sprakensehl, sowie in den Gaststätten in Hagen und Sprakensehl, wo gleichzeitig Über-
nachtungsmöglichkeiten angeboten werden.  
 
Auch in der Gemeinde Steinhorst finden sich entsprechende Angebote; zudem bestehen eine Gaststätte 
in Räderloh sowie zwei Gasthäuser in Steinhorst, die ebenso Gästezimmer anbieten.  
 
In Bezug auf die Größe und das touristische Potenzial der Region erscheint das touristische Angebot 
an Gasthäusern und Übernachtungsmöglichkeiten vergleichsweise gering. Mit Blick auf das Otterzent-
rum und das Kloster als wesentliche Sehenswürdigkeiten fehlen insbesondere Hotelangebote für grö-
ßere Personengruppen: Größere Gruppen, die mit einem Bus anreisen, können nicht in der Region 
untergebracht werden und müssen z.B. auf die Stadt Gifhorn ausweichen.   
 
Weiterhin ist in diesem Zusammenhang auch die in vielen Fällen überalterte qualitative Ausstattung 
der Ferienwohnungen anzusprechen. Vielfach stammen die eingerichteten Gästezimmer und Ferien-
wohnungen aus den 1970er Jahren und wurden seither in vielen Fällen keiner Modernisierung unter-
zogen, so dass sie den heutigen Ansprüchen kaum noch gerecht werden. Zahlreiche dieser Angebote 
dienen daher auch eher als Unterkunft für Monteure etc. denn als attraktive Ferienzimmer.  
 
Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten in der Region zahlreiche gastronomische Einrichtungen ge-
schlossen wurden, sind in den Orten Bokel, Hagen, Sprakensehl, Räderloh und Steinhorst; Repke, 
Oerrel und Landwedel; Schweimke und Wierstorf sowie Hankensbüttel und Emmen insgesamt noch 
ca. 15 gastronomische Einrichtungen vorhanden. Allerdings ist auch in diesem Zusammenhang das 
Angebot an eine zeitgemäße, vielfältige Küche wie auch in Bezug auf eine entsprechend attraktiv wir-
kende Lokalität teilweise in Frage zu stellen. Davon abgesehen fehlt eine regionale Vernetzung sowie 
eine konkrete Einbindung in das Routennetz beispielsweise für Radwanderer.        
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Radwandern in der Region 
 
Durch die Dorfregion verlaufen folgende regional bedeutsame Wanderwege, die als Vorranggebiet 
ausgewiesen sind: Fernwanderweg Nr. 6, Weser-Harz-Heide-Radfernweg, Großer Rundkurs Südheide 
Gifhorn, Kleiner Rundkurs Südheide Gifhorn, Gifhorner Südheide Rundweg. Zur Information der Rad-
fahrer liegt die Radwanderwegekarte der Südheide Gifhorn GmbH Online und in gedruckter Fassung 
vor. Zusätzlich wird zur Orientierung für den Planungsraum ein weiteres Kartenwerk angeboten in der 
auch öffentliche Gebäude sowie Sport- und Freizeitangebote dargestellt werden. Damit gibt es im 
Ansatz Orientierungshilfen; allerdings fehlen ergänzende Informationsbereiche an markanten Plätzen 
oder Wegekreuzungen. 
 
Es bestehen kaum separate Radwege entlang der klassifizierten Straßen; lediglich zwischen Hankens-
büttel und Wittingen entlang der B 244 sowie zwischen Hankensbüttel über Oerrel nach Wesendorf 
entlang der K 7, sind längere Strecken ausgebaut. Zudem bestehen kürzere Abschnitte an der B 4 in 
Sprakensehl bis zur Verbindung nach Behren; an der L 282 zwischen Steinhorst und seinem Sied-
lungssplitter Im Reinhorn sowie an der  244 zwischen Dedelstorf und Repke. 
 
Im Vergleich mit anderen Regionen weist dieser Raum somit ein sehr begrenztes Angebot an separa-
ten Radwegen an klassifizierten Straßen auf. Eine erste Ergänzung ist allerdings bereits 2017 zwischen 
Repke und Hankensbüttel an der B 244 vorgesehen. Wichtig erscheinen zudem eine Weiterführung 
(entlang der L 282) bis nach Steinhorst, die Anbindung von Hagen (mit seinem beheizten Schwimm-
bad) an Sprakensehl im Zuge der L 280 (wofür die Gemeinde bereits Grunderwerb getätigt hat) sowie 
deren Weiterführung nach Weyhausen, wo der Radweg entlang der B 191 in Richtung Celle erreicht 
würde. Bereits seit langer Zeit im Gespräch ist zudem der Lückenschluss entlang der B 4, ausgehend 
von Breitenhees im Norden und Mahrenholz im Süden. Überwiegend ist der Radwanderer deshalb 
gezwungen, die vorhandenen klassifizierten Straßenzüge oder aber die Gemeindeverbindungswege zu 
nutzen, die vielfach in einer Breite von rd. 3,0 m asphaltiert sind. Mit Blick auf die bisher eher geringe 
touristische Nutzung ist dabei eine Verträglichkeit mit dem hier vorherrschenden landwirtschaftlichen 
Verkehr gegeben. Allerdings sind zahlreiche Wegeabschnitte noch nicht ausgebaut bzw. lediglich in 
geschotterter Weise hergestellt, was die Nutzbarkeit einschränkt. Das gilt insbesondere für die Wald-
wege, so dass insbesondere die Verbindungen in die nördlich und westlich benachbarten Regionen 
(Hösseringen, Eschede) für den Radfahrer unattraktiv ausgebildet sind.  
 
Im Planungsraum wurde bereits vor längerer Zeit eine einheitliche Radwegeausschilderung umgesetzt. 
Danach sind wichtige Radstrecken mit Ziel- und Entfernungsangaben versehen; allerdings beziehen 
sich diese Hinweise vielfach auf Routen entlang von klassifizierten Straßen. In anderen Fällen fehlen 
Hinweise auf den Wegezustand (teils nicht ausgebaut und deshalb mitunter nicht befahrbar); und viel-
fach fehlen ergänzende Beschilderungen an Wegekreuzungen, um die Wegeführung eindeutig zu iden-
tifizieren. Davon abgesehen fehlt eine Verknüpfung mit den Sehenswürdigkeiten, Aufenthaltsberei-
chen und gastronomischen- wie Beherbergungseinrichtungen der Region. Im Ansatz wurde dafür eine 
Karte im Rahmen der Dorferneuerungsplanung Sprakensehl erarbeitet, die einzig bisher am Informati-
onsbereich in Hagen einsehbar ist.     
 
Marketing für die Dorfregion 

 
2014 entstand durch die Zusammenarbeit der Allianz für die Region GmbH, des Landkreises Gifhorn 
sowie der Südheide Gifhorn GmbH das Projekt WohlfühlRegion Südheide. Bei der Allianz für die Region 
GmbH handelt es sich um eine Gemeinschaftsinitiative der Wolfsburg AG und ProjektREGI-
ONBRAUNSCHWEG GmbH. Zu der Gesellschaft gehören 18 Gesellschaften aus Wirtschaft, Verwal-
tung, Wissenschaft sowie Verbänden - einem Bündnis für die Region Braunschweig-Wolfsburg zu der 
auch die Dorfregion gehört. Die Allianz bündelt die Kräfte aus Politik, Verwaltung sowie Wirtschaft und 
Wissenschaft und schafft damit gute Voraussetzungen für die Darstellung einer attraktiven Region.  
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Die Südheide Gifhorn GmbH - ein Gesellschaftszusammenschluss von Stadt und Landkreis Gifhorn, 
der Samtgemeinden und der DEHOGA - sieht sich als Botschafter der Südheide. Der Tourismusver-
band ist mit zwei örtlichen Anlaufstellen in Gifhorn und Hankensbüttel im Landkreis präsent. Er 
kümmert sich um touristische Netzwerkarbeit, den Austausch der Leistungsträger, die Identifikation 
mit der Region und vermittelt auf Abruf Wissen über Sehenswürdigkeiten. Ferner werden themenbe-
zogene Führungen angeboten. Die Hauptaufgabe des Zusammenschlusses ist das Innen-  und Außen-
marketing sowie die Zimmervermittlung in der Region. Hierzu werden Kurzreisen, Gruppenurlaub 
und Wellness-Angebote vermittelt. Gleichzeitig können Nutzer Reisetipps erfahren.  

 
Nach Auswertung der zur Verfügung stehenden Informationen und hierzu mit dem Landkreis Gifhorn 
sowie der Südheide Gifhorn GmbH geführten Gespräche hat sich gezeigt, dass Naherholung und Na-
turtourismus in der Dorfregion Hankensbüttel abwechslungsreiche Angebote vorhalten. Hierzu wur-
den in unterschiedlichen Arbeitsgruppen Ergebnisse über die Radinfrastruktur und die Beherber-
gungsqualität zusammengetragen. Die gesamte Dorfregion weist grundsätzlich ein abwechslungsrei-
ches Rad- und Fußwanderwegenetz auf, dass allerdings in vielen Bereichen einer baulichen Sanierung, 
eines ergänzenden Ausbaues (Lückenschlüsse, separate Radwege an klassifizierten Straßen) und einer  
verbesserten Beschilderung bedarf.  
 
Touristische Stärken und Schwächen  

 
Nach den Erkenntnissen der ausgewerteten Buchungen durch die Südheide Gifhorn GmbH halten sich 
die Touristen durchschnittlich 3,4 Tage in der Region auf. Hierbei handelt es sich v. a. um Kurzurlau-
ber aus den Ballungsräumen (insbesondere Berlin und Ruhrgebiet), die einen entspannten Natururlaub 
erleben möchten. Eine wirtschaftswissenschaftliche messbare Zuordnung des Aufenthalts in der Dorf-
region ist nicht möglich. 
 
Festgestellte Schwächen sind dabei: 
• Begrenztes Übernachtungsangebot (Hotels) 
• Geringes gastronomisches Angebot 
• Qualität der Gastronomie 
• Begrenzte Bewirtungszeiten in den Gasthäusern 
• Fehlende Mittagstischangebote 
• Fehlende Barrierefreiheit für gehbehinderte Übernachtungsgäste   
• Verbesserungswürdige Begrüßungs- und Bewirtungskultur 
• Beschränktes Radwegenetz  
• Unzureichende Ausweisung und Beschilderung insbesondere für Radwanderer  
• Fehlende Themenvernetzung bei den vorhandenen Radwegen und Themenrouten  
• Fehlende einheitliche Ausschilderung (Corporate Identity) 
• Nicht wahrnehmbare und erlebbare Verweilorte 
• Unzureichende Internetverbindungen 
 
Ermittelte Stärken sind: 
• Ruhige Erholungslandschaft 
• Gute und serviceorientierte Buchungsmöglichkeiten  
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es einige natur- und kulturtouristisch interessante Anzie-
hungspunkte in der Dorfregion gibt. Diese müssen jedoch durch eine einheitlich erkennbare Außen-
darstellung sämtlicher bestehender Angebote in Zusammenarbeit mit den Gastronomen unter einen 
Markennamen dargestellt werden.  
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3.5 Breitbandversorgung  
 
Die Zukunftsfähigkeit von Gemeinden im ländlichen Raum wird sich u.a. an der Frage entscheiden, 
wie die Grundversorgung sichergestellt werden kann. Leistungsfähige Netze mit hohen Datenübertra-
gungsraten sind mittlerweile Bestandteil der Daseinsvorsorge der Gemeinden. Eine gute und zukunfts-
fähige Internetanbindung ist mittlerweile eine der wichtigsten Standortfaktoren und bei der Entschei-
dung für einen Grundstückskauf oft ein ausschlaggebendes Kriterium. Zur Förderung der regionalen 
Wirtschaft gehört die Bereitstellung leistungsfähiger Informations- und Kommunikationstechnologien 
und somit i.d.R. der Ausbau der Kommunikationsnetze, insbesondere der Anschluss an Breitband-
technologien. Standorte, die dem aktuellen Standard nicht entsprechen, scheiden oft von vornherein 
aus dem Standortwettbewerb aus; den Gemeinden drohen mittelfristig Arbeitsplatzverluste. Mit einem 
guten Kommunikationsnetz werden zudem technische Möglichkeiten  zur Sicherung der Daseinsvor-
sorge im ländlichen Raum, wie E-Health oder E-Learning, eröffnet, auf die man angesichts des demo-
grafischen Wandels zukünftig ggf. angewiesen sein wird. 
 
Breitbandförderstrategie des Landes Niedersachsen 
 
Sowohl der Bund als auch das Land Niedersachsen haben sich zur Aufgabe gemacht, eine flächende-
ckende Grundversorgung des Landes Niedersachsen mit Breitbandanschlüssen und den Ausbau von 
Netzen der nächsten Generation (Next Generation Access = NGA-Ausbau) mit über 50 Mbit/s zu 
schaffen.  
 
Der Ausbau des flächendeckenden und schnellen Zugangs zum Internet ist ein allgemeines regional-
planerisches Ziel und eine der wichtigsten Infrastrukturaufgaben der Niedersächsischen Landesregie-
rung. Im Dezember 2014 wurde deshalb der Entschließungsantrag Netzland Niedersachsen – Breit-
bandausbau gemeinsam voranbringen (Drs. 17/2586) mit folgenden Schwerpunkten beschlossen: 
 
1. Niedersachsen forciert den flächendeckenden Ausbau einer zukunftssicheren, leistungsfähigen und 

nachhaltigen Breitbandinfrastruktur. Gefördert wird mit dem Ziel, bis 2020 eine flächendeckende 
Anbindung mit 30 Mbit/s zu erreichen. Die Förderung konzentriert sich dabei auf unterversorgte 
Regionen, um dort die Wirtschaftlichkeitsschwelle zu überwinden. 

 
2. Der Breitbandausbau soll vor allem von den Landkreisen vorgenommen werden. Diese entwickeln 

kreisweite Ausbauprogramme. Wo dies möglich ist, mit eigenen passiven Infrastrukturen, die in 
langfristigen Kooperationen auch privaten Netzbetreibern zur Verfügung gestellt werden. 

 
3. Dafür werden  in Niedersachsen 60 Millionen Euro aus den europäischen Fonds EFRE und ELER 

sowie bis zu 500 Millionen Euro auf Darlehensbasis bereitgestellt, die zinsgünstig über die NBank 
zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich wird Niedersachsen die auf das Land entfallenen Erlöse 
aus der Versteigerung von Funkfrequenzen (Digitale Dividende II) wesentlich in den Breitband-
ausbau investieren. 

 
Als optimale Verbindung stellt sich dabei ein Festnetzanschluss dar, wobei die Nutzung der insbeson-
dere durch Telefonanschlüsse vorhandenen Kupferkabel nur eine begrenzte Datenmenge gewährleis-
ten kann. Langfristig kann eine optimale bzw. hohe Übertragungsrate nur mit einem in den meisten 
Fällen neu zu verlegenden Glasfaserkabel (möglichst als Hausanschluss) gewährleistet werden. Gera-
de im ländlichen Raum stellen sich die damit verbundenen Investitionskosten im Verhältnis zu den 
möglichen Nutzern bzw. Kunden für die möglichen Betreiber vielfach als unverhältnismäßig hoch dar. 
Insofern ergibt sich hier konkret der Bedarf einer Förderung.  
 
Als Alternative zum aufwändigen Festnetzanschluss wird im ländlichen Raum das Mobilfunknetz an-
gesehen, das als Long Term Evolution (LTE) hohe Datenübertragungsraten erreichen kann. Allerdings 
erweisen sich diese vielfach als theoretisch; denn in der Realität sind die verfügbaren Internetge-
schwindigkeiten sehr stark von der Auslastung der nächsten Funkzelle abhängig. Aus diesem Grund 
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gibt es viele Faktoren, wie z.B. Reflexionen, die Antennengröße, Dämpfer wie Bäume oder Gebäude 
sowie Absorber, welche die Empfangsstärke von LTE erheblich beeinflussen können. Ein weiterer 
Störfaktor ist die Zahl der eingewählten Personen, denn je mehr Nutzer eine LTE-Zelle versorgen 
muss, desto langsamer wird die Übertragungsrate. Insofern handelt es sich um eine nicht zuverlässige 
Übertragungsform, was eine verminderte Kundenakzeptanz bedingt. 
 
Während in den Großstädten des Landes die Telekommunikationsunternehmen den Breitbandausbau 
ohne weiteres übernehmen und sogar ein Wettbewerb herrscht, gibt es im ländlichen Raum noch große 
Versorgungslücken. Eine Grundversorgung der Endverbraucher mit NGA- Breitbandnetzen ist über 
die im Wettbewerb stehenden Telekommunikationsdienstleister gegenwärtig noch nicht gesichert, so 
dass über den Bund und das Land Niedersachsen Förderprogramme zum Netzauf- und -ausbau aufge-
legt wurden. Die Anwender haben dabei die Wahl, einen Internetzugang über DSL, TV-Kabel oder 
eine drahtlose Technologie zu realisieren (UMTS, WLAN, LTE, Satellit etc.). Die große Herausforde-
rung ist vor allem, die Wirtschaftlichkeitslücke im ländlichen Raum zu schließen.  
 
Förderung des Breitbandausbaus in Niedersachsen 
 
Für die Versorgung insbesondere des ländlichen Raums mit Hochleistungsnetzen ist die umfängliche 
Ausschöpfung von Synergien durch die Mitnutzung aller vorhandenen und hierzu geeigneten Infra-
strukturen erforderlich. Ebenso ist der Einsatz von Fördermitteln erforderlich, wenn andernfalls eine 
Erschließung in baldiger Zukunft nicht darstellbar ist. 
 
Über Zuschüsse und Kredite des Landes werden die Landkreise und Kommunen gerade in den dünner 
besiedelten ländlichen Regionen in die Lage versetzt, den Ausbau voranzutreiben. Hinzu kommt die 
Breitbandförderung des Bundes. Mit dem Breitbandkompetenzzentrum Niedersachsen (b|z|n) steht den 
Kommunen bezüglich der Förderebene, der Fördervoraussetzungen und der Fördersätze eine qualifi-
zierte Beratungsstelle zur Seite. Die NBank berät die Kommunen zusätzlich bei der Inanspruchnahme 
von Förderprogrammen. Sie ist die Bewilligungsstelle für die Breitbandförderung nach der Richtlinie 
Breitbandausbau Niedersachsen, aus dem EFRE nach der Richtlinie Breitbandförderung - Gewerbe-
gebiete und dem unterstützenden Darlehensprogramm zur Breitbandversorgung. Beantragt werden die 
Förderungen in den zuständigen Ämtern für ländliche Entwicklung (Quelle: Breitbandförderung in 
Niedersachsen, Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr). 
 
Welche konkreten Möglichkeiten der Förderung zurzeit angeboten werden, ist der folgenden auf den 
Seiten des BreitbandKompetenzZentrums Niedersachsen dargestellten Tabelle zu entnehmen: 
 

 

Mittel In Kraft * 
Antragsstichtage 

Fördermodell und Ziele Zuwendungs-
empfänger 

Fördersumme/ 
-satz 

Bundesförder-
programm 

22.Okt. 2015 
Beratungsleistung: 
31.Dez. 2015 
Antragstellung: 
31.Jan. 2016 

Betreibermodell, 
Wirtschaftlichkeits-
lückenmodell und Bera-
tungsleistung 

Gemeinden, 
Landkreise 

50 Mbit/s 
50%-max.70 % 
Min. 100.000 € 
Max. 15 Mio. € 

ELER 15.Dez. 2015 
15.April 2016 u. 
15.Okt. 2016 

Förderung der Wirtschaft-
lichkeitslücke 

Gemeinden, 
Gemeindeverbände, 
Landkreise, 
Zweckverbände 

30 Mbit/s 
53%-max.63 % 
Min. 500.000 € 
2 Mio. € je Antrag 

GAK 15.Dez 2015 Investitionen in Breitband-
infrastruktur 

Gemeinde, 
Gemeindeverbände, 
Zweckverbände 

6 Mbit/s 
Min.25.000 € 
Max.250.000 € 

EFRE 1.Dez. 2015 Gewerbe- und Industriege-
biete 

Gemeinden, 
Landkreise, 
Zweckverbände 

50 Mbit/s 
Bis 50% 
Max. 200.000 € 

Digitale Dividen-
de II 

Freigabe 1.Quartal 
2016 

Betreibermodell Gemeinden, 
Gemeindeverbände, 
Landkreise, 
Zweckverbände 

50 Mbit/s 
Bis 25% 
Min.500.000 € 
Max. 5 Mio. € 

 

Tab. 12: Fördermöglichkeiten  Breitbandau sbau 
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Bei den Fördermöglichkeiten wird grundsätzlich zwischen dem Betreibermodell und der Erhebung der 
Wirtschaftlichkeitslücke unterschieden. Die Förderung der Wirtschaftlichkeitslücke soll die entsprechen-
de Lücke beim Aufbau und /oder Betrieb eines privaten Anbieters schließen. Die Wirtschaftlichkeitslü-
cke stellt die Differenz zwischen den Kosten und den Erlösen des Netzsaufbaus bzw. Netzbetriebes dar. 
Beim Betreibermodell erfolgt eine Förderung der kommunalen Investitionen zur Errichtung von passiver 
Breitbandinfrastruktur zur Nutzung öffentlicher Telekommunikationsnetze durch einen privaten Betrei-
ber. Die Kommune tritt als Bauherrin auf und stellt die Infrastruktur möglichen privaten Betreibern an-
schließend zur Verfügung. Wesentliche Verfahrensschritte für die Gemeinden sind: 
 
• Nachweis der unzureichenden Versorgung und Festlegung des Zielgebietes. Wie in den Breitband-

förderregelungen vorgesehen, müssen die Gemeinden zunächst den Bedarf an Breitbandanschlüs-
sen sowie eine fehlende oder unzureichende Breitbandversorgung in dem betreffenden Gebiet 
nachweisen. Der Grad der Breitbandversorgung kann dem NGA-Atlas und dem Breitbandatlas des 
Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen oder dem Breitbandatlas des Bundes entnommen 
werden.  

 
• Markterkundungsverfahren: Zweitens führt die Gemeinde oder bei übergemeindlichen Kooperati-

ven der Landkreis eine Marktanalyse durch und befragt Betreiber elektronischer Kommunikations-
netze, ob sie auch ohne öffentliche Förderung Breitbanddienste anbieten würden. 

 
• Interessenbekundungsverfahren: Die Beihilfe erhält der Bieter mit dem wirtschaftlich günstigsten 

Angebot. Im Zuge der Anwendung der Zuschlagskriterien wird jedes einzelne Vorhaben anhand 
eines vorab festgelegten Scoring-Modells bewertet, das die Unterkriterien allgemeine Beschrei-
bung, technische Planung und Betreibermodell umfasst (siehe hierzu auch: Richtlinie über die Ge-
währung von Aufwendungen zur Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume, (RL 
Breitbandförderung - ländlicher Raum), RdErl. d. ML v. 15. 12. 2015 – 60119/4 –). 

 
In Betracht gezogen werden nur Angebote, die in jedem Bereich die erforderlichen Voraussetzungen 
erreichen. Als wirtschaftlich günstigstes Angebot gilt das Angebot mit der höchsten Punktzahl. Eine 
Beratung und die notwendigen Vorlagen können die Kommunen im Breitband-Kompetenzzentrum 
Niedersachsen erhalten. 
 
Breitbandausbau im Landkreis Gifhorn 
 
Der Landkreis hat sich die Errichtung einer möglichst flächendeckenden Breitband-Infrastruktur zum 
Ziel gesetzt, die in Zusammenarbeit mit seinen Gebietseinheiten erarbeitet werden soll. Im Rahmen 
der Erstellung des Kreisentwicklungskonzeptes wird eine flächendeckende Versorgung festgestellt.  
Betrachtet man die Qualität der Versorgung im Kreisgebiet und die Höhe der vorhandenen Download-
raten, besteht noch Optimierungsbedarf bei der Breitbandinfrastrukturausstattung. Die in der Breit-
bandinitiative Niedersachsen angestrebte Verfügbarkeit mit Breitbandanschlüssen von 50 Mbit/s und 
mehr ist noch schwach ausgeprägt. Angesichts der Bedeutung, die das Internet für die moderne Wirt-
schaft hat, sind die Versorgungslücken im Breitbandnetz im Landkreis ein negativer Standortfaktor, 
der über Ansiedlungserfolge oder auch Abwanderung von Unternehmen entscheiden kann. Die nach-
folgende Abbildung zeigt den Stand der Aktivitäten zum Breitbandausbau. 
 
Der Breitbandatlas des Breitbandkompetenzzentrums in Niedersachsen gibt einen kartographischen 
Überblick über die Versorgung der Gemeinden mit Internetanschlüssen. Diese Informationen sind 
abhängig von der Informationsweitergabe der Gemeinden an das Zentrum. Für die Dorfregion Han-
kensbüttel geben die Daten nicht mehr den aktuellen Stand wieder. Einzelne Informationen sind zur 
Einschätzung der Potenziale jedoch einzubeziehen. 
 
Tiefbaumaßnahmen, die potenziell für eine Mitverlegung von Leerrohren geeignet sind, werden im Bau-
stellenatlas des Breitband-Kompetenzzentrums Niedersachsen ebenfalls eingestellt. Durch eine Doku-
mentation von vorhandenen oder in Bau befindlichen Infrastrukturen soll deren Vermarktung und Syn-
ergieeffekte verbessert werden. Der Blick in das Baustellen- und Leerrohrkataster zeigt für die Planungs-
region, dass Leerrohre lediglich östlich von Bokel in Richtung Kreisgrenze zur Verfügung stehen.  
 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
 - STÄRKEN - SCHWÄCHEN - ANALYSE -   

 

 Seite 77 
 

Quelle: Breitbandatlas, Breitbandkompetenzzentrum N iedersachsen 

Abb. 8: NGA - Versorgung im Ortsteil Hankensbüttel 

(Quelle: Breitbandatlas , Breitbandkompetenzzentrum  Niedersachsen) 

Abb. 7 : Ausbau, Breitband im Landkreis Gifhorn  - Beispiel Ortslage Hankensbüttel  
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In den Erhebungen des NGA-Atlas des BreitbandKompetenzZentrums Niedersachsen wird erstmals 
die Versorgung mit den modernen Hochgeschwindigkeitsnetzen in Niedersachsen dargestellt. Der 
Ausbauatlas ist somit eine konsequente Weiterentwicklung des etablierten Breitbandatlas Niedersach-
sen. Für die Darstellung der NGA-Versorgung wurden die Daten zu folgenden Anbietern aus verifi-
zierten, bzw. öffentlich zugänglichen Versorgungsmeldungen verarbeitet: Deutsche Telekom, EWE 
Tel, Vodafone, Kabel Deutschland, htp, Northern Access, Wobcom, TM-Net, Lünecom, OR Network, 
Sacoin, Arche Netvision, Ecore, E-Plus, Tool-it, ju-DSL, SP:Homann. Der NGA-Atlas zeigt, dass mit 
Ausnahme in den Ortslagen von Dedelstorf, Hankensbüttel, Langwedel, Oerrel, Repke und Spraken-
sehl der Ausbau mit schnellen Internet-Verbindungen noch nicht gegeben ist.  
 
Alternativ zum Breitbandausbau wird für den ländlichen Raum weiterhin der Mobilfunkausbau vorgese-
hen. Die Ausbaustufen spiegeln dabei mit ihrer Priorität die Einwohnerdichten wieder, die letztlich auch 
einen wirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes entscheidet. Da die Versorgung über LTE allerdings 
vielfachen Einflüssen und Schwankungen unterliegt (s.o.), kann sie somit kaum als wirtschaftliche Al-
ternative betrachtet werden.  
 
 
3.6 Straßenraum und Mobilität  
 
Der Verkehr als Bindeglied zu allen anderen menschlichen Grundbedürfnissen nimmt unter den Da-
seinsgrundfunktionen eine herausragende Bedeutung ein. In den ländlichen Siedlungen ist die Qualität 
der Verkehrsanbindung eine ausschlaggebende Rahmenbedingung für eine positive Entwicklung.  
 
Das Alltagsleben im ländlichen Raum funktioniert heutzutage nur in Verbindung mit einer relativ 
weiträumigen Mobilität. Diese Mobilität sichert bislang vor allem der Individualverkehr. Ein gut aus-
gebautes Verkehrsnetz ist daher eine unabdingbare Voraussetzung. Dies gilt sowohl für den Ausbau 
und die Gestaltung des innerörtlichen Straßennetzes als auch für die Sicherstellung des öffentlichen 
Personennahverkehrs.  
 
Die Straßenräume sind einerseits als Verkehrswege, andererseits als öffentliche Bereiche von beson-
ders charakteristischer gestalterischer Qualität zu begreifen. In den einzelnen Dörfern lassen sich Orts-
durchfahrten und innerörtliche Erschließungsstraßen unterscheiden, die unterschiedlichen Funktionen und 
Gestaltungen genügen müssen. Während innerhalb der Orte Straßenräume vermittelnden Charakter zwi-
schen den Grundstücken besitzen und Aufenthaltsbereiche aufweisen sollten, sind die Ortsdurchfahrten auf 
die Belange des durchfahrenden Verkehrs ausgerichtet. 
 
• Überörtliche Verkehrswege 
 
Die überörtliche Verkehrsanbindung der Planungsregion wurde bereits in Kapitel 2.3 Geographischer  
Überblick dargestellt.  
 
Durch das Plangebiet verlaufen die Bundesstraßen B 4 und B 244, die Landesstraßen L 265, L 280 
und L 282; die Baulast liegt bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, 
Geschäftsbereich Wolfenbüttel. Zuständig für die durch Plangebiet verlaufenden Kreisstraßen K 1, K 
7, K 8, K 9, K 10, K 11, K 12, K 13, K 87, K 97, K 122, K 123 ist die Untere Straßenbaubehörde des 
Landeskreises Gifhorn.  
 
Die Gestaltung der übergeordneten Straßen war in der Vergangenheit durch die zunehmende Mobilität 
und Geschwindigkeit geprägt, wobei der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen 
ein besonderer Stellenwert beigemessen wurde. Neben der Verkehrsfunktion besitzen die stärker fre-
quentierten Durchgangsstraßen als Siedlungsleitlinien gleichzeitig Erschließungs- und Aufenthaltsfunk-
tion. Der übermäßige Ausbauzustand und die damit verbundenen überhöhten Fahrgeschwindigkeiten, 
einerseits gravierende bauliche Mängel im Straßenraum andererseits sowie unübersichtliche Einmün-
dungs- und Überquerungsmöglichkeiten stellen dabei im Planungsraum erhebliche Probleme dar.  
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Die Einbindung in das überregionale Verkehrsnetz erfolgt über die Bundesstraße B 4 (Braunschweig-
Lüneburg) und die Bundesstraße 244. Die B 4 verläuft in nord-südlicher Richtung und trifft im südli-
chen Ortseingangsbereich von Sprakensehl auf die nach Osten abzweigende Landesstraße 280, die 
wiederum die Anbindung über Masel nach Hankensbüttel gewährleistet. In ihrem weiteren Verlauf 
zweigt von der B 4 die Landesstraße 280 in westlicher Richtung nach Hagen ab, um schließlich in 
Weyhausen auf die Bundesstraße 191 zu treffen, welche die Anbindung weiter nach Celle sicherstellt. 
Am Großen Kain, einer Siedlungsstelle von Dedelstorf, zweigt von der B 4 die in östlicher Richtung 
verlaufende B 244 ab, die wiederum über das Samtgemeindezentrum weiter in Richtung Wittingen/ 
Helmstedt führt. Nördlich von Sprakensehl zweigt von der Bundesstraße 4 in östlicher Richtung die 
Landesstraße 265 ab, die über Behren und Bokel weiter nach Bad Bodenteich führt.  
 
Aufgrund des geradlinigen, weithin einsehbaren Ausbauzustandes der überregionalen Straßen werden 
oftmals überhöhte Fahrgeschwindigkeiten in den Ortseingangsbereichen und im Verlauf der Orts-
durchfahrten, wie z.B. im Zuge der B 244 in Repke, Alt Isenhagen und Hankensbüttel, im Verlauf der 
Landesstraße L 280 in Masel, Hagen und Sprakensehl bzw. im Zuge der L 265 in Behren sowie im 
Bereich der Kreisstraßen K 9, K 10, K 11 und K 123, was wiederum zu erheblichen Gefahrenmomen-
ten besonders für die schwächeren Verkehrsteilnehmer führt.  
 
Handlungsbedarf ergibt sich deshalb vielfach im Bereich der Ortsdurchfahrten, z.B. in Form der Anla-
ge einer Überquerungshilfe im Bereich der B 244 im Ortsteil Repke. Hinsichtlich der Erneuerung bzw. 
der Neugestaltung der Nebenanlagen bzw. Ortseingangsbereiche  
ergibt sich konkreter Handlungsbedarf in folgenden Ortsdurchfahrten:  
 
Gemeinde Dedelstorf 
• Allersehl (K  10) 
• Dedelstorf (K 9) 
• Lingwedel (K 9) 
• Oerrel (K 87) 
• Repke (K 8) 
 
Gemeinde Hankensbüttel 
• Alt Isenhagen ( 244) 
• Hankensbüttel (B 244) 
• Emmen (K 123) 
 
Gemeinde Obernholz 
• Bottendorf (K 13) 
• Wettendorf (K 13) 
 
Gemeinde Sprakensehl 
• Behren (L 265) 
• Blickwedel (K 96) 
 
Gemeinde Steinhorst 
• Räderloh (K 1)  
• Steinhorst (L 282) 
 
Im Zusammenhang mit der anzustrebenden Neugestaltung von Ortseingangsbereichen und Nebenan-
lagen im Zuge von klassifizierten Straßenräumen ist auf den Sanierungsbedarf einiger Ortsdurchfahr-
ten hinzuweisen. Bereits seit vielen Jahren wird auf den mangelhaften baulichen Zustand der Behrener 
Dorfstraße im Zuge der L 265 hingewiesen. Seitens der NLSTBV ist eine Erneuerung der Fahrbahn 
für 2017 vorgesehen, so dass sich gleichzeitig eine Neugestaltung der Nebenanlagen (ggfs. mit Geh-
weganlage) im Rahmen der Dorfentwicklung anbietet.  
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Die Ortsdurchfahrt der L 265 in Behren wird kurzfri stig erneuert; ggfs. kann dabei der fehlende Fußweg ergänzt werden. 
Die K 1 ist in Räderloh von erheblichen Schäden gek ennzeichnet.  

Die K 9 weist in ihrem Verlauf von Dedelstorf bis Lingwedel  eine sehr geringe Fahrbahnbreite und dringenden Er neuerungsb e-
darf auf. Das gilt auch für einen langen Abschnitt in Repke, wo an der K 8 außerdem der Gehweg saniert  werden muss.  

Aufgrund  der fehlenden Eingrünung mutet die Ortsdurchfahrt im Zuge der K 18 in Lingwedel nicht als innerörtlic her Bereich 
an. Überhöhte Fahrgeschwindigkeiten ergeben sich au ch in Emmen auf der geradlinigen Ortsdurchfahrt der  K 123.  

In der Ortsdur chfahrt der B 244 in Repke fehlt eine sichere Überquerungsmöglichkeit für Fußg änger. Nahezu sämtliche Buswartebere i-
che im Plangebiet weisen wie hier in Alt-Isenhagen Handlungsbedarf im Hinblick auf eine sichere Ein- u nd Ausstiegsmöglichkeit auf.  
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Gleichzeitig ist jedoch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels die barrierefreie Gestal-
tung der Nebenanlagen zu beachten, um insbesondere den Ansprüchen der älteren Bevölkerung ge-
recht zu werden. Neben der niveaugleichen Anlage von Übergängen an Einmündungen etc. stellt sich 
in einigen Bereichen die Aufgabe, vorhandene Befestigungen hinsichtlich ihrer sicheren Begehbarkeit 
zu prüfen.  
 
Derzeit noch nicht absehbar sind hingegen die ebenso notwendigen Erneuerungen der Ortsdurchfahr-
ten (z.T. auch der freien Strecken) im Bereich von Wettendorf und Bottendorf (K 13); Lingwedel und 
Dedelstorf (K 9) sowie Repke (K 8). Mit Blick auf die Verkehrssicherheit ist hier für den Landkreis 
kurz- mittelfristig dringender Bedarf gegeben, so dass mit Verweis auf die für die Gemeinden derzeit 
optimalen Förderbedingungen eine Realisierung im Rahmen der Dorfentwicklung innerhalb des anste-
henden Förderzeitraumes gewährleistet werden sollte, um die Synergieeffekte beim parallelen Ausbau 
vollständig nutzen zu können.     
 
• Innerörtliche Straßenräume 
 
Im Planungsraum der Dorfregion Hankensbüttel sind die charakteristischen, ortsbildgerechten Merk-
male im kommunalen Straßenraum teilweise noch ablesbar. Besonders hervorzuheben sind hier die 
noch vorhandenen, mit Natursteinpflaster befestigten Straßenräume z.B. in Alt Isenhagen und Han-
kensbüttel. Der größte Teil der Verkehrsflächen ist jedoch mit Asphalt befestigt.  
 
Wie aus der folgenden Auflistung deutlich wird, weist ein großer Teil der Straßenräume wie z.B. der 
Brauelweg in Steinhorst, das Bauernende in Weddersehl oder der Straßenraum Zum Kluxfeld in Em-
men entweder aus funktionaler (Zustand) und oder aus gestalterischer Sicht erheblichen Sanierungs-
bedarf auf. Probleme ergeben sich in der schadhaften Befestigung einschl. Unterbau, der einge-
schränkten Befahrbarkeit aufgrund der Ausbaubreite, der ungenügenden Beleuchtung, fehlender Stell-
plätze und/oder eingeschränkter Aufenthaltsqualitäten.  
 
Die meisten der innerörtlichen Straßenräume sind zudem durch eine nach den einzelnen Verkehrsträgern 
getrennte Ausbauweise gekennzeichnet. Gemäß städtischen Vorgaben wurden insbesondere in den 
1960er und 1970er Jahren eine breite Asphaltfahrbahn (mit Wasserführung) und ein separater Gehweg 
hergestellt. Die durch eine Hochbordanlage getrennte Anlage birgt allerdings mehrere entscheidende 
Nachteile in sich. Im Gegensatz zu niveaugleich angelegten und mischgenutzten Straßenräumen führt die 
Verkehrstrennung erstens zu einer verminderten Rücksichtnahme, insbesondere des Fahrzeugverkehrs 
gegenüber den sog. schwächeren Verkehrsteilnehmern (Fußgänger/Fahrrad). Zweitens steht im Begeg-
nungsfalle von größeren Fahrzeugen teilweise keine ausreichend breit befestigte Verkehrsfläche zur 
Verfügung. Drittens ist der Verkehrsraum durch zahlreiche Hindernisse gekennzeichnet, was dem An-
spruch nach Barrierefreiheit im Rahmen des demographischen Wandels zuwiderläuft. Handlungsbedarf 
ergibt sich für die Dorfentwicklung im Bereich folgender kommunaler Straßenräume: 
 
Gemeinde Dedelstorf 
• Dedelstorf: Mahrenholzer Weg (Teilerneuerung), Zuwegung zum Friedhof  
• Langwedel: Am Buschfeld, Eichenweg, Schulsteig zwischen Langwedel und Lingwedel  
• Lingwedel: Moorweg  
• Repke: Lingwedeler Weg/Eckernkamp  
• Weddersehl: Bauernende  
 
Gemeinde Hankensbüttel 
• Alt Isenhagen: Erneuerung der Dorfstraße 
• Emmen: Zum Kluxfeld, Oerreler Weg, Wiesengrund  
• Hankensbüttel: Hohe Luft/Auestraße, Hoher Weg/Ostpreußenstraße, Goethestraße, Kleiner 

Steimker Weg, Amtsweg, Bergstraße, Bauernende (nur Gehwege), Denkmalweg, Am Hagen, 
Mühlenstraße  

• Isenhagen: Domänenstraße, Im Hagen 
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Die mit Natursteinen gepflasterten Straßenräume in Alt -Isenhagen und in Hankensbüttel sollen erhalten blei ben. Alle rdings bedarf 
es des Einbaus eines Streifens mit Betonsteinpflast er, um die Verkehrssicherheit für alle Personengrup pen zu gewährleisten.  

In der Gemeinde Dedelstorf sin d die Straßenzüge Am Buschfeld  in Langwedel und Bauernende  in Weddersehl dringend 
zu erneuern; wobei ein grundhafter Neubau notwendig  ist.  

In Masel weisen die Dorfstraße  und die Tweete  Schäden auf, die auf einen begrenzt tragfähigen Au fbau schließen la ssen. 

In der Straße Im Dorfe  ist in Schweimke  der Begegnungsverkehr nur eingeschränkt möglich, w as zu Gefährdungen insbesondere von 
Fußgängern führen kann. In Emmen weisen die durch d ie Niederung führenden Straßen (hier: Oerreler Weg ) Erneuerungsbedarf auf.  
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Gemeinde Obernholz  
• Bottendorf: Rietberg, Mühlenweg 
• Schweimke: Im Dorfe einschl. Gosemühlenweg/Bokeler Straße, Am Sandberg (Einmündung)  
• Steimke: Schulstraße (einschl. Einmündung Kapellenweg), Kampweg  
• Wettendorf: Haidberg (Rückhalt bzw. Ableitung vom Oberflächenwasser und Umbau der Ein-

mündung Haidberg), Zufahrt zum Friedhof 
• Wierstorf: Burkamp (Brücke), Haeg 
 
Gemeinde Sprakensehl 
• Sprakensehl: Blickwedeler Weg, Auermühler Weg, Schulstraße/Am Dorfteich (Einmündung)  
• Masel: Maseler Dorfstraße, Tweete  
• Hagen: Stadtweg, Behrener Weg, Ostersahlfeld, Erneuerung vom Weg in Richtung Sprakensehl,  
• Blickwedel: Alter Kirchweg (Einmündungsbereich) 
• Behren: Rotdornweg, Eichenweg, Weyhäuser Weg  
• Bokel: Zum Eichhof, Zur Günne, Am Walde, Mühlenweg, Dammweg, Im Wiesengrund  
 
Gemeinde Steinhorst 
• Lüsche: Steinhorster Straße (Gehwegsanierung) 
• Räderloh: Albert-Lahmann-Weg 
• Steinhorst: Brauelweg  
 
Aufgrund der besonderen Problematik und der Sanierungsdringlichkeit sollen die Erneuerung der Stra-
ßenräume Bauernende in Weddersehl (Gemeinde Dedelstorf), Zum Kluxfeld in Emmen (Gemeinde Han-
kensbüttel) und der Brauelweg im Ortsteil Steinhorst (Gemeinde Steinhorst) im Haushaltsjahr 2016 als 
Startprojekte durchgeführt werden.    
 
• Ruhender Verkehr 
 
Ausgewiesene Stellplatzflächen bestehen in der Planungsregion Hankensbüttel insbesondere im Be-
reich der Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen, wie z.B. im Bereich des Aldi Marktes im Zent-
rum von Hankensbüttel. Weiterhin bestehen ausgewiesene Stellplätze in großer Zahl entlang der Orts-
durchfahrten im Zuge der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. In einigen Bereichen stehen jedoch 
nicht nicht genügend Stellplätze zur Verfügung. Mit Blick auf die touristische Aufwertung ist z.B. die 
Neuanlage von Stellplätzen für Wohnmobile zu überdenken. Der vorhandene Wohnmobilstandort am 
Wiesenweg weist lediglich eine begrenzte Anzahl und Qualität auf; zudem besteht eine Konkurrenz 
mit anderen Nutzungsansprüchen.  
 
Andererseits ergibt sich Handlungsbedarf, weil die vorhandenen Stellplätze oftmals nur einen unzurei-
chenden Befestigungsgrad aufweisen wie z.B. am Jagdmuseum in Oerrel, am Waldbad in Hankensbüt-
tel, im Ortsteil Masel am Triftweg oder im Bereich vom Friedhof in Schweimke. Mit Ausnahme der 
oben beschriebenen gesonderten Stellplätze werden die Fahrzeuge in aller Regel in den Straßenseiten-
räumen oder auf den privaten Grundstücken abgestellt.  
 
• Öffentlicher Personennahverkehr  
 
Unbestritten besitzt der Individualverkehr im ländlichen Raum eine große Bedeutung. Für diejenigen 
jedoch, die nicht über ein eigenes Kraftfahrzeug verfügen bzw. keine Fahrerlaubnis besitzen, ist der 
Anschluss an den Öffentlichen Personennahverkehr von erheblicher Bedeutung. Vor allem ältere 
Menschen, Schüler und Hausfrauen sind vom Vorhandensein eines entsprechenden Angebotes abhän-
gig. Der bedarfsgerechte und zugleich ökonomische Betrieb stellt hier die besondere Herausforderung 
dar. Vielerorts ist der ÖPNV jedoch gleichbedeutend mit dem Schülerverkehr, auf den die Linienfüh-
rung und der Fahrplan ausgerichtet sind. Außerhalb der Schulzeiten, d.h. in den Tagesrandzeiten, am 
Wochenende oder in den Ferien, ist das Angebot hingegen sehr stark eingeschränkt.  
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Die Erschließung der Planungsregion Hankensbüttel wird von der Verkehrsgesellschaft Landkreis 
Gifhorn mbH (VLG) und der Bischof Brauner GbR (BBG) gewährleistet, wobei es sich mit Ausnahme 
der Buslinien (120, 122, 126, 129 und 135) größtenteils um Schülerverkehr handelt. Die Ortslagen der 
Region werden dabei von folgenden Buslinien angefahren: 
 
• 120 Wittingen - Hankensbüttel (BBG) 
•  122 Knesebeck - Hankensbüttel (VLG)   
•  123 Hankensbüttel - Groß Oesingen (BBG) 
•  124 Steinhorst - Dedelstorf - Hankensbüttel (BBG)  
•  126 Hankensbüttel - Steinhorst - Groß Oesingen - Hankensbüttel (Ringlinie BBG) 
•  127 Bokel - Sprakensehl - Hankensbüttel (BBG) 
•  128 Schweimke - Steimke - Hankensbüttel (BBG) 
•  129 Hankensbüttel - Sprakensehl - Bokel - Steimke - Hankensbüttel (BBG) 
•  135 Wesendorf - Wahrenholz - Hankensbüttel (VLG) 
•  136 Bokel - Steinhorst - Groß Oesingen (VLG)   

    
Allgemein wird deshalb die Einbindung in das öffentliche Personennetz als unzureichend bewertet. 
Besonders problematisch erscheint dabei die Erreichbarkeit der Kreisstadt Gifhorn, die lediglich durch 
weiterführende Linien über Wesendorf bzw. die Stadt Wittingen erreichbar ist.   
 
Im Rahmen der Planerarbeitung fand ein gemeinsames Abstimmungsgespräch mit dem Vertreter der 
zuständigen Verkehrsgesellschaft (VLG) sowie einem Vertreter der Firma Bischof Brauner GbR statt, 
bei dem u.a. konkrete Fragestellungen wie die Verlegung von Haltestellenstandorten oder die Frage-
stellung des barrierefreien Ausbaues erörtert wurden. Das Ergebnis des Abstimmungsgesprächs wurde 
schließlich gemeinsam in der Arbeitsgruppe diskutiert und entsprechende Ideenansätze formuliert.  
 
Handlungsbedarf ergibt sich im Bereich des ÖPNV vor allem in der barrierefreien Gestaltung der Hal-
testellenbereiche. Mit Ausnahme einer Haltestelle in der Hindenburgstraße in Hankensbüttel, deren 
Aufstelllänge mit 12 m jedoch zu gering bemessen ist, entspricht derzeit keine Haltestelle im Plange-
biet den barrierefreien Vorgaben.  
 
Eine weitere Problematik ergibt sich teilweise durch die ungünstige Lage der Haltestellen, die zu 
erheblichen Gefahrensituationen führt wie z.B. im Bereich der Ortslage von Alt Isenhagen. Die bei-
den in der Ortslage an weit auseinander liegenden Standorten vorhandenen Haltestellen werden von 
den  unterschiedlichen Betreibern (VLG und BBG) angefahren, was zu Problemen bei Umsteigesi-
tuationen führt. Zudem befindet sich die Haltestelle an der K 14 (Richtung Wentorf Karl-Söhle-
Schule) verkehrsungünstig außerhalb der Ortslage, was beim Überqueren der mit hoher Geschwin-
digkeit befahrenen B 244 für die schwächeren Verkehrsteilnehmer erhebliche Gefahrensituationen 
zur Folge hat.   
 
• Verbesserung des ÖPNV durch das Bürgerbuskonzept  
 
Aufgrund des oben angesprochenen eingeschränkten Angebots im ÖPNV entwickelte sich im Bereich 
der Gemeinde Steinhorst zusammen mit der Samtgemeinde Wesendorf ein besonderes bürgerschaftli-
ches Engagement, um die Mobilität und Erreichbarkeit durch das Einsetzen eines Bürgerbusses zu 
verbessern. Der Bürgerbus ist ein Kleinbus mit acht Fahrgastplätzen und wird  barrierefrei als Nieder-
flurbus (u.a. eingebaute Rampe zur Überwindung von Stufen) gebaut. Die Konzeption zielt auf einen 
Einsatz dort, wo ein üblicher Bus wegen seiner Größe nicht verkehren kann, wo eine Buslinie nicht 
wirtschaftlich ist und wo der vorhandene eingeschränkte ÖPNV unterstützend bedient werden soll. 
 
Bürgerbuskonzepte leben vom bürgerlichen Engagement. Das gilt einerseits vor allem für die ehren-
amtlichen Fahrer, die zur Verfügung stehen müssen und andererseits für die Nutzer, die den Bürgerbus 
akzeptieren und auch durch aktive Nutzung zu ihrer Sache machen. Und es gilt für die Verantwortli-
chen, die das Bürgerbuskonzept in der Planungsregion vorantreiben. Der Einsatz von Bürgerbussen 
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trägt nicht nur zur Anpassung des Beförderungsangebots an die tatsächlichen Ansprüche der Nutzer 
bei, sondern leistet grundsätzlich einen großen Beitrag zum Klimaschutz, weil dadurch die Belastung 
durch den emissionsintensiven Pkw-Individualverkehr zugunsten effizienterer Verkehrsmittel mini-
miert wird. 
 
Nachdem Anfang 2015 der Verein Bürgerbus Isenhagener Land gegründet und ein angepasster Fahr-
plan erarbeitet wurde, erfolgte in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft die Beantragung des Bür-
gerbusses bzw. die Genehmigung der Antragstellung für die Linienführung bei der Landesnahver-
kehrsgesellschaft und deren Zustimmung für das geplante Projekt.   
 
Im Plangebiet soll der Bürgerbus zweimal täglich die Route Auermühle - Steinhorst - Groß Oesingen - 
Wesendorf- Ummern - Wahrenholz mit weiteren Haltestellen bedienen. Anschlüsse an die Buslinien 
100 und 102 in Wesendorf und an die Bahnverbindung in Wahrenholz sollen dabei gewährleistet sein. 
Pro Tag wird der Bus in zwei Schichten gefahren, bei 40 Freiwilligen und 20 Fahrtagen pro Monat 
wird jeder Fahrer im Durchschnitt zwei Mal im Monat eingesetzt. 90 % der Fahrer sind Rentner: ein 
Drittel davon sind Frauen. Die Fahrpreise sind durch den einheitlichen Tarif innerhalb des Zweckver-
bands für den Großraum Braunschweig festgelegt. Noch 2016 soll der Bürgerbus einsatzbereit sein, so 
dass etwa Ende 2017 Aussagen zur Effektivität gerecht werden kann. Ggfs. ergibt sich dann eine 
Ausweitung (z.B. mit einem zweiten Fahrzeug) auf die gesamte Planungsregion.  
 
Fuß- und Radwege 
 
Die Erlebbarkeit einer Region wird im hohen Maße vom Vorhandensein straßenunabhängiger Wegever-
bindungen geprägt, die nicht dem motorisierten Verkehr zur Verfügung stehen. Hervorhebenswert erschei-
nen an dieser Stelle die zahlreichen fußläufigen Wegeverbindungen z.B. in der Gemeinde Hankensbüttel 
und der Gemeinde Steinhorst. Sanierungsbedarf ergibt sich hier allerdings, weil die wichtigen innerörtli-
chen Wegeverbindungen oftmals nicht barrierefrei nutzbar sind. Um die Begehbarkeit der Wege für den 
Fußgänger aufzuwerten und dabei barrierefrei herzustellen, ist deshalb eine grundhafte Neubefestigung 
incl. Tiefbordeinfassung bzw. die Sanierung der Treppenanlagen wie z.B. am Brennerpass oder am Neuen 
Weg in Hankensbüttel von Bedeutung. Neben der Behebung der baulichen Mängel sollte auch die Aus-
leuchtung der Wege sowie das Aufenthaltsmobiliar berücksichtigt werden.  
 
Neben der Erneuerung bzw. ergänzenden Befestigung der vorhandenen innerörtlichen Wegeverbin-
dungen, wie z.B. im sog. Lachtepark in Steinhorst oder der Wegeanlage um den Dorfteich in Spraken-
sehl, ist auch die Aufwertung oftmals kulturhistorisch bedeutsamer Verbindungswege zwischen den 
Ortsteilen, wie z.B. zwischen Lingwedel und Langwedel oder zwischen Wierstorf und Hankensbüttel, 
die Erneuerung des Wanderwegenetzes Bachtal in Hankensbüttel bzw. als Verbindung zwischen dem 
Altdorf und neuen Baugebieten wie in Steimke nicht nur vor dem Hintergrund der touristischen Auf-
wertung von Bedeutung.   
 
Die Planungsregion verfügt über ein nur unzureichend ausgebautes Radwegenetz sowohl im touristi-
schen Bereich als auch entlang von klassifizierten Straßen (vgl. Kap. 3.4 Tourismus). Separat geführte 
Radwege sind auf einem Teilstück entlang der B 244 zwischen Repke und Dedelstorf sowie von Han-
kensbüttel über Alt Isenhagen in Richtung Wittingen, entlang der K 7 zwischen Hankensbüttel und 
Wesendorf bzw. auf einem Teilstück entlang der B 4 zwischen Sprakensehl und Behren vorhanden. 
Das Radwegenetz ist nicht durchgängig befahrbar und Lückenschlüsse sind notwendig bzw. geplant 
wie z.B. zwischen Sprakensehl und Breitenhees (durch das NLSBV - Geschäftsbereich Lüneburg). Im 
Zusammenhang mit der vorgesehenen Erneuerung der Fahrbahn der L 265 im Verlauf der Ortsdurch-
fahrt von Behren würde sich die Anlage eines kombinierten Fuß- und Radweges mit Anbindung bis 
zur B 4 anbieten. Andere Lückenschlüsse betreffen z.B. die Anlage eines Fuß- und Radweges an der 
Hagener Straße (L 280) bzw. im südlichen Seitenraum der L 280 zwischen Sprakensehl und Hagen 
oder zwischen Repke und Hankensbüttel an der B 244 (dieser Abschnitt wird derzeit konkret beplant). 
Neben der Anlage ist auch die Kennzeichnung bzw. Ausweisung von gesonderten Radfahrerstreifen 
wie z.B. in Emmen und in Steinhorst im Verlauf der Ortsdurchfahrten von Bedeutung, um die Ver-
kehrssicherheit für Radfahrer zu erhöhen. 
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3.7 Kultur und Daseinsvorsorge  
 

Im Rahmen des landwirtschaftlichen Strukturwandels nimmt die Wohnfunktion in der Planungsregion 
Hankensbüttel einen mittlerweile besonders hohen Stellenwert ein. Dieser Strukturwandel zieht auch 
soziale Veränderungen mit sich, denn früher waren die gemeinschaftlichen Kräfte eng verbunden mit der 
lokalen Abgeschlossenheit des Dorfes, mit der Bindungsfähigkeit der Großfamilien, der Durchschaubar-
keit der dörflichen Lebensweisen und der leitenden Kraft des religiösen Wertesystems. Die Landwirt-
schaft dominierte und die Abhängigkeit von der Natur machte nachbarschaftliche Hilfe existenznotwen-
dig. Während die Bedeutung der Landwirtschaft abnimmt, wird die Wohnfunktion stetig wichtiger. 
Durch die gestiegene Mobilität besteht die Möglichkeit, die Freizeit nicht oder nur noch zum Teil im 
eigenen Dorf zu verleben, was wiederum zu Lasten der Identifikationsmöglichkeit mit dem Dorf geht. 
Dabei wird die Lebensqualität in besonderem Maße von den vorhandenen infrastrukturellen Einrichtun-
gen bestimmt.  
 
Die Vereine als Teil der Breitenkultur haben besonders im ländlichen Raum eine große Bedeutung, um 
die Menschen auf dem Land generationenübergreifend zu erreichen. Gerade in einem Flächenland wie 
Niedersachsen ist es wichtig, die Kultur so zu gestalten, dass sie möglichst viele Menschen aus allen 
Bevölkerungsschichten - also in der Breite - erreicht. Zu der sog. Breitenkultur zählen u.a. Amateurthea-
ter, Posaunenchöre, Gesangvereine, Schützenvereine, Heimatmuseen, kleine Kulturzentren und Feuer-
wehren. Insgesamt sind in der Planungsregion Hankensbüttel 119 Vereine aktiv, die sich auf die Ge-
meinden wie folgt verteilen:   

 
Gemeinde Dedelstorf  
mit den Ortsteilen Allersehl, Dedelstorf, Langwedel, Lingwedel, Oerrel, Repke und Weddersehl:  
  
� Allersehler Mammutverein  
� RFV Allersehl  
� Bogenschießgruppe Weddersehl-Allersehl  
� SchK Weddersehl-Allersehl  
� Schützengesellschaft Weddersehl-Allersehl  
� Heidegeister Ling-Langwedel  
� Posaunenchor Lingwedel-Langwedel  
� SV Langwedel  
� Theatergruppe Langwedel 
� FC Oerrel  
� Fußballclub Oerrel  
� Gesangverein Oerrel  
� Oer-Li-La Blasmusikanten  
� Schützenverein Oerrel  
� Theatergruppe Oerrel  
� Traditionsgemeinschaft Standort Dedelstorf  
� SchV Repke-Dedelstorf  
� ARTchers Land  

 
Gemeinde Hankensbüttel  
mit den Ortsteilen Alt Isenhagen, Isenhagen, Emmen, Hankensbüttel: 
 
� LSV Isenhagen  
� EC Jugendarbeit für entschiedenes Christentum 
� Junge Leute Emmen 
� Kneipverein Isenhagener Land 
� Musikzug Emmen 
� Ruderverein am Gymnasium Hankensbüttel  
� Schießsportgruppe der Schützengesellschaft Emmen 
� Schützengesellschaft 
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� Spielmannszug Emmen 
� Theater- und Karnevalsverein Emmen 
� TV Emmen 
� ADHS Deutschland Regionalgruppe JoJo Hankensbüttel  
� Aktion Fischotterschutz  
� Amnesty International 
� Angelsportverein Hankensbüttel und Umgebung 
� Badminton Club am Gymnasium Hankensbüttel  
� Bauernverein Hankensbüttel  
� BCG Hankensbüttel  
� Bühnenspielverein Hankensbüttel  
� Cechabamba Hilfe für Bolivien 
� DLRG Hankensbüttel  
� Doppelkopffreunde zu Hankensbüttel  
� DRK-Ortsverein Hankensbüttel  
� Förderverein der Hankensbütteler DRK-Kindertagesstätte 
� Förderverein der Karl-Söhle Schule 
� Frauenchor Hankensbüttel von 1919 
� Freizeit-Sport-Verein-Nord Hankensbüttel  
� Freundeskreis zur Förderung christlicher Sozialarbeit in Uganda 
� Gemischter Chor Hankensbüttel  
� Gewerbeverein Hankensbüttel  
� Heimatverein Hankensbüttel-Isenhagen  
� Ise-Land e.V. 
� Kleingärtnerverein Hankensbüttel  
� Kulturverein Hankensbüttel  
� Landfrauenverein Hankensbüttel  
� Landjugend Hankensbüttel  
� Landvolk Niedersächsischer Kreisverband  
� Luftsportvereinigung Altkreis Isenhagen e.V. 
� Medienwerkstatt Isenhagener Land e.V.  
� Männerchor von 1862 Hankensbüttel  
� Mobiler Weltladen 
� Motorsportverein Hankensbüttel  
� Musikzug Hankensbüttel  
� Posaunenchor Hankensbüttel  
� Reit- und Fahrverein Hankensbüttel  
� Rheuma-Liga Niedersachsen e.V. 
� RVG Hankensbüttel  
� Skatclub Hankensbüttel  
� SchV Hankensbüttel  
� SchG Hankensbüttel  
� Schießsportgruppe der Schützengesellschaft Hankensbüttel  
� Siedlergemeinschaft Hankensbüttel  
� Sozialverband Hankensbüttel  
� Spielmannszug der Schützengesellschaft Hankensbüttel  
� SV Hankensbüttel  
� TC Grün-Weiss-Hankensbüttel  
� TTC Hankensbüttel  
 
Gemeinde Obernholz  
mit den Ortsteilen Bottendorf, Schweimke, Steimke, Wentorf, Wettendorf und Wierstorf: 
 
� SchV Steimke  
� Stiefelclub Steimke  
� Vereinigung der Eltern und Freunde des Gymnasiums Hankensbüttel  
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� SchV Wettendorf  
� Sportverein Wettendorf  
� Landjugend Hankensbüttel 
 
Gemeinde Sprakensehl 
mit den Ortsteilen Behren, Blickwedel, Bokel, Hagen, Masel und Sprakensehl:   
 
� Freiwillige Feuerwehr Bokel  
� Heidefreunde Bokel e.V.  
� Junge Leute Bokel  
� Posaunenchor Bokel  
� SC Hagen Bokel  
� Schießsportgruppe Bokel  
� Schützenverein Bokel  
� Förderkreis Hallenbad Hagen e.V.  
� Schützenverein Hagen  
� Sportclub Hagen-Bokel e.V.  
� Landfrauenverein Hankensbüttel  
� Freiwillige Feuerwehr Sprakensehl  
� Posaunenchor Sprakensehl  
� Sozialverband Deutschland e.V. Ortsverband Sprakensehl  
� Sprakensehler Böse Buben  
� SV Sprakensehl  
 
Gemeinde Steinhorst 
mit den Ortsteilen Auermühle, Lüsche, Räderloh, Steinhorst: 
 
� DRK Ortsverein Steinhorst  
� Eltern- und Förderverein der Grundschule „Kunterbunt“ Steinhorst e.V.  
� Förderverein „Grundschule Kunterbunt“  
� Förderverein des Sportvereins Steinhorst von 1932 e.V.  
� Interessengemeinschaft Steinhorst  
� Kirchenchore „Cantare in Steinhorst“  
� Kulturhistorische Gemeinschaft Oberes Lachtetal e.V.  
� Landfrauenverein Steinhorst  
� Landjugend Steinhorst  
� Landwirtschaftlicher Verein Steinhorst  
� Oldtimer-Freunde Steinhorst von 1999  e.V.  
� Posaunenchor Steinhorst  
� SchG Steinhorst  
� Schulmuseum Steinhorst e.V.  
� Sozialverband Deutschland, 
� Ortsverband Steinhorst  
� Spielmannszug Steinhorst  
� SV Steinhorst  
� Urlaubsregion  Heidmark e.V.  
� Verein der Freunde und Förderer des Erich-Weniger-Hauses Steinhorst e.V. 
� Wittinger Club  
� Oldtimer Freunde Steinhorst     
� Christophoruschor Lüsche  
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Zentrales Veranstaltungsgebäude in Hankensbüttel is t das Bürgerhaus. Die Kulturscheune wird derzeit er weitert und 
nimmt Bücherei, Archiv, Medienwerkstatt und den Jugen dtreff auf.  

Ein markanter, ortsbildprägender Altbau stellt sich  als Hauptgebäude der Grundschule in Hankensbüttel dar. Kann dem 
baugeschichtlich weit bedeutenderen Haus der Gemein de in Steinhorst eine angemessene Funktion zugewies en werden?  

Die drei großen Dörfer  Hankensbütt el, Steinhorst und - hier im Bild - Sprakensehl stellen sich als Kirchorte dar; was ih re 
traditionelle Bedeutung unterstreicht. Das Kircheng emeindehaus in Sprakensehl nahm lange Zeit den Juge ndtreff auf 
und bietet sich für eine weitere gemeinschaftliche Nutzung an.  

Etwas entfernt von der Ortslage liegt der Friedhof von Masel, der einer Erneue rung der Wege und der Einfriedung b e-
darf. In Repke (und Dedelstorf) weisen die Kapellen  Sanierungsbedarf auf.  
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In Steimke stellt sich das Schützenhaus den Mittelp unkt der Gemeinschaftsanlage dar. Der Schießstand u nd das als 
Jugendtreff benutzte Nebengebäude weisen Erneuerung sbedarf auf.  

Teils sind die alten Spritzenhäuser (wie in Schweim ke) noch in Nutzung; teils können sie aber nicht me hr den heutigen 
Anforderungen genügen. Aufgrund ihrer weiter besteh enden gestalterischen Wirkung sollten sie - wie hie r in Lingwedel 
- erhalten werden.  

Während das Schützenhaus in Masel Innen umgebaut we rden soll, sind am Schießstand in Dedelstorf die Da cheind e-
ckung sowie der Vorplatz zu erneuern.  

Das alte Feuerwehrhaus in Repke bedarf eines größer en Anbaus oder aber eines Neubaus (an anderer Stel le). In einigen 
Orten sind auch die Ausstattungen der zentralen Spi elplätze (hier Oerrel) zu überplanen.  
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Die Mitgliederzahlen in den Vereinen der Dorfregion Hankensbüttel sind tendenziell rückläufig. Als 
Gründe werden der demographische Wandel, ein verändertes Freizeitverhalten bzw. das schulische 
Angebot angeführt. In Anbetracht der Veränderungen ist das Vorhandensein von dörflichen Treff-
punkten und Einrichtungen, die das Vereinswesen gewährleisten als Träger der Lebensqualität nicht 
hoch genug zu bewerten.  
 
In der Gemeinde Obernholz dient das Feuerwehrhaus in Wentorf auch der Dorfgemeinschaft als Ver-
sammlungsraum. In Steimke wird das Schützenhaus, das u.a. auch für private Veranstaltungen dient, 
als Dorfgemeinschaftshaus genutzt. Handlungsbedarf ergibt sich hier in der notwendigen energeti-
schen Dachsanierung. Den Jugendlichen in Steimke steht das ehemalige Gemeinschaftskühlhaus zur 
Verfügung, wo sich erheblicher Modernisierungs- und energetischer Sanierungsbedarf ergibt. In Wet-
tendorf befindet sich das Gebäude der ehemaligen Schule, das in den 1980er Jahren um einen Grup-
penraum erweitert wurde. Handlungsbedarf ergibt sich hier im Bereich des bestehenden undichten 
Flachdachs. Im Ortsteil Schweimke wird das Schützenhaus für dorfgemeinschaftliche Treffen genutzt. 
Besonderer Handlungsbedarf ergibt sich für die Dorfentwicklung in der Errichtung eines Generationen-
treffs im Ortsteil Wierstorf der Gemeinde Obernholz, wo aufgrund fehlender Versammlungsmöglichkeiten 
für die Vereine, der hohen Sanierungsbedürftigkeit des vorhandenen Feuerwehrgerätehauses und der neuen 
benötigen Fahrzeughalle ein multifunktional genutztes Gebäude entstehen soll.  
 
In der Gemeinde Dedelstorf sind in Langwedel und Oerrel Sportplätze und im Ortsteil Dedelstorf eine 
Sporthalle vorhanden. In Allersehl spielt der Reitsport eine besondere Bedeutung. Überregional bekannt ist 
der Ortsteil durch das Pferdesport-Festival um den Großen Preis von Niedersachsen. Neben einer Reitanla-
ge gibt es zwei Reithallen, einen Sprungplatz sowie Dressurplatz. Im Ortsteil Weddersehl gibt es ebenfalls 
eine Reitanlage mit dem Schwerpunkt Dressurreiten und der Möglichkeit, auf dem Gelände zu übernach-
ten. Versammlungsmöglichkeiten u.a. auch für die Sitzungen der Dorfentwicklung bieten u.a. das Sportler-
heim und die Gaststätten in Repke, Oerrel und Langwedel sowie die Schützenhäuser in Weddersehl und 
Dedelstorf. Handlungsbedarf ergibt sich vor allem in der notwendigen Dachsanierung des Sportlerheims in 
Langwedel. Mit Ausnahme des Ortsteils Repke gibt es in den Ortsteilen der Gemeinde Dedelstorf Spiel-
plätze, die jedoch größtenteils wie z.B. in Allersehl, Lingwedel, Oerrel und Weddersehl entsprechenden 
Erneuerungsbedarf zeigen. Spezielle Treffpunkte für Jugendliche und Senioren sind nicht mehr vorhanden.  
 
Bis auf Behren und Blickwedel weisen die anderen Ortsteile der Gemeinde Sprakensehl mit dem Schüt-
zen in Hagen, der  Feuerwehr mit Gemeindebüro in Sprakensehl, mit dem Schützenhaus in Masel und mit 
dem kombinierten Schützen- und Feuerwehrhaus in Bokel Einrichtungen für dorfgemeinschaftliche Veran-
staltungen auf. Herauszuheben sind zudem die Sportanlagen in Hagen und in Sprakensehl sowie die Frei-
bäder in Bokel und Sprakensehl. Neben der Bedeutung für den Planungsraum verfügt das kleine Hallenbad 
in Hagen über ein überregionales Einzugsgebiet; denn die nächstgelegenen derartigen Einrichtungen befin-
den sich in Celle, Gifhorn oder Uelzen.          
 
Im Hinblick auf die dorfgemeinschaftlichen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche stehen mit Ausnahme 
des Ortsteils Blickwedel in allen Ortsteilen Spielplätze bzw. teilweise zusätzlich wie in den Ortsteilen Beh-
ren und Bokel gesonderte Bolzplätze zur Verfügung. Handlungsbedarf ergibt sich in Masel in der Verlage-
rung des Spielplatzes am großen Teich. Auf dem Gelände der Kirchengemeinde befand sich der Jugend-
treff, der aufgrund der oben angesprochenen allgemeinen Problematik (schulische Auslastung der Jugend-
lichen, verändertes Freizeitverhalten) nicht mehr in Anspruch genommen wird, so dass hier ein neues Nut-
zungskonzept notwendig wird.  
 
Neben einem kleinen in Eigenleistung errichteten Freibad, einer Sportanlage mit Vereinsheim sowie den 
beiden Schützenhäusern in Steinhorst und Lüsche/Räderloh sind in der Gemeinde Steinhorst entspre-
chende Einrichtungen vorhanden, die als dörfliche Treffpunkte genutzt werden können. Sanierungs- bzw. 
Erweiterungsbedarf ergibt sich im Bereich vom Schützenhaus in Lüsche und in Steinhorst. 
 
Für Kinder und Jugendliche sind die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Jugendtreff an der Grundschule, 
der zwei Tage in der Woche als offener Treff geöffnet ist, von Bedeutung. Für die Senioren werden durch den 
Pflegedienst in Hankensbüttel seit 2014 Betreuungsangebote im Haus der Gemeinde bereitgestellt. Für diesen 
besonderen Bau (eine ehem. Schule für jüdische Landarbeiter) der als Baudenkmal geschützt ist, wird seit 
vielen Jahren nach einer adäquaten neuen kulturellen Nutzung ersucht; erwogen wird ein Tagungszentrum 
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mit Museum; ggfs. auch in Ergänzung zu den vorhandenen Einrichtungen am sog. Schmiedeberg. Neben 
Schulmuseum besteht hier bereits ein Tagungshaus, das vom Erich-Weniger-Verein betrieben wird. Hier 
besteht derzeit Handlungsbedarf zur Erweiterung der gastronomischen Einrichtung. Westlich vom Brauelweg 
in Steinhorst befinden sich der öffentliche Spielplatz, der Zugangsbereich zur Schule und der Park an der 
Marktstraße. Mit Blick auf den demographischen Wandel entstand hier im Rahmen der Arbeitsgruppensit-
zung die Idee, einen Bewegungspark (Bewegungsparcours) für Senioren zu errichten.   
 
In der Gemeinde Hankensbüttel auf dem Gelände der Karl-Söhle-Schule befindet sich die Kulturscheune,  
wo u.a. ein Archiv, eine Bücherei, einen Jugendtreff sowie das Kinder- und Jugendbüro der Samtgemeinde 
und die Medienwerkstatt Isenhagener Land untergebracht sind. Die vorhandenen Räumlichkeiten sind 
nicht ausreichend, um den zahlreichen Aktivitäten entsprechen zu können, so dass hier im Rahmen des 
Förderprogramms Kleinere Städte und Gemeinden entsprechende Sanierungs- und Erweiterungsmaßnah-
men durchgeführt werden. Neben der Kulturscheune ist das Bürgerhaus, in dem regelmäßig Veranstaltun-
gen stattfinden, für die Dorfgemeinschaft von Bedeutung. Allerdings sind die räumlichen Bedingungen 
begrenzt; zudem besteht eine große Nachfrage. Für größere Veranstaltungen, insbesondere auf Ebene der 
Samtgemeinde, besteht somit auch im Hauptort kein adäquates Raumangebot. Überregional bedeutsame 
Veranstaltungen in der Planungsregion sind u.a. das Heidmärkerfest, der Kartoffeltag und das Hankau 
Helau Karneval. Die beiden Planungsregionen Hankensbüttel und Wahrenholz/Schönewörde waren 2015 
mit einem gemeinsamen Informationsstand zur Dorfentwicklung und zum Modellvorhaben Klimaschutz 
und Dorfentwicklung auf dem Heidmärkerfest vertreten (was in einem Kurzfilm dokumentiert wurde).   
 
Besonders für die ältere Bevölkerung besitzen kirchliche Einrichtungen eine große Bindungsfähigkeit. Im 
Ortsmittelpunkt von Hankensbüttel befindet sich die  ev. -luth. St. Pankratiuskirche, die als älteste Kirche in 
der Heidmark urkundlich bereits 1051 als Sitz eines Pfarrbezirks erwähnt wurde. Neben der Erneuerung 
der Fundamente und der Fassade ist im Rahmen der Dorfentwicklung die Neugestaltung vom Kirchhof von 
besonderer Bedeutung, wobei eine gestalterische Einheit mit dem in Planung befindlichen Dorfplatz der 
Gemeinde erfolgen soll.   
 
Darüber hinaus ergibt sich weiterer Handlungsbedarf für die Dorfentwicklung in der energetischen Sanie-
rung der Friedhofskapellen bzw. der Aufwertung der Friedhöfe u.a. in Allersehl, Alt Isenhagen, Dedelstorf, 
Masel, Repke und Wettendorf.  
 
Die Betreuung der Kinder in der Planungsregion Hankensbüttel wird über zwei Kindertagesstätten in Han-
kensbüttel (Kita Hankensbüttel 1 mit Hortbetreuung und Kita Hankensbüttel 2 mit Krippe und Kinderta-
gespflegeservice) und die Kindertagesstätten in Sprakensehl und Steinhorst gewährleistet. Die Kindertages-
stätten werden vom Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Gifhorn e.V. bewirtschaftet und sind derzeit voll 
ausgelastet. Eine derzeit neu in der Einrichtung befindliche private Kinderbetreuungsstätte, die im Rahmen 
der Dorfentwicklung gezielt unterstützt wird, soll auf einem im Ursprung ehemals landwirtschaftlich ge-
nutzten Anwesen in Hankensbüttel neu entstehen.  
 
3.8 Baukultur 
 
Das Ortsbild des Dorfes ist Teil eines kulturellen Erbes. Es ist im Laufe von Jahrhunderten gewachsen 
und sichtbares Zeugnis einer eigenständigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. 
Zusammen mit dem Naturraum, der Nutzungsstruktur und der Dorfgemeinschaft besitzt die charakte-
ristische bauliche Gestalt einen hohen Wert für die Identifikationsfähigkeit der Bewohner mit ihrem 
Ort. In Anbetracht zahlreicher Fehlentwicklungen der Vergangenheit wächst zunehmend ein Bedürfnis 
nach Identifikation und Kommunikation mit dem daraus folgenden Anspruch, das Ortsbild zu pflegen, 
zu erneuern und behutsam weiter entwickeln zu wollen.  
 
Sowohl die örtlichen Raumstrukturen als auch die Gebäudestrukturen mit ihren gestalterischen Details 
sind für die Eigenart der Ortsbilder in den Gemeinden Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, Spraken-
sehl und Steinhorst ausschlaggebend. Durch das maßstabsgerechte Einfügen des einzelnen Gebäudes in 
die umliegende Bebauung und den zugeordneten Frei- und Verkehrsflächen ergibt sich das ausgewogene 
Bild des Dorfes. Zusammen mit der Bebauung stellen die Straßen- und Platzräume, aber auch die Gärten 
und Grünflächen in ihrer Maßstäblichkeit und Gliederung einen wesentlichen Bestandteil der Siedlungs-
struktur und des Ortsbildes dar.  
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• Bautypologie 
 
Der Landkreis Gifhorn und damit auch die Gemeinden in der Dorfregion Hankensbüttel zählen voll-
ständig zum Verbreitungsgebiet des Niederdeutschen Hallenhauses bzw. Mittellängsdielenhauses, 
landläufig auch Niedersachsenhaus genannt. In seiner traditionellen Form handelt es sich dabei um 
einen mit Reet oder Stroh gedeckten Fachwerkbau, der in Zwei-, Drei- und Vierständerbau unter-
schieden werden kann, d.h. der Dachstuhl ruht auf zwei, drei oder vier Reihen senkrechter Ständer. 
Nach seiner räumlich-funktionalen Organisation ist es ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude, das alle 
Funktionen des bäuerlichen Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens aufnehmen kann, auch wenn eine 
Ausgliederung einzelner Bereiche in gesonderte Ställe und Speicher sich schon früh nachweisen 
lässt.  
 
Im Flettdielenhaus, als dem bis zum Ende des 19. Jahrhundert vorherrschenden Haustyp wird der 
dreischiffige Wirtschaftsteil mit den seitlichen Viehständen durch eine mittige Längsdiele vom Gie-
bel her erschlossen. Das Flett ist der quergelagerte Wohnbereich, der ursprünglich ohne eine Ab-
trennung an die Diele anschloss, seit Beginn des 19. Jh. jedoch durch eine sog. Scherwand räumlich 
getrennt wurde. Das Flett hat seitliche Ausgänge und ist der zentrale Hausarbeitsraum, in dem sich 
auch an der Wand zum Kammerfach die offene Herdstelle befindet. Das Kammerfach ist eine Rei-
hung geschlossener Wohnräume, die vom Flett aus zugänglich und z.T. heizbar sind. Ihr konstrukti-
ves Gefüge ist von dem der Flettdielenhalle getrennt.  
 
Als Konstruktionen kommt im Planungsgebiet nur die Zwei- und Vierständerbauweise vor. Dabei 
sind die meisten Gebäude in Unterrähmzimmerung errichtet, bei der die inneren Ständerreihen durch 
einen langen durchlaufenden Balken, das Rähm, miteinander verbunden und die Dachbalken quer 
dazu aufgelegt werden. Kopfbänder in Längs- und Querrichtung sichern das Gerüst gegen Verfor-
mungen. Bei den Zweiständerbauten tragen zwei innere Ständerreihen den Dachbalken. Die Au-
ßenwände bilden eine eigenständige Konstruktion, die nur sich selbst und einen Dachabschnitt des 
niedrigen Seitenschiffes, der sog. Kübbung, trägt. Zweiständerbauten waren als übliche Konstrukti-
on bis zum Beginn des 19. Jh. vorherrschend und kamen vereinzelt bis etwa 1850 vor.  
 
Bei den Vierständerbauten liegen die Dachbalken sowohl auf den Innenständern als auch auf den 
gleich hohen Wandständern auf. Obwohl schon lange bekannt, setzte sich diese Bauweise bei den 
bäuerlichen Wohnwirtschaftsgebäuden erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Zuge der einsetzen-
den Reformen und Verbesserungen in der Landwirtschaft durch. Für Gebäude größeren Ausmaßes 
und zur Aufnahme größerer Erntegüter war die Vierständerbauweise besser geeignet und verdrängte 
die Zweiständerbauweise. Die ursprünglich durch Lehmstakung geschlossenen Außenwände der 
Fachwerkbauten sind heute durchgängig mit unverputzten Ziegeln ausgemauert. Eichenverbohlung 
kommt heute an Hauptgebäuden nicht mehr vor, war jedoch verbreitet, wie Bauaufnahmen abgebro-
chener Gebäude belegen.  
 
Das Dekor beschränkt sich überwiegend auf Spruchinschriften am Giebelrähm und Namensinschriften 
am Torbalken. Das Gefüge des Wirtschaftsgiebels war im 17. und 18. Jahrhundert gewöhnlich durch 
Friese von paarweise angeordneten Fußbändern gegliedert, gegen Ende des 18. Jh. wurden auch in 
Mustern gefügte Querstreben üblich. Das Dach war bis zum Ende des 19. Jahrhundert überwiegend als 
Halbwalm-, teilweise auch als Krüppelwalmdach ausgebildet. Als Dachdeckung war Stroh oder Reet 
üblich, das später weitgehend durch Dachziegel in Form der Hohlpfanne verdrängt worden ist. 
 
In der 2. Hälfte des 19. Jahrhundert begann der Bau von Wohnwirtschaftsgebäuden mit massiven Au-
ßenwänden aus Ziegelmauerwerk, die zunächst Gebäudeform und Gliederung des Niederdeutschen 
Hallenhauses in Vierständerbauweise übernahmen. Backsteine wurde zunächst in den Giebelbereichen 
eingesetzt, wobei Verzierungen mit Gräten, Buchstaben, Jahreszahlen o.a. Mustern persönliche Bezü-
ge andeuteten.  
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„Unterrähmzimmerung“ 
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Abb. 11: Konstruktion historischer Bauten 

Vierständerbau 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
 - STÄRKEN - SCHWÄCHEN - ANALYSE -   

 

 Seite 95 
 

Massive Hallenhäuser wurden vereinzelt noch etwa bis zum Ersten Weltkrieg erbaut, wobei der 
Wohnteil aufgrund veränderter Wohnbedürfnisse im Inneren zunehmend differenziert und nach außen 
hin vergrößert wurde. Er trat nun als eigenständiger Baukörper unter einem quer gelagerten Dach, 
teilweise verbreitert, häufig zweigeschossig und mit zusätzlicher Erschließung hervor. Seit etwa 1880 
sank im Mittellängsdielenhaus bei den wachsenden Erträgen und infolge des Baus größerer Scheunen 
die Bedeutung der breiten Diele als Dreschtenne. Teilweise wurden zur Hausmitte orientierte massive 
Stallwände eingezogen, so dass die Diele nicht einmal die Funktion als Futtergang verblieb.  
 
Traditionelle Mittellängsdielenhäuser sind auch innerhalb den alten Ortslagen nur noch vereinzelt zu 
finden. Vielfach sind die alten Wohnwirtschaftsgebäude komplett zu Wohngebäuden umgebaut wor-
den, weil die frühere Stallfunktion nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden konnte. Bedingt durch 
den Umbau ist allerdings in den meisten Fällen die charakteristische Gliederung in zwei Nutzungsbe-
reiche (Wohnen / Stall) auch gestalterisch verlorengegangen; zudem ist oftmals auch der markante 
Wirtschaftsgiebel mit der Groot Dör aufgegeben wurden. Bei den nur noch vereinzelt vorhandenen 
Altgebäuden mit den ursprünglichen Nutzungseinheiten (z.B. Behren, Blickwedel, Hagen, Lingwedel, 
Lüsche, Räderloh, Schweimke, Steinhorst und Wierstorf) sollte im Rahmen der Dorfentwicklung auf 
den Erhalt der gestalterischen Trennung geachtet werden.  
 
Die heutzutage wie selbstverständlich zu einem Hofensemble dazu gehörigen landwirtschaftlichen Neben-
gebäude sind ein Zeichen zunehmenden Wohlstandes und waren bis ins 18. Jahrhundert eher selten anzu-
treffen. Bei Neubauten wurde fortan der Drei- oder Mehrseithof mit seiner Trennung von Wohnhaus, 
Stall und Scheune bevorzugt. Dem entsprechend der sozialen Stellung und des Wohlstands gestiegenen 
Willen zur Repräsentation trugen die Orientierung des Wohnteils zur Straße und eine z.T. aufwendige Ges-
taltung Rechnung, die den jeweils vorherrschenden Stilen folgte. Die Ziegelbauten mit Ziegelornamentik 
wurden nach 1905 zunehmend abgelöst durch Gebäude mit Ziegelmauerwerk im Erdgeschoss und Zier-
fachwerk im Obergeschoss (Heimatstil, z.B. in Schweimke); zudem traten reine Putzbauten auf. Traufstän-
dige Wohnwirtschaftsgebäude mit einer Querdiele entstanden nach 1900 besonders auch in den dörflichen 
Randbereichen als Häuser von Landarbeitern und kleineren Hofstellen.  
 
Diese wirtschaftlich bedingte Entwicklung führte auch in den Ortskernen des Planungsraumes zu einer 
weitgehenden Verdrängung der ursprünglichen Hallenhäuser. Etwa ab der Gründerzeit kam es zum ver-
mehrten Austausch der alten Gebäude; die zudem oftmals räumlich störend im Zentrum der alten Hofanla-
ge von jüngeren Gebäuden umbaut wurden und schließlich zur Ausbildung eines größeren Hofraumes 
abgetragen wurden. 
 
Die traditionellen Scheunen in der Planungsregion sind normalerweise lang gestreckte Fachwerkbauten 
unter Halbwalmdach mit Längserschließung. Als Nebengebäude von Bauernhöfen wurden sie dabei erst ab 
Mitte des 19. Jahrhundert in größerer Häufigkeit in Anlehnung an die traditionelle Bauweise erbaut. Als 
kleinere Speicherbauten wurden daneben auch vereinzelt verbohlte Scheunen errichtet. Spätere Bauten 
zeigen sich auch in reiner Backsteinbauweise oder  teilweise auch als Kalksandstein oder als Putzbauten.  
 
Schweineställe wurden mit der Ausweitung der Schweinehaltung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
notwendig. Es sind langgestreckte, schmale Gebäude, die zunächst in Fachwerk, im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts fast ausschließlich in Ziegelmauerwerk erbaut wurden. Häufig war eine Futterküche ange-
gliedert. Als weitere Gebäude sind Göpelschuppen, Backhäuschen und Remisen zu nennen, die vereinzelt 
noch auf den Bauernhöfen anzutreffen sind. Nach 1900 entstanden vielfach massive oder teilmassive 
Mehrzweckgebäude, in denen der Viehbestand, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen sowie das 
Erntegut unter einem Dach untergebracht wurden.  
 
Während die alten Ortskerne bis heute durch die großen ursprünglichen Hofanlagen und ihre teilweise 
großvolumigen Gebäude dominiert werden, stellen sich die jüngeren, vermehrt in der ersten Hälfte des 19. 
Jh. einsetzenden Nachsiedlungen mit An- und Abbauerstellen entsprechend kleinteiliger dar. Diese frühen 
Siedlungsergänzungen siedelten sich insbesondere an den ortsauswärtsführenden Verbindungsstraßen z.B. 
Räderloher Straße in Steinhorst, Langer Hagen in Allersehl, Dorfstraße in Langwedel oder entlang der 
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Dedelstorfer Straße in Lingwedel an. Auf den kleinteiligen Hofstellen hat sich die landwirtschaftliche 
Funktion nur in sehr wenigen Ausnahmen erhalten können. 
 
Die jüngeren Wirtschaftsgebäude auf den aktiven landwirtschaftlichen Betrieben stellen sich vielfach als 
reine Funktionsbauten dar. Wenn auch in den meisten Fällen das Einfügen in die bauliche Umgebung 
gelungen ist, dominieren insbesondere die hoch aufragenden, mit einem flachen Satteldach ausgebildeten 
Stallgebäude oder auch die Reithallen aufgrund ihrer Größen die alten Hofstellen bzw. die Ortsränder.  
 
Die in den vergangenen Jahrzehnten zugenommene charakteristische Einfamilienhausbebauung stellt 
sich - trotz z.T. erheblicher Dimensionen insbesondere in den Orten Emmen, Hankensbüttel, Sprakensehl 
und Steinhorst und trotz aller Heterogenität und bis auf wenige Ausnahmen - als weitestgehend unauffällig 
und eingebunden in den Orten dar. Hierzu tragen die vielfach vorhandenen Grünstrukturen auf den ver-
gleichsweise großen Grundstücken maßgeblich bei.  
 
• Gebäudestruktur  
 
Die Wirkung eines Gebäudes ergibt sich in erster Hinsicht aus seiner Baukörperform, in zweiter Hinsicht 
aus den verwendeten Materialien an Dach und Fassade sowie aus der Gestaltung seiner Öffnungen.  
 
Ein geschlossenes Ortsbild kann sich nur dann einstellen, wenn diese Elemente in harmonischer Beziehung 
zueinander stehen und mit dem Umfeld eine harmonische Einheit bilden. Dach- und Grundrissform sowie 
das Verhältnis von Dach zu Wand bestimmen die Form eines Gebäudes. Die alten Dorfbilder bestimmen-
den Altgebäude zeigen rechteckige Grundrissformen mit Steildächern, überwiegend als Satteldächer mit 
Krüppelwalm ausgeführt. Die Nebengebäude sind, analog der städtebaulichen Situation des Hauptgebäu-
des, als untergeordnete Teile auf der Hofstelle angeordnet.  
 
Mit seiner Dachform, Dachneigung, Firstrichtung und Farbe trägt jedes Gebäude zur Dachlandschaft des 
Ortes bei. Aus den großflächigen, ruhigen Dachformen heben sich eingegliederte Dachaufbauten wie 
Zwerchgiebel, Giebel-, Walm- oder Schleppgauben ab und sind unverwechselbar prägende Elemente der 
Dachlandschaft. Typisch für die alten Wohn- und Wirtschaftsgebäude ist das Satteldach, das überwiegend 
mit Krüppelwalm, seltener - wie in seiner ursprünglichen Form - noch völlig abgewalmt ist. Die Dachein-
deckung bestand früher aus Stroh und z.T. heute noch aus Reet, das eine steile Dachneigung bis zu 60° 
erforderlich machte. In Nordwestdeutschland hielten aufgrund der latenten Feuergefahr vor etwa 120 Jah-
ren Ziegeldächer Einzug, wodurch eine gemäßigte Dachneigung von etwa 45° bei den verstärkten bzw. neu 
errichteten Dachstühlen typisch wurde.  
 
Für die auf Biegung beanspruchten Elemente des Daches wurde bewusst Nadel-, insbesondere Fich-
tenholz, verwendet. Wenn auch die Pfettenkonstruktion für schwerlastende Bedeckungen insbesondere 
bei verminderter Neigung überlegen ist, wurde das Dach zumeist holzsparend als Kehlbalkenkonstruk-
tion errichtet, das zur vergrößerten Lastaufnahme mit einem Stuhl versehen wurde.  
 
Noch heute sind naturrote Tonziegel in Form der S-förmigen Hohlpfanne prägend für die Dach-
landschaft der traditionellen Gebäude in den beplanten Orten. Daneben treten wenige massive Zie-
gelgebäude mit einer Eindeckung aus anthrazitfarbenen Betonpfannen auf, womit einerseits städti-
sche Vorbilder kopiert wurden, andererseits ein bewusster Kontrast zu der ziegelfarben gemauerten 
Fassade gesetzt werden sollte. Allerdings ist bei einem Alter von mehr als 80 Jahren ein zunehmen-
der Sanierungsbedarf zu erwarten, der in der jüngeren Vergangenheit oftmals zu unangemessenen 
Erneuerungen geführt hat.  
 
Weniger qualitätsvolle Betondachsteine oder Faserzementplatten in schwarzen oder glänzenden 
Farben sowie moderne Dachformen mit einer zu geringen Dachneigung schwächen den Eindruck 
des zusammenhängenden Ortsbildes erheblich ab. 
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An alten Wirtschaftsgebäuden befindet sich überdies oft eine Eindeckung mit Stahlblechpfannen. Die 
markante Form des Siegener Pfannenbleches wurde insbesondere bei flach geneigten Dächern, Schau-
erdächern oder auch begrenzt belastbaren Konstruktionen eingesetzt. Jüngere Gebäude weisen alterna-
tiv Faserzementplatten in roten oder rotbraunen Farbgebungen auf. Gleichfalls treten mittlerweile Tra-
pezprofile auf, die allerdings nur in wenigen Formen einen Bezug zu den o.a. historischen Stahlpfan-
nenprofilen besitzen. 
 
Im Verbund mit dem Dach trägt die Fassade mit ihrem Erscheinungsbild wesentlich zum Charakter des 
Hauses und damit zum Ortsbild bei. Sie ist in ihrer Wirkung bestimmt durch Gliederung (Struktur, Öff-
nung, Proportionen), Farbe und Material. 
 
Aufgrund der Verfügbarkeit - wie zunächst in nahezu sämtlichen Regionen Deutschlands - war auch in 
der Dorfregion Hankensbüttel der Baustoff Holz wesentlich für den Hausbau. Von den alten Holz-
bauweisen ist die Fachwerk-Konstruktion  maßgebend; denn sie verbraucht vergleichsweise wenig 
Holz und ist relativ witterungsbeständig. Sofern verfügbar, wurde für die Konstruktion das gerbstoff-
reiche Eichenholz verwendet, das nicht nur relativ beständig gegen den Angriff von Schädlingen, son-
dern auch besonders hart und tragfähig ist. Das macht es für eine lichte, vorwiegend aus senkrechten 
Ständern und waagerechten Balken und Riegeln bestehende Konstruktion besonders geeignet. Seltener 
kam das harzreiche Kiefernholz zum Einsatz. Da Eichen- und Nadelholz unterschiedlich stark arbei-
ten, wurden sie nicht in einem geschlossenen Gefüge verbunden. Die Fachwerkbalken sind teils unbe-
handelt, teils mittel- bis dunkelbraun gestrichen.  
 
Feldsteine wurden seit jeher als Baumaterial in Form der auf dem Acker ständig hochgepflügten bzw. 
stetig hochfrierenden nordischen Geschiebe (Findlinge und Lesesteine) für dörfliche Bauten bzw. für den 
Landstraßenbau verwendet. Als Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser und als Spritzwasser-
schutz für die Schwellhölzer stehen viele alte Gebäude bis auf ca. 50 cm erhöht auf einem gemauerten 
Sockel aus Naturstein. Daneben sind Trittsteine und Randsteine neben Hofbefestigungen aus den nur 
selten behauenen Natursteinen hergestellt.  
 
Die Füllung der Gefache bestand früher am häufigsten aus Staken, Flechtwerk, beidseitigem Strohlehm-
bewurf (Lehm, Stroh, Kuhdung) sowie dem Putzlehm, der mit einer Kalkbrühe bemalt wurde. Da Kalk-
putz auf Strohlehm nicht haftet, kam er dagegen nur auf Natur- oder Backsteinfüllungen zum Einsatz. 
Heute weisen nur noch wenige alte Fachwerkgebäude die verputzte, erdtonfarbene Gefachstruktur auf.  
 
Aufgrund der verbesserten Verfügbarkeit wurden ab dem 19. Jahrhundert verstärkt gebrannte Backsteine 
zur Füllung des Fachwerks verwendet. Damit bestand eine witterungsbeständigere und dauerhaftere 
Ausfachung, die gleichzeitig in der Gestaltung auch einfache und regelmäßig gestaltete Fachwerkgefüge 
zeigt. In den Dörfern des Planungsraumes weist ein großer Teil der Fachwerkgebäude eine Backsteinfül-
lung auf.  
 
Durch die zunehmende Entwaldung und die günstigere Verfügbarkeit aufgrund verbesserter Brandtech-
niken hielten in vielen Teilgebieten ausgehend vom ohnehin waldarmen Nordwestdeutschland die reinen 
Backsteinbauten Einzug. Zunächst handelte es sich dabei um einen Materialersatz, während die innere 
Fachwerkkonstruktion bestehen blieb. Äußere Form und Zuschnitt dieser Gebäude blieben dem Fach-
werkbau entlehnt. Daneben finden sich auch in den hier betrachteten Orten Gebäude, die eine Mischform 
aus massivem Mauerwerk und Fachwerk mit Ziegelgefachen aufweisen. Teilweise treten auch Drempel 
(Kniestöcke) auf, die neben ihrer repräsentativeren Gestaltung eine großzügigere Nutzung im Dachge-
schoss mit sich brachten. Charakteristisch ist weiterhin die Verkleidung des Wettergiebels mit S-förmig 
gewellten naturroten Dachziegeln. Sie schützen das Fachwerk und die Füllungen, die teilweise aus 
lehmverputzten Flechtwerk bestehen, gegen das noch ozeanisch geprägte Lokalklima.  
 
Um die vorletzte Jahrhundertwende führten vor allem wirtschaftliche Motive zu einem veränderten Ge-
samtaufbau, der sich an neuen Wirtschaftsweisen sowie stärker an städtischen Vorbildern orientierte. 
Hier lassen sich in sämtlichen Dörfern Gebäude finden, die in ihren Stellungen, Proportionen, Formaten, 
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Materialien und Gestaltungsdetails noch Bezüge zur regionaltypischen Bauweise erkennen lassen. Durch 
die stetige Verfügbarkeit von Backsteinen dominierte nun eindeutig der massive Ziegelbau. Während im 
Bereich der alten Dörfer der Austausch der Gebäudesubstanz zugunsten großvolumigerer und effektiver 
nutzbarer Ställe und Scheunen vorgenommen wurde, wurden die jüngeren Gehöfte an den ortsauswärts 
führenden Straßen durch diese Bauform geprägt. 
 
In allen Dörfern ist ein großer Teil der alten Gebäudesubstanz im Zuge von Modernisierungsbestre-
bungen bereits mit material- und ortsuntypischen Elementen verfremdet worden. Oft verändern unge-
teilte und liegende Fensterformen die in sich aufeinander abgestimmte konstruktionsbedingte Maßstäb-
lichkeit der Gebäude. Insbesondere während der letzten Jahrzehnte nahmen Verkleidungen mit Faserze-
ment- oder Kunststoffplatten zu, um einen vermeintlich verbesserten Wärme- oder Wetterschutz zu er-
zielen. Nicht an Latten vorgehängte, sondern unmittelbar auf die Wände aufgebrachte Kunststoffelemen-
te lassen durch die eingeschränkte Belüftung sogar Eichenholz verfaulen, das unverkleidet oder mit Zie-
geln bedeckt Jahrhunderte überdauert hatte.  
 
Vormauerungen oder Verputzen von Ziegelstein- wie Fachwerkfassaden sind weitere Veränderungs-
merkmale an den Altgebäuden, wodurch der von der Konstruktion ausgehende und bis ins Detail abge-
stimmte bauliche Maßstab aufgelöst wurde. Eine andere Gefährdung ergibt sich bei den Fachwerkge-
bäuden für den Schwellbalken durch die Anhebung des umliegenden Geländes bis auf Sockelhöhe.  
 
In der Fassade des Niederdeutschen Hallenhauses und seiner Nachfolgebauten stellt die Grot Dör auf 
der Seite des Wirtschaftsgiebels das prägendste gestalterische Element dar. Als großes, die Fassade 
symmetrisch teilendes Einfahrtstor zur Diele war die Grot Dör stets geschlossen und bestand aus einer 
leicht vertikal gegliederten Holzverbretterung. Lediglich am mittigen Zusammenschluss der Torflügel 
ist durch den Düssel als herausnehmbarer Pfosten eine markante Teilung gegeben, die durch die 
Schattenwirkung der auf der Gebäudeinnenseite angeschlagenen Tore gesteigert wird.  
 
In manchen Fällen weist das Tor dabei eine weitere Unterteilung in Form einer Schlupftür (Klöntür) 
auf. Knaggen oder Korbbogen runden das Wirtschaftstor im oberen Anschluss aus und tragen oft e-
benso wie der darüber liegende Dielenbalken Inschriften, Schnitzwerk oder Hausschmuck zur Wir-
kung bei. Die Umnutzung der alten Wirtschaftsteile zu Wohnzwecken hat auch in den Orten der Pla-
nung eine veränderte Gestaltung des Wirtschaftsgiebels mit sich gebracht, wobei die prägende, großar-
tige Bescheidenheit dieser Schaufront teilweise durch unangemessene Neugestaltungen der Grot Dör 
oder durch zusätzliche Fenster gestört worden ist.  
 
Die verzierte, z.T. mit einem leichten Vordach oder einer Pergola versehene Haustür als Eingang zum 
Wohntrakt des Wohngebäudes befindet sich meistens auf der hofzugewandten Traufseite. Als Status-
symbol wurde die Ausgestaltung der Haustür mit handwerklichem Geschick aufwendig und repräsen-
tativ ausgeführt. Dabei legen die alten Eingangstüren immer auch ein Zeugnis der Geschichte des Ho-
fes bzw. der sozialen Stellung der früheren Bewohner ab. Die ein- oder zweiflügeligen Rahmenfül-
lungstüren weisen zumeist eine braune, graue oder grüne Farbgebung auf.  
 
Als Augen des Hauses sind die Fenster ein wesentliches architektonisches Gestaltungselement. Die 
alten, mit weißer Ölfarbe gestrichenen Fenster weisen in der Regel ein hochrechteckiges Format sowie 
eine konstruktionsbedingte Kleingliedrigkeit auf. Die Fenster sind vor allem zweiflügelig ausgebildet 
und besitzen bei entsprechender Höhe ein durch den Kämpfer als feststehende waagerechte Sprosse 
abgeteiltes Oberlicht. In einigen Fällen zeigten die Fenster im Fachwerk noch eine sog. Bekleidung als 
umlaufenden profilierten Rahmen, der farblich abgesetzt ist. Ursprünglich waren die Drehflügel nach 
außen zu öffnen, was bei starkem Wind die Dichtheit der Fenster verstärkte. Aufgrund der geringen 
Scheibengrößen wiesen sie ebenso schmale waagerechte Sprossen auf. Spätere Fenster öffneten nach 
innen und hatten bereits weniger Sprossenwerk. 
 
Auch die Fenster der alten massiven Gebäude griffen diese Gestaltungen auf, wobei hier zusätzlich der 
konstruktiv notwendige Segmentbogen ausgebildet wurde. Die Wirtschaftsteile wiesen dagegen Holz-
luken, später kleinformatige Fenster aus Gusseisen auf. In der Region zeigen nur noch wenige alte 
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Gebäude die traditionellen Fenster- bzw. Türgestaltungen; vielfach sind sie im Stil der heutigen Zeit 
durch ungegliederte Holz- oder Kunststoffelemente ersetzt worden.  
 
Neben dem Haupt- bzw. Wohngebäude werden die Hofstellen wesentlich von den umrahmend angeord-
neten Wirtschafts- und kleineren Nebengebäuden gebildet. Aufgrund erfolgter Betriebsaufgaben zahlrei-
cher Landwirte ist ein Teil dieser Wirtschaftsgebäude (Scheunen, Remisen, Ställe) unter- bzw. nicht 
mehr rentierlich genutzt und damit bestandsgefährdet. Von ihrem Erhalt wird wesentlich der weitere 
Bestand der zusammenhängenden Hof- und weitergehend der Siedlungsstruktur abhängig sein. 
 
Der Begriff Bauernhof kennzeichnet im engeren Sinne nicht die Betriebseinheit, sondern die von den 
Gebäuden umgebende Arbeitsfläche. Diese war früher meist zugleich Auslauf von Kleinvieh und ge-
wöhnlich durch Mauern aus Natur- oder Backsteinen oder durch Staket- oder schmiedeeiserne Zäune 
eingeschlossen. Gleichzeitig hatte die Einfriedung  des Hofbezirkes aber auch die Funktion, das auf der 
Allmende frei weidende Vieh von den Hofstellen fernzuhalten. Hervorhebenswert sind an dieser Stelle 
die massiven Backsteinmauern, die die großen Hofstellen zum Straßenraum abschirmten und denen 
gleichzeitig eine bedeutende gestalterische Funktion zugestanden werden muss. Neben dem senkrechten 
Staketzaun oder dem in gleicher Weise nachempfundenen, teilweise zusätzlich verzierten schmiedeei-
sernen Zaun kann auch die Einfriedung mit einer waagerecht an zwei Holzpfosten befestigte Holzplanke 
als regionaltypisch gelten.  
 
Ausgehend von den jüngeren Siedlungsgebieten hat in den vergangenen Jahrzehnten der Scheerenzaun 
(sog. Jägerzaun) Einzug in die Orte gehalten. Auch wenn oftmals ein Bezug zum früheren Flechtzaun 
hergestellt wird: Hierbei handelt es sich um keine traditionelle Einfriedung, sondern um eine Ausprä-
gung des Zeitgeschmacks. 
 
Da das auf den Hofstellen vorhandene Vieh kaum noch eingezäunt werden muss, sind auch in den hier 
betrachteten Dörfern viele dieser Schutzeinrichtungen insbesondere auch aufgrund der landwirtschaftli-
chen Maschinenbreiten zurückgebaut oder verloren gegangen. In charakteristischer Weise für aufgelo-
ckert bebaute Dörfer sind aber gerade die Toreinfahrten (Holz oder Metall) der alten Hofstellen gegen 
die Straße auch heute noch - vor allem aus Repräsentationsgründen - erwünscht.  
 
• Gebäudezustand 
 
Die Beurteilung der einzelnen Gebäude (Bauten ohne ortsbildprägende, landwirtschaftliche oder ehemals 
landwirtschaftliche Funktion wurden ab ca. 1955 nicht mehr erfasst) wurde anhand der beiden Kriterien 
Gebäude in konstruktiver Hinsicht und Allgemeiner Erhaltungszustand vorgenommen. Die Gebäude-
klassifizierung entspricht einer visuellen, von außen vorgenommenen Einschätzung, die auf den Merk-
malen wie Zustand der Außenwände, Dächer, Schornsteine, Fachwerk, Fenster und Türen basiert. Ob-
wohl die Einstufung keine detaillierte Einzeluntersuchung durch einen Sachverständigen bei einer mög-
lichen Sanierung oder Förderung über die Dorfentwicklung ersetzen kann, ist sie dennoch geeignet, ein 
Bild vom Gesamtzustand der Altgebäudesubstanz in den Dörfern der Region zu vermitteln. 
 
Die Gebäude wurden jeweils einer der fünf nachfolgend beschriebenen Zustandsklassen zugeordnet, 
deren Systematik den im Anhang befindlichen örtlichen Karten zugrunde liegt. Aus Gründen der Ü-
bersichtlichkeit wurde die Klasse 1 aufgrund fehlender Notwendigkeit nicht dargestellt sowie die 
Klasse 5 aufgrund der geringen Verbreitung in die 4. Kategorie mit einbezogen.  
 
1.  Keine Schäden: Geringfügige Ausbesserungen schadhafter Bauteile, Ausbesserung und Verstär-
kung bestehender Konstruktionen, kleine Schönheitsreparaturen, Instandsetzungsarbeiten geringen 
Ausmaßes. Erneuerungsprojekte nicht notwendig. 
 
2.  Leichte Schäden: Ausbesserungen schadhafter Bauteile, Ausbesserungen und Verstärkungen be-
stehender Bauteile größeren Ausmaßes. Neuanfertigung von geringem Ausmaß. Instandsetzungspro-
jekte von durchschnittlichem Ausmaß. Umfangreichere Schönheitsreparaturen. 
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4. Mittlere Schäden: Auswechseln schadhafter Bauteile größeren Ausmaßes, Einbau von Neubauteilen 
und Reparatur der Bauteile sind größenordnungsmäßig gleich beteiligt. Instandsetzungsarbeiten mit nicht 
unerheblichen Anteilen an Neubauteilen. Übersteigt den Umfang von üblichen Schönheitsreparaturen. 
Fenster, Fassade, Dacheindeckung sind nicht mehr voll funktionsfähig, aber die tragende Konstruktion 
ist unbeschädigt; hier sind Erneuerungsprojekte notwendig. Notwendige Erneuerungen. 
 
4.  Schwere, konstruktive Schäden: Großer Anteil an Auswechslungen und Neubauteilen, Verände-
rungen an Konstruktionen und Tragwerk. Der Anteil der Instandsetzungsarbeiten ist deutlich geringer 
als der Umfang der eingreifenden und erneuernden Projekte. Fenster, Fassade, Dacheindeckung sind 
nicht mehr voll funktionsfähig und die tragende Konstruktion ist schadhaft, so dass umfassende Sa-
nierungsprojekte notwendig sind. 
 
5.  Schwerste Schäden: Sehr hoher Anteil an Neubauteilen, schwerwiegende Eingriffe in die Trag-
konstruktion und in das Gefüge des Bestandes. Sehr geringer Anteil an Instandsetzungsprojekten. 
Vom bestehenden Gebäude kann wenig erhalten werden. Die Grenze der wirtschaftlichen Sanierung 
scheint hier erreicht zu sein. Das Gebäude ist dem Verfall preisgegeben; hier ist eine Erneuerung nur 
mit sehr hohem Aufwand möglich.  
 
Der überwiegende Teil der alten Wohn- und Wirtschaftsgebäude in der Dorfregion Hankensbüttel 
weist demzufolge mittlere Schadensmerkmale auf, wobei sich letztere oft mit Blick auf ihre gründer-
zeitliche Entstehung auf inzwischen überalterte Dachflächen beziehen. Während die ehemaligen und 
oft untergenutzten Wirtschaftsgebäude oft als schwerer geschädigt ausgewiesen sind, weisen die 
durchgehend genutzten Wohngebäude aufgrund der ihnen eher zugekommenen Erhaltungsprojekte 
grundsätzlich weniger schwere Schadensbilder auf. Insgesamt gibt es (bisher) noch vergleichsweise 
wenige Gebäude, die grundlegende konstruktive Schäden aufweisen und einer nahezu sämtliche Ge-
werke umfassenden Sanierung bedürfen.  
 
• Gebäudebild 
 
Die nachfolgend im Anhang örtlich bezogenen Karten geben einen Überblick über die bauliche Be-
schaffenheit und Fassadenqualität der Altbausubstanz. Viele Gebäude weisen heute infolge der be-
schriebenen Veränderungen und Umbauten kein einheitliches Erscheinungsbild mehr auf. Die Dorf-
entwicklungsplanung differenziert daher, aufbauend auf der Erfassung des gesamten Altbaubestandes, 
die ortsbildbestimmenden Gebäude. Die Bewertung der Gebäude erfolgt durch Beurteilung des äuße-
ren Erscheinungsbildes.  
 
I. Maßstabsetzende, merkmalgebende Gebäude 
 
Bei diesen Gebäuden handelt es sich um weitgehend unverkleidete, nahezu im ursprünglichen Er-
scheinungsbild erhaltene Bausubstanzen. Daher sind sie als maßstabsetzend für die ortsbildtypischen 
Gestaltungselemente in Ausrichtung auf die Fördergrundsätze der Gebäudesanierung im Rahmen der 
Dorfentwicklung anzusehen. Beispielhaft sind hier die überwiegende Anzahl der Baudenkmale oder 
auch Wirtschaftsgebäude zu nennen, an denen seit längerer Zeit keine Modernisierungen stattgefunden 
haben.  
 
II. Bedingt ortsbildprägende Gebäude 
 
Diese Einstufung umfasst diejenigen Altbauten, die durch Veränderungen (baulich, gestalterisch) im 
Erscheinungsbild zwar als ursprünglich ortsbildtypische Bauten erkennbar sind, jedoch heute nur noch 
bedingt als maßstabsetzend bezeichnet werden können. Hierunter fällt die überwiegende Zahl der alten 
Wohngebäude, die über die letzten Jahrzehnte durch notwendige Sanierungen teilweise in ihrer Ges-
taltung verändert wurden.  
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Bei den Gebäuden der Klassen I und II handelt es sich um ortsbildprägende, erhaltenswerte und 
gleichzeitig förderungswürdige Gebäude, deren Unterscheidung nur in der Differenzierung unter-
schiedlicher, wünschenswerter Projekte im Rahmen der Dorfentwicklung zum Ausdruck kommt. Zum 
einen handelt es sich dabei um substanzerhaltende bzw. -sichernde Projekte, zum anderen um gestalt-
verbessernde bzw. -rückführende Projekte. 
 
Zu diesen Gebäudegruppen zählen auch die ensemblebildenden, ortsbildunterstützenden Altbauten, 
die für den Charakter des Ortsbildes insgesamt von untergeordneter Bedeutung sind (z.B. Nebenge-
bäude), auf deren abrundende Wirkung in Bezug auf das Ortsbild keinesfalls verzichtet werden kann. 
 
III. Ehemals ortsbildtypische Gebäude 
 
Hierbei handelt es sich um Gebäude, die ihrem Ursprung nach ortsbildprägende Bausubstanzen dar-
stellten, deren äußere Erscheinung aber durch umfangreiche Veränderungen (z.B. Um- und Anbauten, 
Fassadenverkleidungen, Proportionsveränderungen) derartig umgestaltet wurde, dass sie ihre einst 
ortsbildprägende Wirkung weitgehend verloren haben. Die wünschenswerten Projekte an diesen Ge-
bäuden stellen daher fast ausschließlich gestaltrückführende Projekte dar. 
 
Es wird deutlich, dass neben der Erhaltung bestehender ortsbildprägender Gebäude im Rahmen dieser 
Planung angestrebt wird, die im Erscheinungsbild veränderten und entfremdeten Gebäude wieder in 
das gewachsene Ortsbild zu integrieren. Es besteht folglich auch ein Handlungsbedarf hinsichtlich 
dorferneuernder Projekte in der Wiederherstellung der etwa seit den fünfziger Jahren aufgelösten Kon-
tinuität dörflicher Siedlungsentwicklung.  
 
Die Bedeutung der Erneuerung und Pflege der Altbausubstanzen gewinnt um so mehr an Gewicht, als 
die Bestandsanalyse zeigt, dass über 75 % der Altbauten in den hier beplanten Orten von gebäude- und 
gestaltentfremdenden Veränderungen betroffen sind. Es dominieren entfremdende Um- und Anbauten 
sowie unpassende Fensterformate und Eingangssituationen. 
 
Auffällig ist, dass sich bei der heute wohn- und mischgenutzten ehemaligen landwirtschaftlichen Bau-
substanz die bereits vorgenommenen Gestaltveränderungen häufen. Die landwirtschaftlich genutzte 
Bausubstanz, insbesondere die Nebengebäude, sind in ihrem Erscheinungsbild dagegen zwar weitge-
hend erhalten, meist aber auch durch einen baulich weniger guten Zustand gekennzeichnet. Dadurch 
ergibt sich hier ein besonders hoher Renovierungs- und Modernisierungsbedarf. Die ortsbildbestim-
menden, weniger veränderten Bausubstanzen sind aufgrund spürbarer Mängel in der Substanz über-
wiegend reparaturbedürftig - ein Umstand, der in direktem Zusammenhang mit der Altersstruktur der 
Gebäude steht. 
 
• Baudenkmale 
 
Im Baudenkmal repräsentiert sich die besondere geschichtliche Bindung der Bewohner zu ihrem Ge-
bäude, das für einen bestimmten Abschnitt der Wohn- oder Arbeits- und Produktionsverhältnisse der 
Vergangenheit steht. Baudenkmale sind bauliche Anlagen vom Einzelgebäude bis zu seinen Teilen - 
also einer Fassade, einer Treppe oder einer Haustür - wenn sie mit ihnen eine erhaltenswerte Einheit 
bilden. Die fest eingebauten Teile der Ausstattung wie Wandmalereien, -verkleidungen oder Decken-
stuck sind als Bestandteile geschützt. Wenn das Zubehör wie z.B. Mobiliar mit dem Baudenkmal eine 
Einheit bildet, ist auch dieses geschützt. Mehrere Gebäude können als Gruppen baulicher Anlagen 
(Ensembles) Baudenkmale sein. Die vier fachlichen Beurteilungsfelder, aus denen sich das Erhal-
tungsinteresse gemäß § 3 Abs. 2 Niedersächsisches Denkmalschutz Gesetz (NDSchG) ableitet, lassen 
sich wie folgt beschreiben: 
 
Die geschichtliche Bedeutung bestimmt sich nach dem Zeugniswert für die Kultur- und Geistesge-
schichte, insbesondere die Bau- und Kunstgeschichte und die Geschichte der materiellen Kultur sowie 
die politische und soziale Geschichte. Dieser Zeugniswert kann auf die Orts-, Landes- oder National-
geschichte - ohne zeitliche Begrenzung - bezogen sein. 
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Die künstlerische Bedeutung bestimmt sich nach der Qualität und der Gestaltung vor dem Hinter-
grund der Bau- und Kunstgeschichte, nach dem gegenwärtigen künstlerischen Erlebnis-, Erinnerungs- 
und Symbolwert sowie der Kuriosität. 
 
Die wissenschaftliche Bedeutung erfasst das Kulturdenkmal als Grundlage der Forschung. Sie be-
stimmt sich nach dem wissenschaftlichen oder dokumentarischen Wert und den Kriterien des jeweils 
angesprochenen Wissenschaftszweiges. Dabei werden beispielsweise Seltenheit, ungestörte Überliefe-
rung, Veranschaulichung technischer Vorgänge, Zeugniswert für religiöse Vorstellungen, exemplari-
sche Bedeutung für einen Stil oder eine Epoche berücksichtigt. 
 
Die städtebauliche Bedeutung bestimmt sich nach dem gegenwärtigen prägenden Einfluss auf die 
Umgebung, das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild oder nach dem Identifikationswert (Richtlinien 
zur Aufstellung und Fortführung des Verzeichnisses der Bau- und Bodendenkmale; das Niedersächsi-
sche Landesamt für Denkmalpflege (NLD) führt eine Liste der Merkmale zur Denkmalbedeutung).  
 
Die Baudenkmale, die von ihrem Erscheinungsbild in die ersten beiden genannten Klassen fallen, sind 
aufgrund ihrer kulturhistorischen Bedeutung entsprechend zusätzlich gekennzeichnet. Ziel der Dorf-
entwicklung ist es, in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege denkmalgeschützte Gebäude und 
deren Umgebung beispielhaft für die Erhaltung weiterer historischer Gebäude mit ähnlichen Nutzun-
gen und Anforderungen herauszustellen. 
 
Der Eigentümer hat die Pflicht, denkmalgeschützte Anlagen zu erhalten, zu pflegen und zu schützen. Für 
jegliche bauliche Veränderungen oder Erneuerungen an Baudenkmalen und in ihrer direkten Umgebung 
ist eine denkmalrechtliche Genehmigung gemäß §10 NDSchG in Verbindung mit dem §24 NDSchG 
zwingend erforderlich. Auch bei Umbauprojekten oder erforderlichen Beseitigungen eines Baudenkma-
les ist der Landkreis Gifhorn als Untere Denkmalschutzbehörde einzuschalten, um unter Abwägung aller 
Interessen sinnvolle Lösungen zu finden. Das bedeutet, dass bei allen geplanten Veränderungen an die-
sen Gebäuden frühzeitig, vor einer Antragstellung auf Förderung eines Einzelprojekts im Rahmen der 
Dorfentwicklung, eine denkmalpflegerische Genehmigung einzuholen ist. 
 
In den Ortsteilen der Gemeinden Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl und Steinhorst 
stehen folgende Gebäude oder Objekte unter Denkmalschutz:  
 
Gemeinde Hankensbüttel  
 
Alt Isenhagen 
 
• Alt Isenhagen 14  Wohnhaus (Fachwerkbau mit Ziegelausfachung, zeittypischer  
   unveränderter Bau, erbaut 1870)   

 
Emmen 
 
• An der Emmener Mühle 2 Mühle, (ehem. Rentelmannsche Wassermühle mit  
  Mühlenteich und Graben)  
 

Hankensbüttel 
 
• Amtsweg 4 Wohn-/ Wirtschaftsgebäude (Fachwerk- und Ziegelausfachung, 

 schlichte Fassade, original erhalten, erbaut um 1870)  
 
• Amtsweg 7 Gaststätte (Ziegelbau, EG massiv und Putz, OG Zierfachwerk,  Schie-

 ferdeckung, erbaut 1903) 
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• Amtsweg 11 ehem. Schule (Fachwerkbau mit Ziegelausfachung, Veränderungen 
 im Detail, erbaut um 1880) 

 
• Bahnhofstraße Allee (Lindenallee zum Bahnhof, errichtet um 1905) 
 
• Bahnhofstraße 11 Wohn-/Wirtschaftsgebäude, Stall, Nebengebäude 

 
• Bahnhofstraße 30 Wohnhaus (zweigeschossiger Bau, EG Putz, OG Zierfachwerk,  origi-

 nal erhalten, einschl. Einfriedung) 
 

• Bahnhofstraße 38 Wohnhaus (Wohnhaus einer Hofanlage, zweigeschossiger Bau, 
 EG massiv verputzt, OG Zierfachwerk, erbaut um 1905)   

 
• Celler Straße 11 Wohn-/Wirtschaftsgebäude (ehem. Hotel, zweigeschossiger Zie gel-

 bau, mit schlichten Zierformen, erbaut um 1890) 
 

• Friedhofsweg Grabstellen und Grabkreuze (Friedhof Hankensbüttel und Familie 
 Sauske/Lütken) 

 
• Johannsenstraße 8 Wohn-/Wirtschaftsgebäude, Wohnhaus, Scheune 

 
• Karl-Söhle-Weg 1 Kirche (St. Pankratius) und Baumbestand 

 
• Karl-Söhle-Weg 3 Pfarrhaus (erbaut 1834) und Scheune (erbaut 1875) 

 
• Käseberg 4 Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut 1802) und Stall 
 
• Schulstraße 6 Schule 

 
• Steimker Straße Kriegerdenkmal 

 
Isenhagen 
 
• An der Gerichtslaube Friedhof (Kloster Isenhagen) 
 
• An der Gerichtslaube 3 ehem. Schule mit Stallanbau (erbaut Mitte des 19. Jhs.) 

 
• An der Gerichtslaube 9 Wohnhaus (ehem. Doppelwohnhaus, erbaut 1. Hälfte des 19.  Jhs.)  
 

• Domänenstraße 1 Stall (Pferde-/Geflügelstall der Domäne Isenhagen), Scheune (erbaut 
 1955), Wirtschaftsgebäude (Stallspeicher, erbaut 1937), Schafstall (er
 baut 1864), ehem. Spritzenhaus, Wohnhaus (Pächterwohnhaus, er

 baut 1922), Teichanlage mit Insel, Mühlengraben und Wehr, Wagen-
 schauer     

 
• Domänenstraße 2 Scheune (Pfarrscheune, erbaut Ende 18. Jh.), Pfarrhaus (erbaut 

 Ende 18. Jh.),  
 

• Klosterstraße  Straße (historische Haupterschließungsstraße zum Kloster Isenhagen) 
 

• Klosterstraße 1 ehem. Amts/-Klostermühle mit Nebengebäude, Mühlengraben, Brücke 

 (im Kern um 1560, nach Teilabriss ab 1840/41 Umnutzung als Wohn-
 haus des Klostergärtners) 

 
• Klosterstraße 2 Klostergebäude, Aborte/Wirtschaftsgebäude mit Mühlengraben, 

 Stall, Backhaus  
 

• Klosterstraße 3a Waschhaus (erbaut um 1743) 
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• Klosterstraße 4 Gästehaus (erbaut 1595) 
 

• Klosterstraße 6 Kirche (Klosterkirche Isenhagen von 1346/66) 
 

• Klosterstraße 8 Brauhaus/Speicher (erbaut 14. Jh.) 
 
• Klosterstraße 15 Wohnhaus (ehem. Amtsrichterhaus erbaut 1853) 
 
• Klosterstraße 18 ehem. Amtsgericht mit Gefängnis-Anbau (erbaut 1852) 

 
Gemeinde Dedelstorf  
 
Allersehl 

 
• Eichenring 35 Backhaus 
 
Langwedel 
 
• Hauptstraße 4 Hofanlage (ortsbildprägende Anlage, erbaut 1913) 

 
• Kurze Straße 1 Stall (Fachwerkhaus mit Lehmstakung, erbaut 18. Jh.) 

 
Oerrel 
 
• Bokelsberg Schafstall (erbaut 18./19. Jh.) 

 
• Gogräfenberg 1 Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut 1891) 

 
• Hässelmühler Straße 2 Wohnhaus (Teil einer Hofanlage, erbaut 1910) 

 
• Springgrund 5 Hofanlage (erbaut 1906) 

 
Repke 

 
• Repker Dorfstraße  Schafstall (erbaut 18./19 Jh.) 

 
Weddersehl 
 
• Am Wettendorfer Wege Schafstall (erbaut 18. Jh.) 

 
Gemeinde Obernholz  
 
Schweimke 
 
• Gosemühlenweg Wassermühle (erbaut 1806) 

 
• Im Dorfe 1 Wohnhaus (qualitätsvoller Ziegelbau, erbaut 1896) 

 
• Im Dorfe 2 ehem. Gasthaus, Stall-Scheunen-Anbau, Scheune 

 
• Im Dorfe 6 Wohnhaus einer Hofanlage (erbaut Ende 19. Jh.) 

 
• Im  Dorfe 7 Wohnhaus einer Hofanlage (erbaut 1910-1920) 

 
• Mühlenweg 1 ehemalige Bottendorfer Wassermühle (erbaut Ende 18. Jh.) 

 
Wierstorf 
 
• Drögenborn 1 Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut 1829) 

 
Gemeinde Sprakensehl  
 
Behren 
 
• Behrener Dorfstraße 14 Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut 1830) 
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• Eichenweg 15 Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut 1862) 

 
Blickwedel 

 
• Alter Kirchweg Schafstall  
 
• Blickwedeler Dorfstraße 42 Landarbeiterwohnhaus (erbaut Mitte 19. Jh.) 

 
Bokel 
 
• Kapelle  Kleine gotische Kapelle in Feldstein- und Ziegelmauerwerk erbaut 

 verm. 13./14. Jh.), Kirchhof mit Baumbestand, Umfassungsmauer  
 

• Zur Günne 20 Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut um 1700), Schafstall (erbaut 
 1660), Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut 2. Hälfte des 19. Jh.), Spei
 cher (erbaut 1816), Treppenspeicher (erbaut 1534 transloziert), Spei
 cher (erbaut 1816) 

 
Hagen 
 
• Gerhard-Adolf-Straße 1 Landarbeiterwohnhaus (erbaut Mitte 19. Jh.) 

 
• Hagener Dorfstraße 11 Hofanlage (erbaut Mitte 19. Jh.) 

 
• Sprakensehler Straße 1 Stall (erbaut Anfang 19. Jh.), Wohn-/Wirtschaftsgebäude  mit 

 Scheunenanbau (erbaut Mitte 19. Jh.) 
 

Masel (in der Gemarkung) 
 
• L 286, km 42,010 Memorialstein (Rechteckplatte aus Naturstein zum Gedenken an einen 

 verunglückten Fuhrmann, Ende 19. Jh.) 
 

Sprakensehl 
 
• Kirche ev. Kirche erbaut 14. Jh., kleiner Saalbau mit wuchtigem Westturm, 

 Mauerwerk in Feldstein und Ziegel 
 
• Dorfteich 

 
• Kriegerdenkmal 

 
• Hauptstraße 9 Wohnhaus (Forstgehöft Sprakensehl, erbaut Mitte 19. Jh.), 

 Scheune (erbaut Mitte des 19. Jh.) 
 

Sprakensehl (in der Gemarkung) 
 
• B 4, km 53,461 Meilenstein (obeliskförmiger Pfeiler, markiert die historisch  

 Chaussee von Celle nach Salzwedel)   
 

• B 4, km 61,710 Memorialstein (groß behauener Findling zum Gedenken an einen 
 verunglückten Fuhrmann 1847) 

 
Gemeinde Steinhorst  

 
Lüsche 
 
• Gut Auermühle Mausoleum (Natursteinbau mit Vorhof, errichtet 1931), Parkanlage mit 

 Allee 
 

• Gut Auermühle 1 Gutshof (mit Innenausstattung/Kachelöfen)  
 

• Gut Auermühle 6 Gutsarbeiterhaus  
 

• Gut Auermühle 9 Wirtschaftshof 
 

• Hauptstraße 7 Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut 1837) 
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• Kastanienring 20 Landarbeiterhaus (erbaut 1870/80) 

 
• Steinhorster Straße 1 Wohnhaus (erbaut 1. Hälfte 19. Jh.) 

 
• Steinhorster Straße 2 Scheune (erbaut 1833) 

 
Räderloh 
 
• Eichenweg 11 Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut 1870) 

 
• Schulsteig 3 ehem. Schule (erbaut Ende 19. Jh.) 

 
Steinhorst 
 
• Im Mannhop 9 Wohnhaus, Scheune 

 
• In der Seege Furt (durch den Bach Lachte führende Straße mit Baumbestand 

 der angrenzenden Hofanlage) 
 

• Marktstraße 1 Wassermühle (erbaut Anfang 19. Jh.) 
 

• Marktstraße 4 Pfarrhaus (erbaut 1. Hälfte 18. Jh.) 
 

• Marktstraße 6 ev. Kirche (Georgskirche, erbaut 17. Jh.) 
 

• Marktstraße 10 Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut Mitte 19. Jh.) 
 

• Metzinger Straße 1 ehem. Landwirtschaftsschule (erbaut um 1910) 
 

• Räderloher Straße 2 Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut 1845)  
 

• Räderloher Straße 3 ehem. Speicher (erbaut 1666) 
 

• Räderloher Straße 6 Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut 17. Jh., im 19. Jh. erneuert) 
 

• Wittinger Straße  Wohn-/Wirtschaftsgebäude (erbaut 1798) 
 

• Wittinger Straße 3 Wohn-/Wirtschaftsgebäude, Scheune, Stall 
 

• Brauelweg 2 Pfarrhaus   
 

 
Grundsätzlich ist bei sämtlichen Baumaßnahmen in den Altdorfbereichen mit archäologischen Befun-
den zu rechnen. Insofern ergibt sich der ergänzende Hinweis auf § 14 NDSchG, wonach entsprechen-
de Bodenfunde gegenüber der Denkmalbehörde oder zumindest bei der Gemeinde anzuzeigen und zu 
sichern sind.  
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4 HANDLUNGSFELDER - LEITBILDER - PROJEKTE 
 
Im nachfolgenden Kapitel sollen grundlegende Konsequenzen aus der vorhergehenden Analyse des 
Bestandes in der Dorfregion Hankensbüttel abgeleitet werden. Gleichzeitig soll die weitere Entwick-
lung vorgezeichnet werden, die eine möglichst stabile und an Perspektiven reiche Struktur aufzeigen 
soll. Differenziert nach den einzelnen Problemlagen werden die Bereiche Klimaschutz, Wirtschaft, 
Tourismus, Landwirtschaft, Breitband, Ökologie, Verkehr, Baukultur, Siedlungsentwicklung, Da-
seinsvorsorge, Dorfgemeinschaft und Demographie themenspezifisch abgehandelt. Aus deren Ver-
knüpfung und Gewichtung werden schließlich mögliche Lösungswege für die Dorfregion in Form 
von Empfehlungen abgeleitet.  
  
Damit könnte eine Entwicklung eingeleitet werden, die durch anschließende öffentliche und private 
Maßnahmen einem ständigen Erweiterungs- und Erneuerungsprozess unterzogen wird. Für ausgewähl-
te öffentliche Bereiche wurden dazu in den thematischen Arbeitskreisen detaillierte Projekte erarbeitet.  
In ihrer wünschenswerten Umsetzung - mit Unterstützung der Dorfentwicklungsförderung - liegt eine 
besondere Bedeutung; denn sie ziehen erfahrungsgemäß private Sanierungsprojekte nach sich.  
 
Die Aussagen zu den Leitbildern untergliedern sich dabei in folgende Punkte: 
 
4.1 Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz 
4.2 Ökonomie 
4.2.1 Arbeitsplätze sichern und Wirtschaft fördern  
4.2.2 Steigerung der touristischen Attraktivität  
4.2.3 Verbesserung der Breitbandversorgung 
4.2.4 Landwirtschaft - Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe sichern  
4.3 Ökologie 
4.3.1  Erhalt und Aufwertung der landschaftlichen Einbindung/Biotopverbund  
4.3.2 Erhalt und Ergänzung der bestehenden innerörtlichen Großgrünstrukturen  
4.3.3   Ökologische Verbesserung der Strukturen der Dorfteiche und der Bachläufe /  
   Hochwasserschutz  
4.3.4   Grünplanerische Empfehlungen  
4.4 Mobilität und Straßenraum  
4.4.1 Aufwertung von übergeordneten Straßenräumen 
4.4.2 Aufwertung von innerörtlichen Straßenräumen 
4.4.3 Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit 
4.4.4 Aufwertung des ÖPNV  
4.4.5 Verbesserung der Straßenbeleuchtung  
4.5  Baukultur und Siedlungsentwicklung   
4.5.1  Regionale Baukultur - Maßgaben zur Erhaltung und Gestaltung 
4.5.2  Anforderungen nach der Energieeinsparverordnung 
4.5.2.1 Maßgaben, Absichten und zum Verfahren 
4.5.2.2 Anforderungen an die einzelnen Bauteile bei der Bestandssanierung  
4.5.3  Private Vorhaben - Verfahrensweise 
4.5.4  Siedlungsentwicklung - Verstärkung der Innenentwicklung 
4.6 Kultur und Daseinsvorsorge  
4.6.1  Dorfgemeinschaft als wichtiger Zukunftsfaktor 
4.6.2  Anpassung an die demographische Entwicklung 
 
 
4.1  Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz 
 
Die Dorfregionen Wahrenholz/Schönewörde (Landkreis Gifhorn), Duderstadt (Landkreis Göttingen) und 
Holte-Lastrup (Landkreis Emsland) wurden 2014 als landesweite Projekte im Rahmen des Modellvorha-
bens Dorfentwicklung und Klimaschutz aufgenommen. Die ausgewählten Dorfregionen unterscheiden 
sich in ihrer geographischen Lage und Siedlungsstruktur sowie in der bisherigen Umsetzung von Maß-
nahmen zum Klimaschutz.  
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Wie bereits einleitend dargestellt wurde das Modellvorhaben auf Initiative des für die Dorfentwick-
lungsplanung verantwortlichen Büros Warnecke über die eigentliche Dorfregion Wahren-
holz/Schönewörde hinaus auch auf die angrenzende größere Dorfregion der Samtgemeinde Hankensbüt-
tel ausgeweitet. In diesem Zusammenhang wurden gemeinsame Veranstaltungen und Workshops ange-
boten und durchgeführt, wodurch weitere Synergieeffekte erzielt werden konnten.   
 
Im Gegensatz zur bisherigen Dorfentwicklungsplanung, die zum Ziel hat, den Lebensraum Dorf in 
seiner Bau- und Siedlungsstruktur zu erhalten und die inneren Werte wie die Dorfgemeinschaft und 
die Wirtschaft weiterzuentwickeln, wird bei dem Modellvorhaben das Thema Klimaschutz mit in den 
Vordergrund gestellt. Das Modellvorhaben hat die Aufgabe, als Bestandteil der Dorfentwicklung der 
Frage nachzugehen, wie Klimaschutz und Klimafolgenanpassung mit gemeinschaftlichen Initiativen 
und durch die Nutzung der endogenen Potenziale als integraler Bestandteil umgesetzt werden kann. Im 
Rahmen des Planungsprozesses stehen dabei die Aktivierung der Bevölkerung und die Zusammenar-
beit der regionalen Akteure im Vordergrund. Die Strategien zum Klimaschutz umfassen dabei Maß-
nahmen wie die  
 
• Steigerung der Effizienz durch Stromeinsparung, energetische Sanierung, Kraft-Wärme-

Koppelung. 
• Überlegungen zur Suffizienz durch Verhaltensänderung und Wertewandel sowie den  
• Einsatz regenerativer Energiequellen durch Solarenergie, Windkraft, Biomasse, Geothermie. 
 
Die Projektergebnisse, die aus den unterschiedlichen Planungsprozessen erzielt werden, sollen schließ-
lich auf andere Dorfregionen und Dorfentwicklungsverfahren übertragen werden.  
 
Die Förderung und Projektbegleitung des Modellvorhabens Dorfentwicklung und Klimaschutz obliegt 
dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Projekt-
träger ist der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund. Die Durchführung des Projekts wird vom 
Büro mensch und region Böhm, Kleine-Limberg GbR, der Klimaschutzagentur Region Hannover und 
der Kommunalen Umwelt-AktioN U.A.N. übernommen.   
 
Ziel des Modellvorhabens ist es, gemeinsame Lösungen und neue Ressourcen zu entwickeln, die Ei-
genverantwortung zu stärken, Aktivitäten auszulösen, Projekte umzusetzen und einen Bewusstseins-
wandel einzuleiten. In diesem Zusammenhang fand im Rahmen des Modellvorhabens ein reger Erfah-
rungsaustausch mit Vertretern der zuständigen Institutionen statt; zudem wurden klimaspezifische 
Themenveranstaltungen durchgeführt.    
 
Folgende Termine fanden zum Thema Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz statt: 
 
23.06.14 Projektauftaktgespräch in Verden/Aller 
21.11.14 Auftaktveranstaltung Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz  
  in Duderstadt  
19.02.15 Klimaschutz-Forum Gemeinsamer Workshop der beiden Dorfregionen  
  Wahrenholz/Schönewörde und Hankensbüttel im Gasthaus Schönecke in Wahrenholz  
04.03.15 1. Treffen des Projektbeirates - Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz 
  in Verden/Aller 
16.07.15 Gemeinsame Veranstaltung der Arbeitsgruppen Bautradition und Siedlungsentwick-
  lung zum Thema Dorfentwicklung und Klimaschutz 
02.08.15 Teilnahme am Heidmärkerfest in Hankensbüttel (beide Regionen) 
13.10.15 Gemeinsame Informationsveranstaltung für das lokale Bauhandwerk  
03.11.15 2. Treffen des Projektbeirates - Modellvorhaben Dorfentwicklung und Klimaschutz 
 
Der Planungsprozess zum Modellvorhaben begann am 19.02.2015 mit einem Klimaschutzforum, zu 
dem alle interessierten Akteure aus den Dorfregionen Hankensbüttel und Wahrenholz/Schönewörde 
eingeladen wurden.  
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Nach einer umfassenden Klimaschutz-Aufklärung und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
des Regionalen Energie- und Klimaschutzkonzeptes für den Großraum Braunschweig durch Vertreter 
der Klimaschutzagentur Region Hannover und der Zweckverbandes Großraum Braunschweig, stand 
die Aktivierung der Bevölkerung und die gemeinsame Erarbeitung von Ansatzpunkten und Maßnah-
men zum Klimaschutz in den folgenden Handlungsfeldern im Fokus der Veranstaltung:  
 

• Klimaschonende Mobilität  
• Klimaschutz im Alltag und Gemeinschaft  
• Energiesparendes Bauen und Modernisieren 
• Energieeffizienz und Klimaschutz in Unternehmen, Land- Forstwirtschaft 
 

Zu den oben genannten thematischen Handlungsfeldern wurden schließlich in Form eines Workshops 
von den interessierten Einwohnerinnen und Einwohner folgende zahlreiche Ansatzpunkte zusammen-
getragen und diskutiert:  
 
Handlungsfeld: Klimaschonende Mobilität 
 

• Information/Bewusstsein schaffen  
• Fahrgemeinschaften bilden/Verkehr vermeiden 
• Mitfahrzentrale - Vermittlung regionaler Mitfahrgelegenheiten  
• Car-Sharing auf dem Land  
• ÖPNV flexibler gestalten/verknüpfen  
• Bürgerbus einsetzen  
• Flexible Arbeitszeiten  
• Home-Office verstärken (Arbeitsgeber) - Voraussetzung schnelles Internet 
• Wettbewerb „Klimafreundlicher Arbeitsweg“ 
• Ladestationen frei  
• Anreize für Elektrofahrzeuge - Kommunen als Vorbilder (E-Dienstfahrzeuge, Fahrräder)  

 
Handlungsfeld: Klimaschutz im Alltag und Gemeinschaft 
 

• Taktung der Bahnverbindungen verbessern   
• Haltestellen an den Arbeitsplätzen schaffen 
• Bürgerbus 
• Dunkelampel/Bedarfsampel 
• Mitfahrzentrale  
• Bewusstsein schaffen (wo kann ich einsparen?) 
• Modernisierung von Vereinsheimen 

 
Handlungsfeld: Energiesparendes Bauen und Modernisieren 
 

• Wärmedämmung mit umweltverträglichen Baumaterialien (z.B. Stroh) 
• Nutzung alternativer Energien (Solar, Erdwärme) 
• Beleuchtung - LED 
• Dachsanierung - Dämmmöglichkeiten  
• Feuchtigkeitsschäden beheben 
• Baumaterialienbörse 
• flexible Bauleitplanung 
• Vermeidung von Verschattung 
• Kompakte Siedlungsköper 
• Umnutzung   
• Gifhorner Mühle - Kleinwindanlagen zur Stromerzeugung  

 
Handlungsfeld: Klimaschutz in Unternehmen 
 

• Landwirtschaft 
• Düngung 
• Energiebereitstellung 
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• Nahwärmenetze 
• Gaseinspeisung 
• Hotel-Gaststätten (Problem Anlieferung, Verkehr, Lärm, keine Barrierefreiheit) 
• Gartenbaubetrieb (Restverwertung) 
• Handwerker vor Ort (Einbeziehung in den Prozess)  
 

Grundsätzliches Anliegen der Dorfentwicklungsplanung war die Aktivierung und Sensibilisierung der 
Bevölkerung in den Planungsregionen für das Thema Klimaschutz und Klimafolgenanpassung und die 
Berücksichtigung der oben genannten Ansatzpunkte in den jeweiligen Handlungsfeldern. Die oben 
genannten Hinweise wurden als Bestandteile in den jeweiligen thematischen Arbeitsgruppen aufge-
griffen und vertieft, wobei die Erörterung spezieller Fragestellen zur energetischen Sanierung in Ab-
stimmung und unter Mitwirkung eines Energieberaters der Verbraucherzentrale stattfand.  
 
Neben dem Workshops und den Sitzungen wurde im Rahmen des Modellvorhabens eine Beratungs-
kampagne initiiert. Ziel der Kampagne ist und war es, die Nachfrage nach energetischen Modernisie-
rungen zu erhöhen und damit gleichermaßen einen Beitrag zum Klimaschutz und zur regionalen Wirt-
schaftsförderung zu leisten. Im Rahmen der vom Bund unterstützten Beratungskampagne stand der 
Energieberater den privaten Hausbesitzern bei geringem eigenen Kostenaufwand (sog. Gebäude-
Check 20 € oder ein umfangreicher Detail-Check 45 €) für eine neutrale Beratung zu Themen wie 
Heizungsanlage, Modernisierung der Gebäudehülle, Haustechnik, Stromverbrauch, die Nutzungsmög-
lichkeiten erneuerbarer Energien und Fördermöglichkeiten zur Verfügung.  
 
Um über die Arbeitsgruppen und Workshops hinaus das Thema Dorfentwicklung und Klimaschutz ei-
ner breiten Öffentlichkeit in der Planungsregion zugänglich zu machen und die Bevölkerung zu akti-
vieren, beteiligten sich beide Planungsregionen am überregional bedeutsamen Heidmärkerfest in Han-
kensbüttel im August 2015, wo die bisherigen Planungsergebnisse präsentiert wurden. Besonderes In-
teresse fand hier auch der Informationsstand der Verbraucherzentrale Niedersachsen, an dem der zu-
ständige Mitarbeiter über die Beratungskampagne zur Energieberatung informierte. Im Zuge der gut 
besuchten Veranstaltung konnten zahlreiche Beratungstermine an private Hausbesitzer vergeben wer-
den. Vor dem Hintergrund des großen Zuspruchs nach dem Heidmärkerfest wurden in Abstimmung 
mit den Gemeinden und der Verbraucherzentrale Niedersachsen in Hankensbüttel stationäre Bera-
tungstage eingerichtet. Nach telefonischer Voranmeldung steht an festgelegten Terminen der Energie-
berater der Verbraucherzentreale weiterhin für eine individuelle Beratung zur Verfügung.  
 
Die Energieberatung durch die Verbraucherzentrale vor Ort hat sich für die Dorfentwicklung als wich-
tiger Baustein etabliert, weil damit für die privaten Hausbesitzer und die mit der Umsetzung beauftra-
gen Planer die Möglichkeit besteht, die Angebote der Handwerker bzgl. der Energieeffizienz objektiv 
zu werten. Im Hinblick auf zukünftige Dorfentwicklungsplanungen sollte dieses Angebot im Sinne des 
Antragstellers und der Umsetzungsbegleitung unterstützt bzw. weiterempfohlen werden.  
 
 
4.2  Ökonomie 
 
4.2.1  Arbeitsplätze sichern und Wirtschaft fördern 
 
Standortförderung von Kleinstbetrieben 
Die vorhandenen Arbeitsplatzstandorte in Hankensbüttel sind für die Region von großer Bedeutung. 
Es gilt daher, die vorhandenen Betriebsstandorte zu unterstützen und auch in der öffentlichen Diskus-
sion jederzeit zu protegieren (siehe auch Positionspapier der HWK Braunschweig-Lüneburg-Stade). 
Eine Herausforderung ist in diesem Zusammenhang die Nachfolgeproblematik und der Fachkräfte-
mangel. Offenheit und Transparenz sowie gegenseitige Wertschätzung (Stichwort: Unternehmenskul-
tur) zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind dabei als wichtige Voraussetzungen zu werten.  
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Förderung regionaler Vermarktung 
Zukünftig gilt es, insbesondere regionale Produkte und landwirtschaftliche Qualitätserzeugnisse zu 
vermarkten und damit die regionalen Wertschöpfungsketten zu erhöhen und zusätzlich durch ein In-
ternetvertriebsnetzwerk zu vermarkten. Insbesondere junge Unternehmen können durch die Kreiswirt-
schaftsförderung sowie die HWK und IHK-Gründungsberatung intensiv begleitet werden. 
 
Aus-, Fort- und Weiterbildung 
In der Region kann das vorhandene Fachkräftepotenzial durch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen weiter gefördert werden. Voraussetzung hierfür ist der Standortfaktor Breitbandausbau sowie 
verbessertes Angebot der Vernetzung von Bildung/Wirtschaft und Arbeit durch verstärkte Vorstellung 
der Berufsbilder in den Schulen. Gute Möglichkeiten bieten sich hier durch die vom Jobcenter initiier-
te Nordkreis-Messe in Wittingen, auf der sich bis zu 30 Firmen/Institutionen aus der Region jungen 
Erwachsenen vorstellen, um für ihre Ausbildungsplätze in der Region zu werben. 

 
Die Förderung nicht landwirtschaftlicher oder auch landwirtschaftlicher Kleinbetriebe (u.a. auch hin-
sichtlich einer Ausrichtung der Biolandwirtschaft), die Unterstützung der Wertschöpfungsketten und 
regionaler Kooperationen bieten gute Möglichkeiten, sich zukunftsorientiert aufzustellen. Die Be-
standspflege der örtlichen Unternehmen muss neben der Ansiedlung neuer Betriebe, und damit ver-
bundener neuer Arbeitsplätze, zum zentralen Handlungsfeld der gemeindlichen Entwicklung werden.  
 
Die bestehenden Betriebe können durch die Darstellung ihres eigenen Profils, ihrer Ideen und ihrer 
Kreativität für neue Arbeitsplätze werben. Insbesondere das örtliche Handwerk kann dabei verstärkt 
zu einem verlässlichen Partner werden.  
 
Tab. 13: Übersicht über Ziele und Maßnahmen im Hand lungsfeld Lokale Wirtschaft  
 

Handlungsfeld Lokale Wirtschaft 
 

lfd. 
Nr. 

Strategisches Ziel/ 
Leitziel 

Korrelation mit Zielen 
aus der Regionalen 
Handlungsstrategie 
Braunschweig (RHS BS) 

Operative Ziele 

1 Stärkung und Ausbau des regionalen 
Wirtschaftsstandortes durch Beförde-
rung der weiteren  
Gewerbeentwicklung in Hankensbüttel 

Verbesserung der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen  

Unterstützung von Gewerbeentwick-
lungen und Gewerbegründungen in 
Wirtschaftsfeldern mit besonderen 
Entwicklungspotenzialen; 
Unternehmernetzwerke fördern 

2 Bindung und Ausbildung qualifizierter 
Fachkräfte 

Anpassung an den Wandel 
durch die Umsetzung regionaler 
Fachkräfte- Sicherungsstrate-
gien 

Stärkere Vernetzung der an Bildung 
(Aus-, Fort- und Weiterbildung) be-
teiligten Institutionen mit der lokalen 
Wirtschaft, um entsprechende An-
gebote aufeinander abzustimmen 
und regional zugänglich zu machen 

3 Stärkung und Förderung von Kleinunter-
nehmern in der Dorfregion  

Erschließung von wirtschaftli-
chen Potenzialen; Verbesserung 
der wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen durch gezielte Er-
gänzung bzw. Anpassung der 
Infrastruktur 

Unterstützung bei Standortwahl und 
Gründung kleiner Unternehmen; 
Region als Wirtschaftsstandort etab-
lieren Bereitstellung / Vernetzung 
von Informationen zu Standorten 
und zu Weiterbildungs- / Ausbil-
dungsangeboten u. ä. 

4 Stärkung und Ausbau des Tourismus-
sektors durch  Aktivierung und Vernet-
zung der touristischen Potenziale in der 
Dorfregion und Implementierung eines 
Regionalmarketings  

Tourismusangebote als wichtige 
Wirtschaftsfaktoren etablieren; 
Förderung der touristischen Att-
raktivität durch Vernetzung und 
Qualitätsverbesserungen 

Ausbau des Tourismussektors durch 
touristische Infrastrukturen; verbes-
serte regionale Vernetzung und Ko-
ordination der touristischen Angebo-
te und Potenziale durch die Südhei-
deGifhorn , d. h. unter anderem Ver-
besserung der regionalen Fahrrad-
wegbeziehungen, Verzahnung der 
freizeitbezogenen Angebote; Ent-
wicklung einer regionalen Vermark-
tungsstrategie 

 
 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
- HANDLUNGSFELDER - LEITBILDER - PROJEKTE - 

 Seite 112 

 
4.2.2  Steigerung der touristischen Attraktivität 
 
Touristische Zielgruppen - vor allem aus städtischen Räumen - suchen verstärkt nach authentischen Ur-
laubserlebnissen, die die Wirklichkeit wiedergeben und regionale Kultur vermitteln. Basierend auf den 
Erkenntnissen der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (2011) und des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie (2013) hat sich gezeigt, dass es drei Zielgruppen gibt, für die Produkte 
und Angebote geschaffen werden sollten. Für die Dorfregion handelt es sich dabei um Natururlaub, um 
Aktivurlaub und Urlaub auf dem Bauernhof. Dabei kommen folgende Zielgruppen in Frage: 
 
• Naturbegeisterte Best Ager (50+) 
• Landaffine Familienmenschen mit Kindern im Kindergartenalter und Grundschulalter 
• Konservative Gesundheitsorientierte. 
 
Grundlage für die Entwicklung örtlicher sowie regionsübergreifender Maßnahmen ist die „Regionale 
Handlungsstrategie Braunschweig“ des ARL Braunschweig. Sie gibt folgende operative Ziele für den 
Bereich der Dorfregion vor: 
 
• Ausbau von Kernkompetenzen im Tourismusbereich 
• Optimierung vorhandener Potenziale: Zusammenarbeit und Kooperation zur Umsetzung regio-

 nal bedeutsamer Projekte 
• Entwicklung hochwertiger, nachhaltiger touristischer Konzepte und Angebote, Angebotsent-

 wicklung (Natur-/Gesundheitstourismus) 
• Verbesserung des Radtourismus. 
 
Gemäß der ZILE-Richtlinie erweisen sich unter der Maßnahme 10 ländlicher Tourismus folgende In-
vestitionen in Freizeitinfrastruktur, Fremdenverkehrsinformationen und Ausschilderung als zuwen-
dungsfähig:  
 
• Vorarbeiten (Erhebungen, Folgeabschätzungen) 
• Schaffung, Erweiterung, Ausbau/Verbesserung kleiner Basis-/ Attraktivitäts- / Freizeitinfra-
 strukturen mit lokalem/regionalen Bezug einschließlich Nebenanlagen/Ausschilderungen  
• Hinweise auf Sehenswürdigkeiten / einheitliche Ausschilderung von Wegen / Aufstellung von 
 Verweis-/Erläuterungstafeln 
• Verbesserungen von Informations-/Vermittlungsstellen regionaler Tourismusorganisationen / 
 Teilnahme an Messen / Herstellung von Informationsmaterial über vermittelte Infrastrukturen 
 / Reiseziele 
• Radwegebau (Lückenschluss) bei Wegen abseits von Kreisstraßen oder höher klassifizierten 
 Straßen zum Zwecke der Radwegebefestigung. 
 
Wie aus der Tourismus Marketing Forschung bekannt wird die touristische Nachfrage im ländlichen 
Raum zunächst durch allgemeine Urlaubswünsche nach Erholung, Ausruhen, Entspannen oder Erleb-
nis bestimmt. Thematische Urlaubssegmente werden stetig nachgefragt - sozusagen als Gegenwelt zur 
Alltagshektik in den Ballungsräumen. Die nachfolgend aufgeführten touristischen Kernthemen sollten 
zusammen mit den Menschen der Dorfregion nach anerkannten Qualitätsstandards angebotsbezogen  
entwickelt werden. Eine große Hilfe und Orientierungsmöglichkeit für die Dorfregion stellt das Betei-
ligungsergebnis im Zuge der WohlfühlRegion Südheide dar. Die rasant zunehmende Nutzung mobiler 
Endgeräte wie Smartphones und/oder Tablets erfordert aber auch die Bereitstellung der Informationen 
in digitaler Form. Diese gilt es im Zuge einer verbesserten Breitbandversorgung ebenfalls deutlich zu 
verbessern.  
 
Kernthemen 
 
Natur-Urlaub: Zentrale Motive sind Natur-Attraktionen wie z.B. die Heideblüte oder/und das Ruheerleb-
nis z.B. in den Waldgebieten oder am Isenhagener See, um die verschiedenen historischen Landnutzungen 
kennen zu lernen. Wer mit dem Rad unterwegs sein will, kann die abwechslungsreiche Route Rundweg 
Südheide nutzen oder sich auf eine historische Spurensuche zu verschiedenen Themen begeben.   
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Aktiv-Urlaub: Obwohl eng mit Natururlauben verknüpft, ist die Motivationslage geprägt durch die 
Fokussierung auf Erlebnis und Spaß beim Wandern, Radfahren, Reiten oder Wasserwandern. In der 
Dorfregion gibt es bisher hierfür kaum geeignete Angebote. Unabhängig vom Ist-Zustand ist mit Kon-
flikten in Bezug auf die landwirtschaftliche Nutzung und hinsichtlich möglicher Schutzansprüche von 
Natur und Landschaft zu rechnen.   
 
Urlaub auf dem Bauernhof: Hier steht das Hoferlebnis und das Leben mit Tieren insbesondere für 
junge Familien im Mittelpunkt. Bisher bestehen in der Dorfregion insbesondere in Hagen entspre-
chende Angebote, die einerseits eine sehr personalintensive Betreuung erfordern, die andererseits aber 
auch sehr nachgefragt sind.  
 
Touristische Handlungsfelder 
 
Nachhaltige touristische Entwicklung der verschiedenen Landnutzungen: Die landschaftliche 
Abwechslung zwischen den unterschiedlichen Landnutzungstypen und den innerhalb der Dorfregion 
liegenden naturnahen Biotoptypen Wald, Heide und Moor stellt ein einmaliges Angebotsspektrum dar. 
Dies muss zukünftig stärker herausgestellt werden. Den Regionsbewohnern wird damit regionale Iden-
tität vermittelt, was die Basis touristischer Attraktivität darstellt. 
  
Markenbildung: Marken sorgen für Vertrauen beim Gast; die Dorfregion muss sich inszenieren. Sie 
muss mit Unterstützung der SüdheideGifhorn GmbH einen nicht besetzten Markennamen kreieren der 
zum Alleinstellungsmerkmal wird. Hierbei kann man sich zusätzlich an anderen Gebietskulissen wie 
z.B. dem Aller-Leine-Tal orientieren, in dem vergleichbare Prozesse notwendig wurden, weil erkannt 
wurde, dass es hinreichend Entwicklungspotenzial für eine eigenständige Regionsentwicklung gibt.  
 
Fachkräftesicherung und -professionalisierung: Qualifiziertes und motiviertes Personal ist Voraus-
setzung für jeden Dienstleistungsbetrieb. Es ist heute fester Bestandteil jeder Unternehmenskultur. Ge-
fordert ist die strategische und branchenübergreifende Einbeziehung dieser Aufgabe nicht nur in tou-
ristische Einrichtungen/Angebote, sondern vor allem in Gastronomie und Beherbergung.  
 
Mobilität: Tourismus erfordert Mobilität in der Region und dort wo nicht vorhanden, einen Lü-
ckenschluss durch private Angebote (Bürgerbus mit Anhänger für Radmitnahme, Taxi). Das beste-
hende Angebot durch den ÖPNV, insbesondere die Fahrradmitnahme bis zu den Bahnhöfen in Wit-
tingen oder in Wahrenholz sicher zu stellen und seitens des Streckenbetreibers zu gewährleisten. An 
den Haltepunkten müssen darüber hinaus ausreichende Informationen über das weitere örtliche Mo-
bilitätsangebot sowie die Dorfregion angeboten werden. So können Ankunft und Wartezeit sinnvoll 
zur Verzahnung von Alltags- und individueller Freizeitmobilität genutzt werden.  
 
Ausschilderung: Im Rahmen der Ausschilderung ist zu beachten, dass auch an zentral gelegenen 
Orten zusätzliche Hinweistafeln aufzustellen sind. Zur örtlichen Unterstützung sollten darüber hin-
aus Tourenkarten im Pocket Format z.B. bei örtlichen Gastronomen und Läden vorgehalten werden. 
 
Barrierefreiheit: Die Bereitstellung barrierefreier Urlaubserlebnisse stellt eine große Herausforde-
rung dar. Zunächst müssen Angebote geschaffen werden, die insbesondere durch die sogenannten so-
zialen Medien schnelle Aufmerksamkeit erreichen. Durch gut durchdachte individuelle Lösungen 
kann die Dorfregion damit auch für körperlich beeinträchtigte Nutzergruppen an Bedeutung gewinnen. 
 
Maßnahmenansätze 
 
Die Schwerpunktsetzung anzustrebender örtlicher Maßnahmen in der Dorfregion Hankensbüttel orien-
tiert sich an den örtlichen Gegebenheiten und dem Naturraumpotenzial. Sie wurde intensiv mit dem 
Kompetenzteam des Arbeitskreises Tourismus pp., dem Landkreis und der SüdheideGifhorn GmbH 
abgestimmt.  
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Die dörflich geprägte Siedlungsstruktur, die land- und forstwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaf-
ten, die erhaltenen Naturlandschaften und die zahlreichen auch überregional bedeutsamen Sehenswür-
digkeiten wie z.B. das Kloster Isenhagen, das Otterzentrum, die Wassermühlen oder die Museen bie-
ten als gezielte Anlaufpunkte günstige Voraussetzungen für eine touristische Inwertsetzung der Dorf-
region. Ausgesprochenes Ziel darf es aber nicht sein, vereinzelte Kuriositäten zu entwickeln, sondern 
den Gesamtraum als gewachsene Kulturregion darzustellen.         
 
Folgende Maßnahmen tragen u.a. zur Aufwertung der fremdenverkehrlichen Ausrichtung der Dorfre-
gion bei:  
 
• Langwedel: Gestaltung des Dorfteiches 
 (Kategorie I, Vorhaben 7) 
• Oerrel: Befestigung von Stellplätzen am Jagdmuseum 
 (Kategorie I, Vorhaben 14) 
• Oerrel: Aufwertung der Aufenthaltsfunktion am Ehrenmal 
 (Kategorie I, Vorhaben 15) 
• Weddersehl: Gestaltung des Dorfteiches 
 (Kategorie I, Vorhaben 19) 
• Alt Isenhagen: Neugestaltung vom zentralen Aufenthalts- und Informationsbereich  
 (Kategorie I, Vorhaben 24) 
• Hankensbüttel: Erhaltung und Erneuerung/Sanierung des Wanderwegenetzes Bachtal 
 (Kategorie I, Vorhaben 29) 
• Hankensbüttel: Sanierung vom Wassertretbecken und Grillplatz 
 (Kategorie I, Vorhaben 31) 
• Hankensbüttel: Kennzeichnung der Wegeführung vom Bachwanderweg  
 (Kategorie I, Vorhaben 35) 
• Isenhagen: Erneuerung der Bushaltestellen an der Ortsdurchfahrt der K 123 einschl. Gestaltung 

 eines Informationsbereiches  
 (Kategorie I, Vorhaben 37) 
• Wentorf: Gestaltung der Ortsmitte am Feuerwehrstandort und Gestaltung eines attraktiven Auf-

 enthalts- und Informationsbereiches  
 (Kategorie I, Vorhaben 38) = Startprojekt 
• Schweimke: Gestaltung eines attraktiven Aufenthalts- und Informationsbereiches auf dem 

 Dorfplatz an der Feuerwehr 
 (Kategorie I, Vorhaben 42) 
• Steimke: Gestaltung eines attraktiven Aufenthalts-und Informationsbereiches am Ehrenmal 
 (Kategorie I, Vorhaben 46) 
• Wentorf: Bepflanzung am Ehrenmal und im Rundlingskern mit Platzgestaltung 
 (Kategorie I, Vorhaben 48) 
• Wierstorf: Gestaltung des alten Rundlingskerns mit Schaffung eines attraktiven Aufenthalts- 

 und Informationsbereiches  
 (Kategorie I, Vorhaben 52) 
• Blickwedel: Umgestaltung der Bushaltestellen an der Blickwedeler Dorfstraße einschl. Gestal-

 tung eines Aufenthalts- und Informationsbereiches  
 (Kategorie I, Vorhaben 57) 
• Masel: Umgestaltung der Bushaltestelle einschl. Ausbildung eines zentralen Aufenthalts- und 

 Informationsbereiches auf der Ostseite am Eichenhain 
 (Kategorie I, Vorhaben 69) 
• Sprakensehl: Aufwertung um den Dorfteich  
 (Kategorie I, Vorhaben 71) 
• Sprakensehl: Schaffung des Radweges zwischen Sprakensehl und Hagen im südlichen Seiten-

 raum der L 280) 
 (Kategorie I, Vorhaben 77) 
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• Steinhorst: Gestaltung Radfahrstreifen an der Ortsdurchfahrt L 282 
 (Kategorie I, Vorhaben 80) 
• Steinhorst: Erweiterung vom Tagungszentrum am Schulmuseum 
 (Kategorie I, Vorhaben 82) 
• Steinhorst: Umnutzung Haus der Gemeinde 
 (Kategorie I, Vorhaben  84) 
• Überörtliches Projekt: Corporate Identity in der Dorfregion/Verwendung des Logos Südheide 
 (Kategorie I, Vorhaben 93) 
• Überörtliches Projekt: Erneuerung und Ergänzung der vorhandenen touristischen Beschilderung  
 (Kategorie I, Vorhaben 94)  
• Allersehl: Anlage eines Informationsbereiches am Waagtenschuppen mit Aufenthaltsfunktion  

 unter Einbeziehung des räumlich angrenzenden Backhauses 
 (Kategorie II, Vorhaben 97) 
• Lingwedel: Erneuerung des Schlauchturmes mit Gestaltung eines Aufenthaltsbereiches  
 (Kategorie II, Vorhaben 103) 
• Oerrel: Erhaltung und Öffnung vom Wiegeschuppen 
 (Kategorie II, Vorhaben 106) 
• Isenhagen: Neuanlage von Stellplätzen für Wohnmobile  
 (Kategorie II, Vorhaben 118) 
• Isenhagen: Nachnutzung der OHE Strecke unter touristischen Aspekten 
 Kategorie II, Vorhaben 119) 
• Bottendorf: Gestaltung der Ortsmitte als attraktiver Aufenthalts- und Informationsbereich 

 (Kategorie II, Vorhaben 122) 
• Schweimke: Aussichtsturm für das Schweinker Moor   
 (Kategorie II, Vorhaben 126) 
• Sprakensehl: Umgestaltung der Bushaltestellen in der Schulstraße einschl. Gestaltung eines 

Aufenthalts- und Informationsbereiches 
 (Kategorie II, Vorhaben 141) 
• Steinhorst: Aufwertung des schulhistorischen Wanderweges und des Postmoorpfades 
 (Kategorie II, Vorhaben 146) 
• Überörtliches Projekt: Energieroute durch die Dorfregion mit den möglichen Standorten: 

Standort Schweimke (Gärreste Trocknung), Standort Landwedel (Windräder), Standort Masel 
(Solarenergie), Standort Emmen (Biogasanlage), Standort Sprakensehl (Biogasverstromung), 
Standort Erdölförderung  

 (Kategorie II, Vorhaben 150)    
• Oerrel: Anlage eines Schulwaldes am Heuberg 
 (Kategorie III, Vorhaben 153)  
• Repke: Radwegeverbindung entlang der B 244 von Repke nach Hankensbüttel 
 (Kategorie III, Vorhaben 156) 
• Alt Isenhagen. Gestaltung des Dorfteiches 
 (Kategorie III, Vorhaben 163) 
• Emmen: Aktivierung der Thermal-Sole-Quelle 
 (Kategorie III, Vorhaben 169) 
• Hankensbüttel: Erneuerung vom Spielplatz am Waldbad 
 (Kategorie III, Vorhaben 171) 
• Hankensbüttel: Natur- und Sagenpfad 
 (Kategorie III, Vorhaben 172) 
• Isenhagen: Erneuerung der Parkplatzanlage am Waldbad 
 (Kategorie III, Vorhaben 176) 
• Hagen: Ausbildung eines Grillplatzes für Feriengäste am Sportplatz 
 (Kategorie III, Vorhaben 198) 
• Gestaltung des Dorfteiches und Erhalt des prägenden Eichenhains 
 (Kategorie III, Vorhaben 205)  
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4.2.3  Verbesserung der Breitbandversorgung 
 
Die Verbreitung audiovisueller Informationen ist individueller, umfangreicher und leichter verfügbar 
geworden. Das schnelle Internet hat die moderne Wirtschaftwelt in den letzten Jahren stark geprägt und 
für Unternehmen ist die Breitbandtechnologie schon heute eine der wichtigsten Standortfaktoren. Das In-
ternet ist zu einem wichtigen Bestandteil des Marketings und der Kommunikation mit dem Kunden ge-
worden. Viele Dienstleistungsunternehmen erhalten ihre Informationen überwiegend über Datenleitun-
gen und die Geschäftsprozesse werden über Breitbandnetze abgewickelt. Ein weiterer Vorteil besteht da-
rin, Fernstudien und Weiterbildungskurse von zu Hause aus zeit- und kostensparend mit freier Zeiteintei-
lung in Anspruch nehmen zu können.  
 
Für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Attraktivität des ländlichen Raumes ist ein flächende-
ckender Zugang zu einer digitalen Kommunikationstechnologie entscheidend. Durch Breitband ist es 
heute möglich, große Mengen von Daten für den Bürger in kürzester Zeit abrufbar zu machen. Um die 
Nutzung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zu ermöglichen und die Wett-
bewerbsfähigkeit zu stärken, ist die Schaffung einer zuverlässigen, erschwinglichen und hochwertigen 
Breitbandinfrastruktur auch in der Region Hankensbüttel von besonderer Bedeutung.  
 
Die Förderung des Breitbandzugangs wird u.a. über das ELER-Programm gewährt und hat damit einen 
agrarstrukturellen Bezug. Die Fördermöglichkeit richtet sich an ländliche Gebiete, die bisher nicht mit 
Breitbandinternet versorgt oder unterversorgt sind. Sie dienen einerseits dazu, die Wettbewerbsfähigkeit 
land- und forstwirtschaftlicher Unternehmen zu stärken; andererseits tragen sie dazu bei, die Attraktivität 
ländlicher Gebiete als Wirtschafts- und Wohnstandort zu erhöhen.  
 
Mit der ELER-Förderung wird eine Versorgung von mindestens 30 – 50 Mbit pro Sekunde beabsichtigt. 
Förderfähig sind dabei in die leitungsgebundene oder eine funkbasierte Breitbandinfrastruktur. Die För-
derquote richtet sich auch hier nach der sog. Steuereinnahmekraft der Gemeinde und kann bis zu 63 % 
betragen; max. 2 Mio. Euro werden pro Landkreis zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe dieser Förderung 
werden Investitionskosten in den Breitbandzugang bezuschusst, die den Netzbetreibern nicht wirtschaft-
lich erscheinen. Gefördert wird die Verlegung oder Verbesserung der erforderlichen Einrichtungen bis 
hin zu den Verteilern. 
 
Der Landkreis Gifhorn hat für den Breitbandausbau die Gesamtkoordination übernommen. Die konkre-
ten Planungen und die Auftragsvergabe verbleiben allerdings weiterhin in der Verantwortung der Kom-
munen. Zurzeit wird auf Ebene des Landkreises ein sog. Markterkundungsverfahren durchgeführt, das 
Voraussetzung für jede weitere Antragstellung auf Förderung ist. Ziel ist die Erfassung von bereits be-
stehenden Planungen der Telekommunikationsanbieter zur Erweiterung des Breitbandnetzes im Kreis-
gebiet. Gleichzeitig fragt der Landkreis ab, ob es Breitbandanbieter im Kreisgebiet gibt, die Breitbandan-
schlüsse für schnelle Downloadraten anbieten und in welchen Gebieten diese genau liegen. Bevor nach-
folgend ein sog. Interessenbekundungsverfahren begonnen wird, soll eine Netzstrukturplanung für den 
Landkreis Aufschluss darüber geben, welchen Ausbaustandart und welche Betreibermodelle für eine 
Breitbandversorgung im Landkreis die günstigsten sein werden.  
 
Mit angrenzenden Landkreisen wird außerdem der Bedarf von Kommunikationsnetzen für Gewerbeflä-
chen und –ansiedlungen erhoben und geprüft, in wieweit gemeinsame Ausbauaktivitäten geplant und 
somit Synergieeffekte erreicht werden können. Den Kommunen ist jedoch frei gestellt, bereits eigenver-
antwortlich mit dem Ausbau des Breitbandnetzes zu beginnen, wenn sie ein Modell favorisieren, in dem 
lediglich die Schließung von Wirtschaftlichkeitslücken erforderlich ist. So sollten z.B. bei sämtlichen im 
Plangebiet anstehenden Tiefbauarbeiten im Straßenraum Leerrohre (DN 100) mit verlegt werden, die 
später einem möglichen Betreiber ggfs. gegen Pacht zur Verfügung gestellt werden können.  
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4.2.4  Landwirtschaft - Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe sichern 
 
Der in der beplanten Dorfregion Hankensbüttel mit den Gemeinden Dedelstorf, Hankensbüttel, O-
bernholz, Sprakensehl und Steinhorst noch weitgehende dörfliche Charakter wird, trotz des Rückgan-
ges der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, trotz der z.T. vorhandenen baulichen Erweiterungen 
in den Randbereichen und trotz des fortschreitenden Nutzungswandels von Bausubstanz und Freiflä-
chen maßgeblich durch die Präsenz der Landwirtschaft geprägt. Aufgrund ihrer Abhängigkeit von po-
litischen Entwicklungen und dies insbesondere mit der anstehenden gesetzlichen Verschärfung der 
Düngeverordnung stellt sich die Lage der bäuerlichen Betriebe derzeit jedoch als relativ unsicher dar. 
ihrer Existenz ist daher im Rahmen der Dorferneuerung soweit möglich durch Verbesserungen der 
Produktions- und Arbeitsbedingungen zu sichern. 
 
Soweit die Entwicklung der Betriebe in den einzelnen Ortsteilen derzeit absehbar ist bzw. soweit Da-
ten vorliegen, wird der bisherige Prozess der Reduzierung landwirtschaftlicher Höfe in geringem Um-
fang weiter fortschreiten. Für die Mehrzahl der Betriebe ist der Fortbestand vor dem Hintergrund der 
entsprechenden Erneuerungen mittel- bis langfristig daher soweit möglich als gesichert anzusehen. 
Folgende Empfehlungen können zum Erhalt bzw. zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Situation 
in der Dorfregion Hankensbüttel beitragen: 
 
• Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten an den Betriebsstandorten  

Im Zuge der Wohnnutzung ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude sowie der zunehmenden Wohn-
bebauung in den Randbereichen erfolgt in der Samtgemeinde Hankensbüttel eine Wandlung des örtli-
chen Charakters, durch welche der Standort für die Landwirtschaft auf längere Sicht beeinträchtigt 
werden kann.  
 
Bei 34 Haupterwerbsbetrieben trägt die intensive Viehhaltung maßgeblich zur Existenzsicherung bei. 
Sie stellt jedoch durch die damit verbundenen Geruchsemissionen erfahrungsgemäß einen potentiellen 
Hauptkonflikt in den Dörfern dar. Vor allem bei Stallneubauten und einer Aufstockung des Tierbe-
standes, aber auch beim Neu- und Ausbau von Lagerhallen, könnte sich daher trotz des derzeit guten 
Auskommens die Situation zwischen Wohnbevölkerung und Landwirtschaft verschärfen.  
 
Über die Dorfentwicklung sollten die Landwirte daher bei Viehaufstockungen mittels Zuschüsse zur 
Nutzung moderner Lüftungstechniken in Stallanlagen und in der Fest- oder Flüssigmistlagerung unter-
stützt werden. Gleiches gilt für den Bau von Anlagen zur Kartoffellüftung und Getreidetrocknung.  
  
Von den befragten 76 Betrieben (Angaben von 68 Betrieben) verfügen nur neun Betriebe nach eigener 
Einschätzung über ausreichende Expansionsmöglichkeiten auf der Hoffläche oder hofangrenzenden 
Flächen. Eine Aussiedlung für eine zukünftige Betriebsentwicklung wird von fünf Betrieben erwogen. 
Weitere 19 Betriebe halten ihre Erweiterungsmöglichkeit ebenfalls für unzureichend. Sofern die Ex-
pansionsmöglichkeiten eingeschränkt sind, sollte neben der optimalen Ausnutzung der bestehenden 
Betriebsstandorte durch bauliche Projekte die Möglichkeit zur Aussiedlung von Betriebszweigen 
grundsätzlich sichergestellt werden. 
 
• Modernisierung der landwirtschaftlichen Bausubstanz  

Betriebsaufgabe sowie Rationalisierung und Spezialisierung sind Ursache einerseits der Unternutzung 
von Wirtschaftsgebäuden und andererseits für den zusätzlichen Raumbedarf bei sich vergrößernden 
Betrieben. Zwar konnten die landwirtschaftlichen Altbausubstanzen durch unregelmäßige Unterhal-
tungs- und Umbauarbeiten weitgehend funktionstüchtig gehalten werden, doch besteht neben dem be-
schriebenen betriebswirtschaftlichen Anpassungsbedarf aufgrund des Gebäudealters bei den Betrieben 
auch ein Bedarf hinsichtlich der Gebäuderenovierung. Weiterhin sollten für die untergenutzten oder 
leerstehenden Gebäude, für die eine landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zweckmäßig ist, bei Inte-
resse der Betriebsinhaber Umnutzungskonzepte erstellt werden. In Einzelfällen könnte dabei auch ein 
Abriss erwogen werden. 
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Um die Produktionsbedingungen der Betriebe in der Samtgemeinde Hankensbüttel nachhaltig zu verbes-
sern, sind des Weiteren technische Modernisierungen unabdingbar. Diese Projekte sollten vor allem auch 
unter dem Gesichtspunkt der Ökonomie, Funktionalität und der anstehenden gesetzlichen Verschärfung 
der Düngeverordnung insbesondere auf die Lagerung und Ausbringungstechnik von Düngemittel bezo-
gen, betrachtet werden. Nach der derzeit gültigen Richtlinie sind diese Projekte jedoch leider nicht för-
derfähig.  
 
Fast alle alten, die Ortslage bestimmenden Hofstellen sind heute noch erhalten und trotz baulicher 
Veränderungen immer noch ausschlaggebend für die dörfliche Struktur. Viele der ehemaligen Hofstel-
len dienen nach Umbauprojekten Wohnzwecken, während andere leer stehen oder untergenutzt sind. 
Aufgrund der erfolgten Betriebsaufgaben besteht hier ein zunehmender Gebäudeüberhang (alte 
Scheunen und Ställe dienen in der Regel zudem als Unterstand für Maschinen und Jungtiere). Der Er-
haltung der Hofanlagen kommt aber hinsichtlich der Wirkung auf das Ortsbild eine besondere Bedeu-
tung zu, die durch Fördermittel gezielt unterstützt werden sollte.  
 
• Verbesserung der inneren und äußeren Verkehrslage  
 
Beachtung finden muss auch der Erhalt bzw. die Schaffung ungehinderter Verkehrsanbindungen zwi-
schen Hofstellen und Wirtschaftsflächen oder Bezugs- und Absatzmärkten. Bei verkehrstechnischen 
und grünplanerischen Projekten an landwirtschaftlichen Verkehrswegen muss daher generell die Nut-
zung der Straßen auch für land- und forstwirtschaftliche Maschinen gewährleistet bleiben. Zu beach-
ten sind daher bei allen Wegebauarbeiten die für den heutigen landwirtschaftlichen Verkehr notwendi-
gen Wegbreiten und Achslasten. Dabei sind ausreichende Straßenbreiten und Kurvenradien zu beach-
ten und unübersichtliche Kreuzungsbereiche, Bodenwellen und nicht überfahrbare Verschwenkungen 
zu vermeiden. 
 
Konkret zu beheben sind im Kapitel 4.2.3.1 Landwirtschaft unter dem Punkt Innere und äußere Ver-
kehrslage genannten Beeinträchtigungen. Im innerörtlichen Bereich sind dementsprechend im Einzel-
fall Verbesserungen der Straßenqualitäten vorzunehmen, das Lichtraumprofil herzustellen und die 
Einsehbarkeit bei Auffahrten zu verbessern.  
 
Darüber hinaus sind in der Feldmark die genannten Abschnitte der Wirtschaftswege und Straßen mit 
mangelhafter Befestigung zu sanieren bzw. in angemessener Qualität herzurichten und eine ausrei-
chende Wegbreite sicherzustellen. 
 
Sämtliche Gehölzpflanzungen in den Gemarkungen und Ortschaften sind mit den Landwirten einver-
nehmlich abzustimmen. Dabei sind Fragen der Unterhaltung, der Überlademöglichkeiten an Feldrän-
dern, der möglichen Beeinträchtigung von Dränagen und des freizuhaltenden Lichtraumprofils zu be-
achten. Darüber hinaus sind die Sichtverhältnisse im Bereich der Hofauffahrten zu berücksichtigen. 
Einsehbarkeit bzw. Sichtverhältnisse sind auch bei allen Einmündungsbereichen - da wo Verkehrswe-
ge sich kreuzen oder aufeinander stoßen - Beachtung zu schenken. 
  
Die Maße der landwirtschaftlichen Maschinen nehmen aufgrund der fortschreitenden Rationalisierung 
und der wachsenden Betriebsgrößen stetig zu. Dieser Entwicklung ist bei Rückbau- und Bepflan-
zungsmaßnahmen im Straßenraum vorrausschauend Rechnung zu tragen. Die Fahrbahnbreite der Ver-
kehrswege sollte nur dann reduziert werden, wenn der landwirtschaftliche Verkehr sich im Straßen-
raum weiterhin problemlos begegnen kann. Sollten aktuell bereits verengte Straßenbereiche bzw. 
Problemzonen für den landwirtschaftlichen Verkehr bestehen, bieten Absenkungen der Fahrbahnborde 
und eine damit verbundene Überfahrbarkeit der Straßenbegrenzungen mögliche Abhilfe. Zukünftige 
Planungen haben die Belange des landwirtschaftlichen Verkehrs unbedingt zu berücksichtigen und 
dürfen zu keinen zusätzlichen Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen führen. 
 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
- HANDLUNGSFELDER - LEITBILDER - PROJEKTE - 

 Seite 119 

 
Sollten im Zuge von Umbaumaßnahmen, die den Verkehrsraum berühren, Hofzufahrten oder land-
wirtschaftlich stark frequentierte Straßen und Wege betroffen sein, sind die Eingriffe mit den Anlie-
gern bzw. Landwirten frühzeitig abzustimmen. 
 
• Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen  
 
Zur Erhaltung und Verbesserung der Situation der Landwirtschaft im Planungsgebiet kommt der Ver-
besserung der landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen Bedeutung zu. Dabei ist die vermutlich in 
diesem Jahr anstehende gesetzliche Verschärfung der Düngeverordnung zu berücksichtigen. Für die 
landwirtschaftlichen Betriebe  bedeutet die neue Gesetzeslage eine weitere Herausforderung für die 
betriebliche Weiterführung. Zur Sicherung der Erträge werden daher im Rahmen der Dorferneuerung 
der Neu-, Aus- und Umbau von land- und forstwirtschaftlichen Gemeinschaftsanlagen wie z.B. Ma-
schinenschuppen, Maschinenwaschplätze, Lagerhäuser und Gemeinschaftsställe gefördert.  Die ver-
schärften Anforderungen an die Lagerung von Silagen in Feldmieten und an die Ausbringung von 
Düngemittel werden zusätzlich Förderungen im Neu-, Aus- und Umbau von Lagerhallen und in neuer 
Technik erfordern. 
 
• Möglichkeiten zusätzlicher Einkommensquellen  
 
Bei Bedarf von Seiten der Landwirtschaft sollten auch verstärkt alternative Einkommensquellen wie 
Arbeiten für den Maschinenring oder die Gemeinden bzw. die Samtgemeinde, z.B. für landespflegeri-
sche Arbeiten, von den Betrieben erschlossen werden.  
 
Auch die Direktvermarktung, von der bislang schon sieben Betriebe Gebrauch machen könnte in Ver-
bindung mit einer fremdenverkehrlichen Nutzung, mit Gastronomie, mit einem Hofcafe oder bei Ein-
richtung von Marktständen Verbesserungen des Einkommens bieten und sollte daher bei Interesse 
durch die Dorfentwicklung finanziell gefördert werden. 
 
 
4.3  Ökologie  
 
Der umfangreiche Grünbestand in der Dorfregion, d.h. die ökologisch wertvollen Grünstrukturen wie 
Gehölzbestände, Grünländer, strukturreiche Gärten, Gewässer, Moore und Heiden, sind ein wesentli-
cher, prägender Bestandteil und bilden dementsprechend auch innerhalb der Dorfentwicklung einen 
wichtigen Aspekt. Besondere Bedeutung ist hinsichtlich der Ortslagen den für die Region typischen 
Eichenhainen und Bachniederungen beizumessen. Diesen unversiegelten Freiflächen, vor allem mit 
Gehölzbeständen, kommt neben der ökologischen Wertigkeit auch hinsichtlich des Klimaschutzes Be-
deutung zu. Neben strukturreichen, erhaltenswerten Gebieten sind jedoch auch Bereiche vorhanden, in 
denen der Grünbestand aus Sicht des Naturschutzes und des Dorfbildes nur mangelhaft ausgebildet ist, 
gänzlich fehlt oder nicht als langfristig gesichert anzusehen ist. Für diese Bereiche werden daher Maß-
nahmen zur Verbesserung der Biotopstrukturen genannt. Innerhalb der freien Landschaft der Dorfre-
gion kommt neben der Erhaltung der zahlreichen wertvollen Flächen dem Biotopverbund als Gegen-
gewicht zu den intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen hohe Bedeutung zu.  
 
Grundlage für alle grünplanerischen Maßnahmen ist eine umfassende Umweltbildung. Durch die 
Sensibilisierung der Bevölkerung für die ökologischen Ressourcen und Zusammenhänge ist es mög-
lich, eine Erhöhung ihres Umweltbewusstseins sowie eine Identifikation mit dem Dorf und der umge-
benden Landschaft zu bewirken. So kann z.B. Verständnis für den Erhalt und die Entwicklung ökolo-
gisch wertvoller Gehölzbestände, Streuobstwiesen oder Bachniederungen geschaffen werden. Die In-
formation der Dorfbewohner, beispielsweise durch das Angebot von Baumschnittkursen, stellt daher 
einen wesentlichen Bestandteil dar. Dies gilt auch für eine angemessene und in der Regel planungs-
rechtlich vorgesehene Bepflanzung in zukünftigen Neubaugebieten.  
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Eine gute Möglichkeit einen tiefen, nachhaltigen Bezug und die Verbundenheit zum Heimatdorf zu 
schaffen, sind z.B. sorgfältig vorbereitete Pflanzaktionen von Obstbäumen auf öffentlichen Freiflä-
chen oder Wirtschaftswegen mit Kindern und Bürgern des Dorfes (erfolgte zuletzt in der Gemeinde 
Steinhorst) sowie die Vergabe von Baumpatenschaften. Da sich ein großer Anteil der ortsbildprägen-
den Altbäume in der Planungsregion im privaten Eigentum befindet, können sich durch das jährlich 
anfallende Laub und den notwendigen fachgerechten Gehölzschnitt für Privatpersonen erhebliche Be-
lastungen ergeben. Eine Unterstützung durch die Gemeinden durch Laubsammlung und zentrale 
Kompostierung sowie durch Hilfe bei erforderlichen Gehölzschnittmaßnahmen könnte hier Abhilfe 
schaffen und die Akzeptanz für Laubgehölze in der Bevölkerung fördern. 
 
 
4.3.1  Erhalt und Aufwertung der landschaftlichen Einbindung / Biotopverbund  
 
In Bezug auf die Einbindung der Ortschaften in die umgebende Landschaft ergibt sich bei Betrachtung 
der Analyse von Landschaftsstruktur und Dorfökologie in den Orten der Dorfregion ein geteiltes Bild: 
Während in vielen Bereichen durch die erhalten gebliebenen, traditionellen Strukturelemente eine gute 
und weiträumige Einbindung der Dörfer gegeben ist, sind an Stellen intensiver, großflächiger agrari-
scher Nutzung nur wenige gliedernde Elemente vorhanden. Vorhandene Strukturen sollten daher ge-
schützt und durch Nachpflanzungen erhalten werden. Von einer Bebauung im Bereich der Gehölzflä-
chen und auch im Bereich der Grünländer ist grundsätzlich abzusehen. In den strukturarmen Berei-
chen, d.h. vor allem in den Gemeinden Obernholz und Hankensbüttel, sollte soweit möglich durch 
Baumreihen oder andere Gehölzbestände, Ruderalfluren u. ä. eine Anreicherung vorgenommen wer-
den. Auf der anderen Seite ist auch die erforderliche Pflege der vorhandenen Gehölzbestände sicher 
 
zustellen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Nachpflanzung bei abgängigen Bäumen und die Sanie-
rung der teilweise überalterten Obstbaumbestände entlang der Straßen durch fachgerechte Kronen-
pflege und –auslichtung. 
 
Chancen zur Verbesserung der landschaftlichen Einbindung und zum Biotopverbund ergeben sich 
auch im Rahmen der Erschließung neuer Baugebiete. So sollte bei Ausweisung von Bauflächen am 
Ortsrand eine umfassende Eingrünung sichergestellt werden. Meist ergänzend erforderliche externe 
Ausgleichsmaßnahmen bieten zudem die Möglichkeit zur gezielten Aufwertung von Flächen in der 
freien Landschaft. 
 
Bezüglich der land- und forstwirtschaftlichen Flächen sollte eine naturverträgliche Nutzung im Vor-
dergrund stehen. Möglich ist dies z.B. durch Verzicht auf verstärkte Entwässerung, die Anlage von 
Hecken, Feldgehölzen oder durch Anlage von Ackerrandstreifen im Rahmen von Förderprogrammen. 
Darüber hinaus sollten die noch vorhandenen Grünländer erhalten bzw. extensiviert werden. Land-
wirtschaftliche Nutzflächen in den Niederungsbereichen sollten ausschließlich der extensiven Grün-
landnutzung dienen. Die bislang noch als Nadelforste genutzten Flächen sollten, abgesehen von Flä-
chen besonderer Ausprägung, nach Schlagreife der Gehölze in standortheimische Laubwaldbestände 
umgewandelt werden.  
 
Auf eine weitergehende Versiegelung sollte bei Feldwegen sowie unversiegelten Wegen und anderen 
Flächen der Ortsteile nach Möglichkeit verzichtet werden, um eine Versickerung des Oberflächenwas-
sers zu gewährleisten. Wenn nötig sollte auf Spurbahnwege, wassergebundene Wegedecken, Schotter-
rasen oder Wuchsfugenpflaster mit geringer Isolationswirkung auf das Arteninventar zurückgegriffen 
werden. 
 
Folgende, im Kapitel 6 in Form von Projektsteckbriefen dargestellte Projekte dienen der Verbesserung 
der landschaftlichen Einbindung und der Aufwertung der überörtlichen Grünstrukturen: 
 
• Dedelsdorf: Sanierung der Obstgehölzbestände im Bereich vom Mahrenholzer Weg 

(Kategorie I, Vorhaben 5) 
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• Langwedel: Aufwertung des alten kulturhistorisch bedeutsamen Verbindungsweges nach Ling-

wedel inkl. ggf. Entnahme der Pappeln am Schulsteig 
(Kategorie I, Vorhaben 9) 

• Weddersehl: Bepflanzung (Baumreihen) im Bereich vom Wirtschaftsweg im Süden 
(Kategorie I, Vorhaben 21) 

• Steimke: Sanierung der Obstgehölzbestände im Straßenseitenraum in Richtung Wettendorf und 
im Bereich vom Feldweg in Verlängerung der Bergstraße in Richtung Westen  
(Kategorie I, Vorhaben 45) 

• Hankensbüttel: Bepflanzung entlang vom Straßenseitenraum Richtung Wentorf 
(Kategorie II, Vorhaben 116) 

• Wierstorf: Bepflanzung vom Straßenseitenraum Richtung Wentorf 
(Kategorie III, Vorhaben 190) 
 
 

4.3.2  Erhalt und Ergänzung der bestehenden innerörtlichen Großgrünstrukturen 
 

Die orts- und landschaftstypischen Grünelemente in den Orten der Dorfregion sind ein wichtiger Bestand-
teil dörflicher Eigenart. Die durchgeführte Analyse und Bewertung der Dorfökologie zeigt, dass für den in-
nerörtlichen Bereich ein zumeist ausgesprochen großer Bestand ökologisch wertvoller Lebensräume wie 
Gehölze, Grünländer, Gärten, Ruderalflächen und Teiche charakteristisch ist. Die Ortskerne werden in al-
len Dörfern der Region traditionell durch alte Gehölzbestände, insbesondere alte Eichengruppen, geprägt. 
Auf der anderen Seite finden sich auch Bereiche mit einem nur unzureichend ausgebildeten Grünbestand, 
wie beispielsweise im Bereich vom Ehrenmal oder vom Rundlingskern in Wentorf.  
 
Zur nachhaltigen Sicherung kommt bei Altbäumen der Erhaltung, der Pflege und dem Schutz vor Be-
einträchtigungen im Stamm- und Wurzelbereich sowie im Kronenbereich höchste Priorität zu. So ist 
darauf zu achten, dass zur Erhaltung der Vitalität der Bäume Schäden durch eine neue Versiegelung, 
Bodenverdichtung oder Bodenauftrag im Wurzelbereich vermieden werden, um den Wasser- und 
Lufthaushalt der Bäume zu gewährleisten. Bei der Baumpflege im Kronenbereich muss entsprechen-
des Fachwissen über die jeweilige Baumart und die Ausführung vorhanden sein, um baumschädigende 
Maßnahmen zu vermeiden. Eine Kappung der Krone bzw. von Astteilen stellt keine Baumpflege dar, 
sondern führt letztlich zur Zerstörung des Baumes. Abgängige Bäume sollten aufgrund ihres hohen 
Wertes für den Naturhaushalt, soweit es die Verkehrssicherheit zulässt, als Totholz im Bestand belas-
sen werden. Die Bruchgefahr kann dabei zur Reduzierung des Hebelarmes durch Kronenrückschnitt 
gemindert werden. Auf der anderen Seite sollte rechtzeitig ein Nachpflanzen von Jungbäumen erfol-
gen, bei größeren Beständen an lichten Stellen (Anteil 10 %). Grundsätzlich sollten dabei heimische 
oder dorftypische Gehölze gewählt und bestehende Gehölze wie Pappeln oder Koniferen langfristig 
ersetzt werden. Ebenso sind die noch erhaltenen Streuobstwiesenrelikte durch Nachpflanzungen mit 
hochstämmigen Obstgehölzen alter, regionaler Sorten zu sichern.  
 
Bei Pflanzungen im Straßenraum ist auf die Wahl an den Standort angepasster Arten zu achten, die 
mit den dort herrschenden Bedingungen, d.h. begrenztem Wurzelraum, Versiegelung, Bodenverdich-
tung und Streusalz, zurechtkommen. Des Weiteren sind ein regelmäßiger fachgerechter Erhaltungs-
schnitt sowie eine ausreichende Größe der Baumscheiben von mindestens 5-6 qm bei kleinen Bäumen 
und 6-9 qm bei großen Bäumen sicherzustellen. In diesem Bereich sollte sich ein natürlicher Baumun-
terwuchs aus Gräsern und Wildkräutern entwickeln können. Gegebenenfalls sollte der Stamm- und 
Wurzelbereich durch einen Überfahrschutz gesichert werden. Bei allen Pflanzmaßnahmen sind vor-
handene Ver- und Entsorgungsleitungen zu berücksichtigen und entsprechende Abstände einzuhalten. 
 
Dem entsprechend sollten auch andere innerörtliche für das Ortsbild, die Naherholung und den Natur-
haushalt wertvolle Freiflächen wie Grünländer, öffentliche oder halböffentliche Grünflächen (z. B. 
Friedhöfe, Spielplätze) erhalten und ggf. aufwertet werden. Eine Ausweisung von Baugrundstücken 
innerhalb der bebauten Ortslagen bzw. am Ortsrand sollte sich auf Flächen geringerer ökologischer 
Wertigkeit wie Äcker konzentrieren.  
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Im Einzelfall können auch Wiesen in Betracht kommen, z.B. wenn dadurch bauliche Ergänzungen am 
Ortsrand vermieden werden können. Von Gehölzbeständen wie den Eichenhainen und den Grünland-
flächen in den Niederungsbereichen ist hingegen ein angemessener Schutzabstand einzuhalten. 
 
Neben den in Kapitel 4.4 Straßenraum und Mobilität genannten Projekten zur Straßensanierung, in de-
ren Rahmen soweit möglich auch Bepflanzungen vorgesehen werden, fördern folgende, in Kapitel 6 
Projektsteckbriefe dargestellte Vorhaben den Erhalt und die Verbesserung der innerörtlichen Grün-
strukturen: 

• Weddersehl: Bepflanzung im Straßenseitenraum vom Wiesenweg 
(Kategorie I, Vorhaben 20) 

• Steimke: Bepflanzung im Straßenseitenraum vom Kampweg 
(Kategorie I, Vorhaben 47) 

• Wentorf: Bepflanzung am Ehrenmal und im Rundlingskern mit Platzgestaltung 
(Kategorie I, Vorhaben 48) 

• Wentorf: Bepflanzung im Straßenseitenraum südlich der Ortsdurchfahrt 
(Kategorie I, Vorhaben 49) 

• Wettendorf: Bepflanzung im Straßenseitenraum der Hauptstraße (K 13) 
(Kategorie I, Vorhaben 51) 

• Oerrel: Anlage eines Schulwaldes am Heuberg 
(Kategorie III, Vorhaben 153) 

• Gemeinde Hankensbüttel: Entwicklung der Laub- und Obstgehölze an Straßen, Wegen und 
Plätzen 
(Kategorie III, Vorhaben 179) 

• Bokel: Erhalt der Gehölzbestände im Bereich vom Kapellenberg 
(Kategorie III, Vorhaben 192) 

• Hagen: Ersatzbepflanzung im Bereich der Koniferen am Sportplatz 
(Kategorie III, Vorhaben 195) 

• Sprakensehl: Ersatzbepflanzung im Bereich der Fichten am Kindergarten 
(Kategorie III, Vorhaben 212) 
 

 
4.3.3  Ökologische Verbesserung der Strukturen der Dorfteiche und der Bachläufe / 

 Hochwasserschutz 
 

Die zahlreichen Dorfteiche und an die Siedlungen anschließenden Bachniederungen prägen die Dorf-
region maßgeblich. Dabei finden sich naturnähere Strukturen wie bei dem Dorfteich in Repke mit 
Schilfzone und gewässertypischem Gehölzbestand oder der Lutter/Lachte mit für den Naturschutz sehr 
wertvollen und entsprechend geschützten Bereichen. Bei anderen Dorfteichen und insbesondere den 
Bachläufe im Norden der Dorfregion sind neben vereinzelten naturnahen Abschnitten die gewässerty-
pischen Strukturen jedoch zumeist gering ausgeprägt. Eine Umgestaltung naturferner Teiche mit Ufer-
verbauung und untypischer Vegetation, Maßnahmen zur Verringerung des Nährstoffgehaltes der Tei-
che oder eine ökologische Verbesserung der Fließgewässer mit naturnahen Strukturen wie unregelmä-
ßigem Profil und vegetationsreichen Ufern mit begleitendem Gehölzbestand sind daher zur Verbesse-
rung für Flora und Fauna sinnvoll. Gleichzeitig dienen derartige Projekte der Identifikation der Be-
wohner mit dem Naturraum und können sinnvoll in Verbindung mit Maßnahmen zur Umweltbildung 
stehen. Auf die Interessen der landwirtschaftlichen Nutzungen ist dabei Rücksicht zu nehmen.  
 
Davon abgesehen bestehen insbesondere im Bereich der nördlichen Gemarkung von Hankensbüttel Probleme 
durch Hochwasser, das teilweise die anliegenden bebauten Grundstücke und Straßenzüge beeinträchtigt. Auf-
grund der natürlichen Gefällesituation und des teils durch die Bodenart bedingten bzw. bei gefrorenem Boden 
temperaturbedingtem Abflusses von Niederschlägen auf den angrenzenden Ackerflächen ergeben sich insbe-
sondere bei starken Niederschlagsereignissen nach der Ernte und bei Schneeschmelze entsprechende Abflüs-
se. Durch das bestehende Kanalnetz können diese Abflüsse nicht aufgenommen werden, was demzufolge zu 
Überschwemmungen mit entsprechenden Schmutzfrachteinträgen führt.   
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Folgende, im Kapitel 6 in Form von Projektsteckbriefen dargestellte Projekte dienen entweder der 
Aufwertung und Verbesserung der ökologischen Situation der Dorfteiche und der Bachläufe oder 
mindern die Beeinträchtigungen durch in die Ortslagen abfließendes Oberflächenwasser:  
 
• Langwedel: Gestaltung des Dorfteiches 

(Kategorie I, Vorhaben 7) 
• Weddersehl: Gestaltung des Dorfteiches 

(Kategorie I, Vorhaben 19) 
• Hankensbüttel. Oberflächenwasserrückhalt in der nördlichen Gemarkung  
• (Kategorie I, Vorhaben 34)  
• Hagen: Aufwertung und Umgestaltung des Bereiches am Teich 

(Kategorie I, Vorhaben 62) 
• Sprakensehl: Aufwertung um den Dorfteich  
 (Kategorie I, Vorhaben 71) 
• Bottendorf: Bepflanzung entlang des Bottendorfer Baches 

(Kategorie II, Vorhaben 123) 
• Schweimke: Bepflanzung entlang des Schweimker Baches 

(Kategorie II, Vorhaben 125) 
• Alt Isenhagen: Gestaltung des Dorfteiches 

(Kategorie III, Vorhaben 163) 
• Räderloh: Gestaltung des Dorfteiches und Erhalt des prägenden Eichenhaines 

(Kategorie III, Vorhaben 205) 
• Steinhorst: Rückbau des Wehres, Erneuerung der Fußgängerbrücke, Vermeidung vom Anstieg 

der Lachtesohle 
(Kategorie III, Vorhaben 208) 

 
 
4.3.4 Grünplanerische Empfehlungen 
 
Lebensraum Haus und Garten 
 
Das Dorf bildet wie jede räumliche Struktur einen Lebensraum, der durch einheitliche Lebensbedin-
gungen charakterisiert werden kann. Neben der gebauten Umwelt und den Freiflächen sind Pflanze, 
Tier und Mensch Bestandteile dieser Lebensgemeinschaft, deren Ausgewogenheit allerdings durch das 
unangemessen materialistische Verhalten des Menschen gestört ist: Der Mensch ist sich vielfach nicht 
seiner Rolle als verantwortlicher Bestandteil dieses Lebensraumes bewusst! In diesem Sinne ist die 
ländliche Siedlung als weitgehend intakter Lebensraum zu begreifen, der in seiner Qualität zu erhalten 
und weiter zu entwickeln ist.  
 
Gärten und Begrünung 

Gärten sind die prägenden Elemente des dörflichen 
Freiraums, durch die Art ihrer Gestaltung kann ein 
Beitrag für das Dorfbild, für die Natur und damit 
auch für das Erleben von Natur geleistet werden. 
Ein Garten kann ohne Natur nicht funktionieren. 
Durch eine naturfremde, übertriebene Gartenpflege 
und den Einsatz giftiger Spritzmittel und Kunstdün-
ger kann das ökologische Gleichgewicht jedoch 
empfindlich gestört werden.  
 
Gartenanlagen sollten grundsätzlich den Typus des 
Gebäudes aufnehmen. Nach Anlage und Nutzung 
war in den Gemeinden der Dorfregion Hankensbüt-
tel der verzierte Nutzgarten als Selbstversorgergar-
ten typisch, der sich an die traditionellen Kloster- 
und Bauerngärten anlehnte und landschaftsgebun-
dene Stilelemente, eine Einzäunung und ein Wege 

Abb. 12: Typische Grundrisslösung alter Bauerngärte n 
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system aufwies. Entsprechende Stilelemente wie Natursteinmauern, Latten, Flechtwerk oder Stangen 
sollten bei Erhaltungsarbeiten und Neuanlagen aufgegriffen werden. 
 
Die nachfolgenden Anregungen für die Gestaltung eines naturnahen oder ökologischen, dorftypischen 
Gartens haben das Ziel, die gärtnerischen Maßnahmen mit den Naturgesetzen in Einklang zu bringen. 
So kann ein stabiles ökologisches Gleichgewicht entstehen, in dem „Schädlinge“ wie Blattläuse durch 
natürliche Fressfeinde, z.B. Marienkäfer, Schlupfwespen oder Ohrwürmer, auf ein tolerierbares Maß 
begrenzt werden können. Durch Kompost- und Holzhaufen, Hecken, Mauern oder Aufstellen von 
Nisthilfen können Vögeln, Igeln, Insekten und anderen Tieren mit einfachen Mitteln Lebensräume ge-
schaffen werden.  
 
Ebenso kann durch eine Verminderung der Pflege viel erreicht werden, z.B. durch das Liegenlassen 
von Laub und Ästen unter Gehölzen oder das Zulassen von Wildkräutern an einzelnen Stellen als Ver-
steck- und Nahrungsmöglichkeit für Tiere. Die Verwendung von Torf im Garten sollte aus Sicht des 
Naturschutzes unterbleiben, da durch den Torfabbau in den Mooren Lebensräume für seltene Tiere 
und Pflanzen zerstört werden und die Ressourcen der Torflagerstätten zur Neige gehen. Eine gute Al-
ternative hierfür bietet die Kompostwirtschaft. 

 
Kompost - Rohstoffverwertung 
Für einen naturnahen Garten ist die Komposterde unersetzlich. Sie versorgt den Boden mit Humus und 
Nährstoffen, verbessert die Bodenstruktur und aktiviert das Bodenleben, so dass auf mineralische 
Kunstdünger verzichtet werden kann. Zudem ist durch Kompostierung das Abfallaufkommen um ca. 
40% zu verringern. Die Verrottung zur Komposterde ist nach etwa 6 – 12 Monaten abgeschlossen.  
 
Bei der Anlage eines Kompostes sind folgende Punkte zu beachten: 
 
• Wahl eines windgeschützten, halbschattigen Standortes, z.B. unter Bäumen. 
• Keine Abdeckung des Untergrundes mit Beton oder Folie, da sonst Staunässe entsteht und Boden-

lebewesen nicht zuwandern können. 
• Zur Verrottung ist Wasser, Luft und Wärme notwendig. Daher wird auf dem Boden zunächst eine 

ca. 20 cm starke Belüftungsschicht aus grobem holzigem Material aufgebracht. Beim Kompostma-
terial sollte darauf geachtet werden, dass es gleichmäßig feucht ist. Sehr trockenes Material sollte 
gewässert und nasses Material mit trockenem, z.B. Holz durchmischt werden. Abschließend wird 
der Kompost zur Wärmedämmung mit Erde, Laub oder Stroh abgedeckt. 

• Zur „Impfung“ des Kompostes mit Bodenlebewesen ist nach jeder Schicht die Zugabe von bereits 
verrottetem Kompost oder Gartenerde sinnvoll. 

 
Mulchen – Düngung und Bodenschutz 
Für viele Gärten in der Dorfregion Hankensbüttel sind Flächen mit unbedecktem, „nackten“ Boden ty-
pisch. In der Natur ist dies kaum anzutreffen; hier ist der Boden durch Laub, Moos oder Gräser ge-
schützt. Diese Streuschicht stellt einen wichtigen Lebensraum für Bodenlebewesen dar, hat aber auch 
aus gärtnerischer Sicht Vorteile: Der Boden unter der Mulchschicht wird vor Austrocknung geschützt, 
das Aufkommen unerwünschter Kräuter wird reduziert, Nährstoffe für die Pflanzen werden durch die 
Bodenlebewesen freigesetzt. Zudem wird die Bodenbearbeitung erleichtert, da zur Bodenlockerung 
anstelle des Spatens meist bodenschonende Geräte wie eine Grabegabel ausreichend sind. Daher ist es 
sinnvoll, nach dem Vorbild der Natur auch im Garten den Boden an vielen Stellen mit einer Mulch-
schicht zu bedecken. Geeignete Mulchmaterialien sind z.B. Rasenschnitt oder Gemüseabfälle wie 
Kohlblätter (antrocknen lassen, dann nur dünn auftragen und öfter ergänzen), Gründüngungspflanzen 
(Lupine), zerkleinerter Heckenschnitt.  
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Lebendige Mauern - Steine im Garten 
Mit Steinen, z.B. Lesesteinen, Kalk- oder 
Sandsteinen sind viele Möglichkeiten zur 
Gestaltung des Gartens gegeben: Trocken-
mauern, z.B. als Stützmauern an Böschun-
gen, Kräuterspiralen, Steingärten oder 
Steinhaufen können errichtet werden. Sie 
stellen einen bevorzugten Lebensraum für 
wärmeliebende Tiere wie Eidechsen und 
Solitärwespen dar, welche in den Spalten 
und Hohlräumen Unterschlupf finden. In 
die Spalten können Pflanzen wie der Schar-
fe Mauerpfeffer oder das Zimbelkraut ge-
setzt werden. 

 
Rasen und Blumenwiese 
Mehr als ein Drittel der heimischen 
Farn- und Blütenpflanzen hat seinen 
Verbreitungsschwerpunkt im Grünland. 
In vielen Gärten dominieren artenarme, 
einheitlich grüne Rasenflächen. Oftmals 
können wenig genutzte Teilbereiche des 
Rasens zu bunten Blumenwiesen um-
gewandelt werden. Ausschlaggebend 
für die Umgestaltung ist der Nährstoff-
gehalt des Bodens, weil die meisten 
Wildblumen sich nur auf nährstoffar-
men Böden ausbreiten können. Bei älte-
ren, nicht zu stark gedüngten Rasenflä-
chen genügt bereits der Verzicht auf 
Düngemittel und die Reduzierung der 
Schnitthäufigkeit auf zwei Schnitte im 
Jahr.  

 
 
Abb. 14:Vergleich des Aufbaus zwischen Wiese (o.) u nd Scherrasen 

(u.) 

Abb. 13: Aufbau einer Trockensteinmauer 
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So können bereits im Rasen vorhandene Wiesenkräuter wie Gänseblümchen, Löwenzahn, Hah-
nenfuß oder Wiesenflockenblume zur Blüte kommen.  
 
Möglich ist aber auch die Aussaat von Wiesenblumen. Die Grasnarbe sollte hier jedoch nicht zu 
dicht sein und durch Vertikutieren zusätzlich beschädigt werden, um die Wiesenblumen zu be-
günstigen. Anschließend wird eine 1 cm starke Schicht Magerboden aufgebracht, eingeharkt und 
eine Wildblumenmischung ausgesät. 
 
Auf durch jahrelange Düngung nährstoffreichen Gartenböden braucht man für die Umstellung ei-
nige Jahre Geduld. Hier muss zuerst eine Ausmagerung durch regelmäßige Mahd mit Abräumen 
des Schnittgutes und Verzicht auf Düngung ein Nährstoffentzug stattfinden. Zusätzlich wird im 
Herbst der Rasen vertikutiert und die entstandenen Hohlräume mit grobem Sand aufgefüllt.  
 
Zur Pflege der Wiese sind je nach Stärke des Aufwuchses 1 bis 3 Schnitte pro Jahr notwendig, 
wobei der Schnitt generell nach der Blüte und dem Fruchten der krautigen Pflanzen (Ende Juni) 
und möglichst nicht nach Mitte Oktober vorgenommen werden sollte, weil sich zum Winter Tiere 
in die Stengel zurückziehen und sonst mit dem Mahdgut entfernt werden. Die Schnitthöhe sollte 
zur Schonung der Kräuter bei 8 bis 15 cm liegen.  
 
Das Mähgut sollte bei starkem Aufwuchs entfernt werden, bei geringem Aufwuchs kann es auf der 
Fläche liegen bleiben. Unerwünschte Arten können zusätzlich selektiv ausgemäht werden. Eine 
Düngung der Wiese sollte unterbleiben. 
 
Hecken 
Hecken stellen eine ideale Möglichkeit zur Abgrenzung von Grundstücken oder unterschiedlichen 
Nutzungsräumen dar. Ist ausreichend Platz, d.h. sind min. 3 m in der Breite verfügbar, so sind frei-
wachsende Hecken vorteilhaft, da sie ein abwechslungsreiches Bild bieten und einen hohen ökologi-
schen Wert haben. Die Pflege beschränkt sich hier auf ein gelegentliches Auslichten. Geringeren 
Platzbedarf haben Schnitthecken. Zum Schutz brütender Vögel dürfen sie grundsätzlich erst ab Mit-
te Juni geschnitten werden. Weiter ist zu beachten, dass Laubgehölze im Jahresverlauf durch Blüte, 
Frucht und Laubfärbung wesentlich vielfältigere Aspekte zeigen als immergrüne, meist aus Nadel-
gehölzen bestehende Hecken. Zudem bieten Laubgehölze auch für die heimische Tierwelt Nah-
rungs- und Lebensraum. Soll dennoch eine immergrüne Hecke gepflanzt werden, sind Buchsbaum 
und Eibe als dorftypische Gehölze zu empfehlen. 

 

Abb. 15: Ungeeignete Lösung:  
Der totale Schnitt. Ganze Heckenzei-
len in einem Zuge „auf den Stock zu 
setzen“, ist ökologisch falsch. Infol-
ge des „Totalverlusts“ dauert es vie-
le Jahre, bis die Hecke wieder ihre 
vielfältigen Funktionen zurückge-
winnt. 

Abb. 16: Gute Lösung:  
Die „Umtriebspflege“. Beim ab-
schnittsweisen „Auf den Stock Set-
zen“ bleibt ein ausreichender He-
ckenanteil funktionsfähig. Die Tiere 
finden genügend Rückzugsmöglich-
keiten, und die Sträucher können neu 
austreiben.  
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Bäume und Sträucher 
Grundstücke, Landschaft, Straßen und Plätze werden städtebaulich maßgeblich durch den umgeben-
den Baumbestand geprägt, der außerdem besondere Bereiche wie Eingänge oder Wegzeichen mar-
kiert. Nur Laubbäume bieten ein mit den Jahreszeiten wechselndes Bild und keine unnötige Verschat-
tung im Winter. Ökologische Aspekte können mit der Sauerstoffproduktion, der Luftfilterung, dem 
Temperaturschutz, dem Windschutz, der Regulierung des Wasserhaushaltes, der Nahrungsproduktion 
und dem Lebensraumangebot für eine vielfältige Tierwelt genannt werden.  
 
Bei Neupflanzungen sollten heimische, typische Gehölze entsprechend der örtlichen Gegebenheiten 
aus der nachfolgenden Artenliste verwendet werden, da nur diese die volle ökologische Funktion er-
füllen können. Auf exotische Ziergehölze sollte dagegen verzichtet werden. Sie sind in der Regel emp-
findlicher, für die Tierwelt weniger wertvoll und führen letztlich zu einem monotonen, städtischen 
Bild. Bei Hausbäumen ist möglichst ein Pflanzabstand von 3-5 m vom Gebäude zu beachten.  
 
Abgängige Bäume sollten aufgrund ihres hohen Wertes für den Naturhaushalt als Totholz stehen ge-
lassen und in die Planung integriert werden. Um ein Umstürzen des Baumes oder Astbruch zu vermei-
den, kann die Krone soweit notwendig zurück geschnitten werden.  
 
Wichtig für ein gutes Wachstum und die Gesundheit der Bäume im Straßenraum ist ein regelmäßiger 
Erhaltungsschnitt. Beim Schnitt von Gehölzen sollten Wunden von über 10 cm Durchmesser nach 
Möglichkeit vermieden werden. Generell ist beim Entfernen von Ästen zu beachten, dass keine 
Stümpfe stehen bleiben, jedoch auch nicht der Astring entfernt wird.  
 

Bei Kopfweiden ist zur Pflege im zeitlichen 
Turnus von 10 bis 15 Jahren ein Schnitt 
notwendig. Dabei sollte abschnittsweise ge-
arbeitet werden, d.h. von Jahr zu Jahr ein 
anderer Abschnitt behandelt werden, damit 
für die Tiere Rückzugsmöglichkeiten erhal-
ten bleiben. Entsprechend ist bei Strauchhe-
cken ein abschnittsweises „auf den Stock 
setzen“ zu empfehlen. Zum Schutz des vor-
handenen Baumbestandes sind Beschädi-
gungen und Verdichtungen im Wurzelbe-
reich sowie Bodenauffüllungen zu vermei-
den. Baumchirurgische Maßnahmen sollten 
nur in Ausnahmefällen durch Fachpersonal 
zum Einsatz kommen.  
 
 

Kräuter, Sommerblumen, Gartenstauden 
Alte Bauerngärten mit ihren bunt gemischten Pflanzengemeinschaften zeigen, dass auch schon auf 
kleinster Fläche sehr lebendige, optisch reizvolle Gärten angelegt werden können, in denen praktisch 
das ganze Jahr über immer etwas blüht. Bei der Pflanzenauswahl sollten insbesondere Arten mit unge-
füllten Blüten ausgewählt werden, da nur diese Nektar besitzen und blütenbesuchenden Insekten als 
Nahrungsquelle dienen können. Bevorzugt sollten früh- und spätblühende Arten verwendet werden. 
 
Kräuter  
Einjährig: 
Basilikum, Bohnenkraut, Borretsch, Dill, Kamille, Kapuzinerkresse, Kerbel, Majoran, Ringelblume. 
Zweijährig: 
Barbarakraut, Kümmel, Petersilie. 
Mehrjährig: 
Beifuß, Beinwell, Eberraute, Estragon, Fenchel, Lavendel, Liebstöckel, Meerrettich, Minze, Oregano, 
Pimpinelle, Rosmarin, Salbei, Sauerampfer, Schnittlauch, Thymian, Ysop.  
 

Abb. 19: Richtiger und falscher Astschnitt  
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Sommerblumen 
Einjährig (überwiegend sonnige Beete): 
Bechermalve, Fuchsschwanz, Jungfer im Grünen, Kornblume, Kornrade, Levkoje, Löwenmaul, Rin-
gelblume, Sommeraster, Sonnenblume, Studentenblume, Zinnie.  
 
Zweijährig (überwiegend sonnige Beete): 
Bartnelke, Fingerhut, Goldlack, Königskerze, Mariendistel, Maßliebchen, Marienglockenblume, Mus-
katellersalbei, Nachtkerze, Stockrose.  
 
Beetstauden 
(überwiegend sonnige Beete): 
 
Alant, Brennende Liebe, Eibisch, Federnelke, Fetthenne, Feuerlilie, Flockenblume*, Gartensalbei, 
Gilbweiderich*, Goldrute, Habichtskraut, Herbstaster, Indianernessel, Johanniskraut*, Kaiserkrone, 
Karthäusernelke, Katzenminze, Knäulglockenblume, Küchenschelle*, Kugeldistel, Lupine, Madon-
nenlilie, Margerite, Moschusmalve*, Orientalischer Mohn, Pfingstrose, Phlox, Primel*, Rainfarn*, 
Rittersporn, Schafgarbe*, Schleierkraut, Schwertlilie, Sonnenauge, Sonnenbraut, Sonnenhut, Sporn-
blume, Staudensonnenblume, Storchschnabel*, Taglilie, Wegwarte*, Wilder Dost*. 
 
(halbschattige bis schattige Beete): 
Akelei*, Aurikel, Blaustern, Buschwindröschen*, Christrose*, Duftveilchen*, Eisenhut*, Frauenman-
tel*, Geißbart*, Gemswurz, Glockenblume*, Großes Windröschen*, Himmelsleiter, Immergrün*, Le-
berblümchen*, Lungenkraut*, Märzenbecher*, Maiglöckchen*, Salomonsiegel*, Schlüsselblume*, 
Schneeglöckchen*, Tränendes Herz, Türkenbundlilie, Wald-Goldstern*, Winterling*. 
* heimische Wildstauden 
 
Anmerkung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen: 
 
Hecken und Feldgehölze, die aus landwirtschaftlicher/phytosanitärer Sicht nicht ausgewählt werden 
sollten: 
 
Mispelarten (Cotoneaster Salicifolius/laevigata/eratereri), Weißdorn (Crataegus monogyna/carriovei), 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Wildapfel/Holzapfel (Malus sylvestris), Traubenkirsche (Prunus 
serotina), Kreuzdorn (Rhamnus cartharticus), Lorbeermispel (Stranvaesia davidiana), Gemeiner 
Schneeball (Vibumum opulus).  
 
Verschiedene bedeutende Krankheitserreger, wie virusübertragende Blattläuse, die Bakteriose Erwinia 
amylovora (Feuerbrand) und auch Rostkrankheiten, können auf den Pflanzen überdauern (Winterwirt) 
und somit die Befallswahrscheinlichkeit merklich erhöhen. Deswegen werden die vorgenannten Pflanzen 
aus phytosanitärer Sicht zur Begrünung abgelehnt und sollten in der Nähe von landwirtschaftlich ge-
nutzten Regionen nicht angepflanzt werden.  
 
Tab.14: Gehölzarten zur Fassadenbegrünung 

Pflanze  Lichtansprüche  Kletterhilfe  

Akebie (Akebia quinata) Sonne Lattenspalier, Spanndraht 

Baumwürger (Celastrus orbiculatus) Sonne-Halbschatten Lattenspalier, Spanndraht 

Blauregen (Wisteria sinensis) Sonne Lattenspalier, anbinden 

Clematis-Arten (Clematis Hybriden) Sonne-Halbschatten Lattenspalier, Spanndraht 

Efeu (Hedera helix) Sonne-Schatten keine 

Wald-Geißblatt (Lonicera periclymenum) Sonne-Halbschatten Lattenspalier, Spanndraht 

Hopfen (Humulus lupulus) Sonne-Halbschatten Lattenspalier, Spanndraht 

Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris) Halbschatten-Schatten keine 

Kletterrosen (Rosa spec.) Sonne-Halbschatten Lattenspalier, anbinden 

Knöterich (Polygonum aubertii) Sonne-Schatten Lattenspalier, Spanndraht 

Pfeifenwinde (Aristolochia macrophylla) Halbschatten Lattenspalier, Spanndraht, anbinden 

Trompetenblume (Campsis radicans) Sonne-Halbschatten keine 
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Gemeine Waldrebe (Clematis vitalba) Sonne-Schatten Lattenspalier, Spanndraht 

Winterjasmin (Jasminum nudiflorum) Sonne Lattenspalier, anbinden 

Wilder Wein (Parthenocissus) Sonne keine 

Brombeere (Rubus spec.) Sonne-Halbschatten Lattenspalier, anbinden 
 
Speziell zum Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) ist zu sagen, dass die Pflanze ein Zwischenwirt 
der Schwarzen Bohnenlaus und der grünen Pfirsichblattlaus darstellt. Diese Blattläuse sind Virus-
überträger.  
 
Ackerbohnenbestände schädigt die schwarze Bohnenlaus hauptsächlich durch Saugschäden. In Zu-
ckerrüben ist neben den Saugschäden überwiegend die Virusübertragung durch die Läuse ein Prob-
lem, die sich Schadbild der Rübenvergilbung äußern.  
 
Ein Verzicht auf die Anpflanzung der angesprochenen Pflanzen ist vorbeugender Pflanzenschutz. Er 
kann dazu beitragen, den Pflanzenschutzmitteleinsatz zu reduzieren." 
 
Einjährige Kletterpflanzen: 
Duftwicke, Feuerbohne, Glockenrebe, Kapuzinerkresse, Prunkwinde, Schwarzäugige Susanne, Trich-
terwinde, Zierkürbis. 
 
Streuobstwiesen 
Streuobstwiesen stellen typische Elemente der dörflichen Landschaft dar. Durch ihren Strukturreich-
tum und die extensive Nutzung sind sie von großem Wert für das Landschaftsbild und die Tier- und 
Pflanzenwelt. In der heutigen Zeit sind sie jedoch durch bauliche Maßnahmen und die Veränderung 
der landwirtschaftlichen Nutzung selten geworden, so dass der noch vorhandene Bestand nach Mög-
lichkeit zu erhalten und durch Neuanlagen wieder zu erweitern ist.  
 
Zur Pflege der Obstwiesen sind für abgängige Bäume Ersatzpflanzungen notwendig, wobei ein Anteil 
von 10 % an Jungbäumen (1. bis 5. Standjahr) anzustreben ist. Dabei sollten regionaltypische, robuste, 
hochstämmige und wenig pflegebedürftige Arten unterschiedlicher Obstsorten verwendet werden, er-
gänzt durch Arten aus den Nussbaumgruppen. Die Pflanzabstände sollten mindestens 8 bis 12 m be-
tragen. Zur Sicherung gegen Verbiss durch Wühlmäuse empfiehlt es sich, den Wurzelballen in einen 
Kaninchendrahtkorb zu setzen; der Stamm ist durch Kaninchendraht Wild- oder Weidetieren zu schüt-
zen. Die Standsicherheit der Bäume sollte durch Pfahlsetzungen gewährleistet werden. Da der Wert 
für die Tierwelt, z.B. für gefährdete Brutvögel wie Steinkauz, Gartenrotschwanz, Grün- und Grau-
specht vor allem vom Anteil alter Gehölze abhängt, sollte grundsätzlich zumindest ein Teil der überal-
terten Bäume im Bestand belassen bleiben. 
 
Zur Pflege sind zu Beginn Erziehungs-, später sporadisch Auslichtungsschnitte durchzuführen. Für das 
Schnittholz empfiehlt sich die Lagerung auf der Fläche, z.B. aufgeschichtet zu einem Holzstapel.  
 
Auf Düngung und den Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln ist grundsätzlich zu verzichten. Die 
Wiesen sollten extensiv gepflegt, d.h. zwei- bis maximal dreimal im Jahr gemäht (Frühsommer und 
Herbst) oder extensiv beweidet werden. 
 
Für Nach- und Neupflanzen geeignete alte Obstsorten für den Landkreis Gifhorn: 
Apfelsorten: 
Aderslebener Kalvill, Altländer Pfannkuchen, Baumanns Renette, Biesterfelder Renette, Bittenfelder 
Sämling, Bohnapfel, Boikenapfel, Boskopp, Braddicks Sondergleichen, Champagner-Renette, Cou-
lons Renette, Danziger Kantapfel, Deutscher Goldpeppig, Dülmener Rosenapfel, Enkhuiser Agatapfel, 
Gays Renette, Gelber Edelapfel, Goldapfel von Kew, Goldgülderling, Goldparmäne, Goldrenette v. 
Blenheim, Goldrenette v. Hildesheim, Grahams Jubiläumsapfel, Graue Französische Renette, Graue 
Herbstrenette, Gravensteiner, Harberts Renette, Jakob Lebel, Kaiser Wilhelm, Karmeliter Renette, 
Kasseler Renette, Klarapfel, Königlicher Kurzstiel, Krügers (Celler Dickstiel), Landsberger Renette, 
Nienburger süße Herbstrenette, Ontario, Orleans Renette, Osnabrücker Renette, Parkers grauer Pep-
ping, Prinz Albrecht von Preußen, Prinzenapfel, Purpurroter Cousinot, Riesenboiken, Roter Bellefleur, 
Roter Eiserapfel, Rote Sternrenette, Roter Trierer Weinapfel, Schieblers Taubenapfel, Schöner v. 
Nordhausen, Uelzener Kalvill, Uelzener Rambur, Weißer Wintertaffetapfel, Wilkenburger Währapfel, 
Winterglockenapfel, Winterrambur, Zwiebel Borsdorfer. 
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Birnensorten: 
Baronsbirne, Berckmanns Butterbirne, Citronenbirne, Colmans-Herbstbutterbirne, Doppelte Philippsbirne, 
Esperens Herrenbirne, Forellenbirne, Gellerts Butterbirne, Gute Graue, Gute Luise, Hannoversche Jakobs-
birne, Herrenhäuser Christbirne, Hofratsbirne, Köstliche v. Charneux, Kuhfuß (Speckbirne), Leipziger Ret-
tichbirne, Neue Poiteau, Nordhäuser Winterforelle, Pastorenbirne (Frauenschenkel), Petersbirne, Prinzessin 
Marianne, Rote Bergamotte, Rote Dechantsbirne, Volkmarser, Woltmanns Eierbirne 
 
Steinobstsorten: 
Bernhard Nette, Bütters Rote Knorpelkirsche, Dönissens Gelbe Knorpelkirsche, Große Doppelte 
Glaskirsche, Große Prinzessin, Große Schwarze Knorpelkirsche, Heldelfinger Riesenkirsche, Kassins 
Frühe, Kronprinz von Hannover, Regina, Schneiders Späte Knorpelkirsche, Borsumer, Graf Altmanns 
Reneklode, Große Grüne Reneklode, Hauszwetschge, Nancymirabelle, Italienische Zwetschge, Onta-
rio-Pflaume, Oullins Reneklode, Königin Viktoria, Wangenheims Frühzwetschge 
 
Fassadenbegrünung 
Fassadenbegrünung hat gestalterischen Wert und dient architektonisch zur Betonung oder Abschwä-
chung baulicher Details. Gleichzeitig schützt sie die Hauswand vor Witterungseinflüssen wie Sonne, 
Wind und Niederschlag, hat schall- und wärmeisolierende Wirkung und stellt eine Bereicherung für 
die Tierwelt dar. So ergeben sich Brutmöglichkeiten für Vögel und Nahrungsquellen für Insekten.  
 
Entsprechend der Fassadenorientierung sollten unterschiedliche Arten bzw. Rankträger zum Einsatz 
kommen. So sind auf der Südfassade blätterwerfende Arten auf einer Kletterhilfe und auf der West- 
und Nordseite ein eher immergüner Bewuchs zu empfehlen. Die Befürchtung, dass das Mauerwerk 
durch die Haftwurzeln der Selbstklimmer wie Efeu beschädigt werden kann, ist bei intaktem Wand-
aufbau unberechtigt. Lediglich bei rissigem Mauerwerk können die Triebe zum Abplatzen von Teilen 
des Mauerwerks führen. An solchen Wänden sind auf Kletterhilfen angewiesene Pflanzen zu empfeh-
len. Dabei sollte die Kletterhilfe etwas von der Wand entfernt aufgebracht werden, damit die Luft zir-
kulieren kann und sich die Feuchtigkeit nicht staut. Weiterhin können Berankungen von Gebäudemau-
ern und von Holzzäunen (z.B. Hinterpflanzungen von untypischen Jägerzäunen) mit Rank- und Klet-
terpflanzen empfohlen werden.  
 
Wege, Plätze und Einfriedungen 
Grundsätzlich sollten für die Gartengestaltung natürliche Materialien 
verwendet werden. Geeignet zur Weg- und Platzbefestigung sind z.B. 
Sand, Kies, Rindenmulch, Klinker, Rundhölzer, Natursteinpflaster oder 
-platten. Eine Wegeinfassung ist durch Holzpalisaden, lose Natursteine 
oder niedrigwachsende Pflanzen wie Buchs oder Stiefmütterchen mög-
lich. Zur Einfriedung sind Hecken, Weidenflechtzäune, Staketzäune, 
waagerechte Lattenzäune (möglichst nur heißluft-imprägniert, nicht ge-
strichen, da sie Lebensraum für Bienen und Käfer darstellen), schmie-
deeiserne Zäune oder Natursteinmauern, vor allem als Trockenmauern, 
empfehlenswert. Auch durch Pflanzungen von Obstspalieren oder Bee-
rensträuchern wird eine angemessene Abgrenzung erkennbar.  
 
Regenwassernutzung/Regenwasserversickerung 
Durch Vermeidung unnötiger versiegelter Flächen bzw. die Verwen-
dung wasserdurchlässiger Beläge (Schotterrasen, Schotter, Kies, Ra-
sengittersteine, Pflaster mit breiten Fugen) ist eine Verringerung des 
Oberflächenabflusses von Regenwasser möglich. Eine Erhöhung des 
Grünflächenanteils und Anpflanzungen im Dorf fördern die Speiche-
rung und Verdunstung von Regenwasser, gleichzeitig ergibt sich eine 
dorfökologische und gestalterische Bereicherung.  

Abb. 20: So einfach kann Rege n-
wasser an Ort und Stelle versickern 
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Die Anlage von Versickerungsmulden oder von temporären Kleingewässern sind weitere Maßnahmen, 
um die Abflussmenge durch dezentrale Versickerung oder Versickerung vor Ort zu reduzieren. Rück-
haltebecken dienen zur Zurückhaltung großer, plötzlich anfallender Wassermengen: Sie können ent-
weder als Nassbecken angelegt werden, wobei die Gestaltungsvorschläge für den Gartenteich aufge-
griffen werden können. Oder bei Retention kleinerer Abflussmengen sind sie als Trocken-
Feuchtbecken ausgebildet, die - ähnlich den Feuchtwiesen - durch eine extensive Pflege (weniger häu-
fige Mahd, teilweise Verbuschung) und den Verzicht auf wasserstandsregulierende Maßnahmen ge-
kennzeichnet sind.  

Für den Garten kann eine Regenwassernutzung bzw. –speicherung in Bottichen empfohlen werden, das 
für Bewässerungszwecke aufgrund des oft zu harten (mineralienreichen) Leitungswassers besser geeig-
net erscheint. Ebenso bietet sich eine Nutzung im Haushalt an, die durch ein getrenntes Wassersystem 

gewährleistet werden 
kann. Für die Gartenbe-
wässerung, zum Waschen  
oder für die Toilettenspü-
lung kann aufgefangenes 
Regenwasser problemlos 
eingesetzt werden. Da-
durch könnte der durch-
schnittliche Wasser-
verbrauch in Deutschland 
von 150 l pro Person am 
Tag um bis zu 50 % ver-
ringert werden, wodurch 
ein schonender Umgang 
mit der stetig in geringe-
rem Umfang bzw. auf-
wendiger bereitzustellen-
den Ressource Grundwas-
ser gewährleistet würde. 

 
Teiche 
Gartenteiche können wertvolle Lebensräume für viele an Wasser gebundene, selten gewordene Tiere 
und Pflanzen darstellen. Auch kleinste Wasserflächen sind eine Bereicherung im Garten. Für eine viel-
fältige Teichlebensgemeinschaft sollten jedoch eine Wasserfläche von mindestens 8-10 m² und eine 
Wassertiefe von 80 cm an der tiefsten Stelle vorhanden sein. Da Wassertiere und –Pflanzen zur Ent-
wicklung Sonne benötigen, sollte zudem auf die Wahl eines sonnigen Standortes geachtet werden. Auf 
einen Fischbesatz sollte in kleinen Gartenteichen verzichtet werden, weil Fische die Eier von Amphi-
bien fressen und so das biologische Gleichgewicht stören. 
 
Teichpflanzen 

Uferpflanzen im Wechselwasserbereich: 
Schmalblättriges Weidenröschen, Wasserdost, Kuckuckslichtnelke, Pfennigkraut, Schlangen-
Knöterich, Braunelle, Knotige Braunwurz. 
 
Sumpfpflanzen: 
Blaugrüne Binse, Flatterbinse, Teichsimse, Sumpfsegge, Gilbweiderich, Sumpfvergißmeinicht, Mäde-
süß, Wasserdost, Zungenhahnenfuß, Blutweiderich, Bachbunge, Fieberklee, Froschlöffel, Pfeilkraut, 
Sumpfdotterblume, Sumpfschwertlilie, Schwanenblume.  

Abb. 21: Zisterne zur 
Regenwassernutzung 

in Haus und Garten  
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Schwimmblattpflanzen: 
Seerose, Seekanne, Schwimmendes Laichkraut, Wasserknöterich. 
Schwimmpflanzen: 
Krebsschere, Froschbiss. 

Unterwasserpflanzen: 
Wasserstern, Hornkraut, Tausendblatt, Krauses Laichkraut. 

Lebensbereiche in Haus und Garten 
 
Seit Beginn der Kultivierung war die Umgebung von Häusern als Wohnraum oder Nistplatzangebot 
und Nahrungsquelle für zahlreiche Tierarten (Vögel, Insekten, Kleinsäuger, Amphibien) interessant. 
Dabei handelt es sich um anpassungsfähige, kulturspezialisierte Arten oder Felsbiotopbewohner. Ihre 
Lebensräume sind infolge der veränderten wirtschaftlichen Nutzung eingeschränkt oder gefährdet: 
Verluste, die durch unvermeidliche bauliche Maßnahmen entstehen, sollten gezielt ausgeglichen wer-
den. Zu beachten ist dabei, dass zur Ansiedlung der verschiedenen Tierarten der Gesamtlebensraum 
stimmen muss. Neben Nistplätzen muss z.B. ein entsprechendes Nahrungsangebot in den Gärten durch 
ausreichende fruchttragende Pflanzenarten gesichert sein.  
 
Bei der Sanierung von Gebäudeteilen sind grundsätzlich typische oder umweltfreundliche Baustoffe 
und Mittel wie Lehmverputz, Ziegel oder Holz zu bevorzugen. Ritzen und Spalten an Häusern oder 
Mauern sollten nicht verfugt oder abdichtet werden, so dass Nischen als Nistmöglichkeiten erhalten 
bleiben.  
 
Gebäude sind jedoch für viele Tierarten nicht nur Lebensräume, sondern können oft auch zu Todesfal-
len werden. Um für die Tiere gefährdende Detailbereiche auszuschließen, sollte das Hineinkriechen in 
Regenfall- und Lüftungsrohre sowie Gullys mit Drahteinsätzen verhindert werden. Aus gleichem 
Grund sollten offene Zwischenräume zwischen Hauswand und Erdreich mit Sand oder Kies aufgefüllt 
werden.  
 
Laub-, Reisig- und Holzhaufen als Lebensräume 
Ein Reisig- oder Holzhaufen stellt einen optimalen Überwinterungsplatz und eine Unterschlupfmög-
lichkeit für viele Tierarten wie Singvögel, Igel, Zauneidechsen, Solitärbienen dar, welche im Garten 
als Schädlingsvertilger aktiv sind. Der Holzhaufen kann mit Rank- oder Kletterpflanzen bepflanzt 
werden und damit sehr schön aussehen. Auch die heckenartige Anlage und Einfassung mit eingeschla-
genen Pfählen und Flechtwerk aus Zweigen wirkt ästhetisch ansprechend. 
 

Abb. 22: Aufbau eines ökologisch wertvollen Teiches  mit verschiedenen Wasserzonen 

Tiefwasserzone Sumpfzone 

Steine,  
Kies 

Teichfolie 

Feinsandschicht 

Laichkraut - und  
Schwimmblattzone 

Sandig -lehmige  
nährstoffarme  
Pflanzenerde 

Amphibienversteck  
(Steinhaufen) 
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Nisthilfen für Insekten 
Die Ansiedlung von Wildbienen und Wespen, 
Ohrwürmern und Hummeln, den kleinen Helfern 
beim Pflanzenschutz im Garten, lässt sich durch 
spezielle Nisthilfen fördern. Als Nisthilfe für Bie-
nen und Wespen können hohle Zweige von Ho-
lunder oder Schilf gebündelt an einem sonnigen 
und windgeschützten Platz aufgehängt werden. 
Ebenso können angebohrte Holzstücke eingesetzt 
werden. Die Bohrungen sollten dabei unterschied-
liche Durchmesser von 1 – 10 mm und eine Tiefe 
von 5 – 10 cm haben.  
 
Ohrwürmern kann durch „Ohrwurmtöpfe“, mit 
Holzwolle gefüllten Blumentöpfen, ein Unter-
schlupf geboten werden. Einige Hummelarten 
nutzen z.T. Vogelkästen als Nisthilfe, für boden-
bewohnende Arten können in die Erde eingegra-
bene Holzkisten angeboten werden. 
 
Entgegen ihres Rufes sind Hornissen keinesfalls 
gefährlicher als andere Wespen oder Bienen. Be-
siedelt werden beispielsweise Streuobstwiesen o-
der Gärten.  
 
Wichtig ist das Vorhandensein von Bäumen mit hohlen Stämmen als Höhlen; das Siedeln in und an 
Gebäuden stellt somit nur eine „Notlösung“ dar. In solchen Fällen ist alles daranzusetzen, das Volk bis 
zu seinem natürlichen Ende im Herbst desselben Jahres zu erhalten. Ist dies nicht möglich, so ist eine 
Umsiedlung durch Fachleute möglich. In den für Hornissen typischen Lebensräumen, nicht an be-
wohnten Gebäuden, stellt das Aufstellen von Nistkästen eine geeignete Schutzmaßnahme dar.  
 
Nistmöglichkeiten und Quartierangebote für Vögel und Fledermäuse 

Grundsätzlich ist der Erhalt der traditionellen 
Quartiere für Fledermäuse und Vögel die beste 
Schutzmöglichkeit; künstliche Nistmöglichkeiten 
oder Quartiere stellen nur Ersatzlösungen dar. 
Insbesondere durch den zusätzlichen Dachausbau 
sind jedoch viele Einflugöffnungen wie Eulenlö-
cher und damit Quartiere von Vögeln wie Eulen 
und Käuze oder Fledermäusen verloren gegangen, 
die bis zur Sanierung der alten Gebäude im Gie-
bel vielfach vorhanden waren. Maßnahmen wie 
das Öffnen ehemaliger Einflugmöglichkeiten, den 
Einbau von Tonrohren oder spezieller Fleder-
mausziegel (alternativ Lüftungsziegel ohne Git-
tereinsatz) können den Dachboden wieder zu-
gänglich machen. Ebenso sollten Öffnungen zu 
Kellerräumen erhalten werden.  Abb. 24: Nisthilfe für Halbhöhlenbrüter 

Abb. 23: Um bedrohten Insekten eine neues „Zuha use“ 
zu geben, bieten sich die verschiedensten Nisthilfe n an 
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Als Ersatz für natürliche Nistplätze stellen selbst gebaute oder im Handel erhältliche Nistkästen für Käu-
ze, Eulen und andere Vögel, die am Haus oder im Garten untergebracht werden können, die einfachste 
Möglichkeit dar. So ist für Halbhöhlenbrüter wie Hausrotschwanz, Bachstelze und Grauschnäpper das 
Anbringen der abgebildete Nistkasten empfehlenswert. Grundsätzlich gelten für die Anbringung von 
Nistkästen folgende Aspekte: Sie sollten nicht an stark besonnten Stellen sowie möglichst geschützt und 
versteckt an einem ruhigen Ort angebracht werden, z.B. unter dem Dachüberstand. Das Einflugloch soll-
te dabei nach Südosten ausgerichtet sein. Eine jährliche Reinigung durch Herauskratzen des Nistmateri-
als ist nur bei kleineren Kästen notwendig. Die Verwendung von Desinfektionsmitteln ist dabei nicht 
sinnvoll. 
 
Fledermäuse wechseln im Jahresverlauf ihre Quartiere. Im Sommer 
beziehen sie in Kolonien warme, zugluftfreie Sommerquartiere wie 
Dachböden oder Baumhöhlen. Als Winterquartier benötigen sie frost-
freie Räume: Geeignet hierfür sind Höhlen oder Kellerräume.  
 
Unter Berücksichtigung ihrer Lebensgewohnheiten sollte z.B. eine 
Dachstuhlsanierung/Neudeckung des Daches von September bis März 
erfolgen, wenn der Dachstuhl bekanntermaßen als Sommerquartier 
genutzt wird. 
 
Viele Holzschutzmittel sind für Fledermäuse giftig: Zu empfehlen 
sind für Imprägnierung Salzlösungen auf Borax-Basis. Ein bekannter 
Hangplatz kann mit altem, unbehandeltem Holz ausgekleidet werden, 
weil Fledermäuse frisches Holz zumeist meiden. Zusätzlich ist die 
Anbringung von Fledermausbrettern auf dem Dachboden oder an der 
Gebäudefassade im Giebel- oder Traufenbereich als Verschalung 
möglich. Der Abstand von der Wand muss hier zwischen 2 und 3,5 
cm liegen. 
 
 
4.4 Mobilität und Straßenraum 
 
Die Verkehrswege in den beplanten Ortslagen der Dorfregion Hankensbüttel sind durch Umgestal-
tung, Vergrößerung und Versiegelung - entsprechend dorfuntypischer Gestaltungsvorbilder, dem er-
höhten Aufkommen im Individualverkehr und der Technisierung in der Landwirtschaft - größtenteils 
zu verkehrsgerechten Verkehrsflächen geworden. 
 
Die im Rahmen des Dorfentwicklungsplans ausgearbeiteten Projektebereiche von Verkehrs- und Frei-
flächen haben zum Ziel, den Dorfcharakter wieder herauszustellen und zur besseren Identifikation der 
Einwohner mit ihrem Dorf beizutragen. In diesem Zusammenhang sind u.a. auch die Projekte zur Sa-
nierung und dorftypischen Gestaltung der Informations- und Aufenthaltsbereiche zu stellen. Außer-
dem sollen die erneuerten Straßenräume den Ansprüchen an Sicherheit und Barrierefreiheit genügen.  
 
 
4.4.1 Aufwertung von übergeordneten Straßenräumen 
 
Die überörtliche Verkehrsanbindung der Dorfregion wird über die Bundesstraßen B 4, B 244, die Landesstra-
ßen L 280, L 265, L 282 und die Kreisstraßen K 1, K 7, K 8, K 9, K 10, K 11, K 12, K 13, K 87, K 97, K 122 
und die K 123 gewährleistet.  
 
Ortseingänge sollen auf die Ortsdurchfahrt und ein diesbezüglich zu veränderndes Fahrverhalten vor-
bereiten. Ihrer Ausprägung kommt daher nicht nur hinsichtlich des Ortsbildes, sondern auch bezüglich  
des Fahrverhaltens eine besondere Bedeutung zu. Sind die Ortseingangsbereiche nicht deutlich ausge-
bildet, werden vom Verkehrsteilnehmer oft auch unbewusst überhöhte Geschwindigkeiten gefahren.  
 

Abb. 25:  
Einflugöffnungen 
für Fledermäuse 
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Hinsichtlich der gefahrenen Geschwindigkeit lassen sich zwei wesentliche Faktoren unterscheiden. 
Zum einen bestimmt die eigene zeitliche Situation maßgeblich die Fahrgeschwindigkeit. Folglich ent-
scheidet die persönliche Einschätzung über die Notwendigkeit einer Geschwindigkeitsveränderung. 
Damit verbindet sich auch die Frage nach der Überprüfbarkeit der möglichen Geschwindigkeitsüber-
tretung. Zum anderen ist die gestalterische bzw. bauliche Situation des Straßenraumes geschwindig-
keitsbestimmend. Übermäßiger Ausbaugrad, monotone Gestaltung und weitreichende Übersichtlich-
keit ziehen Geschwindigkeitsübertretungen nach sich.  
 
Die Vorgaben für den Entwurf und die Gestaltung der übergeordneten Straßen waren in der Vergangen-
heit durch die zunehmende Mobilität und Geschwindigkeit geprägt, wobei der Sicherheit und der Leich-
tigkeit des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen ein besonderer Stellenwert beigemessen wurde. Neben der 
Verkehrsfunktion besitzen die stark frequentierten Durchgangsstraßen jedoch als Siedlungsleitlinien 
gleichzeitig Erschließungs- und Aufenthaltsfunktionen, so dass sich neben der Belästigung der Anwoh-
ner durch Lärm oftmals Gefährdungssituationen für die schwächeren Verkehrsteilnehmer ergeben.  
 
Bei Maßnahmen, die Bereiche der Landesstraßen oder deren Verkehrsräume betreffen, bittet die zu-
ständige Straßenbaubehörde um eine frühzeitige Beteiligung und Abstimmung, da gegebenenfalls vor 
Baubeginn der Abschluss einer Vereinbarung erforderlich wird. Dies ist z.B. immer der Fall, wenn 
durch die barrierefreie Umgestaltung von z. B. Bushaltestellen/Wartebereichen, die Bord-/ Gossenan-
lage betroffen ist oder eine Einmündungen in eine übergeordnete Straße verändert werden soll (z.B. 
Pflasterung). 
 
Bei der Planung sind die Entwurfsrichtlinien der Straßenbauverwaltung zu beachten und die Landes-
straßengrundsätze einzuhalten. Weiterhin darf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht be-
einträchtigt werden. Sofern die geplanten Baumaßnahmen genehmigungsfähig sind, ist - rechtzeitig 
vor Bauausführung - eine Vereinbarung zwischen dem Land oder dem Landkreis und der Gemeinde 
abzuschließen. Kosten können vom Land nicht übernommen werden und sind daher von der Gemein-
de zu tragen. Hinzuweisen bleibt an den erheblichen Erneuerungsbedarf im Zuge der Straßenzüge L 
265 (Behren), K 1 (OD Steinhorst), K 8 (OD Repke), K 9 (Lingwedel .Dedelstorf), K 13 (OD Botten-
dorf und Wettendorf). 
 
Die folgenden Projekte zielen auf die Gestaltung der Ortsdurchgangsstraßen ab:  
 
• Allersehl: Verkehrsberuhigung im Straßenraum Langer Hagen (K 10) 
  (Kategorie I, Vorhaben 2) 
• Dedelstorf: Betonung der südlichen Ortseinfahrt im Zuge der K 9   
 (Kategorie I, Vorhaben 4) 
• Langwedel: Erneuerung der Nebenanlagen an der K 8 
 (Kategorie I, Vorhaben 10) 
• Lingwedel: Betonung der Seitenbereiche im Zuge der Ortsdurchfahrt der K 87 
 (Kategorie I, Vorhaben 11) 
• Oerrel: Verkehrsberuhigung im Zuge der Oerreler Dorfstraße (K 7) 
 (Katgeorie I, Vorhaben 13) 
• Repke: Anlage einer Überquerungshilfe an der B 244 
 (Kategorie I, Vorhaben 18) 
 Hankensbüttel: Betonung/Neuordnung vom östlichen Ortseingang im Zuge der B 244 
 (Kategorie I, Vorhaben 33) 
• Bottendorf: Erneuerung der Nebenanlagen im Zuge der Ortsdurchfahrt der K 13 
 (Kategorie I, Vorhaben 39) 
• Wentorf: Erneuerung der Nebenanlagen im Zuge der Ortsdurchfahrt (K 14) und am Weg nach 

Hankensbüttel 
 (Kategorie I, Vorhaben 49) 
• Wettendorf: Erneuerung der Nebenanlagen im Zuge der Ortsdurchfahrt der K 13 und Gestaltung 

der Einmündung vom Haidberg am Löschteich 
 (Kategorie I, Vorhaben 50) 
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• Behren: Anlage eines Fuß- und Radweges an der Behrener Dorfstraße (L 265) einschl. Be-

pflanzung und Gestaltung vom Potsdamer Platz  
• Lingwedel: Erneuerung der Nebenanlagen an der Dedelstorfer Straße (K 9) 
 (Kategorie II, Vorhaben 101) 
• Oerrel: Betonung der Ortseinfahrt der Langwedeler Straße (K 87) 
 (Kategorie II, Vorhaben 104) 
• Wentorf: Betonung der Ortseinfahrt aus Richtung Lüder 
 (Kategorie II, Vorhaben 130) 
• Wierstorf: Betonung der Ortseinfahrt im Zuge der K 11 
 (Kategorie II, Vorhaben 134) 
• Räderloh: Erneuerung der Nebenanlagen der Lindenstraße im Zuge der OD der K 1 
 (Kategorie II, Vorhaben 142)  
• Alt Isenhagen: Betonung der östlichen Ortseinfahrt im Zuge der B 244 
 (Kategorie III, Vorhaben 159) 
• Alt Isenhagen: Betonung der westlichen Ortseinfahrt im Zuge der B 244 
 (Kategorie III, Vorhaben 160) 
• Emmen: Betonung der Ortseinfahrten im Zuge der K 123 
 (Kategorie III, Vorhaben 165)  
• Blickwedel: Erneuerung der Randbereiche im Zuge der Ortsdurchfahrt der K 96 
 (Kategorie III, Vorhaben 191) 
• Bokel: Gestaltung der Randbereiche der Bokeler Dorfstraße (L 265) 
 (Kategorie III, Vorhaben 194) 
• Hagen: Betonung der Ortseinfahrten im Zuge der L 280 
 (Kategorie III, Vorhaben 196) 
• Masel: Betonung der Ortseinfahrten im Zuge der L 280 
 (Kategorie III, Vorhaben 199) 
• Sprakensehl: Betonung der westlichen Ortseinfahrt im Zuge der L 280 
 (Kategorie III, Vorhaben 200) 
• Lüsche: Betonung der Ortseinfahrt im Zuge der K 1 aus Richtung Räderloh 
 (Kategorie III, Vorhaben 204) 
 
 
4.4.2 Aufwertung von innerörtlichen Straßenräumen 
 
In den Ortsteilen der Gemeinden Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl und Steinhorst 
sind die charakteristischen, ortsbildgerechten Merkmale im kommunalen Straßenraum zum Teil noch 
ablesbar. Trotzdem weisen die Straßenräume entweder funktional oder aus gestalterischer Sicht (An-
ordnung, Versiegelung) Sanierungsbedarf auf, die eine Erneuerung erfordern.  
 
Übermäßige und gleichzeitig ortsbildstörende Versiegelungen (Asphaltflächen, Betonverbundstein-
pflaster, Hofflächen) sollten zurückgebaut, zumindest teilweise entsiegelt und stattdessen bepflanzt 
werden. In diesem Zusammenhang sei auf die unbedingt wünschenswerte Erhaltung privater Natur-
steinflächen und –wege oder aber unbefestigter Bereiche hingewiesen.  
 
Die Erlebbarkeit des innerörtlichen Straßenraumes ist in hohem Maß vom Vorhandensein straßenunabhän-
giger Wegeverbindungen abhängig. Die Erhaltung und Wiederherstellung der innerdörflichen Straßen-
raumqualitäten zielt daher auf die Errichtung bzw. die Sanierung vorhandener Wegeverbindungen ab.  
 
Der Straßenraum soll nicht nur den Verkehr gewährleisten, sondern insbesondere die Bezüge zwi-
schen den Grundstücken vermitteln. Fahrzeugverkehr, Fußgänger und Radfahrer sind gleichberechtigt 
zu berücksichtigen, was eine multifunktionale bzw. gemischte Nutzung mit sich bringt. Zudem ergibt 
sich dadurch eine verkehrsberuhigende Wirkung, weil eine größere Beachtung und eine stärkere 
Rücksichtnahme gegenüber den übrigen Verkehrsteilnehmern erfolgt. 
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Die Gestaltung des Straßenraumes sollte sich abwechslungsreich und unregelmäßig gliedern, was z.B. 
durch ein Aufgreifen des traditionellen Straßenbildes, durch die Verwendung von unterschiedlichen, 
aber für einzelne Elemente stetig wiederkehrenden Materialien und durch Möblierungselemente er-
reicht werden kann. Dieser Ansatz sollte nicht nur in Bezug auf die Projekte innerhalb eines Ortsteiles, 
sondern im Hinblick auf den ortsübergreifenden Ansatz auch in abgestimmter Weise für den gesamten 
Planungsraum aufgegriffen werden.  
 
Im Vergleich zum überörtlichen sollte der innerörtliche Straßenraum halböffentliche, unscharfe Über-
gänge zu den privaten Bereichen aufweisen. Das wird insbesondere durch den Verzicht auf Hochborde 
und einen weitgehend niveaugleichen Ausbau erreicht. Fahrbahn, Gehweg und Grundstück sollten 
möglichst durch Grünbereiche getrennt werden, was ebenso den Versiegelungsgrad vermindern hilft.  
 
Zur bewussten Gliederung sollten Seitenräume, Gehwege und Grundstückszufahrten vom Fahrbahnbe-
reich gestalterisch abgesetzt werden. Die neuen Materialien, insbesondere das Betonsteinpflaster, soll-
ten an den traditionell verwendeten Pflastersteinen orientiert sein und könnten z.B. in Format und Far-
be nuanciert werden. Auf jeden Fall ist aber eine laute und bunte Materialvielfalt zu vermeiden.  
 
Für die Fahrbahnsanierung sollte grundsätzlich ein Ausbau mit einem entsprechenden Betonstein-
pflaster vorgesehen werden. Mit Blick auf die zumeist vorhandenen Asphaltfahrbahnen und unter 
Beachtung einer allseits kostensparenden Verfahrensweise kann auch eine Erneuerung der Asphalt-
fahrbahn erwogen werden. Dieses Verfahren könnte insbesondere in den Straßenzügen erfolgen, die 
abseits der historischen Ortskerne zu keiner Zeit eine Natursteinbefestigung aufwiesen und deren 
Straßenraum durch die oft nur 3,0 bis 3,5 m schmale Asphaltfahrbahn mit beiderseits anschließen-
den breiten Grünstreifen seit langer Zeit als ortsüblich geprägt wird. Zweifellos sollte begleitend ei-
ne Aufwertung der Seitenbereiche (Grundstückszufahrten, Bepflanzung) sowie eine Betonung der 
Einmündungs- oder Kreuzungsbereiche erfolgen, die in Betonsteinpflasterbauweise ausgeführt nicht 
nur zu einer eindeutigen funktionalen Betonung, sondern in dieser Form auch zu der gewünschten 
Aufwertung des Ortsbildes beitragen würde. 
 
Weiterhin ist mit den Erneuerungen der kommunalen Straßenräume auch eine Aufwertung hinsichtlich 
der Aufenthaltsqualität beabsichtigt: An den markanten, ortsüblichen Treffpunkten sollte eine Ergän-
zung oder Erneuerung der Sitzgelegenheiten und Informationsbereiche, teils auch mit Tischen oder 
mit Fahrradanlehnern z.B. für Radwanderer, erfolgen.  
 
Mit Blick auf eine Entlastung der Umwelt und um insbesondere die Verschärfung von Hochwasserge-
fahren durch überlastete Vorfluter zu vermeiden, ist bei den Umgestaltungsprojekten der Straßen die 
Oberflächenentwässerung zu überprüfen und ggf. an den Stand der Technik anzupassen. Wenn durch 
die Ausbauprojekte eine Gewässerbenutzung entsteht, ist eine wasserbehördliche Erlaubnis bei der 
Abteilung Boden / Luft / Wasser zu beantragen. Das gilt z.B. bei einer Versickerung in Mulden und 
Sickerbecken, sowie bei der Einleitung in ein Fließgewässer. Direkteinleitungen in Fließgewässer oder 
unterirdische Versickerungseinrichtungen ohne Vorreinigung sind nicht mehr zulässig. 
 
Grundsätzlich kann eine Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung nur erfolgen, wenn die Belange 
der Oberflächenentwässerung geklärt sind. Sofern keine ausdrückliche Genehmigung der Gemeinde 
vorliegt, sollte der private Abfluss des Regenwassers nicht in den öffentlichen Straßenraum erfolgen. 
Dann ist die Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers auf dem jeweiligen Grundstück zu ge-
währleisten.  
 
Die folgenden Projekte dienen der Erhaltung und Wiederherstellung innerdörflicher Straßenraumqua-
litäten:  
 
• Weddersehl: Erneuerung des Straßenraumes Bauernende 
 (Kategorie I, Vorhaben 1) = Startprojekt Gemeinde Dedelstorf 
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• Langwedel: Erneuerung des Straßenraumes Am Buschfeld einschl. Bepflanzung 
 (Kategorie I, Vorhaben 6)  
• Emmen: Erneuerung vom Straßenraum Am Kluxfeld 
 (Kategorie I, Vorhaben 22) = Startprojekt Gemeinde Hankensbüttel 
• Emmen: Erneuerung vom Straßenraum Oerreler Weg 

 (Kategorie I, Vorhaben 25) 
• Hankensbüttel: Erneuerung der Straße Hohe Luft/Auestraße 
 (Kategorie I, Vorhaben 28) 
• Hankensbüttel: Erneuerung Hoher Weg/Ostpreußenstraße 
 (Kategorie I, Vorhaben 32) 
• Schweimke: Erneuerung Straßenraum Im Dorfe  
 (Kategorie I, Vorhaben 40) 
• Schweimke: Umbau der Kreuzung im Nordwesten  
 (Kategorie I, Vorhaben 41) 
• Steimke: Ausbau vom Kampweg 

 (Kategorie I, Vorhaben 43) 
• Steimke: Erneuerung der Schulstraße und Umgestaltung der Einmündung Kapellen-

weg/Schulstraße 
 (Kategorie I, Vorhaben 44) 
• Behren: Erneuerung Straßenraum Rotdornweg 
 (Kategorie I, Vorhaben 56) 
• Bokel: Erneuerung vom Straßenraum Zum Eichhof 
 (Kategorie I, Vorhaben 58) 
• Bokel: Erneuerung Straßenraum Zur Günne 
 (Kategorie I, Vorhaben 59) 
• Bokel: Erneuerung Straßenraum Am Walde 
 (Kategorie I, Vorhaben 60) 
• Hagen: Erneuerung Straßenraum Behrener Weg 
 (Kategorie I, Vorhaben 63) 
• Hagen: Erneuerung Straßenraum Stadtweg 
 (Kategorie I, Vorhaben 64) 
• Hagen: Erneuerung Straßenraum Ostersahlfeld 
 (Kategorie I, Vorhaben 65) 
• Masel: Erneuerung der Maseler Dorfstraße   
 (Kategorie I, Vorhaben 67) 
• Sprakensehl: Aufwertung der Einmündung Schulstraße/Auermühler Weg  
 (Kategorie I, Vorhaben 72) 
• Masel: Erneuerung Straßenraum Tweete 
 (Kategorie I, Vorhaben 74) 
• Sprakensehl: Erneuerung Straßenraum Blickwedeler Weg 
 (Kategorie I, Vorhaben 75) 
• Sprakensehl: Erneuerung Straßenraum Auermühler Weg 
 (Kategorie I, Vorhaben 76) 
• Steinhorst: Erneuerung des Straßenraumes Brauelweg 
 (Kategorie I, Vorhaben 79) 
• Dedelstorf: Teilerneuerung vom Mahrenholzer Weg  
 (Kategorie II, Vorhaben 99) 
• Langwedel: Erneuerung des Straßenraumes Eichenweg 
 (Kategorie II, Vorhaben 100) 
• Repke: Erneuerung vom Lingwedeler Weg/Eckernkamp 
 (Kategorie II, Vorhaben 107) 
• Emmen: Erneuerung vom Wiesengrund 
 (Kategorie II, Vorhaben 111) 
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• Hankensbüttel: Erneuerung vom Amtsweg 
 (Kategorie II, Vorhaben 112) 
• Hankensbüttel: Erneuerung der Straßenräume Bergstraße und Bauernende (nur Gehwege) 
 (Kategorie II, Vorhaben 113) 
• Hankensbüttel: Erneuerung der Mühlenstraße einschl. Fußweg 
 (Kategorie II, Vorhaben 114) 
• Hankensbüttel: Erneuerung vom Denkmalweg (einschl. Gestaltung am Ehrenmal) 
 (Kategorie II, Vorhaben 115) 
• Hankensbüttel: Erneuerung Goethestraße 
 (Kategorie II, Vorhaben 117) 
• Bottendorf: Befestigung vom Seitenraum Rietberg 
 (Kategorie II, Vorhaben 120) 
• Bottendorf: Erneuerung vom Mühlenweg 
 (Kategorie II, Vorhaben 121) 
• Steimke: Erneuerung vom Jungfernstieg 
 (Kategorie II, Vorhaben 128) 
• Wettendorf: Ableitung vom Oberflächenwasser im Straßenraum Haidberg 
 (Kategorie II, Vorhaben 132) 
• Behren: Erneuerung Straßenraum Eichenweg 
 (Kategorie II, Vorhaben 135)   
• Behren: Erneuerung Straßenraum Weyhäuser Weg 
 (Kategorie II, Vorhaben 136)   
• Bokel: Erneuerung Straßenraum Mühlenweg 
 (Kategorie II, Vorhaben 137) 
• Bokel: Erneuerung Straßenraum Dammweg 
 (Kategorie II, Vorhaben 138) 
• Räderloh: Erneuerung Albert-Lahmann-Weg 
 (Kategorie II, Vorhaben 143) 
• Steinhorst: Erneuerung des innerörtlichen Wege-/Straßennetzs 
 (u.a. Fahlenkamp, Sonnenweg, Bürgersteige) 
 (Kategorie II, Vorhaben 144) 
• Alt Isenhagen: Erneuerung der Dorfstraße 
 (Kategorie III, Vorhaben 162) 
• Hankensbüttel: Erneuerung Kleiner Steimker Weg 
 (Kategorie III, Vorhaben 170) 
• Hankensbüttel: Erneuerung Am Hagen 
 (Kategorie III, Vorhaben 173) 
• Isenhagen: Erneuerung Domänenstraße 
 (Kategorie III, Vorhaben 178) 
• Lüsche: Erneuerung der Steinhorster Straße 

 Kategorie III, Vorhaben 202) 
 

 
4.4.3 Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit  
 
Im Rahmen der Leitbilddiskussion zum Thema Straßenräume und Mobilität wurden von den Arbeitskreis-
teilnehmern als Ziele besonders die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit sowie 
die Berücksichtigung des landwirtschaftlichen Verkehrs herausgestellt. Der Straßenraum soll dabei nicht 
nur den sicheren Verkehrsablauf für alle Verkehrsteilnehmer gewährleisten, sondern insbesondere die 
Bezüge zwischen den Grundstücken vermitteln und somit über eine entsprechende Aufenthaltsqualität 
verfügen.  
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Neben der Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität ist besonders vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels die barrierefreie Gestaltung im Bereich von Straßen, 
Wegen, Plätzen und den Zuwegungen zu den Haltepunkten der Bahn und den Bushaltestellen zu be-
rücksichtigen.  
 
Wer einen Rollstuhl oder Rollator nutzt oder einen Kinderwagen schiebt, ist bezüglich der Mobilität 
nicht flexibel, da er mit seinem Hilfsmittel auch Engstellen bewältigen muss, so dass hier entspre-
chende Mindestbreiten eingehalten werden müssen:  
 
• Mindestbreite - Passierbarkeit von Engstellen = 90 cm 
• Nutzbare Gehwegbreite = 1,80 m 
• Zum Rangieren und Richtungswechsel = 1,50 m x 1,50 m   
  
Damit die Bewegungsflächen für alle nutzbar sind, muss der Bodenbelag eben und für Rollstuhl- und 
Rollatornutzer erschütterungsarm und gleichzeitig rutschfest sein. Dies ist bei Bitumen oder Beton-
platten gewährleistet. Bei Betonsteinpflaster sind die Fasen und Fugen möglichst gering zu halten. Bei 
Natursteinpflaster sollten geschnittene Steine beflammt (rutschfest) verwendet werden. Um eine bar-
rierefreie Begehbarkeit bzw. Befahrbarkeit bei Natursteinpflasterstraßen zu gewährleisten, könnte eine 
berollbare Fahrgasse zwischen den Natursteinen bzw. ein befahrbarer Steifen eingerichtet werden.  
 
Barrierefreie Bewegungsflächen dürfen keine Stufen oder Schwellen enthalten. Kanten bis zu 3 cm 
können auch von Rollstuhlfahrern noch bewältigt werden (Rollatoren eingeschränkt). Blinde und Seh-
behinderte können Kanten erst ab 3 cm mit dem Langstock sicher wahrnehmen. Bei höheren Stufen 
müssen Umgehungsmöglichkeiten angeboten werden.  
 
Gefällestrecken sind oftmals schwer zu bewältigen. Gehwege dürfen bis zu 3 % Gefälle haben, bis zu 
10 m Länge auch 6 % (vgl. DIN 18040-3). Über sehr kurze Strecken sind steilere Abschnitte möglich 
(bis zu 12 % auf höchstens 1 m Länge). Ansonsten sind Rampen oder Aufzüge anzuordnen, während 
Blinde und Sehbehinderte auch über Treppen geführt werden können. 
 
Der Charakter und die Erlebbarkeit der Orte werden in besonderem Maße vom Vorhandensein straße-
nunabhängiger Wege bestimmt. Dabei sind besonders die Fuß- und Radwegeverbindungen für die 
nicht mobile Bevölkerung von erheblicher Bedeutung. Diese Wegeverbindungen gewährleisten nicht 
nur die Erreichbarkeit der zentralen Infrastruktureinrichtungen, sondern tragen auch in erheblichem 
Maße zur Erlebbarkeit des Ortes bei.  
 
Zufußgehen ermöglicht zudem Gespräche und Kontakte mit anderen Leuten. Fußwege dienen also 
nicht nur der Fortbewegung. Sie sind Aufenthalts- und Kommunikationsraum. Fußwege tragen in dem 
Sinne auch zur Identifikation mit dem Dorf bei. Früher war das Zufußgehen noch wichtiger, war 
selbstverständlich und das Flanieren an Sonntagen ein Ereignis. Die Bedeutung des Gehens kam auch 
in der Gestaltung der Fußwege zum Ausdruck. Wege zu wichtigen Zielen wurden besonders gepflegt. 
Hinter solchen Wegen stand ein klarer Gestaltungswille. Die Fußwege waren die wichtigen Achsen, 
mit ihren Alleen strukturierten sie mitunter auch den Raum. Mit Verweis auf den Freizeitsektor und 
die Naherholung als wichtige zu gewährleistende Funktionen im Umfeld der Wohnsiedlungen ist da-
bei auch der Bedeutung der Straßen bzw. Wege zwischen den Orten Rechnung zu tragen, die gleich-
zeitig auch als Spazierwege und vom Radverkehr genutzt werden. 
 
Aufgrund der teilweise fehlenden Wegeverbindungen müssen Radfahrer bzw. Fußgänger oftmals zur 
Überwindung kurzer Distanzen relativ lange Wege zurücklegen. Das Schließen von fehlenden Radwe-
geverbindungen bzw. die gesonderte Ausweisung von Radfahrerstreifen und die Verbesserung der 
Fußwegebeziehungen ist daher ein weiteres Anliegen der Dorfentwicklung in der Dorfregion Han-
kensbüttel. 
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Folgende Maßnahmen dienen der Steigerung der Verkehrssicherheit und dienen der Gewährleistung 
der Barrierefreiheit:  
 
• Langwedel: Aufwertung des Verbindungsweges nach Lingwedel 
 (Kategorie I, Vorhaben 9) 
• Repke: Erneuerung des Fußweges an der Nebenanlagen an der Repker Dorfstraße 
 Kategorie I, Vorhaben 16) 
•  Emmen: Anlage von Radfahrerstreifen auf der Emmer Dorfstraße im Zuge der K 123 
 (Kategorie I, Vorhaben 26) 
• Hankensbüttel: Erhaltung und Erneuerung des Wanderwegenetzes im Bachtal und Erneuerung 

der Treppe vom Neuen Weg  
 (Kategorie I, Vorhaben 29) 
• Hankensbüttel: Erneuerung der Treppenanlage zum Brennerpass 
 (Kategorie I, Vorhaben 30) 
• Hankensbüttel: Kennzeichnung der Wegeführung vom Bachwanderweg und seine Ergänzung 
 (Kategorie I, Vorhaben 35)  
• Wierstorf: Erneuerung der alten Wegeverbindung von Wierstorf in Richtung Hankensbüttel 
 (Kategorie I, Vorhaben 53) 
• Behren: Anlage eines Fuß- und Radweges an der Behrener Dorfstraße (L 265) einschl. Bepflan-

zung und Gestaltung vom Potdamer Platz   
 (Kategorie I, Vorhaben 55) = Startprojekt 2017 Gemeinde Sprakensehl 
• Masel: Herstellung eines Verbindungsweges zum Friedhof 
 (Kategorie I, Vorhaben 66)  
• Sprakensehl: Anlage eines Fuß- und Radweges an der Hagener Straße (L 280) 
 (Kategorie I, Vorhaben 70)  
• Sprakensehl: Erneuerung Fußweg Ende der Schulstraße/Auermühler Weg 
 (Kategorie I, Vorhaben 73) 
•  Sprakensehl: Schaffung des Radweges zwischen Sprakensehl und Hagen im südlichen Seiten

 raum der L 280 
 (Kategorie I, Vorhaben 77) 
• Steinhorst: Neugestaltung des innerörtlichen Wegenetzes - Lachtepark - Zugang Apotheke 
 (Kategorie I, Vorhaben 78) = Startprojekt der Gemeinde Steinhorst 
• Steinhorst: Gestaltung Radfahrstreifen an der Ortsdurchfahrt (L 282) 
 (Kategorie I, Vorhaben 80) 
• Masel: Erneuerung des Wegesystems auf dem Friedhof 
 (Kategorie I, Vorhaben 89) 
• Oerrel: Anlage eines separaten Fußweges im Straßenraum Am Sportplatz 
 (Kategorie II, Vorhaben 105) 
• Alt Isenhagen: Bereitstellung einer Wegeverbindung im Süden des Dorfes 
 (Kategorie II, Vorhaben 110) 
• Steimke: Ausbau der innerörtlichen Wegeverbindungen zwischen jüngeren Baugebieten und 

 Altdorf 
 (Kategorie II, Vorhaben 129) 
• Steinhorst: Erneuerung des innerörtlichen Wege-/Straßennetzes 
 (Kategorie II, Vorhaben 144) 
• Steinhorst: Aufwertung des schulhistorischen Wanderweges und des Postmoorpfades 
 (Kategorie II, Vorhaben 146)  
• Repke: Radwegeverbindungen entlang der B 244 von Repke nach Hankensbüttel 
 (Kategorie III, 156) 
• Weddersehl: Anlage eines separaten Fußweges an der Weddersehler Dorfstraße (K 10) 
 (Kategorie III, Vorhaben 157)  
•  Emmen: Barrierefreie Erneuerung der Fußwege an der Ortsdurchfahrt  
 (Kategorie III, Vorhaben 168) 
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•  Bottendorf: Erneuerung vom (Kirch-) Weg nach Steimke 
 (Kategorie III, Vorhaben 180) 
•  Steimke: Barrierefreier Umbau vom Gehweg im Zuge der K 12 
 (Kategorie III, Vorhaben 184) 
•  Bokel: Anlage eines fußläufigen Pfades entlang der Ilmenau 
 (Kategorie III, Vorhaben 193) 
•  Hagen: Erneuerung vom Weg Richtung Sprakensehl 
 (Kategorie III, Vorhaben 197) 
•  Lüsche: Erneuerung der schadhaften Gehwege an der Ortsdurchfahrt 
 (Kategorie III, Vorhaben 201) 
•  Steinhorst: Erneuerung der Fußgängerbrücke 
 (Kategorie III, Vorhaben 208)   
  
 
4.4.4 Aufwertung des ÖPNV 
 
Mobilität ist ein Schlüsselthema für die Lebensqualität der Menschen im ländlichen Raum und die Zu-
kunftsfähigkeit der ländlichen Räume als Wirtschaftsstandort. 
 
Die Erschließung der Dorfregion Hankensbüttel wird von der Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn 
mbH (VLG) und der Bischof Brauner GbR gewährleistet. Die Haltestellen im Planungsgebiet werden 
von den Buslinien 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 135 und 136 in Richtung Hankensbüttel, 
Groß Oesingen, Wittingen, Knesebeck, Wesendorf und Wahrenholz angefahren. Handlungsbedarf er-
gibt sich vor allem durch das eingeschränkte Angebot (siehe Kapitel 3.6 Straßenraum und Mobilität) 
sowie besonders auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels in der barrierefreien Ges-
taltung der Haltestellenbereiche, die mit entsprechenden Einstiegshilfen sowie Warteunterständen um-
gerüstet werden sollen. Lediglich eine Haltestelle in Hankensbüttel ist derzeit barrierefrei ausgebaut, 
so dass sich hier ein entsprechender Handlungsbedarf ergibt.  
 
Bei der Grunderneuerung geht es um die Anpassung des Einstiegsniveaus von Haltestellen an Nieder-
flurfahrzeuge einschl. Kleinbusse, um einen barrierefreien Zugang zu erzielen. Die Anlaufhöhe des 
Busbordsteins muss dabei in Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsgesellschaft 16 cm bei einer 
Aufstellfläche von 18 m betragen. Die Möglichkeit zum extrem dichten Heranfahren zusammen mit 
der Höhe der Bordanlage gewährleistet einen barrierefreien Zugang zu den Verkehrsmitteln. Die 
weißen, rautenförmig genoppten Oberflächen garantieren einen sicheren Tritt am Buseinstieg. Die 
Kennzeichnung der Halteposition für blinde und sehbehinderte Personen erfolgt über Rippenplatten, 
die parallel zur Bordsteinkante eingesetzt werden. Die zweireihigen Rippenplatten übernehmen die 
Funktion des Auffindens der Haltestellenposition am Gehweg, die an der Busbordsteinkante verbrei-
terte Rippenfläche markiert als Einstiegsfeld den Ort des Buseinstiegs. Im Rahmen der barrierefrei-
en Umrüstung sollten in den Haltestellenbereichen darüber hinaus Fahrradabstellanlagen, Abfallbe-
hälter und Informationskästen vorgesehen werden. Die konkret zu berücksichtigenden Maßgaben 
sind dabei im Nahverkehrsplan (2016) des Zweckverbandes Großraum Braunschweig benannt.  
 
Folgende Projekte dienen der Verbesserung im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs: 
 
• Repke: Umgestaltung der Buswartebereiche am Teich einschl. Gestaltung eines Aufenthalts- 

und Informationsbereiches 
 (Kategorie I, Vorhaben 17)  
•  Alt Isenhagen: Umgestaltung bzw. Verlagerung der Bushaltestellen 
 (Kategorie I, Vorhaben 23) 
•  Isenhagen: Erneuerung der Bushaltestellen an der Ortsdurchfahrt der K 123 einschl. Gestaltung 

 eines Informationsbereiches  
 (Kategorie I, Vorhaben 37) 
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•  Blickwedel: Umgestaltung der Bushaltestellen an der Blickwedeler Dorfstraße einschl. Gestal-

 tung eines Aufenthalts- und Informationsbereiches 
 (Kategorie I, Vorhaben 57) 
•  Masel: Umgestaltung der Bushaltestelle einschl. Ausbildung eines zentralen Aufenthalts- und 

 Informationsbereiches am Eichenhain 
 (Kategorie I, Vorhaben 69)  
•  Steinhorst: Gestaltung Nebenanlagen/Bushaltestellen an der Ortsdurchfahrt (L 282) 
 (Kategorie I, Vorhaben 80) 
•  Sprakensehl: Umgestaltung der Bushaltestellen in der Schulstraße einschl. Gestaltung eines 

 Aufenthalts- und Informationsbereiches  
 (Kategorie II, Vorhaben 141) 
• Gemeinde Steinhorst: Erneuerung/Umgestaltung der Bushaltestellen (Auermühle, Lüsche, Rä-

derloh, Steinhorst) 
 (Kategorie II, Vorhaben 145)  
 
 
4.4.5  Verbesserung der Straßenbeleuchtung 
 
Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen sollte auch vor dem Hintergrund des Klimaschutzes die Verbesse-
rung der Beleuchtungssituation vorgenommen werden. Zur Verminderung von Gefahren und zur Er-
leichterung der Orientierung ist eine Straßenbeleuchtung insbesondere in den Wintermonaten wichtig. 
Der angemessenen Straßenraumbeleuchtung kommt wie der Auswahl eines dorfbildgerechten Pflas-
ters eine gestalterische Bedeutung zu.  
 
In Verbindung mit den Erneuerungen steht immer auch eine Verbesserung der Beleuchtungssituation, 
die für den Ort einheitlich in sämtlichen Straßenräumen vorgenommen werden sollte. Darüber hinaus 
bestehen jedoch auch Handlungsansätze zur Verbesserung der Beleuchtungssituation, die unabhängig 
von geplanten Straßensanierungen durchgeführt werden sollen wie z.B. in Wettendorf (Kategeorie II, 
Vorhaben 131), in Alt Isenhagen (Kategorie II, Vorhaben 161), in Hankensbüttel (Kategorie II, Vor-
haben 174) und in Isenhagen (Kategorie II, Vorhaben 175).     
 
Der angemessenen Straßenraumbeleuchtung kommt wie der Auswahl eines dorfbildgerechten Pflas-
ters eine große Bedeutung zu. Verschiedene funktionale Kriterien wie die Standortwahl, die Entfer-
nung, die Lichtpunkthöhe und die Leuchtmittelausstattung sind dabei mit gestalterischen Kriterien wie 
die Form, Farbe oder Lampengröße abzuwägen.  
 
Da die Entstehung von Hell- und Dunkelzonen zur Schaffung einer dörflichen Atmosphäre durchaus 
beiträgt, sollten die Beleuchtungskörper in ausreichendem Abstand zueinander installiert werden. 
Der Abstand zwischen den Straßenlampen ist vom jeweiligen Lampentyp bzw. dessen Lichtkegel 
abhängig. Grundsätzlich sollte die Höhe der Beleuchtungskörper in den kommunalen Straßenräu-
men 4,5 m nicht überschreiten. Im Zuge von den übergeordneten Straßenräumen sind aber Höhen 
von bis zu 6,0 m unumgänglich. 

 
Bei der Auswahl der Straßenbeleuchtung wurde in der Vergangenheit die Auswirkung auf nachtaktive 
Lebewesen bisher kaum berücksichtigt, deren Lebensweise empfindlich gestört werden kann. Glei-
chermaßen ist es lohnenswert, wirtschaftliche Argumente abzuwägen. Untersuchungen (z.B. BUND) 
belegen, dass dabei der Verwendung des Leuchtmittels entscheidende Bedeutung zukommt.  

Abb. 26: Dorftypische Beleuchtungskörper – mögliche Mastaufsatz- und Hängeleuchtenformen (Fa. we-ef) 
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So werden nachtaktive Insekten insbesondere durch das bekannt weiße Licht der Quecksilberdampf-
hochdrucklampe (HME-Lampe) erheblich irritiert. Sie geraten auf eine spiralförmige Flugbahn um die 
Straßenleuchte und verenden entweder vor Erschöpfung oder durch Verbrennen bei offenen Leuch-
tenkörpern. Neben den nachteiligen ökologischen Folgen sind hiermit aus wirtschaftlicher Sichtweise 
auch erhebliche Reinigungskosten verbunden. Ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei Verwendung von 
Natrium-Xenon-Hochdrucklampen (Na-Xe-Lampen).  
 
Weit umweltfreundlicher sind dagegen Natriumdampflampen mit dem gelben Licht anzusehen, weil 
das Spektrum für die meisten Insekten kaum sichtbar und damit wenig störend ist. Außerdem besitzen 
diese Lampen bei gleicher Wattleistung eine bessere Lichtausbeute, so dass hier geringere Wattleis-
tungen eingesetzt werden können, wodurch Energie eingespart wird. Gegenüber Natriumdampfnieder-
drucklampen, die aufgrund monochromatischem Licht kein Farbsehen ermöglichen, bietet dabei die 
Natriumdampfhochdrucklampe (HSE / T-Lampe) ein normales Helligkeits- und Farbempfinden; ledig-
lich die Farben erscheinen weniger leuchtend.  
 
Ein Leuchtmittel, dass in den letzten Jahren rasante Fortschritte verzeichnet, ist die LED (lichtemittie-
rende Diode). Die kleinen Leuchtdioden findet man inzwischen in privaten Haushalten und neuerdings 
auch bei der Straßenbeleuchtung. In einer LED wird das Licht durch einen Kristall erzeugt, der bei 
Stromdurchfluss Licht in unterschiedlicher Farbe abgibt. Hierbei wird, im Gegensatz zur Glühbirne, nur 
sehr wenig Wärme produziert. Dadurch wird eine sehr hohe Energieeffizienz erreicht; in der Praxis sind 
heute 140 Lumen/Watt realistisch. Neben der Energieeffizienz ist die extreme Lebensdauer ein weiterer 
großer Vorteil. Die material- und arbeitsintensive und dadurch teure Wartung der Straßenbeleuchtung 
entfällt nahezu vollständig.  
 
LED-Leuchten benötigen etwa 70 % weniger Strom als herkömmliche Leuchten und sind auch bei den 
Wartungskosten erheblich günstiger. Aufgrund dieser Vorteile konzentriert sich die Entwicklung der 
Straßenbeleuchtung zunehmend auf LED-Technik. 
 
Im März 2009 wurde auf EU-Ebene eine Verordnung mit Anforderungen an sog. Haushaltslam-
pen sowie in Bezug zur sog. Nichthaushaltsbeleuchtung aufgestellt. Zur Erläuterung hat das Um-
weltbundesamt die Information Beleuchtungstechnik mit geringerer Umweltbelastung herausge-
geben (www.uba.de/energie/licht), die auf den beiden derzeit geltenden EU-Verordnungen basiert. 
 
Die Verordnung verbietet keine bestimmten Lampentechniken, sondern setzt Anforderungen an Lam-
pen, die für einen Teil der Hochdruck-Quecksilberdampflampen dazu führen, dass diese vom Markt 
weichen müssen. Alle von der Verordnung betroffen Hochdruckentladungslampen müssen 6 Jahre 
nach Inkrafttreten der Verordnung - etwa April 2015 - Effizienzanforderungen erfüllten, die so streng 
sind, dass neue Hochdruck-Quecksilberdampflampen dann nicht mehr in Verkehr gebracht werden 
dürfen (keine CE-Zertifizierung mehr erhalten). Die Anforderungen der Verordnung betreffen Produk-
te, die in Verkehr gebracht werden, nicht solche, die beispielsweise derzeit in den Kommunen bereits 
eingesetzt werden bzw. über das Jahr 2015 noch eingesetzt werden können. Die bis dahin erworbenen 
oder noch im Lager befindlichen Lampen dürfen weiterhin eingesetzt werden.  
 
Weitere Anforderungen an eine effektive Straßenbeleuchtung sind mit dem Schutz der Lampe vor äu-
ßeren Einflüssen, mit der nach unten gerichteten Lenkung des Lichtstrahls, mit der zu vermeidenden 
Direktblendung der Verkehrsteilnehmer, einer möglichst geringen Lichtpunkthöhe sowie einer leich-
ten Montage und Wartung zu beschreiben. Überdies sind offene Leuchten (Insektenfallen) wie auch 
moderne indirekte Lichtinstallationen mit übermäßigen Lichtverlusten zu vermeiden. 
 
Neben der Anregung zur Verwendung einer ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Beleuchtungsart 
ist auf eine effiziente Betriebsweise zu verweisen: Wechselschaltung, Halbnachtschaltung oder Leis-
tungsreduzierung können beispielhaft angeführt werden. Elektronikchips, statt bisher magnetische 
Steuerungen, sollen künftig das Anschalten regeln und intelligente Dimmereffekte der Laternen er-
möglichen. 
 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
- HANDLUNGSFELDER - LEITBILDER - PROJEKTE - 

 Seite 147 

 
4.5  Baukultur und Siedlungsentwicklung 
 
4.5.1  Regionale Baukultur – Maßgaben zur Erhaltung und Gestaltung 
 
Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms des Landes Niedersachsen werden private Maßnahmen zur 
Erhaltung, Gestaltung und Verbesserung ländlicher, das Ortsbild prägender Bausubstanz, Umnutzungen 
von ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie Maßnahmen zur Freiraumgestaltung gefördert.  
 
Auf der einen Seite soll durch die Förderung die historische Bausubstanz gesichert und erhalten blei-
ben, so dass die unverwechselbare gewachsene Struktur eines jeden Dorfes für die Bewohner im Sinne 
einer eigenen Identität erlebbar bleibt. Andererseits geht es darum, dass die historischen Gebäude aber 
auch den zeitgemäßen Ansprüchen hinsichtlich Wohnen und Arbeiten genügen können, um die Be-
nutzbarkeit für die Bewohner entsprechend attraktiv auszubilden.  
 
Die nachfolgenden Gestaltungsempfehlungen beschreiben - in Kurzform - die regionaltypischen Aus-
prägungen der einzelnen Bauteile bzw. Baubereiche. Daneben werden immer wiederkehrende techni-
sche und gestalterische Probleme angeführt, wie sie typisch für die Region bzw. für die Orte der Ge-
meinden Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl und Steinhorst sind. Welche Problemfel-
der sind hiermit gemeint?  
 
Zum einen hat sich die Substanz der alten Häuser durch unterlassene Erneuerungsmaßnahmen teilwei-
se erheblich verschlechtert. Auch immer wieder unterlassene Schönheitsreparaturen können mittelfris-
tig zu leichten und langfristig zu konstruktiv gefährdenden Gebäudeschäden führen. Um ein vielfaches 
höher ist schließlich der Aufwand, das Gebäude angemessen zu erhalten.  
 
Zum anderen haben sich die Anforderungen an die alten Gebäude durch veränderte Wohnstandards 
(Heizung, Bäder, Wärmeschutz) verändert. Trotz sachgemäßem Einbau neuer Bauteile können bei 
Nichtbeachtung bauphysikalischer Bedingungen Bauschäden auftreten. Gleichzeitig kann der gestalteri-
sche Charakter des Hauses und ganzer Straßenzüge erheblich beeinträchtigt werden. Dies ist auch der 
Fall, wenn Materialien und Formen zugrunde gelegt werden, die in der Region nicht verwurzelt sind.  
 
Entsprechend strebt die Dorfentwicklung die Weiterführung der regionaltypischen Bautradition an. So 
sollen die Altbauten handwerksgerecht umgebaut und saniert werden, während die Grundsätze des re-
gionalen Bauens auch bei Neubauten mit zeitgemäßen konstruktiven und ästhetischen Mitteln fortge-
setzt werden sollten. 
 
Dach 
 
Das Dach ist das prägendste Bauteil 
des Gebäudes. In der dörflichen Be-
bauung mit seinen freistehenden 
Häusern ist das Dach von vielen Sei-
ten sichtbar. Am Dach ist die Form 
des Hauses, seine Proportionen und 
sein Bezug zu den Nachbargebäuden 
zu erkennen. Mit seiner Dachform, 
seiner Dachneigung, seiner Firstrich-
tung, dem Verhältnis des Daches 
zum Baukörper trägt jedes Einzelge-
bäude zur Dachlandschaft des Dor-
fes bei. Aus den gleichmäßig ausge-
bildeten, ruhigen Dachflächen heben 
sich allenfalls öffentliche Gebäude 
mit Sonderformen hervor. 
 

Abb. 27: Bezeichnungen 
am Dach 
1 First 
2 Ortgang 
3 Hauptdachfläche 
4 Nebendachfläche 
5 Grat 
6 Walmfläche 
7 Kehle 
8 Dachaufbau 
9 Giebel 
10 Traufe 
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Dachform – Dachneigung 
Typisch für die Wohn- Wirtschafts-
gebäude sind das einfache Satteldach 
und das Krüppelwalmdach. In den 
alten Ortslagen in der Planungsregi-
on überwiegen Satteldächer mit Nei-
gungswinkeln zwischen 45° und 60°. 
Anbauten und Nebengebäude passen 
sich in Konstruktion, Form, Neigung 
und Überstand dem Hauptgebäude 
an. Neubauten innerhalb der alten 
Ortslage sollten Dachform, Firstrichtung und Neigung der Nachbarbebauung aufgreifen. Pultdächer, 
flachgeneigte oder begrünte Dächer sollten nur in begründeten Ausnahmefällen zum Einsatz kommen. 
 
Dachüberstände 
Regionaltypisch sind geringe Dachüberstände an Traufe und Ortgang von 30 bis 60 cm, die das Ge-
bäude vor Niederschlag und sommerlicher Hitze schützen. Während am Ortgang Zahnleisten oder 
Stirn- oder Deckbretter den Abschluss der historischen Dachflächen darstellen, sind die Traufen ent-
weder mit einer auf den Sparren liegenden Sichtschalung oder seltener mit einem Traufenkasten aus-
gebildet. Auch wenn moderne Hohlfalzziegel zum Einsatz kommen, sollten am Ortgang keine Ort-
gangsteine eingesetzt werden.  

 

Dachflächen – Dachdeckung 
In den Dörfern der Region weisen die historischen Dächer die für das norddeutsche Tiefland regional-
typische naturrote Hohlpfanne auf. Zur Sanierung entsprechender Dächer sollte möglichst die in ihrer 
Form einmalige Hohlpfanne wieder eingesetzt werden. Beim Dachgeschossausbau bedarf dieser Zie-
geltyp eines Unterdaches. Alternativen können Hohlfalzziegel darstellen, wobei allerdings durch das 
Format (13-15 Ziegel / m²) und durch die naturrote Farbgebung eine Annäherung an das Erschei-
nungsbild des historischen Ziegels erreicht wird.  

 
Typische Schäden an den alten Ziegeln sind Brüchigkeit oder ab-
gebrochene Nasen, so dass der Halt auf der Lattung nicht mehr ge-
geben ist. Sofern über ein Drittel der Ziegel schadhaft ist, ist eine 
Neueindeckung oder auch eine Umdeckung empfehlenswert, wo-
bei die erhaltenen Ziegel (insbesondere Hohlpfannen als Hand-
strichziegel) eingestreut oder auf einer Fläche zusammengefasst 
werden können. Vorbauten oder kleine Anbauten sollten das 
Dacheindeckungsmaterial des Hauptgebäudes aufnehmen oder in 
Zinkblech eingedeckt oder verglast werden.  
 

Satteldach Krüppelwalmdach Pultdach Walmdach 

Abb. 31:  
Hohlfalzziegel 
 
 
 
 
 
Hohlpfanne 

Abb. 29: Elemente am 
Ortgang 
1 Lattung (3/5 cm) 
2 Windbrett (22 mm stark) 
3 Zahnleiste (22 mm stark) 
4 Dacheindeckung 

Abb. 30: Elemente  
an der Traufe 
1 Sparrenkopf 
2 Fußpfette oder Mauerlatte 
3 Lattung 
4 Dacheindeckung 

Abb. 28: Verschiedene Dachfo rmen 
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Bei älteren Wirtschaftsgebäuden, die mitunter lediglich nur über geringe Dachneigungen verfügen, 
kam traditionell eine Bitumenschweißbahn oder das Siegener Pfannenblech als Eindeckung zum Ein-
satz. Diese Materialien können auch heute eingedeckt werden; oder alternativ auch gestalterisch nach-
empfundene beschichtete Stahlblechprofile (Siegmetall 40-333; Arcelor 39-333; Laukien 45-333 o.ä.) 
wie auch in ihrer Haltbarkeit begrenzte Faserzementplatten (5er Welle). Als Farbton sollte rotbraun 
(etwa RAL 8012) gewählt werden. 
 
Dachtragwerk 
Der Dachstuhl hat die Dacheindeckung und die Schneelast zu tragen und muss gleichzeitig dem 
Winddruck standhalten. Eingriffe in das Dachtragwerk bedürfen daher der Anleitung eines Zimmer-
mannes oder Statikers und sind bauantragspflichtig. Das Pfettendach, das Sparrendach und das Kehl-
balkendach sind die häufigsten Dachkonstruktionen. Als typische Schäden treten hier z.B. Fäulnis als 
Folge von Undichtigkeiten, Befall durch holzzerstörende Insekten, nicht vorhandene oder entfernte 
Längs-und Queraussteifungen sowie zu gering bemessene Holzquerschnitte auf. Solange keine Un-
dichtigkeiten auftreten, kann die Durchbiegung als Kennzeichen der geringen Querschnitte hinge-
nommen werden. Alle anderen Schäden sind sofort in ihren Ursachen zu bekämpfen. Während die 
Trockenlegung bei der Pilzbekämpfung sinnvoll ist, ergeben sich bei Insektenbefall verschiedene 
Möglichkeiten zur Wiederherstellung.  
 
Dachaufbauten – Belichtung 
Als wesentliche Elemente der ortstypischen Dachlandschaften in den hier beplanten Dörfern sollen 
Zwerchgiebel, Treppentürme, Gauben und Erker in ihrer ursprünglichen Form erhalten bzw. saniert 
werden. Beim Ausbau des Dachgeschosses erfolgt die Hauptbelichtung über die Giebelseiten. Zusätz-
lich sind Gauben möglich, die sich der zusammenhängenden Dachfläche unterordnen und sich aus der 
Gliederung der Fassade ableiten. Sie sollten eine ähnliche Dachform und die gleiche Dacheindeckung 
aufweisen wie das Hauptdach. Beim Neueinbau von Gauben können auch zeitgemäße Materialien 
(Glas und Stahl) bei traditionellen Formen zum Einsatz kommen. Um eine geringe Größe auszubilden, 
sollten Gauben allein der Belichtung dienen und keine zusätzliche Stellfläche schaffen. Um angemes-
sene Proportionen zu erhalten, sollte die Breite 2,5 m und die Fensterhöhe 1,2 m nicht überschreiten 
(Einzelfallentscheidung!). Als Mindestabstand vom First sollte 1,0 m, zum Ortgang 2,0 m nicht unter-
schritten werden. Die Seitenwangen der Gauben sind aus Holz, Schiefer oder Tonbiber auszubilden.  

Aus gestalterischen Gründen ist eine Belichtung über Dachflächenfenster im Rahmen der Dorfent-
wicklung und Denkmalpflege nicht zulässig. Ist eine Dachterrasse gestalterisch unumgänglich, sollte 
sie mit einer Gaube überdeckt werden.  
 
 

Abb. 32: Gaubenformen  
1 Schleppgaube 
2 Fledermausgaube 
3 Giebelgaube 
4 Walmgaube 
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Dachentwässerungen - Verwahrungen 
Während früher für Dachrinnen, Fallrohre, Kehlen und An-
schlüsse an Dachaufbauten verzinktes Stahlblech oder ge-
strichenes Zinkblech eingesetzt wurde, die eine charakte-
ristische Patina ausbildeten, werden heute überwiegend Ti-
tanzink oder Kupfer verwendet. Biegsames Blei kommt bei 
Anformungen zum Einsatz. Da die Haltbarkeit verzinkter 
Bleche ohne aufwendige Pflege geringer ist als die der 
Dacheindeckung, ist hier eine Erneuerung früher angezeigt. 
Insbesondere bei wärmegedämmten Dächern ist eine re-
gelmäßige Überprüfung notwendig, um Folgeschäden vor-
zubeugen.  
 
Die Metallteile auf dem Dach sollten aus dem gleichen 
Material bestehen. Wenn bei Niederschlägen Metallionen 
in Lösung gehen, tritt eine beschleunigte Korrosion bei den 
in Fließrichtung liegenden unedleren Metallteilen ein. E-
benso sollte ein Schutzanstrich bei Kontakt zu zementhal-
tigen Baustoffen und zu Holz erfolgen.  
 
 
Kaminkopf 
Schornsteinköpfe sind der Witterung und Temperaturschwankungen besonders stark ausgesetzte Bau-
teile. Bei harten Dächern muss die Mündung den First um mindestens 40 cm überragen, bei einem 
senkrecht gemessenen Mindestabstand von 1,0 m zur Dachfläche. Kaminköpfe müssen zudem wär-
medämmend ausgebildet sein, um einen guten Zug zu gewährleisten und ein Versotten zu verhindern. 
Die erforderliche Dämmwirkung kann dabei bereits erreicht werden, wenn die Wangen – wie in der 
Region typisch - aus mindestens 17,5 cm Mauerwerk bestehen. Aus Schadensanfälligkeit ist andern-
falls eine hinterlüftete Verkleidung einer verputzten vorzuziehen. Die Ummantelung und die Unter-
konstruktion darf dabei nur aus nicht brennbaren Baustoffen (Baustoffklasse A) hergestellt werden, 
z.B. Steinplatten, Mauersteine oder Blech.  
 
Dachausbau 
Die Dachhaut eines ausgebauten Daches muss wärmedämmend bzw. wärmeschützend, wind- und 
wasserdicht ausgebildet sein. Ein wärmegedämmtes Dach besteht im wesentlichen aus folgenden Ebe-
nen: - innere Dachbekleidung (Schalung, Holzwolleleichtbauplatten, Gipskarton- oder -faserplatten), - 
Dampfbremse (PE-Folie), - Dachsparren, - Wärmedämmschicht, - wasserableitendes Unterdach (Un-
terspannbahn) mit beidseitig belüftetem Zwischenraum (Schalung oder Bitumen- oder Kunststoff-
bahn) mit Unterkonstruktion, - Dacheindeckung mit Unterkonstruktion.  

 

Abb. 33: Die Verbindung zwischen 
Dach und Kamin 
 
1 Kaminmauerwerk 
2 Sparren / Lattung  
3 Dacheindeckung 
4 Blechverwahrung  

Abb. 34: Dachisolierung  
1 Innere Dachbekleidung 
2 Dampfbremse 
3 Dachsparren 
4 Wärmedämmung 
5 wasserableitendes  
   Unterdach 
6 Dacheindeckung mit     
   Unterkonstruktion 
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Wärmedämmschichten können auf, zwischen und unter den Sparren angeordnet werden und Stärken 
bis zu 26 cm erreichen. Bei den Dämmstoffen ist zwischen rollbaren Matten (Mineral- oder Kokosfa-
ser), halbsteifen oder steifen Platten (Kork, Mineralfaser, Kokosfaser) und Schüttgut (Zellulose, Perli-
te, Mineralfilz) zu unterscheiden. Bewährt haben sich einerseits Mineralfaserplatten, wenn keine 
durchgehenden Fugen ausgebildet und zweilagig mit versetzten Stößen gearbeitet wird. Andererseits 
sind eingeblasene Dämmstoffe wie Zellulose empfehlenswert, sofern raumseitig ein biegesteifer Belag 
(Holzschalung) vorgesehen und schlecht zugängliche Hohlräume aufgefüllt werden müssen. Nur be-
dingt zu empfehlen sind Mineralfilzmatten, die aufquellen können und die Hinterlüftung unterbinden 
können. Relativ teuer sind Kokosfaserplatten. 
 
Beim gedämmten Dach ist die Dampfbremse in der Regel aus bauphysikalischer Sicht notwendig, sie 
beeinträchtigt das Raumklima nicht. Dabei ist ein sd-Wert von 2m als i.d.R. empfehlenswert anzuse-
hen; zu vermeiden sind Dampfsperren (sd 100m). Bei Verwendung von Gipsfaser- oder –kartonplatten 
genügt u.U. auch ein Windschutzpapier. 
 
Die Unterspannbahn (PE-Folie, bitumierte Faservliese) oder das Unterdach (bitumierte Weichfaser-
platten, Faserzementplatten, Bitumenpappe auf Holzschalung) wird zwischen Sparren und Dacheinde-
ckung angebracht, um Feuchtigkeit von der Wärmedämmung und der Holzkonstruktion des Dach-
stuhls fernzuhalten. Dampfdichte Unterspannbahnen bzw. Unterdächer müssen von oben und unten 
hinterlüftet sein, um eingedrungenes Wasser oder Kondenswasser verdunsten zu können.  
 
Beim dampfdurchlässigen Unterdach (bituminierte Weichfaserplatten) ist die untere Hinterlüftung 
nicht erforderlich. An der Traufe und am First sind die Lüftungsöffnungen mit Fliegengitter zum 
Schutz gegen Insekten zu sichern. Am First werden zusätzlich spezielle Entlüftungsziegel eingesetzt.  
 
Solarenergienutzung  
Nach einer gewissen Nutzungszeit ist für alle Gebäude 
der Zeitpunkt für eine Modernisierung/Sanierung ge-
kommen. Neben baukonstruktiven Gegebenheiten, wie 
der Reparatur undichter Dächer, der Instandsetzung 
von Fassaden und Balkonen sowie dem Austausch de-
fekter Fenster, spielen gerade durch die EnEV auch e-
nergetische Aspekte eine erhebliche Rolle bei der Mo-
tivation für Modernisierungsmaßnahmen. Der Einsatz 
der Solarenergie sollte in jedem Einzelfall geprüft wer-
den. Hier bieten sich folgende Konzepte an: 
 
- Kollektoranlagen zur Warmwasserbereitung und 

Heizkostenunterstützung, 
- verglaste Balkone zur energetischen und gestalte-

rischen Verbesserung der Fassade, 
- transparente Wärmedämmung zur Dämmung und 

gleichzeitigen Sonnenenergienutzung, 
- unverglaste Kollektoren an der Fassade zur Er-

wärmung der Zuluft, 
- gebäudeintegrierte Photovoltaik zur solaren 

Stromerzeugung, 
- Doppelfassaden zur Erwärmung der Zuluft. Es 

wird eine zweite teilweise transparente Außenhülle 
mit Abstand zur ursprünglichen Fassade errichtet. 

 

Kollektor auf  
Dach montiert 

Kollektor in die  
Dachhaut integriert 

Abb. 35: Solarenergienutzung auf dem Dach  
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Um das Erscheinungsbild eines Altbaus zu berücksichtigen, sollten Sonnenkollektoren in die Dach-
haut integriert werden. Eine verbesserte Einbindung ergibt sich neuerdings über Kollektoren im Zie-
gel-Erscheinungsbild.  
 
Nach der derzeit gültigen Dorfentwicklungsrichtlinie ist die Solarenergienutzung jedoch nicht förder-
fähig und der Einbau von Photovoltaikanlagen wird nur dann geduldet, wenn durch die Maßnahme das 
Ortsbild nicht negativ beeinträchtigt wird.  
 
Außenwände 
 
Die in den Dörfern des Planungsraumes Hankensbüttel vorhandenen Fachwerkgebäude beruhen auf 
der ursprünglichen ländlichen Bausubstanz, die sich aus einfachen Ständerbauten ableitet. Daneben 
haben auch massive Bauten eine lange Tradition im ländlichen Raum, wobei die Proportionen und 
Gestaltungen der Fachwerkgebäude aufgegriffen wurden. Durch die stets einfache Fassadengestaltung 
werden grundlegende Ähnlichkeiten zwischen den Gebäuden hergestellt, die sich aber in der Ausfüh-
rung baulicher Details wie den Eingangsbereichen voneinander unterscheiden. Diesen gestalterischen 
Grundsätzen sollten auch Neubauten im Bereich der Altdorflage genügen.  
 
Fachwerkbauten 
Ausbesserungen am Fachwerk sind konstruktions- und materialgerecht durchzuführen und sollten von 
erfahrenen Zimmerleuten ausgeführt werden. Erneuerungen an Schwellen, Ständern, Riegeln oder 
Füllhölzern sollten in der gleichen Holzart ausgeführt werden. Dabei ist auf eine zimmermannsmäßige 
Verbindung der Holzteile zu achten. Größere Risse können ausgespänt werden, während eine Ver-
wendung von Holzkitt oder Spachtelmassen nicht zu empfehlen ist. Neubauten als Holzbauweise soll-
ten zeitgemäße Konstruktionen aufweisen. Fachwerkimitationen sind aus gestalterischen und kultur-

historischen Gründen ab-
zulehnen. Zusätzliche 
Fensteröffnungen müs-
sen die Fassade ausge-
wogen teilen und sich der 
Fachwerkteilung unter-
ordnen. Insbesondere die 
senkrechten Teilungen 
sollten bestehen bleiben.  
 
Ausfachungen sind wär-
mespeicherfähig und 
wasserdampfdurchlässig 
herzustellen. Bei der Sa-

nierung sind bauphysikalisch ähnliche Materialien wie Lehm, Ziegel oder Mineralholz zu verwenden. 
So können die Gefache mit Leichtlehm, Lehmziegeln, Leichtbeton-Vollsteinen oder gebrannten Voll- 
oder Hochlochziegeln ausgefüllt bzw. hintermauert werden. Wegen ihrer Elastizität und Atmungsfä-
higkeit sind Trass- oder Luftkalke zu empfehlen. In Kombination mit einer innenliegenden Wärme-
dämmung können die Außenwände auch mit einem mineralischen Wärmedämmputz versehen werden.  
 
Massivbauten 
Ist eine Neuausmauerung der Gefache notwendig, dürfen keine hartgebrannten Klinker, sondern nur 
glatte oder handgestrichene, weichgebrannte naturrote Vollziegel (z.B. Egernsunder Wasserstrichzie-
gel, beachte Farbspiel!) zum Einsatz kommen. Entsprechend sollte ein Kalkmörtel (Mörtelgruppe, MG 
1) anstelle eines Zementmörtels (MG 2-3) verwendet werden. So kommen Materialien mit ähnlichen 
bauphysikalischen Eigenschaften zum Einsatz, um Holzschädigungen ausschließen zu können. Bei 
massiven Gebäuden ist zwischen verputzten und unverputzten Mauerwerksbauten zu unterscheiden. 
Vorhandene Sichtziegelfassaden sollten erhalten, ausgebessert und nur in Ausnahmen hydrophobiert 
werden.  
 

Abb. 36: Aufbau eines  
Fachwerkverbandes 
1 Schwelle 
2 Balkenfach 
3 Rähm 
4 Kopfriegel 
5 Bug oder Kopfband 
6 Pfosten oder 

Stiel/Ständer 
7 Ausfachung 
8 Strebe 
9 Brustriegel/Riegel 
10 Fußband 
11 Schwelle 
12 Sockel 
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Zum Verfugen werden Kalk- und Trasszementmörtel empfohlen; aufgrund der abweichenden bauphysi-
kalischen Eigenschaften führen Zementmörtel hier zu Schäden. Aus Gründen der begrenzten Resistenz 
gegenüber mechanischen und chemischen Einwirkungen sollen Werksteinteile und Sandsteinwände nur 
gewaschen und gebürstet werden.  

 
Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich der Einsatz von Kalziumkarbonat im Dampfstrahlver-
fahren, wohingegen chemische Stoffe unbedingt zu vermeiden sind. Desweiteren sollten Hydrophobie-
rungen auch hier die Ausnahme bleiben.  

Neben den bauphysikalischen Eigenschaften ist bei notwendigen Reparaturen im Ziegelmauerwerk auf 
das Format zu achten: Während das Reichsformat (RF) als traditionelles Ziegelmaß 25x12x6,5 cm be-
trägt, weist das heute gebräuchliche Normalformat (NF) die Maße 24x11,5x7,1 cm auf. Weiterhin ist 
das Gefüge des Mauerwerksverbandes aufzugreifen. Vorhandene Mauerwerkszierfriese und Gesimse 
sowie Stich-, Korb- oder Segmentbögen über Fenster und Türen sollten als gebäudetypische Merkma-
le erhalten bleiben.  

Abb. 38: M auerverbände  
 
1 Läuferverband 
2 Binderverband 
3 Blockverband 
4 Kreuzverband 
5 Märkischer Verband 
6 Gotischer/Polnischer 
   Verband 
7 Holländischer Verband 
8 Rollschicht 
9 Sägeverband 

(1) (2) (3) 

Abb. 37: Verbesserung der Wärmedämmung bei:  
 
(1) einer Ziegelausfachung (Sichtmauerwerk, 

Lehmputz, Mineralleichtputz) 
 
(2) einer Ausfachung aus Strohlehmstakung auf 

der Innenseite (Außenputz, Strohlehmstakung, 
Innenputz, Holzwolleleichtbauplatte, Innen-
putz) 

 
(3) einer Ausfachung aus Strohlehmstakung auf 

der Außenseite (Dämmputz, Strohlehmsta-
kung, Innenputz) 
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Putzbauten 

Die Haltbarkeit von Putzfassaden beträgt bis zu 50 Jahre, be-
vor die Haftung am Untergrund nachlässt und zu Rissen und 
zu abgelösten Flächen führt. Ausbesserungen empfehlen sich 
nur kleinflächig, weil die randlichen Übergänge sichtbar blei-
ben. Auskitten von Rissen stellt allenfalls eine vorübergehen-
de Notlösung dar. 

Um Feuchteschäden an der Konstruktion zu vermeiden, sollten 
Außenputz und Anstriche wasserabweisend und wasserdampf-
durchlässig ausgeführt werden. Dabei müssen die Elastizität 
und die Wasserdampfdurchlässigkeit von innen nach außen zu-
nehmen, damit die Feuchtigkeit sicher nach außen abgeführt 
wird. Um Bindemittelanreicherungen in der oberen Putzlage zu 
verhindern, sollte der Oberputz nicht zu lange geglättet / ge-
rieben werden. Gestalterisch sollte die Oberflächenstruktur den 
handwerklich einfachen Arbeitsgang widerspiegeln.  

Der zweilagige Kellenputz steht für die typische Putzstruktur.  Da eine perfekte Geradlinigkeit dem Cha-
rakter der alten Putzbauten widerspricht, ist bei der Sanierung auf die Verwendung von Schienen, Kan-
tenprofilen u.ä. zu verzichten.  

 
Auch bei Putzbauten müssen die Detailausbildungen an der Fassade erhalten bleiben. Bei historisch 
vollflächig verputzten Fachwerkwänden ist zu beachten, das Holzwerk nur bei Überdeckung mit Öl-
papier und bei Überstreckung mit Kunstfaser-Gewebe zu verputzen. Hier empfiehlt sich ein Kalkze-
ment- oder Kalktrassmörtel. 
 
Anstriche 
Farbe ist neben der Form ein wesentliches Gestaltungskriterium beim Bauen. Regionaltypisch weisen 
die wenigen mit Kalk geputzten Gebäude und die verputzten Gefache gebrochene weiß oder erdfarben 
gekalkte Töne auf. Das Fachwerk war teilweise dagegen unbehandelt oder weist dunkelbraune Lasu-
ren auf.  

 
Tab. 15: Anstrichsysteme 
für verschiedene Unter-
gründe im Außenbereich 
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Sichtmauerwerk 

Naturstein 
++ o o + + o + + - o . 

Kalksandstein/Beton  o o + ++ + + + - + . 
Mineralischer Putz 

(Kalk-/Zement-) 

 - o + ++ + o + . o . 

Kunstharzputz  . - o - - - ++ . - o 

Holz (z.B. Schalung)  ++ - ++ + - - - + o o 

Holz  

(Fenster, Tür, Fachwerk) 

 o - o - o - - + ++ o 

Bei vorliegendem Anstrich ist 
entsprechend zu streichen! 

           

 

Zunehmende Umweltbelastung 

++ sehr gut 
+ gut 
o bedingt 
- ungeeignet . unüblich 

1 Haftgrund 
2 Unterputz 
3 Oberputz 

Abb. 39: Aufbau einer verputzten Wand 
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Die Außenwände von Putzbauten sollen durch einen Anstrich geschützt und gestaltet werden. Wie der 
Putz muss der Anstrich wasserdampfdurchlässig aufgebaut sein, der traditionell aus einem Kalkan-
strich (über Kalkputz) besteht und im Spektrum der Erdfarben angelegt ist. Eine verbesserte Witte-
rungsbeständigkeit ergibt sich durch Mineralfarben, die bei mineralischen Putzuntergründen sowie 
beim Anstrich von Altputzflächen eingesetzt werden können. Sie verkieseln mit dem Untergrund, d.h. 
gehen eine chemische Verbindung ein. Zu unterscheiden ist zwischen der rein mineralisch aufgebau-
ten Zwei-Komponenten-Silikatfarbe und der Ein-Komponenten-Silikatfarbe, die als sog. Silikatfarbe 
ca. 5 % Kunstharzanteil aufweist.  
 
Holzteile sind mit wasserdampfdurchlässigen Imprägnierungen oder offenporigen Holzanstrichen (La-
suren, Leinöl oder Acrylfarben) zu streichen. Bei Holzverkleidungen (empfehlenswert ist hier Lärche) 
ist ein Vergrauen der Fassade in Kauf zu nehmen. Türen und Tore sind in Dorfregion Hankensbüttel 
hauptsächlich dunkelbraun, seltener in Dunkelgrün oder in Grautönen ausgeführt. 
 
Außenverkleidungen 
Typischerweise sind in der Region die der Wetterseite ausgesetzten Fassaden, insbesondere der West-
giebel, mit einer Außenhaut aus Ziegeln, einer Holzschalung oder mit strukturierten Metallblechplat-
ten verkleidet. Entsprechend sollten Erneuerungen vorgenommen werden, wobei die vorgehängte Fas-
sade durch eine ausreichende Hinterlüftung vor Verrottung, Fäulnis und Schädlingsbefall geschützt 
werden muss. Zusätzlich kann hier auf die Außenfassade eine zusätzliche Wärmedämmung aufge-
bracht werden. 

  
Kommen naturrote Tonziegel zum Einsatz, 
sollten die Übergänge zum Ortgang und die 
Fenstereinfassungen mit Holz und nicht mit 
untypischen Schieferschablonen eingefasst 
werden. Während die Metallbleche in histo-
rischer Form kaum neu erhältlich sind, sollte 
bei Holzverschalungen - insbesondere an 
Nebengebäuden - unbehandeltes Lärchen-
holz oder lasiertes Weichholz zum Einsatz 
kommen. Charakteristisch ist die Boden-
Deckel-Schalung mit ca. 17 cm breiten Bret-
tern und ca. 5 cm breiten Deckleisten oder 
die Stulpschalung, während eine Ausbildung 
mit Nut- und Feder an der Außenhaut gestal-

Abb. 41: Wärmeverluste  bei 
1-2 geschossigen Altgebäu-
den 

Horizontale Stulpschalung 
 
1 Lagerholz 
2 Konterlattung 
3 Schalung 

Boden-Deckelschalung 
 
1 Lagerholz 
2 Konterlattung 
3 Boden 
4 Deckel 

Abb. 40: Außenverkleidungen  
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terisch und baulich abzulehnen ist. Holzschalungen sollten stockwerksweise Gliederungen auf-
weisen. 

 

Wärmedämmung 
Kein Altbau erfüllt die heutigen Anforderungen an einen ausreichenden Wärmeschutz. Bau- und wär-
metechnisch gesehen ist die außenliegende Dämmung zu bevorzugen. Sie könnte bei schlicht gestalte-
ten Putzbauten zum Einsatz kommen wobei Polystyrol-, Mineralfaser- oder Holzwolleleichtbauplatten 
von außen angebracht werden, die vollflächig in ein Kunststoff oder Glasfasergewebe eingearbeitet 
werden. Auch hier sollte ein mineralischer Putz und kein Kunstharzputz verwendet werden.  
 
Wenn aber eine historisch wertvolle Fassade 
z.B. mit Sichtfachwerk, Ziegelmauerwerk oder 
Naturstein in ihrem Aussehen erhalten bleiben 
soll, kann eine Wärmedämmung nur auf der 
Innenseite der Außenmauern abgebracht wer-
den. Nachteilig ist, dass dabei kein geschlos-
sener Dämmanteil hergestellt wird, so dass 
Zwischenwände und Decken die Dämmung 
unterbrechen. Außerdem ist die Außenwand 
auch durch Tauwasser bedroht, das sich in der 
Fassade niederschlagen kann. 

Bei Natursteinfassaden, lasierten Klinkern und 
Beton sowie diffusionsdichten Außenschichten 
kann eine auf der warmen Rauminnenseite der 
Dämmung angebrachte Dampfsperre diese Ge-
fahr unterbinden. Sind gleichzeitig die Fenster 
dicht schließend ausgebildet und nur mangel-
haft gelüftet, verbleibt aber die Feuchtigkeit in 
der Raumluft. So kann ein ungesundes Raum-
klima und die Ausbildung von Schimmelpilz 
begünstigt werden. Bei Fachwerk- oder Klin-
ker- und anderen diffusionsoffenen Fassaden 
kann bei gleichzeitiger Verwendung von Pro-
dukten auf biologischer Basis auf die Dampf-
sperre (sd~2m) zugunsten einer Dampfbremse 
verzichtet werden.  
 
Abb. 43: Möglichkeiten der Dämmung eines Gebäudes 
von innen 

Abb. 42: Aufb au einer holzve r-
schalten Dämmfassade 
1 Gemauerte Außenwand 
2 Dämmschicht (4-14 cm) 
3 Unterkonstruktion aus Kant-

hölzern (7-17 cm) 
4 Konterlattung (3/5 cm) 
5 Holzschalung (22 mm) 
6 Hinterlüftung 

1 Außenmauer 
2 Klebemörtel 
3 Mineralfasermatte 
4 Gipskartonplatte 

1 Außenmauer 
2 Holzwolleleichtbauplatte 
3 Putz 
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Sockel - Keller 
Überwiegend weisen die historischen Gebäude in der Planungsregion einen Feldsteinsockel auf, der in 
Kalk- oder Trasskalkmörtel verlegt ist. Neben der Austrocknung des Mauerwerks tritt vor allem die 
übermäßige Feuchtigkeitsaufnahme im Keller- oder Sockelbereich als Problem auf. Insbesondere bei 
Fachwerkbauten sind Schäden an der Holzkonstruktion zu befürchten, während bei massiv errichteten 
Gebäuden Schäden am Mauerwerk bzw. Putzflächen entstehen. Immer auch erfolgen Beeinträchtigun-
gen des Innenraumklimas. Zusätzliche Beanspruchungen entstehen im Sockelbereich durch Spritzwas-
ser, häufig in Verbindung mit Streusalz.  

 
Maßnahmen zur Sperrung bzw. Trockenlegung können ei-
nerseits durch Einbringung einer Sperrschicht und anderer-
seits aus einer Trockenlegung des massiven Unterbaus be-
stehen. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk 
können fehlende Isolierungen im Sockelmauerwerk bei 
Fachwerkbauten mit einer horizontalen Sperrschicht (Bitu-
menpappe oder Edelstahlplatten) vorgenommen werden, die 
unter den Schwellbalken abschnittsweise eingeschoben wird. 
Bei Massivbauten erfolgt der Einschub auf Niveau der 
Kellerdecke. Das Bohrlochverfahren stellt eine weitere hori-
zontale Sperrung auf chemischer Basis (Verkieselung) dar.  

 
Anschließend erfolgt die Vertikalsperrung durch Verput-
zen des Fundamentmauerwerkes bis über die Gelände-
oberkante. Bei zufließendem oder drückendem Wasser ist 
im gleichen Zuge der Einbau einer Drainage vorzusehen. 
Weiter ist die ausreichende Belüftung der feuchten Keller-
räume durch querlüftende Fensteröffnungen zu gewähr-
leisten. Durch den Einbau neuer Fenster werden oftmals 
zu hohe Dichtigkeiten erzeugt, die einen Austausch der 
feuchten Luftmassen aus den Räumen nicht ausreichend 
zulassen. Insbesondere im Winter ist der Keller zu lüften, 
um die Räume kühl zu halten. 
 

Abb. 44: Sanierung einer feuchten 
Kelleraußenwand 
1 Vorhandene Kellerwand 
2 Zementputz (2 cm) 
3 Dichtungsanstrich oder –bahn 
4 Wellplatten als Schutz vor Beschä-

digung der Dichtung 
5 Filterschicht aus Kies 
6 Dränrohr zur Ableitung des Wassers 

1 Außenmauer 
2 Filzstreifen 
3 Lattung 
4 Dämmung 
5 Dampfbremse 
6 Lattung 
7 Schalung 

1 Außenmauer 
2 Lattung 
3 Kokosfasermatte 
4 Holzwolleleichtbauplatte 
5 Putz 
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In der Region Hankensbüttel sind die Natursteinsockel steinsichtig. Bei Beschädigungen könnte einer-
seits ein Zementputz vorgesehen werden; wobei der verputzte Sockel dabei einen farbigen, wasser-
dampfdurchlässigen Anstrich aus Mineral- oder Silikatfarben erhalten werden kann. Andererseits kön-
nen beschädigte Sockel auch mit ortstypischen Natursteinen verblendet werden. Dagegen sind Erneue-
rungen mit keramischen Platten oder feuchtigkeitssperrendem Anstrich zu vermeiden, weil aufstei-
gende Feuchtigkeit nicht mehr austreten kann und zu Schäden in den darüber liegenden Außenwand-
konstruktionen führt.  
 
Hauseingänge, Tore und Türen 
 
Die Hauseingänge, Vorbauten, Eingangstreppen, Türen und Tore stellen den Übergang vom öffentli-
chen in den privaten Bereich dar. In ihrer handwerklich repräsentativ ausgeführten Gestaltung doku-
mentiert sich die sozialgeschichtliche Bedeutung des Gebäudes: Sie stellen die Visitenkarte des Be-
wohners dar und symbolisieren den Status des Erbauers. 

 
Haustüren 
Um den Charakter des Hauses zu wahren, sollen vorhandene historische Haustüren erhalten und in-
standgesetzt werden.  
 
Ursprünglich wurde die aus Eiche oder Buche hergestellte Eingangstür mit Quer- und Strebenleisten 
ausgebildet, deren obere Hälfte zur Belichtung und Belüftung geöffnet werden konnte. Seit dem spä-
ten Mittelalter wurde die Tür auf Rahmen und Füllung mit oder ohne Blendrahmen hergestellt. Dabei 
lässt der gestemmte Türrahmen mit Füllungen und Aufdoppelungen mit Bohlen vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten (senkrecht, waagerecht, sternförmig, fischgrätenförmig) zu. Später wurden auch 
Mehrfüllungstüren mit gestemmten Türrahmen ohne Aufdoppelungen hergestellt, die entsprechend 
dem Zeitgeist gestaltet wurden.  
 
Die erhaltenen Haustüren der alten Gebäude im Planungsraum weisen überwiegend streng klassizistische 
oder historistische Profilierungselemente auf. Sie sind in der Regel einflügelig ausgebildet und weisen eine 
profilierte Türbekleidung auf. Markant ist die Ausbildung des verglasten, geteilten Oberlichtes, das seit 
dem 18. Jahrhundert auftritt. Bei der Aufarbeitung wie bei der Neuerstellung der alten Tür ist auf die Ver-
wendung bzw. Gestaltung von passenden Beschlägen zu achten. Bei vorliegenden Teilverglasungen sollten 
Kristallspiegelgläser oder wie früher geätzte Gläser bzw. einfaches Strukturglas zum Einsatz kommen. 
Nicht förderfähig sind Türen aus glatt abgesperrten Türblättern mit aufgeleimten Kassetten, weil sie nicht 
einer handwerklichen Gestaltung entsprechen. 

 

Abb. 45: Eingangssituationen  
 
 
Traditionell ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... oder modern interpretiert 



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
- HANDLUNGSFELDER - LEITBILDER - PROJEKTE - 

 Seite 159 

 
Vorbauten 
In der hier betrachteten Planungsregion finden sich an den Fachwerkhäusern vielfach Vorbauten in Form 
eines Windfangs, die zumeist in Holzausführung belassen oder ausgebessert werden sollten. Massive An-
bauten sollten ausschließlich nur an Mauerwerksbauten auftreten. Vorbauten weisen geneigte Dächer auf, 
um das Niederschlagswasser von der Fassade wegzuleiten; Flachdächer sind hier ungeeignet. Grundsätz-
lich sollte die Eindeckung des Hauptdaches aufgenommen werden. Bei kleinen Vor- bzw. Anbauten ist auf 
eine besonders maßstabgerechte Bauausführung zu achten, wobei auch zeitgemäße Interpretation mit Stahl 
oder Holz ausgeführt werden können. Plastikelemente sollten aus gestalterischen Gründen entfallen. 
 
Eingangstreppen 
Alte Außentreppen, die ortstypisch ausgeführt und gestaltet sind, sollten erhalten bzw. erneuert oder aus 
gleichem Material wiederhergestellt werden. Blockstufen aus Naturstein (Kalk- oder Sandstein) können 
teilweise gewendet wieder zum Einsatz kommen. Andernfalls sollten bei neu angelegten Treppen die Stu-
fen aus Natursteinplatten hergestellt werden, wobei die Trittflächen einen leichten Überstand ausbilden. 

 

Ebenso sollten die teilweise noch erhaltenen, in Schmiede- oder Schlosserarbeit handwerklich gestal-
teten Treppen- und Podestgeländer erhalten bleiben. Auch in neuzeitlicher Form können sie passend 
zum alten Eingangsbereich geschaffen werden. Wie früher werden dabei schlichte Vollprofile aus 
Rund- oder Bandstahl verwendet. Rechteckprofile oder Rohre sowie geschnitzte oder stark profilierte 
Holzgeländer sind in der Region untypisch. Gleiche Empfehlungen gelten für Balkone, die aber an his-
torischen ländlichen Gebäuden nicht typisch sind. 

 
Tore 
In den Dörfern der Dorfentwicklungsplanung wurden die Tore sowohl als Rechtecktore zwischen Mau-
ern und Pfeilern eingebaut oder als Rundbogentore mit Steingewänden und Schlussstein innerhalb einer 
Mauer ausgeführt. Entsprechend repräsentativ ist die Außenwirkung, denn sie prägen neben der Hofstel-
le den gesamten Straßenraum. Gleiches gilt für die Tore von Scheunen oder Ställen, die zu erhalten oder 
wiederherzustellen sind. Überwiegend sind die Tore des Ortes in Deckelschalung hergestellt. Beach-
tenswert sind auch die Radabweiser aus Naturstein zum Schutz der Objekte.  

 
Grot Dör  
In der Fassade des Niederdeutschen Hallenhauses und seiner Nachfolgebauten stellt die Grot Dör, 
das große Eingangstor auf der Seite des Wirtschaftsgiebels, das prägendste gestalterische Element 
dar. Als großes, die Fassade symmetrisch teilendes Einfahrtstor zur Diele war die Grot Dör stets ge-
schlossen und bestand aus einer leicht vertikal gegliederten Holzverbretterung. Lediglich am mitti-
gen Zusammenschluss der Torflügel ist durch den Düssel als herausnehmbarer Pfosten eine markan-
te Teilung gegeben, die durch die Schattenwirkung der auf der Gebäudeinnenseite angeschlagenen 
Tore gesteigert wird.  

Abb. 46: Erneuerung einer Steintre ppe 
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Abb. 47: Grot Dör  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historische Schaufront mit Klöntür und Düssel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgreifen/Erneuerung der schlichten Brettertür – dahin-
ter kann sich ein Vorschauer verbergen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flächige Verglasung mit markantem Düssel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilung der Glasfläche durch Sprossen, die  
Bretteilungen andeuten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schön gestaltetes Oberlicht, hier fehlt aber der Düssel – 
die Dreiteilung ist untypisch 
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In manchen Fällen weist das Tor dabei eine weitere Unterteilung in Form einer Schlupftür (Klöntür) 
auf. Knaggen oder Korbbogen runden das Wirtschaftstor im oberen Anschluss aus und tragen oft 
ebenso wie der darüber liegende Dielenbalken Inschriften, Schnitzwerk oder Hausschmuck. Die 
Umnutzung der alten Wirtschaftsteile zu Wohnzwecken hat auch in der Region eine veränderte Ges-
taltung des Wirtschaftsgiebels mit sich gebracht, wobei die prägende, großartige Bescheidenheit 
dieser Schaufront nur all zu oft durch unangemessene Neugestaltungen oder durch zusätzliche Fens-
ter gestört worden ist.  
 
Jede Umgestaltung der Grot Dör sollte die Torfläche in Form und Maß beibehalten und möglichst 
flächenhaft darstellen. Wie in den beigefügten Skizzen angedeutet kommen dabei neben der schlich-
ten Verbretterung auch großflächige Verglasungen in Frage, denn nur durch diesen Kompromiss 
kann eine Neunutzung und damit Erhaltung des ehemaligen Wirtschaftsteiles eingeleitet werden. 
Weiterhin sollte der markante Schattenwurf der Grot Dör aufgegriffen werden, der aus den innen 
angeschlagenen und nach innen zu öffnenden Türen resultiert. Ein weiterer prägender Schattenwurf 
ergab sich in einigen Fällen durch den vorgezogenen Giebelschwellbalken. 
 
Bei unveränderter Beibehaltung der meistens braun oder grün gehaltenen, aber niemals (!) weiß ge-
strichenen Brettertüren kann bei nach innen aufschlagenden Torflügeln einen Vorschauer ausgebil-
det sein, der mit dahinter liegenden verglasten Wänden als Vorraum zur Diele bzw. zum neuen 
Wohnbereich genutzt werden kann. Als problematisch erweist sich das Einfügen zusätzlicher  Fens-
ter in die Giebelfassade: Um die Wirkung der bestimmenden Grot Dör nicht abzuschwächen, sollten 
nur kleine Öffnungen – in Anlehnung an alte Stallfenster – eingelassen werden, die außerdem streng 
symmetrisch und in der Nähe der Tür eingepasst werden sollten.  
  

Markante Wirtschaftsgiebel in traditioneller Ausprä gung in Räderloh und Wierstorf. Bei Umbau des alten  Stallbere i-
ches zu Wohnzwecken sollte die Symmetrie der Konstr uktion und die Großflächigkeit des Haupttores unbed ingt auf-
gegriffen werden.  
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Fenster 
 
Fenster dienen der Belichtung und Belüftung der Innenräume. Daneben stellen sie die Verbindung zur 
gebauten Umwelt, den Mitmenschen und der Natur dar. Außerdem wird das Erscheinungsbild der Ge-
bäude im Wesentlichen durch die Konstruktion und Gestaltung der Fenster bestimmt. Sie stellen somit 
ein wesentliches architektonisches Gestaltungselement dar, das bei Erneuerungen unbedingt berück-
sichtigt werden muss. 
 
Format und Gliederung 
Als wesentliches Merkmale der alten Fenster in der Pla-
nungsregion gilt das aufrecht stehende Rechteckformat, wo-
bei der Winkel zwischen der Waagerechten und der Diagona-
len des Fensters zwischen 50° und 70° beträgt. Bei massiven 
Gebäuden ergibt sich zusätzlich die Aufnahme des konstruk-
tionsbedingten Segmentbogens. Grundsätzlich waren die 
Fenster zwei- oder dreigeteilt, wobei die Flügel zunächst 
nach außen zu öffnen waren und einen Setzpfosten als An-
schlag aufwiesen. Später wurden die Flügel meistens nach 
innen öffnend als Stulpfenster ausgebildet. Zur weiteren Un-
terteilung weisen die Flügel vielfach senkrechte Sprossen auf. 
Bei dreiteiligen Fenstern trennt ein feststehendes Element, 
der Kämpfer, das Oberlicht von den Flügeln. Weitere funkti-
onale und gestalterische Elemente ergeben sich durch Regen-
schenkel und Schlagleiste. Bei Fachwerkfassaden ergeben 
sich außerdem die Fensterbekleidungen als Übergang zur 
Holzkonstruktion. 
 
Vor dem Erstellen neuer Fenster ist der Zustand der alten 
Einfachfenster zu prüfen. Auch bei ihnen sind technische 
Verbesserungen hinsichtlich Wärme- und Schallschutz mög-
lich und günstig durchzuführen. So kann eine Vorsatzscheibe 
auf der Innenseite des Fensters angebracht werden. Sofern die 
Belastbarkeit von Flügel und Beschlägen ausreicht, kann die 
vorhandene Einfachverglasung durch ein Wärmeschutzglas 
ersetzt werden. Weiter besteht die Möglichkeit, an der Rück-
seite der Außenwand ein zweites Fenster als Verbundfenster 
oder ohne Sprossen als Kastenfenster einzubauen. 

 
Fenster in Fachwerkfassaden oder massivem Ziegelmauerwerk weisen üblicherweise einen weißen oder 
hellgrauen Schutzanstrich auf. Naturbelassene Holzfenster finden sich dagegen nur in Natursteinfassaden, 
während Putzfassaden auch andersfarbige Fenster aufnehmen können.  
 
Die Bedeutung von Klappläden lag früher in ihrer schützenden Funktion. Heute sollen sie vornehmlich aus 
gestalterischen Gründen erhalten oder entsprechend dem alten Bild neu ausgearbeitet werden.  
 
Neue Fenster 
Werden neue Fenster in alte Fassaden eingebaut, sollen sie sich an der historischen Gestaltung hinsichtlich 
Format, Gliederung und Teilung orientieren. Als Material sind bewährte Holzarten wie Fichte, Kiefer oder 
Eiche zu verwenden, die bei entsprechender Pflege 80 Jahre halten. Je nach Witterungsverhältnissen sollten 
sie alle 5 bis 8 Jahre einen neuen Anstrich erhalten. Der Einbau von Kunststoff – und Metallfenstern ver-
bietet sich nicht nur aus gestalterischen Gründen: Infolge unterschiedlicher Materialeigenschaften können 
insbesondere in Fachwerkfassaden bauphysikalische Schäden wie z.B. Undichtigkeiten auftreten. Proble-
matisch sind hier auch die elektrostatischen Eigenschaften, die eine erhöhte Schmutzbindung bewirken. 
Unangemessen sind auch Vortäuschungen von dreiteiligen Fenstern oder von konstruktiv nicht notwendi-
gen Sprossen. Im Glaszwischenraum liegende oder vorgeblendete Sprossen erfüllen ihre gestalterischen 
Zwecke nicht.  

Abb. 48: Das Fenster in seinen  
Einzelteilen 
1 Blendrahmen 
2 Kämpfer 
3 Sprosse 
4 Flügelrahmen 
5 Schlagleiste 
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Fensterformate in der Region  
Die Fenster zeigen hochrechteckige  
Formate und sind gegliedert 

Nicht förderfähig wegen fehlender  
Gliederung bzw. liegender Formate 

nicht förderfähig 

fehlende Profilierung fehlende Sprossung 

Stallfenster 

Fenster in Backsteinfassaden (mit Segmentbögen) 

Abb. 49: Fensterformate  
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Bei der Erneuerung ist in der Regel Zweischeiben-Wärmeschutz-Isolierglas erforderlich, deren k-Wert 
den nach der Energie-Einsparverordnung 2014 (EnEV) einzuhaltenden Wert von 1,7 W/m²K unter-
schreitet. In den Fällen, wo andernfalls aufgrund der Aufnahme des Zweischeiben-Isolierglases die 
Sprossen unproportional breit ausgeführt werden müssten, stellt die einflügelige Ausbildung eines 
zweigeteilten Fensters mit Dreh- Kippbeschlag sowie die Ausbildung der zusätzlichen waagerechten 
Sprossen im Kreuzstockfenster in Form der Wiener Sprosse eine Alternative dar.  
 

Wie in den Wohngebäuden sollten auch die Fenster der Wirtschaftsgebäude erhalten bleiben. Die 
rechteckigen Formate weisen vielfach eine kleinteilige, quadratische Gliederung auf. In vielen Fällen 
kann das Stahl- oder Gussgerüst gestrahlt, verzinkt und farblich neu angelegt werden, wobei wiederum 
eine einfache Verglasung zum Einsatz kommt. Ergänzend kann auch hier ein Kastenfenster ausgebil-
det werden.  

 
Hofflächen und Zufahrten 
 
Hofflächen und Zufahrten stellen den Übergang des öf-
fentlichen in den privaten Raum dar, die durch die ur-
sprünglich wie die Straßenräume unbefestigten oder in 
hervorgehobenen Bereichen gepflasterten Flächen ver-
knüpft werden. In den beplanten Dörfern kamen für die 
Natursteinpflasterung die in der Region vorkommen-
den Feldsteine zum Einsatz, die meistens unbehauen 
und im wilden Verbund verlegt wurden. Um besonders 
repräsentative Gestaltungen zu erzielen, wurden hö-
herwertigere, behauene Natursteine (Porphyr, Granit, 
Basalt) aufwendig herantransportiert und entsprechend 
dekorativ verarbeitet.  

 
Neben der Nutzungsanforderung ergibt sich aus dem 
Material, seiner Flächengliederung und seiner Farbge-
bung eine lebendige Anpassung an die angrenzende 
Bebauung. Außerdem gewährleistet ein offenes Fu-
genwerk die notwendige Wasseraufnahme und Atmung 
des Bodens als Lebensgrundlage für Pflanzen und 
Kleinstlebewesen.  
 

Auch bei einer Neugestaltung der Hofräume muss nicht von der harmonischen und individuellen Frei-
flächengestaltung abgewichen werden, wenn Pflasterungen aus Naturstein und / oder angepasstem Be-
tonstein mit entsprechend weiten Fugen (1-2 cm) ausgeführt werden. Weiterhin stellen wassergebun-
dene Decken, Schotterrasen oder Flächen aus Mineralgemisch gestalterisch und ökologisch günstige 
alternative Befestigungen dar. Aus gleichen Gründen sollten Aussparungen in der Befestigung für An-
pflanzungen von Gehölzen verbleiben. Im Umfeld der Gebäude sollte außerdem ein spritzwasserbre-
chender Streifen (Kiesbett, Bewuchs) ausgebildet werden, um Schäden durch Spritzwasser am Sockel 
zu vermeiden.  
 
Einfriedungen 
 
In der Planungsregion stellen Zäune, Hecken und Mauern traditionell eine bewusste Trennung zwi-
schen dem öffentlichen und privaten Raum dar. Oft offenbart sich auch in ihrer Gestaltung eine auf 
Repräsentation abzielende Wirkung. Weiterhin werden Bereiche im öffentlichen Raum voneinander 
getrennt, die unterschiedlichen Funktionen genügen; des weiteren dienen Stützmauern dem Niveau-
ausgleich. Die alten Einfriedungen stellen einen charakteristischen Bestandteil des Ortsbildes dar und 
sollten entsprechend erhalten oder wiederhergestellt werden.  

Wassergebundene Decke 

Schotterrasen 

Kies- oder Splittdecke 
Abb. 50 : Aufbau von Platzbefestigu ngen 
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Die Gestaltung der Zäune im Dorf ist auf wenige Formen und Ma-
terialien beschränkt. Aufgrund der zurückhaltenden Gestaltung 
passt sich der einfache Staketzaun oder Holzlattenzaun angemes-
sen in die dörfliche Situation ein, dessen unbehandeltes Eichen-, 
Erlen- oder Lärchenholz eine natürliche, schützende Patina ausbil-
det. Dabei sind bei Latten 3x5 cm und für Riegel 5x8 cm als Quer-
schnitt bei einer Höhe von mindestens 80 cm einzuhalten. Eine 
ausgewogene Gestaltung ergibt sich auch durch eine geschnittene 
Hecke, die gleichzeitig einen Sichtschutz ausbilden kann. Eine 
Kombination ist möglich, insbesondere bei langen Einfriedungen. 
 
Repräsentative Einfriedungen oder Detailelemente wie vorhandene 
Stein- und Torpfosten, Radabweiser, schmiedeeiserne Zäune, Git-
ter und Tore sollten aufgearbeitet und erhalten bleiben. Dagegen 
sind Metall-, Kunststoff-, Maschendraht-, waagerechte Gatter- und 
Jägerzäune nicht ortsbildbezogen. Ihre gestalterische Wirkung 
könnte durch Hinterpflanzungen wie blühenden Heckenpflanzen 
aufgewertet werden. 

 
Natursteinmauern sind im ursprünglichen Zustand (z.B. Trockenmauerwerk) zu erhalten oder instand-
zusetzen. Beim Ausfugen sollte Kalktrassmörtel mit geringem Zementanteil eingesetzt werden, um 
das spannungsbedingte Abplatzen des Mörtels vom Stein und ein Ausblühen der Steine zu vermeiden. 
Dabei werden die Fugen voll ausgefugt und mit einem Holz ausgestrichen, um die reliefartige Stein-
struktur sichtbar zu erhalten. Da die Abdeckung von Bruchsteinmauern mit behauenen Steinen oder 
Steinplatten untypisch ist, sollte sie zum Schutz gegen eindringende Nässe steinsichtig in ein Mörtel-
bett aus Traßzement verlegt werden. Gleichzeitig sollte die abschließende Steinreihe ein leichtes Ge-
fälle zur Innenseite ausbilden.  

 
Stützmauern oder Mauern, die statisch bedingt in Beton ausgeführt wurden, sollten mit altem Bruch- 
oder Haussteinmaterial (Abbruchmaterial) verblendet werden. Bei Neuanlagen sind Mauern aus Be-
tonformsteinen oder Imitationen von Naturstein zu vermeiden, weil sie keinen Bezug zur historischen 
Umgebung herstellen können. 

Kopfformen von Latten 
 

Staketzaun mit überragendem Pfosten 

Staketzaun, durchgängig 

Abb. 51: Holzzäune  

Abb. 52: Ziegelmauer - rot, NF  
Felder 24 cm, Pfeiler 36 cm, Krone 36 cm 
Abdeckung Formsteine o. Platten 
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Umnutzung alter Gebäude 
 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind durch Aufgabe oder Umstrukturierungen landwirtschaftlicher Be-
triebe oftmals funktionslos geworden. Ohne eine rentierliche Nutzung drohen auch in den Dörfern des 
Planungsraumes einige Gebäude langfristig zu verfallen. Um diesen für den Ort prägenden Gebäude-
bestand zu erhalten, sollten neue Nutzungen gefunden werden. Beispielhaft genannt und förderfähig 
im Rahmen der Dorfentwicklung sind Umnutzungen traditioneller Altbauten zu: 
 
• privaten Wohnungen, 
• Ferienwohnungen, 
• Lagerräumen oder Garagen, 
• Werkstätten oder Arbeitsräumen,  
• gastronomischen Einrichtungen, 
• gemeinschaftlichen, sozialen oder kulturellen Einrichtungen u.a. 
 
Für landwirtschaftliche Betriebe im Haupterwerb ergeben sich dabei u.U. besondere Fördermöglich-
keiten, wenn sie durch die Umnutzung eine zusätzliche Einnahmequelle außerhalb der Landwirtschaft 
erzielen. Die für Wohnnutzungen oft schwierig zu vermittelnden großvolumigen Gebäude können da-
bei insbesondere für Unternehmen und Dienstleister von Interesse sein, denn sie bieten große Räume 
und flexible Aufteilungsmöglichkeiten.  
 
Wie bei Neubauten ist auch bei baulichen Veränderungen ein behutsames, maßstabsgerechtes Ergän-
zen bzw. Ersetzen zu beachten. Wichtig erscheinen die Erhaltung der Grund- und der Dachform sowie 
das Aufgreifen der ursprünglichen Fassadengliederung und der regionaltypischen Baumaterialien. Erst 
nach der Prüfung möglicher Umnutzungen vorhandener Gebäude sollten neue Baugebiete erschlossen 
und damit der Verbrauch neuer Flächen vermindert werden.  
 
Neues Bauen im alten Dorf 
 
Neben der angemessenen Einfügung in die Landschaft und der charakteristischen Anordnung der Ge-
bäude im Ortsgrundriss ergibt sich der besondere Reiz des alten Dorfkernes aus der Ähnlichkeit der 
traditionellen Gebäude. Durch wiederkehrende Formen und Gestaltungen werden Verwandtschaften 
zwischen den Gebäuden hergestellt, die sich aber in den Ausführungen baulicher Details voneinander 
unterscheiden und sich somit unverwechselbar präsentieren. Insgesamt ergibt sich so ein charakteristi-
sches, gestalterisch ausgewogenes Dorfbild, dass beim Betrachter auch unbewusst eine angenehme 
Wirkung hinterlässt. 
 
Die zurückhaltende Individualität fehlt bei zahlreichen Neubauten bzw. in vielen Neubaugebieten. Hier 
ist die Beziehung zum heimischen Material und zu landschaftsgebundenem Bauen verloren gegangen; 
oft wird allein der Preis zum entscheidenden Auswahlkriterium. Eine Vielzahl von aus dem städtischen 
Raum oder fernen Regionen übernommenen Formen und Stilen verhindert ein zusammenhängendes ar-
chitektonisches Bild, was zu einer Austauschbarkeit der Gebäude und Siedlungen untereinander führt 
und vielerorts zu dem Identifikationsverlust der ansässigen Bevölkerung mit ihrem Dorf beiträgt.  
 
Regionaltypisches Bauen bedeutet nicht einfaches Anpassen oder Nachbauen historischer Vorbilder. 
Auch ländliche Klischees mit nostalgischen oder rustikalen Elementen wirken fremd im ländlichen 
Raum. Vielmehr gilt es, die grundlegenden Merkmale des dörflichen Bauens aufzugreifen, um zu ei-
ner eigenen zeitgemäßen Formensprache zu gelangen:  
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Einfachheit 
• Je weniger das einzelne Gebäude auffällt, desto harmonischer ergibt sich ein zusammenhängen-

des Orts- und Landschaftsbild. 
• Schlicht gegliederte, langgestreckte und lagerhaft wirkende Baukörper sind das Merkmal der 

ländlichen Siedlung. 
• Dominante Baukörper sind für das ländliche Bauen unüblich, zurückhaltende Detaillösungen 

markieren eine individuelle Gestaltung.  
• Eine Vielfalt von Materialien sollte aufgrund der unruhigen Wirkung vermieden werden.  
• Nebengebäude sollten in Stellung, Dachgestaltung, Konstruktion, Material und Farbe auf das 

Hauptgebäude abgestimmt sein. 
• Indem der Übergang vom Vorgarten zum Straßenraum nicht eingefasst wird, kann die nachbar-

schaftliche Einbindung erhöht werden.  
 
Maßstäblichkeit 
• Im alten Dorf ist der Maßstab der Nachbarbebauung zu beachten. Gebäudestellung, Abmessun-

gen (Trauf- und Firsthöhen) und Proportionen sollten aufgegriffen werden.  
• Das Gebäude sollte in anderthalb bis zweigeschossiger Bauweise errichtet werden, wobei die 

Gebäudehöhe unterhalb der höchsten Gebäude im Ort liegen sollte. 
• Eine angenehme Proportionierung ergibt sich, wenn das Höhenverhältnis zwischen Dach und 

Wand zwischen 2:1 bzw. 1:2 liegt. 
• Der Sockel sollte an seiner Oberkante nicht zu weit aus dem Gelände ragen, um ein liegendes 

Format und eine optische Verbindung des Baukörpers zum Erdreich zu gewährleisten. Gelände-
anschüttungen sollten vermieden werden. 

• Drempel (Kniestöcke) bedeuten eine Aufwertung des Wohnraumes im Dachgeschoss und kön-
nen eine zusätzliche Gliederung in der Fassade darstellen.  

• Fenster sollten stehende Formate aufweisen mit glasteilenden Gliederungen ausgeführt werden. 
Auf sehr kleinteilige Unterteilungen ist aufgrund der gekünstelten Wirkung zu verzichten. 

 
Dachgestalt 
• Die ruhig wirkende Dachlandschaft des alten Dorfes sollte fortgeführt werden. Sattel- und 

Krüppelwalmdächer mit gleicher Dachneigung sowie einseitige versetzte, gegenüberliegende 
Pultdächer sind empfehlenswert.  

• Der Dachüberstand sollte 50 cm nicht überschreiten und bei steileren Dächern zunehmend ge-
ringer ausgeführt werden.  

• Das Dachgeschoss sollte über die Giebel, Gauben oder - bei Pultdächern - über Lichtbänder im 
Firstbereich belichtet werden.  

• Dachaufbauten und Dachflächenfenster sollten in einem ausgewogenen Verhältnis zur Dachflä-
che stehen (max. 1/3 Länge) bzw. in Orientierung auf die Fassade angeordnet werden.  

 
Material 
• Als Dacheindeckung sind nichtglänzende, naturrote Tonziegel zu empfehlen. 
• Außenwände sollten in einem roten Sichtziegelmauerwerk oder in Holz ausgeführt werden. Gla-

sierte Klinker sind ebenso wie übermäßig farblich herausgehobene Holzanstriche nicht ortsüblich.  
• Fachwerk sollte nur konstruktionsbedingt zum Einsatz kommen.  
• Für Verkleidungen am Giebel bzw. wetterbeanspruchten Außenwänden sind Dachziegel oder 

Holz passend. 
• Für Fenster, Türen und Tore sollte nur heimisches Holz verwendet werden. 
• Klarglas sollte für die Verglasung zur Anwendung kommen.  
• Rustikale Landhauselemente (Verschnörkelungen, Verkünstelungen) wirken unecht und unpassend.  
• Eine einladende und landschaftsbezogene Darstellung der Hoffläche ergibt sich aus seiner orga-

nischen Anlage bzw. dem weitgehenden Verzicht auf rechtwinkelige, geometrische Formen.  
• Die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen soll der übermäßigen Versiegelung begegnen. 
• Einfriedungen sollten aufgrund ihres trennenden Charakters zurückhaltend gestaltet sein.  
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Die Auseinandersetzung mit der Bautradition lässt auch in der untersuchten Region genügend Raum 
für kreative, zeitgerechte Neubauten, die in Kontinuität zum gewachsenen Ortsbild stehen. Entspre-
chend gestaltete Bauten können auch zukünftig die heutige Zeit und ihre Denkweisen dokumentieren. 
 
Festlegungen im Bebauungsplan bieten eine Möglichkeit, die ortsüblichen Grundprinzipien der Ges-
taltung vorzugeben. Allerdings empfiehlt sich auch hier eine einfache und überschaubare Zusammen-
stellung, um eine standortgerechte Architektur zu erzielen. Differenzierte Gestaltungsfestsetzungen 
und zahlenmäßige Festlegungen sämtlicher denkbaren Maße führen dagegen zu Unklarheiten und för-
dern oft ein Ausweichen in unreglementierte Lücken. Vielversprechender könnten gestalterische Bera-
tungen zu den Bauvorhaben seitens beauftragter Fachleute helfen, das gewünschte Einvernehmen zwi-
schen den individuellen Vorstellungen des Bauherrn und den gestalterischen Vorgaben der Gemeinden 
zu erzielen. 
 

Die Qualität des Wohnumfeldes wird bereits im Bebauungsplan festgelegt. Die Stellung der Baukör-
per zueinander und deren Erschließung ist nicht nur für die Raumbildung eines Platzes, einer Straße 
oder eines Garten- und Hofraumes wichtig, sondern bestimmt entscheidend, wie die Bewohner ihr 
Wohnumfeld erleben. Die schematische Anordnung von Wohnhäusern entlang einer Straße hat unge-
gliederte und oft ungünstig nutzbare Außenräume zur Folge: So können sich keine Nachbarschaften 
zwischen den Bewohnern ergeben. Diese können z.B. durch die Gruppierung mehrerer Häuser um ei-
nen Erschließungshof besser entstehen. Die Gebäudestellung lässt hier unterschiedliche Freiräume mit 
Bereichen vor und hinter dem Haus zu, die sich einerseits für gemeinschaftliche, andererseits für pri-
vate Nutzungen anbieten.  
 
Ökologischer Wohnungsbau 
Neben den gestalterischen Aspekten ist das energiesparende und umweltverträgliche Bauen eine Ge-
meinschaftsaufgabe aller am Bau Beteiligter. Bauvorhaben sind mit Eingriffen in den Naturhaushalt 
und Umweltbelastungen verbunden; und mit jedem Gebäude entsteht für viele Jahrzehnte ein neuer 
Energieverbraucher.  
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4.5.2  Anforderungen nach der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014)  
 
4.5.2.1 Maßgaben, Absichten und zum Verfahren  

Neben den gestalterischen Aspekten ist das energiesparende und umweltverträgliche Bauen eine Gemein-
schaftsaufgabe aller am Bau Beteiligter. Bauvorhaben sind mit Eingriffen in den Naturhaushalt und Umwelt-
belastungen verbunden; und mit jedem Gebäude entsteht für viele Jahrzehnte ein neuer Energieverbraucher.  

 
Die ersten energiesparrechtlichen Regelungen für Gebäude wurden in Deutschland nach der Ölkrise in 
den 1970er Jahren verabschiedet, die die Abhängigkeit der Gesellschaft von Erdölimporten gezeigt 
hatte. Eine Reaktion hierauf war die Wärmeschutzverordnung (WSchVO 1977), die 1982 und 1994 
verschärft wurde. Parallel dazu forderte seit 1978 die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) die Ef-
fizienzsteigerung der Anlagentechnik. 

Die zunehmende Energienachfrage, die abnehmenden Ressourcen der fossilen Energieträger und nicht 
zuletzt die durch den Menschen mit beeinflusste Klimaerwärmung führten 2002 zu einer Verpflich-
tung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zu erhö-
hen und anhand von Energieausweisen zu dokumentieren. Sie wurde in Deutschland mit der Energie-
einsparverordnung (EnEV 2007) vollständig umgesetzt. Diese Gebäude-Richtlinie hat die EU inzwi-
schen novelliert und parallel dazu ihre Mitgliedsstaaten verpflichtet, die Nutzung von erneuerbaren 
Energien für die Heizung, Warmwasser und Kühlung von Gebäuden zu erhöhen. 
 
Seit dem 1. Oktober 2009 gilt in Deutschland für Gebäude und ihre Anlagentechnik die verschärfte E-
nergieeinsparverordnung. Die EnEV 2009 und in ihrer Weiterentwicklung die seit dem 01.05.2014 in 
Kraft getretene EnEV 2014 fordern energieeffiziente Gebäude und Anlagentechnik. Dabei werden An-
sätze zur Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes mit denen zur Erhöhung der anlagentechnischen 
Effizienz verbunden. Gemäß Nachweisverfahren erfolgt die Berechnung der Kennzahlen zum Energie- 
und Wärmebedarf, die für den Nutzer eines neuen Gebäudes in einem Energiebedarfsausweis festgehal-
ten werden. 
 
Auf Basis der Geometrie des Gebäudes lässt sich das Verhältnis der wärmeübertragenden Umfas-
sungsfläche zum geschlossenen, beheizten Bauwerksvolumen ermitteln. Über diesen Kompaktheits-
grad wird der maximal zulässige Jahres-Primärenergieverbrauch festgelegt. Dieser Wert wird nun dem 
tatsächlichen Jahres-Primärenergiebedarf gegenübergestellt, der sich aus dem Jahres Heizwärmeener-
giebedarf, dem Jahres Trinkwasserwärmebedarf und der Heizanlagen-Aufwandszahl errechnen lässt. 
Sofern der tatsächliche unter dem maximal zulässigen Jahres-Primärenergieverbrauch liegt, ist die An-
forderung gemäß der EnEV (rechnerisch!) erfüllt. 
 
Zusätzlich müssen Neubauten – und ggf. auch größere Anbauten und Umbauten – bereits seit Anfang 
2009 einen Teil ihres Wärmeenergiebedarfs für Heizung, Warmwasser und Kühlung mit erneuerbaren 
Energien decken. Dies fordert das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), das auch als 
Wärmegesetz bekannt ist.  
 

Für Niedrigenergie - und Passivhäuser  wird oft ein 
breiter Haustyp mit geringer Tiefe gewählt. Geringe 
Außenwand- und Dachflächen verringern die Kosten 
für die Fassade, den Unterhalt sowie die Heizenergie. 
Die Sonn- und Wohnräume auf der Südseite sam-
meln Sonnenenergie und speichern sie in Decken 
und Wänden. Nebenräume, Küche und Treppenhaus 
bilden mit hochgedämmten Außenwänden einen Kli-
mapuffer auf der Nordseite.  
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In Verbindung mit dem Wärmeschutz sind dabei die Faktoren Luftdichtigkeit, Wärmebrückenfreiheit, 
Lüftungssysteme, aktive oder passive Sonnenenergienutzung sowie für den Nutzer einfach regelbare 
Anlagen zu berücksichtigen.  
 
Nach dem EEWärmeG müssen Eigentümer von neu gebauten Gebäuden seit 2009 erneuerbare Ener-
gien für ihre Wärmeversorgung nutzen. Dabei sind zur Einsparung von Heizenergie neben Energiever-
sorgungskonzepten mit Kraft-Wärme-Kopplung und Fern- bzw. Nahwärme auch Überlegungen zur 
Nutzung von Solarenergie sowie Wärmerückgewinnungssystemen erwünscht. Darüber hinaus sollten 
sonstige ökologische Grundsätze wie Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs, Regenwassernutzung, 
Entsiegelung sowie Abfallverminderung und Kompostierung angewandt werden.  
 
Jeder Einsatz zur Einsparung wäre allerdings ohne Sinn, wenn am Ende die Energiebilanz negativ aus-
fiele: Bei vorgegebener Nutzungsdauer der Baustoffe und Anlagen ist die eingesparte Heizenergie 
dem Aufwand an Primärenergie für Herstellung, Transport, Einbau, Instandhaltung, Ausbau, Abbruch 
und Entsorgung gegenüberzustellen. 

 
Der methodische Ansatz der EnEV basiert bei Neubauten auf einem sog. Referenz-Wohnhaus, das 
die gleiche Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung wie das geplante Wohnhaus aufweist. 
Dabei darf der vorausberechnete Jahres-Primärenergiebedarf des geplanten Wohnhauses den Jahres-
Primärenergiebedarf des sog. Referenz-Wohnhauses nicht überschreiten. Die gegenüber der Fassung 
von 2009 um 25 % erhöhten Angaben für die Ausführung, d.h. für die Wärmedurchgangskoeffizienten 
der einzelnen Bauteile der Gebäudehülle sowie für die Luftdichtheit und Anlagentechnik des Refe-
renzhauses sind in Anlage 1zur EnEV 2014 (Anforderungen an Wohngebäude) zu finden und müssen 
seit dem 01.01.2016 eingehalten werden.  
 
Die EnEV-Berechnungen können alternativ auch anhand der DIN V 18 599 (Energetische Bewertung von Ge-
bäuden) durchgeführt werden. Das Thema erneuerbare Energien ist bei allen Gebäudegrößen beachten, was be-
reits im Referenzgebäude Verwendung findet. Wenn jedoch die Bauherren keine erneuerbaren Energien nutzen 
möchten, besteht die Möglichkeit, ersatzweise die EnEV-Anforderungen um 15 % zu unterschreiten. 
 
EnEV und EnEG betreffen nicht nur komplette Neubauten: Wenn ein Eigentümer einen Anbau oder 
Ausbau mit über 50 m² Nutzfläche im Bestand plant, muss der neue Gebäudeteil gemäß EnEV 2014 
den gleichen Standard wie ein Neubau erfüllen und zudem das Wärmegesetz beachten. 
 
Die Maßgaben der EnEV 2014 gelten aber auch in der Bestandssanierung, allerdings hat sich hier 
gegenüber der Fassung von 2009 keine Verschärfung ergeben. Die Anforderungen für bestehende Ge-
bäude betreffen auch die im Rahmen der Dorfentwicklung als förderfähig eingestufte Gebäude. Die 
entsprechend nach Wohn- und Nichtwohngebäuden differenzierten Angaben sind in der EnEV Ab-
schnitt 3 (§§ 9, 10, 10a, 11, 12) bzw. in der Anlage 3 beschrieben. Die Forderungen der EnEV bei Än-
derungen bzw. Erweiterungen von Gebäuden beziehen sich auf die Fälle, bei denen Sanierungs- und 
Modernisierungsarbeiten für Gebäude sowieso notwendig sind. Dabei sind lokale Reparaturmaßnah-
men insofern ausgenommen, als dass eine Mindestgröße der geänderten Bauteile von >10% betroffen 
sein muss; wobei sich diese Angabe auf die gesamte Bauteilfläche des Gebäudes bezieht.  
 
Alle Anforderungen bezüglich einer energetischen Verbesserung müssen entsprechend dem Energie-
einspargesetz (EnEG) wirtschaftlichen Bedingungen unterliegen. Dabei sind nur die Kosten einer wirt-
schaftlichen Betrachtung zu unterziehen, die zur energetischen Verbesserung beitragen. Energetische 
Verbesserungen amortisieren sich immer dann besonders schnell, wenn die notwendigen Renovie-
rungs-/ Sanierungskosten (sog. Sowieso-Kosten) einen Großteil der Investition ausmachen. Darunter 
fallen Kosten, die für die Erhaltung und Pflege des Gebäudes aufgebracht werden müssen, z.B. In-
standsetzungsmaßnahmen wie Putzausbesserungen, Putzerneuerungen, neuer Fassadenanstrich, Ge-
rüsterstellung im Zusammenhang mit diesen Arbeiten usw. 
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Grundsätzlich sollte bei allen Instandsetzungsarbeiten geprüft werden, ob eine Mehrinvestition für Energie-
sparmaßnahmen sinnvoll ist. Dabei ist zu prüfen, ob sich die zusätzlichen Mehrkosten für energetische 
Verbesserungen durch die Energieeinsparungen in einem wirtschaftlichen Zeitraum amortisieren. Für bau-
liche Maßnahmen sind Nutzungszeiten von mehr als 20 Jahren durchaus realistisch, technische Änderun-
gen sollten sich nach 10-15 Jahren amortisiert haben. Neben dem wirtschaftlichen Aspekt ist auch der ver-
besserte Wohnwert bzw. Behaglichkeitswert zu bedenken, der sich allerdings nicht als berechenbar erweist. 
 
Generell müssen immer alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um Bauteile energetisch zu verbes-
sern, wobei folgende Fragestellungen nicht außer Acht gelassen werden dürfen: Können die Forderun-
gen an diesem konkreten Bauteil technisch umgesetzt werden. Werden die anerkannten Regeln der 
Technik (Mindestwärmeschutz, Wärmebrücken) beachtet und sprechen gravierende wirtschaftliche 
Gründe gegen die Maßnahme (durch Berechnung belegen)? 
 
Zum Nachweis nach EnEV stehen bei Sanierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen zwei Möglich-
keiten zur Verfügung. Nach dem sog. Bauteilverfahren werden die Anforderungen der Anlage 3, Ta-
belle l der EnEV 2014 zu Grunde gelegt, die den Maßgaben der EnEV 2009 entsprechen. 
 
Verbessert man die Qualität eines gesamten Gebäudes durch eine energetische Bilanzierung bis auf 
die Werte von Neubauten, wird von bedingten Anforderungen an einzelne Bauteile abgesehen und ein 
Nachweis nach dem Bilanzverfahren erstellt. Hiermit kann erstens ein Ausgleich unter den Bauteilen 
herbeigeführt werden, zweitens kann nur so ein Energiebedarfsausweis ausgestellt werden. 
 
Nicht alle bestehenden Gebäude können jedoch Neubaustandard erreichen, weil z.B. eine erdberührte 
Bodenplatte oder Außenwände gegen Erdreich nicht immer energetisch verbessert werden können. 
Die EnEV bietet deshalb die Möglichkeit, dass ein bestehendes Gebäude auch dann die Anforderun-
gen an die EnEV einhält, wenn Transmissionswärmeverlust und Primärenergiebedarf die Anforderun-
gen eines Neubaus um 40% überschreiten (140 %-Regelung). Damit will man auch bei bestehenden 
Gebäuden die Erstellung von Energieausweisen fördern. 
 
Gemischt genutzte Gebäude (Wohnnutzung / Nichtwohnnutzung) müssen nach den Vorgaben § 22 
EnEV getrennt berechnet werden. Erheblich wird diese Betrachtung ab einem Nutzungsunterschied 
von 10 % der Nettogrundfläche. Werden dagegen Teile eines Wohnhauses gewerblich genutzt und un-
terscheiden sich die Raumtemperaturen, die Ausstattung und die internen und solaren Gewinne nur 
unwesentlich, so können die Berechnungen zusammengefasst nach einem Wohngebäude (gem. Anlage 
1 EnEV) vorgenommen werden.  
 
Bei der Erweiterung von Gebäuden gelten folgende Bestimmungen: Wird das beheizte Gebäudevolu-
men um mindestens 15m2 bis max. 50 m2 Nutzfläche erweitert, sind für die einzelnen neuen Bauteile die 
Werte nach Anlage 3, Tabelle l einzuhalten. Gleiches gilt, wenn mit einer Erweiterung kein neuer Wär-
meerzeuger eingebaut wird. Allerdings muss bei Erweiterungen über 50 m² Nutzfläche der sommerliche 
Wärmeschutz gem. DIN 4108 Teil 2 eingehalten werden. Sofern die Erweiterung allerdings mehr als 50 
m2 beträgt und gleichzeitig ein neuer Wärmeerzeuger eingebaut wird, muss ein bilanztechnischer Nach-
weis ausgestellt werden. Eine Sonderregelung zu Dachgeschossausbauten besteht nicht. 
 
Bei Baudenkmälern und erhaltenswerten Altbausubstanzen sowie bei Maßnahmen, die einen unver-
hältnismäßig hohen Aufwand zur Einhaltung der EnEV verursachen würden, kann gem. § 24 EnEV 
von den Anforderungen dieser Verordnung abgesehen werden. Auch können die zuständigen Bauord-
nungsämter einem Antrag auf Ausnahme stattgeben, wenn nachgewiesen werden kann, dass durch 
den Einsatz anderer technischer und planerischer Möglichkeiten die Ziele der EnEV erreicht werden.  
 
Wenn im Einzelfall die Anforderungen zu einem unangemessenen Aufwand führen, der z.B. durch die eintre-
tenden Einsparungen innerhalb einer in Bezug auf die übliche Nutzungsdauer angemessenen Frist nicht erwirt-
schaftet werden kann, haben die zuständigen Bauordnungsämter gem. § 25 EnEV einem Antrag auf Befreiung 
zuzustimmen. Gleiches gilt für den Fall, wenn ein Eigentümer zeitgleich mehreren Pflichten der EnEV bzw. an-
deren Vorschriften zur Energieeinsparung nachkommen muss und dieses unzumutbar scheint. 
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Die EnEV ist eine zwingende gesetzliche Vorschrift, die Anforderungen an Gebäude und technische 
Anlagen stellt. Die Verantwortlichkeit  zur Einhaltung der Bestimmungen bzw. der Werte der EnEV 
liegt beim Bauherrn bzw. Eigentümer. Technisch übergibt er diese Aufgabe an einen Planer, Energie-
berater bzw. den ausführenden Handwerker. Das bedeutet, dass der betroffene Berater oder Handwer-
ker eine umfassende Aufklärungspflicht dem Bauherrn gegenüber hat.  
 
Dazu wurde in § 26a EnEV die sog. Unternehmererklärung aufgenommen. In dieser Erklärung muss 
der ausführende Handwerker dem Bauherrn unverzüglich nach Abschluss der Arbeiten schriftlich bes-
tätigen, dass die durchgeführten Arbeiten an den verschiedenen Bauteilen oder der Anlagentechnik 
den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung entsprechen.  
 
Im Rahmen der Dorfentwicklungsförderung ist eine entsprechende Erklärung mit dem Verwen-
dungsnachweis vorzulegen, in der die Einhaltung der Maßgaben der EnEV für das entsprechende 
Bauvorhaben bestätigt wird. Über die Einhaltung der EnEV wacht die Bauordnungsbehörde (Land-
kreis), die bei Verstößen über Verwaltungsakte bis hin zu Bußgeldbescheiden verfügen kann. Verlangt 
der Bauherr vom Berater bzw. Handwerker trotz ausdrücklicher Belehrung die Nichteinhaltung der 
Vorschriften, so führt dieses neben den bauordnungsrechtlichen Sanktionen zum Verlust der bewillig-
ten Zuwendung im Rahmen der Dorfentwicklung!  
 
4.5.2.2  Anforderungen an die einzelnen Bauteile bei der Bestandssanierung 
  
Die folgenden Tabellen zeigen im Überblick die auf das jeweilige Bauteil bzw. die entsprechende 
Baumaßnahme bezogenen einzuhaltenden Bemessungswerte des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-
Bem.) bei Erneuerungsvorhaben. Einerseits erfolgt eine Einstufung für Wohngebäude und Zonen von 
Nichtwohngebäuden mit Innentemperaturen von mind. 19°C; andererseits sind die Werte für Zonen in 
niedrig beheizten Nichtwohngebäuden (z.B. Gewerbe) mit Innentemperaturen von 12 bis unter 19°C 
angegeben. Desweiteren sind Dämmstoffdicken angeführt, um die entsprechenden U-Werte im Be-
reich der Wohngebäude zu erreichen. Diese Angaben beziehen sich auf die Wärmeleitfähigkeitsgruppe 
(WLG) 040.  
 
Außenwände 
 

Anforderungen EnEV 2014 
Wohn- und Nicht-
wohngebäude  
> 19°C 

Niedrig beheizte Zonen >12 / < 
19°C in Nichtwohngebäuden 

 
Tab. 16: Maßnahmen bei Außenwänden  

Bemessungswert U [W/(m²K)] 
A 
 

Bekleidungen in Form von Platten, plattenartigen Bauteilen 
oder Verschalungen sowie Mauerwerksvorsatzschalen 

B 
 

Außenputzerneuerung  
 

 
 
0,24 

 
 
0,35 

 
Kann der bei den oben beschriebenen Bedingungen geforderte U-Wert nicht eingehalten werden, so ist 
dies durch geeignete Begründungen (z.B. Wirtschaftlichkeitsberechnung) zu belegen.  
 
Z.B. sollte die Forderung, dass bei Außenputzerneuerungen ein verbesserter energetischer Standard für 
die sanierte Wand verlangt wird, als Hilfestellung für den Gebäudenutzer verstanden werden. Durch 
die Putzerneuerung werden erhebliche Investitionen ausgelöst. Die zusätzlich in Ansatz zu bringenden 
Investitionskosten für ein Wärmedämmverbundsystem belaufen sich auf ca. 40 % Mehrkosten. Diese 
Mehrkosten amortisieren sich durch die eingesparten Energiekosten innerhalb kurzer Zeit. 
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Der finanzielle ohnehin-Aufwand, den man für Außenputzarbeiten aufbringen muss, beträgt ca. 40-50 
€/m2 Putzfläche (Gerüsterstellung, alten Putz abschlagen, neu verputzen, Anstrich). In Gutachten wur-
de belegt, dass die Mehrkosten für das Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems ca. 30 - 45 € be-
tragen, d.h. die Kosten für ein WDVS betragen ca. 80-95 €/m2 Ansichtsfläche. 
 
Bei einer neuen Dämmdicke von 16 cm (WLG 040; U-alt 1,0 [W/(m2K)]; U-neu 0,2 [W/(m2K)]; d.h. 
U-Differenzwert 0,8) ergibt sich bei einem Energiepreis von 0,07 €/kWh eine jährliche Einsparung 
von ca. 4,50 € pro m2 Außenputzfläche.  
 
Ohne Berücksichtigung von Energiepreissteigerungen ergibt eine einfache Kosten-Nutzen-Analyse al-
so eine Amortisationszeit von 9 Jahren. Nutzungszeiten von Bauteilen sind mit >25 Jahren zu veran-
schlagen, so dass diese Amortisationszeit als sehr wirtschaftlich einzustufen ist. 
 
Wird im Zuge von ohnehin durchzuführenden Sanierungsarbeiten diese Möglichkeit der energetischen 
Verbesserung vergessen, wird für dieses Bauteil in einem Zeitraum von 30 Jahren oder mehr keine 
weitere Verbesserung vorgenommen. Damit würde eine Chance vertan, frühzeitig auf steigende Ener-
giekosten zu reagieren.  
 
Neben den unbestreitbaren Kosteneinsparungen gibt es noch weitere Gründe für die Verbesserung des 
Wärmeschutzes; denn es besteht eine reduzierte Umweltbelastung durch einen verminderten C02 Aus-
stoß; und durch die Erhöhung der inneren Wandoberflächentemperatur ergibt sich eine Zunahme der 
Behaglichkeit im Innenraum. 
 
Fenster, Glasdächer, Vorhangfassaden und Außentüren  
 

Anforderungen EnEV 2014 
Fenster und 
Fenstertüren 

Dachflächen-
fenstern 

Vergla-
sungen 

Glasdächer 
 
Tab. 17: Maßnahmen bei Wohn- und Nichtwohngebäu-
den (> 19°C)   

Bemessungswert U [W/(m²K)] 
A Das gesamte Bauteil wird ersetzt oder erstmalig ein-

gebaut 
1,3 1,4  2,0 

B Zusätzliche Vor- und Innenfenster werden eingebaut  1,3 1,4   
C Die Verglasung wird ersetzt   1,1 2,0 

 
Die Angaben für die Fenster beziehen sich auf den Uw-Wert, der sich zusammensetzt aus dem Ug des 
Glases, der Wärmebrückenwirkung des Glas-Rand-Verbundes und dem Uf des Rahmens. Diese Werte 
sind den technischen Produktspezifikationen zu entnehmen. Dabei kann die Berechnung des Uw-
Wertes pauschal nach DIN 10077-1, Tabelle F1 - F4 erfolgen oder konkret anhand der geometrischen 
Abmessungen berechnet werden. Die einzelnen Werte sind entsprechend ihrem Anteil zu gewichten, 
um insgesamt einen Mittelwert (Uw) zu bilden. 
 
Für ein Fenster mit Holzrahmen bedeutet dies, dass mindestens eine Glasqualität von Ug 1,1 
[W/(m2K)] und ein verbesserter Glasrandverbund gewählt werden müssen. Aus der Tabelle F3 der 
DIN 10077-1 ist für diese Konstellation ein Rahmen-Wert Ur 1,4 [W/(m2K)] ablesbar. Dies entspricht 
einer Fensterrahmenstärke von 68 mm in Weichholzqualität. 
 
Der Wert für die Verglasung (Ug) ist ebenfalls technischen Produktspezifikationen zu entnehmen. Al-
te Fensterrahmen können oftmals noch erhalten werden. Für eine Neuverglasung wird ein max. Ug-
Wert von 1,1 [W/(m2K)] vorgegeben. Wird aus technischen Gründen nur eine geringere Glasdicke in 
ein bestehendes Fenster eingebaut, so ist die Anforderung nach EnEV erfüllt, wenn Ug 1,3 [W/(m2K)] 
aufweist. Können Kasten- oder Verbundfensterkonstruktionen erhalten werden, so ist darauf zu ach-
ten, dass das neu eingebaute Glas eine infrarot-reflektierende Beschichtung mit einer Emissivität � < 
0,2 aufweist. Schaufensteranlagen (Fenster und Türen) sind keinen Anforderungen unterworfen. 
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Sonderverglasungen, die neben dem Wärmeschutz Schallschutzaufgaben (Rw,R > 40 dB), Einbruchsi-
cherheit (Durchschusshemmung) und Brandschutzaufgaben übernehmen, werden gesondert betrachtet.  
 
Bei niedrig beheizten Zonen in Nichtwohngebäuden werden im Falle einer oben beschriebenen Än-
derung bei Fenstern und Verglasungen folgende Werte gefordert: Fenster und Dachflächenfenster: 1,9 
[W/(m2K)]; Glasdächer: 2,7 [W/(m²K)]; Sonderverglasungen: 2,8 [W/(m2K)]. Für Vorhangfassaden 
gelten ebenso spezielle Anforderungen.  
 
Werden Außentüren erneuert, muss der Wärmedurchgangskoeffizient der Türfläche einen U-Wert 
von 1,8 [W/(m²K)] aufweisen.  
 
Decken, Dächer, Dachschrägen  
 

Anforderungen EnEV 2014 
Wohn- und Nicht-
wohngebäude  
> 19°C 

Niedrig beheizte Zonen >12 / < 
19°C in Nichtwohngebäuden 

 
Tab. 18: Maßnahmen bei Decken, Dächern und  
Dachschrägen  

Bemessungswert U [W/(m²K)] 
A Die Dacheindeckung einschließlich der darunter liegenden 

Lattungen und Verschalungen ersetzen oder neu aufbauen 
B Eine Abdichtung die flächig das Gebäude abdichtet, durch 

eine neue Schicht gleicher Funktion ersetzen 
C Wände zum unbeheizten Dachraum: Auf der kalten Seite 

Bekleidungen oder Verschalungen aufbringen oder erneuern 
oder Dämmschichten einbauen  

D Decken zum unbeheizten Dachraum: Auf der kalten Seite 
Bekleidungen oder Verschalungen aufbringen oder erneu-
ern, bzw. Dämmschichten einbauen. 

 
 
 
 
0,24 

 
 
 
 
0,35 

 
Ist bei Steildächern wegen einer begrenzten Sparrenhöhe und einer vorhandenen Innenverkleidung 
nur eine geringere Dämmschichtdicke möglich, gilt die Anforderung als erfüllt, wenn eine nach den 
anerkannten Regeln der Technik mögliche Dämmung eingebaut wurde. 
 
Werden Dämmmaterialien in Hohlräume eingeblasen oder Dämmungen aus nachwachsenden Rohstof-
fen verwendet, gelten die Anforderungen erfüllt, wenn diese Materialien eine Wärmeleitfähigkeit von 
mind. 0,045 W/(mK) aufweisen. 
 
Keilförmige Dämmschichten sind bei Flachdächern nach DIN EN ISO 1946 entsprechend gewichtet 
zu berechnen. Die geringste Dämmstoffdicke am tiefsten Punkt einer Gefälledämmung muss dabei 
den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 erfüllen. Dies bedeutet, dass ein Wärmedurchlasswider-
stand von mindestens 1,2 [(m2K)/W] immer erreicht werden muss. Um auch negative Wärmebrücken-
auswirkungen zu minimieren, sollte die Dämmdicke niemals unter 6 cm liegen. 
 
Kann aus technischen Gründen der geforderte U-Wert nicht erreicht werden, ist die höchstmögliche 
Dämmschichtdicke einzubauen. Dabei muss immer der Mindestwärmeschutz und die Auswirkung auf 
schädliche Wärmebrückenwirkungen beachtet werden. 
 
Wände und Decken gegen unbeheizte Räume bzw. Erdreich sowie Böden gegen Außenluft 
 

Anforderungen EnEV 2014 
Wohn- und Nichtwohngebäude 
Bemessungswert U [W/(m²K)] 

 
Tab. 19: Maßnahmen zur Energieeinsparung 

Decken und 
Wände gegen 

unbeheizte 
Räume oder 

Erdreich 

Fußboden- 
aufbauten 

Decken 
nach unten 

an Außenluft 

A Außenseitige Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtig-
keitssperren oder Drainagen werden ersetzt oder neu ange-
bracht  

 
0,30 

 

B Fußbodenaufbauten auf der beheizten Seite werden aufge-
baut oder erneuert 

 0,50 

C Deckenbekleidungen werden auf der Kaltseite angebracht  0,30  

 
 

0,24 
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Nachträgliche Dämmmaßnahmen sind immer wirtschaftlich, wenn sie in Verbindung mit sowieso-
Maßnahmen durchgeführt werden können. Müssen z.B. erdberührte Außenwände gegen Feuchtigkeit 
isoliert werden, ist es nur ein geringer Mehraufwand, diese Wände zu dämmen. Eine besonders wirt-
schaftliche Maßnahme ist das nachträgliche Dämmen der Kellerdeckenuntersicht. Die Kosten bewe-
gen sich in Bereichen zwischen 25 und 35 €/m2, die sich innerhalb kürzester Zeit durch die verminder-
ten Energiekosten bezahlt gemacht haben. 
 
Nachrüstungen bei Anlagen und Gebäuden 
 
Gem. § 10 EnEV dürfen Heizungsanlagen, die vor dem 1. Januar 1985 in Betrieb genommen wurden 
und mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden, dürfen nicht mehr betrieben wer-
den. Ausnahmen gelten, wenn die Anlage ein Niedertemperatur- oder Brennwertkessel ist, oder beste-
hen für Heizkessel, deren Nennleistung <4 KW bzw. >400 KW beträgt.  
 
Ungedämmte und zugängliche Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen müssen entsprechend 
Anlage 5 der EnEV 09 (Begrenzung der Wärmeabgabe von Wärmeverteilleitungen) unmittelbar 
nachgerüstet werden. 
 
Neben den anlagentechnischen Nachrüstungen wird eine unmittelbare bauliche Forderung gestellt. Die 
oberste Geschossdecke zu einem zugänglichen unbeheizten Dachraum ist so zu dämmen, dass ein U-
Wert von 0,24 [W/(m2K)] erreicht wird. Gem. EnEV 2014 ergibt sich ein Nachrüstbedarf, wenn der 
Mindestwärmeschutz nach der DIN 4108-2 nicht erreicht wird. Bei einer Wärmeleitfähigkeit von 0,04 
(m²K)/W sind dabei Dämmstärken von 3 – 3,5 cm notwendig. 
 
Eine Schutzvorschrift wurde für Gebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen aufgenommen, von denen 
der Eigentümer eine Wohnung selbst bewohnt. Die Nachrüstungsverpflichtungen (Heizkessel, Vertei-
lungsleitungen, Geschossdecke) müssen erst im Falle eines Eigentümerwechsels erfüllt werden, wobei 
die Nachrüstung spätestens nach 2 Jahren ab dem Eigentümerwechsel erfolgt sein muss. 
 
In Wohnungen mit mehr als 5 Wohneinheiten bzw. in Nichtwohngebäuden mit mehr als 500 m2 be-
heizter Fläche müssen elektrische Speicherheizungen außer Betrieb genommen werden, wenn die 
Heizleistung mehr als 20 W pro m2 zu beheizender Fläche beträgt; wenn der Bauantrag für das betrof-
fene Wohn- oder Nichtwohngebäude vor dem Inkrafttreten der 3. Wärmeschutzverordnung (WSVO, l. 
Januar 1995) eingereicht wurde bzw. ein älteres Gebäude das Anforderungsniveau der 3. WSVO nicht 
einhält; wenn keine anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten entgegenstehen und wenn sich die Kosten 
der gesamten Umstellung auf ein anderes Heizsystem, auch unter Berücksichtigung evtl. Fördermittel, 
nach einer angemessenen Frist (ca. 15 Jahre) durch die eingesparte Energie erwirtschaften lassen. 
 
Fällt ein Gebäude unter die vorgenannten Kriterien, darf ab dem 1.1.2020 die elektrische Speicherhei-
zung nicht mehr betrieben werden. Wurden wesentliche Bauteile bis heute erneuert, kann allerdings 
eine an der etwa maximalen Betriebsdauer orientierte dreißigjährige Fristsetzung ab dem Zeitpunkt der 
Erneuerung geltend gemacht werden.  
 
Energieausweise 
 
Entsprechend der EU-Gebäuderichtlinie ist die Forderung, einen Energieausweis auszustellen, nicht 
nur auf die Fälle beschränkt, in denen ein Gebäude neu errichtet, saniert oder erweitert wird. Auch 
beim Verkauf bzw. bei einer Neuvermietung müssen energetisch relevante Daten für das Gebäude er-
mittelt werden. Damit soll erreicht werden, dass das Gebäude durch die Kenntnis der Energiedaten 
(Bedarf oder Verbrauch) einen zusätzlichen Bewertungsfaktor erhält. Ziel ist, dass bei anstehenden 
Sanierungsarbeiten ein zukunftsweisendes energetisches Konzept in die Betrachtung einfließt. Der 
Endenergiebedarf eines Gebäudes ist dabei in einer genormten Darstellung zur Energieeffizienzklasse 
zu veranschaulichen. Neben den Verbrauchswerten ist hier der Primärenergiekennwert anzugeben. 
Auch sind Modernisierungsempfehlungen Bestandteil des Energieausweises.  
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Die Methodik und Anforderung für neu zu errichtende Wohngebäude ist bezüglich des Rechenansat-
zes seit der EnEV 02 prinzipiell unverändert, Nichtwohngebäude müssen seit 1.10.2007 nach der DIN 
V 18599 berechnet werden.  
 
Ausweise für neu zu errichtende Gebäude sind auf der Grundlage des Bedarfs zu berechnen (entspricht 
bisherigem Energiebedarfsausweis). Für bestehende Wohngebäude können, je nach Größe und Anfor-
derung, auf der Grundlage des Bedarfs oder des Verbrauchs erstellt werden. Ausweise für Nichtwohn-
gebäude können grundsätzlich entweder auf Basis des Bedarfs oder des Verbrauchs ausgegeben wer-
den.  
 
Tab. 20: Energieausweise für bestehende Gebäude 

Nichtwohngebäude Wohngebäude Wohngebäude < 5 WE und  
Bauantrag vor 01.11.1977 

  Anforderung WSVO 
77 eingehalten (bei 
Baufertigstellung oder 
durch spätere Ände-
rung) 

Anforderung WSVO 77 nicht eingehalten 

 
Bedarfs- oder Verbrauchsausweis 
 

 
Bedarfsausweis 

 
 
Bestehende Förderungen für Maßnahmen zur Energieeinsparung 
 
Die Bundesregierung bemüht sich, die energiesparrechtlichen Regelungen nach dem Prinzip Fordern & För-
dern einzuführen. Im Kontext der EnEV 2014 sind die Programme der KfW-Förderbank relevant. Bereits 
seit April 2009 hat diese ihre Förderung neu organisiert und auf den verschärften EnEV-Standard 2009 ausge-
richtet. In dem neuen KfW-Programm „Energieeffizient Bauen“ wurden die früheren Begriffe Energiespar-
haus 40 bzw. 60 gegen KfW-Effizienzhaus 55 bzw. 70 ausgetauscht. Bei einem KfW-Effizienzhaus 55/70 darf 
der Primärenergieverbrauch maximal 55/70 % des EnEV-Neubaustandards betragen.  
 
Folgende Förderprogramme bietet die KfW-Förderbank - vermittelt über die jeweilige Hausbank - der-
zeit an: 
 
• Energieeffizient Sanieren (KfW 151) ersetzt die früheren Programme Ökologisch Bauen, CO2-
Gebäudesanierungsprogramm und Wohnraum Modernisieren – ÖKO-PLUS. Die KfW fördert darin den 
Ersterwerb eines sanierten Gebäudes (auch Eigentumswohnung); außerdem alle Maßnahmen, die zur Er-
reichung des Standards KfW-Effizienzhaus« beitragen, sowie Einzelmaßnahmen und Kombinationen, 
die den technischen Mindestanforderungen der KfW entsprechen. 
 
• Altersgerecht Umbauen (KfW 159 o. 455) bezeichnet eine neue Variante. Die KfW fördert darin Maß-
nahmen an bestehenden Wohngebäuden unabhängig von deren Baujahr. Dabei müssen die technischen 
Mindestanforderungen für die Barrierefreiheit gewährleistet sein. Der Förderhöchstbetrag liegt bei 
50.000 Euro je Wohneinheit. 
 
• Energieeffizient Bauen (KfW 153) bezieht sich auf den Neubau. Hier fördert die KfW Antragsteller mit 
zinsverbilligten Darlehen für den Bau, die Herstellung oder den Ersterwerb eines KfW-Effizienzhauses 
55/70.  
 

Im Interesse des Klima- und Umweltschutzes soll das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEG) eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung ermöglichen, die volkswirtschaftlichen 
Kosten der Energieversorgung verringern, fossile Energieressourcen schonen und die Weiterentwick-
lung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen fördern. Gem. der Novelle 
von 2012 soll dabei der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis zum Jahr 2025 auf 
40 bis 45 % und bis 2035 auf 55 bis 60 % erhöht werden. Darauf ausgerichtet bestehen folgende För-
derungen: 
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• Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gewährt Zuschüsse beispielsweise 
die Energiesparberatung sowie für bauliche Anlagen wie Solarthermie, Wärmepumpen oder Bio-
masse-Anlagen. Weiterhin werden Heizungsmodernisierungen mit erneuerbaren Energien gefördert 
oder auch Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen.  
 
• Die KfW-Förderbank gewährt zinsgünstige Darlehen und Tilgungszuschüsse im Rahmen der Pro-
gramme Erneuerbare Energien – Standard – Photovoltaik (KfW 274) sowie Erneuerbare Energien – 
Speicher (KfW 275), die mit den Fördermöglichkeiten des BAFA kombinierbar sind.  
 
 
4.5.3  Private Vorhaben - Verfahrensweise  
 
Nach der Genehmigung des Planes, voraussichtlich im zweiten Quartal des Jahres 2016, werden auch 
Anträge für private Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung gestellt werden können. Die Infor-
mationen über die Antragstellung sowie über das Antragsverfahren werden über die örtliche Presse 
und über Handwurfzettel an sämtliche Antragsteller heran getragen. Außerdem findet zum Abschluss 
der Planungsphase eine abschließende Bürgerversammlung zum Thema Dorfentwicklung bzw. Dorf-
entwicklungsförderung statt. 

 
In Abstimmung mit dem Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig können folgende all-
gemeingültige Hinweise gegeben werden: 
 
Private Projekte - Was muss beachtet werden? 
 
� Das Dorfentwicklungsprogramm gewährt für private Antragsteller eine nicht rückzahlbare 

Zuwendung von bis zu 30 % der förderungsfähigen Kosten, maximal jedoch 50.000 € für ein 
Objekt.  

� Die Anträge müssen jeweils spätestens zum 15.02. bei der Förderbehörde vorliegen, damit das 
Vorhaben innerhalb desselben Jahres berücksichtigt bzw. gefördert werden kann.  

� Die Genehmigung in der Dorfentwicklung ersetzt keine anderen Genehmigungen, z.B. Bau-
genehmigung oder denkmalrechtliche Genehmigung.  

� Der Zeitraum der Förderung beträgt etwa 7 Jahre. Sie können in jedem Jahr Anträge stellen, 
d.h. die beabsichtigten Maßnahmen auch finanziell aufteilen. Normalerweise ist eine geneh-
migte Maßnahme im betreffenden Jahr auch abzuarbeiten! 

� Eigene Arbeitsleistungen werden nicht gefördert (ausgenommen sind gemeinnützige Vereine).  
� Das Angebot der Dorfentwicklung ist freiwillig. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.  
 
 
Private Projekte - Was wird gefördert ? 
 
Gefördert werden können u.a. Projekte  

- von aktiven land- und forstwirtschaftlichen Betrieben,  
- von Eigentümern ehemals land- und forstwirtschaftlich genutzter Bausubstanz (bis etwa 1950) 

sowie  
- von Eigentümern orts- oder landschaftsbildprägender Gebäude.  

 

Die Erneuerungsvorhaben sollen sich dabei eng an der traditionellen Baukultur orientieren. Gefördert 
werden in der Regel  

- für die Erhaltung des Gebäudes konstruktiv notwendige Baumaßnahmen, 
- Erneuerungen der Fassade (incl. Dämmebene), 
- Erneuerungen der Dacheindeckung (incl. Dämmebene), 
- Erneuerungen von Toren, Eingangsbereichen, Türen, Fenstern (aus einheimischem Holz) 
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- straßenseitige Einfriedungen,  
- bei landw. Betrieben: Anpassung von Altgebäuden an die zeitgemäße Bewirtschaftung,  
- Hofbefestigungen und Außenanlagen, 
- Umnutzungen bisher landwirtschaftlich genutzter Gebäude, 
- Umnutzungen von ortsbildprägenden Gebäuden.  

 
Beispiel einer Bürgerinformation – Wie wird gefördert? 
 
1. Vorüberlegungen.  

Fachkundige und kostenlose Beratung in gestalterischer und konstruktiver Hinsicht 
durch das Planungsbüro. Beratungstermine finden nach Vereinbarung statt. 
 

2. Kostenanschlag.  
Einholung von einem Kostenangebot pro Gewerk auf Grundlage des Beratungsge-
sprächs. Ab einer Förderhöhe von 25.000 EUR sind drei Angebote pro Gewerk not-
wendig. Kostenvoranschläge sind kostenfrei. Es dürfen keine Vorverträge abgeschlos-
sen werden. Absagen von Firmen werden ebenfalls berücksichtigt. 

 
3. Antragstellung.  

Mit den jeweils wirtschaftlichsten Angeboten wird die beantragte Fördersumme errech-
net. Antragsformulare sind bei der Samtgemeinde, im Internet oder durch das Pla-
nungsbüro erhältlich. Das Planungsbüro ist bei der Ausfüllung des Förderantrags be-
hilflich. Die Anträge sind in der Gemeinde abzugeben und müssen spätestens am 15.02. 
eines jeden Jahres in der Förderbehörde eingereicht sein, damit sich im gleichen Jahr die 
Umsetzung ergeben kann.  

 
4. Zuwendungsbescheid.  
 Das Amt für regionale Landesentwicklung prüft / bewilligt durch schriftlichen Be-

scheid die Zuwendung. Erst wenn der Zuwendungsbescheid vorliegt, darf der Auf-
trag erteilt und mit dem Projekt begonnen werden! Das gilt ebenfalls für die Mate-
rialbestellung und den Einkauf!  

 
5. Projektausführung.  
 Bei der Ausführung sind die im Zuwendungsbescheid enthaltenen Fristen und Aufla-

gen der Bewilligungsbehörde zu beachten. Normalerweise ergibt sich ein Ausfüh-
rungszeitraum von rd. 6 Monaten (Mai-Oktober). Änderungen müssen umgehend mit 
der Förderbehörde abgestimmt werden; eine Erhöhung des beantragten bzw. zugesi-
cherten Förderrahmens ist allerdings nicht mehr möglich. Sofern anders verfahren 
wird, kann die Zuwendung zurückgezogen werden. 

 
6. Projektabrechnung.  
 Nach vollständiger Fertigstellung erfolgt die Abrechnung auf dem dafür vorgesehenen 

Formular (Verwendungsnachweis) mit den Rechnungen und Quittungen. 
 
7. Auszahlung der Fördersumme.  
 Nach Begutachtung des umgesetzten Projekts durch einen Mitarbeiter erfolgen die 

Auszahlung der Zuwendung und die Rückgabe der Rechnungsbelege durch das Amt 
für regionale Landesentwicklung Braunschweig. 

 
Ansprechpartner zur Dorfentwicklung: 
 
Amt für regionale Landesentwicklung – Braunschweig 
Christina Fehse  
Bohlweg 38 – 38100 Braunschweig 
T. 0531 484 2077 – christina.fehse@arl-bs.niedersachsen.de 
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Planungsbüro Warnecke  
Monika Traub, Volker Warnecke 
Wendentorwall 19 - 38100 Braunschweig  
T. 0531 1219 240 - mail@planungsbuero-warnecke.de 

 
Energieberatung Verbraucherzentrale Lüchow 
Ralf Kalisch – T. 0170 315 7500 
 
 
4.5.4 Siedlungsentwicklung – Verstärkung der Innenentwicklung 
 
Im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung Hankensbüttel sollen Leitbilder für die weitere Siedlungs-
entwicklung in den fünf Gemeinden aufgezeigt werden. Dabei werden besonders die spezifischen Le-
bensqualitäten im ländlichen Siedlungsraum unter Nutzung bzw. Weiterentwicklung der ökologisch 
und ökonomisch vertretbaren Aktivitäten angestrebt. Der Erhalt der überlieferten Siedlungs- und 
Landschaftsstrukturen ist für die Bewohner der alten Ortslagen als erhebliches Identifikationspotenzial 
anzusehen, welches langfristig erhalten und den zukünftigen Ansprüchen genügend entwickelt werden 
sollte.  
 
Unter Berücksichtigung der landschaftlichen, landwirtschaftlichen, siedlungsstrukturellen Gegebenheiten 
bieten sich aus Sicht der Dorfentwicklung für die beplanten Ortschaften folgende Möglichkeiten an: An 
erster Stelle sollte die Umnutzung der leer stehenden Bausubstanz zu Wohnzwecken stehen. Neben der 
Ausweisung von neuen Wohnbauflächen sollte aus Sicht der Dorfentwicklung immer auch die Weiter-
nutzung von möglicherweise leer stehenden Altgebäuden sowie die Umnutzung von leer stehenden Ge-
bäuden zu Wohnungen angestrebt werden. In diesem Zusammenhang wurden im Arbeitskreis Baukultur 
und Siedlungsentwicklung die leer stehenden und auch die untergenutzten Gebäude erhoben, die ein ge-
wisses Potenzial für eine zukünftige (wohnbauliche) Entwicklung in den Orten darstellen. Grundsätzlich 
wird den Umnutzungsprojekten im Rahmen der Dorfentwicklung ein großer Stellenwert beigemessen. 
Bei der Fördermittelvergabe kommt dabei Umnutzungsvorhaben landwirtschaftlicher Betriebe eine be-
sondere Priorität zu.  
 
Im Rahmen des Arbeitskreises Baukultur und Siedlungsentwicklung wurden ebenfalls die Möglichkei-
ten einer aus Sicht der Dorfentwicklung vertretbaren Siedlungsentwicklung durch die Nutzung von 
entsprechenden Freiflächen bzw. von vorhandenen Baulücken aufgezeigt. Deutlich wurde hier, dass in 
den meisten Ortslagen noch zahlreiche Baulücken vorhanden sind. Neben den bereits im Flächennut-
zungsplan der Samtgemeinde Hankensbüttel dargestellten Erweiterungsflächen in den größeren Dör-
fern sind es in den kleineren ländlichen Siedlungen zumeist kleinere, z.T. einzeln liegende Flächen, 
die unabhängig von ihrer tatsächlichen Verfügbarkeit noch eine ergänzende Bebauung aufnehmen 
könnten. Fraglich erscheint jedoch, ob diese Baulücken auch tatsächlich als Bauland geeignet sind und 
zur Verfügung stehen.  
 
Diese Fragestellungen sind im Rahmen des durch die Gemeinden bereitzustellenden Leerstands- und 
Baulückenkatasters zu konkretisieren, das der zuständigen Förderbehörde gem. der neuen ZILE-
Richtlinie zur Anerkennung der Dorfentwicklungsplanung vorzulegen ist. Über 100 der insgesamt 412 
Städte, Samt- und Einheitsgemeinden in Niedersachsen nutzen inzwischen das vom Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN) angebotene Baulücken- und Leer-
standskataster, welches auch in der Planungsregion zum Einsatz kommt.  
 
Neben der einfachen Erfassung und Anzeige von leer stehenden Gebäuden und Baulücken ist insbe-
sondere eine Verbindung mit der Einwohneraltersstruktur von Interesse. Das Baulücken- und Leer-
standskataster wurde entwickelt, um die Politik und die Verwaltungen bei der Ortsentwicklungspla-
nung zu unterstützen.  
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In Verbindung mit den Einwohnermeldedaten lassen sich aus dem Kataster beispielsweise Entschei-
dungsgrundlagen in Bezug auf das Angebot von Schulen und Schulwegen, von Spielplätzen, von Se-
nioren- und Nahversorgungseinrichtungen, der ärztlichen Versorgung etc. ableiten. Das Kataster soll 
dabei Aussagen zu folgenden Aspekten enthalten: 
 
 Leerstände  
• Leerstände mit Verkaufsbereitschaft (wenn möglich) 
• potenzielle Leerstände (verknüpft mit Einwohnerdaten) 
 
 Unternutzungen 
• potenzielle Unternutzungen 
 
 Freiflächen  
• Freiflächen verfügbar 
• Freiflächen als Bauland geeignet 
• Freiflächen als Bauland geeignet und verfügbar 
 
Grundsätzliche Angaben zum Gebäudeleerstand, zur Unternutzung von z.B. ehemaligen landwirt-
schaftlichen Gebäuden und zu möglichen Freiflächen wurden wie o.a. bereits im Rahmen der Dorf-
entwicklungsplanung erhoben und werden in der Planung unverbindlich dargestellt. Diese Grundin-
formationen wurden gleichzeitig den Gemeinden zur Erarbeitung des notwendigen Katasters auf der 
Grundlage des Modells der LGLN zur Verfügung gestellt. Im Rahmen von Abstimmungen mit den 
jeweiligen Eigentümern wird auf dieser Ebene die tatsächliche Verfügbarkeit der Gebäude und Frei-
flächen verbindlich geprüft. Danach weist der Planungsraum aktuell einen Bestand von insgesamt 86 
leer stehenden bzw. untergenutzten Gebäuden auf. 
 
Die entsprechenden Ergebnisse fließen in das Kataster ein, das somit einen verbindlichen Überblick 
über die momentan zur Verfügung stehenden Gebäude und Flächen liefert. Da dieser Erhebung per-
sönliche Sichtweisen zu Grunde liegen bzw. private Interessen unmittelbar berührt werden, darf diese 
Erfassung nicht veröffentlicht werden. Ihre verwaltungsinterne Nutzung ermöglicht aber eine Berück-
sichtigung bei den entsprechenden zukünftigen kommunalen Entscheidungen. Zweifellos ist dafür eine 
stetige Aktualisierung zu gewährleisten.  
 
Entsprechend den Darstellungen im Flächennutzungsplan sind in den größeren Dörfern Emmen, 
Hankensbüttel, Oerrel, Steinhorst und Sprakensehl auch größere zusammenhängende Flächen als zu-
künftig bebaubar gekennzeichnet worden. Insbesondere mit Blick auf den anhaltenden Strukturwandel 
in der Landwirtschaft und der damit verbundenen Frage nach der zukünftigen Nutzung von Teilen der 
alten Hofstellen in den Ortskernen richtet sich neben der Dorfentwicklung auch die übergeordnete 
Landesplanung und die auf Ebene vom Zweckverband Großraum Braunschweig betriebene Regional-
planung auf die Siedlungsentwicklung innerhalb der Ortskerne aus. Eine größere bauliche Entwick-
lung am Ortsrand wird zukünftig nur noch in Orten mit zentraler Bedeutung wie Hankensbüttel er-
möglicht. In den kleineren Orten muss sich eine ergänzende bauliche Entwicklung an dem im Ort 
nachgewiesenen Bedarf orientieren und sollte zudem innerhalb der Ortskerne stattfinden. Dieses ent-
spricht auch der Anpassungs- und Entwicklungsstrategie, die der Beantragung zur Aufnahme in das 
Förderprogramm zu Grunde legt.  
 
Abgesehen vom derzeit nicht einzuschätzenden Aspekt der Verfügbarkeit ist die Bewertung der poten-
ziellen Entwicklungsflächen allerdings unter Berücksichtigung einer möglichen landwirtschaftlichen 
Nutzung bzw. Beeinträchtigung (z.B. durch umgebende Viehhaltung) oder aber wegen ihrer Bedeu-
tung als prägende innerörtliche Grün- bzw. Freifläche (z.B. mit markantem Gehölzbestand) vorge-
nommen worden: Entsprechende Flächen werden nicht als geeignetes Bauland gekennzeichnet.  
 
Zudem wurde dieser Bewertung ein Abgleich mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes zu 
Grunde gelegt, in dem die Samtgemeinde in Abstimmung mit der jeweiligen Gemeinde die zukünftige 
geplante Inanspruchnahme der Flächen verzeichnet hat.  
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Dabei ist allerdings zu bedenken, dass der Flächennutzungsplan (F-Plan) bereits zum Ende der 1970er 
Jahre erstellt wurde und seitdem lediglich in konkreter beplanten Teilbereichen eine inhaltliche An-
passung und damit Aktualisierung erfahren hat. In einigen Bereichen sind für absehbare Entwick-
lungsflächen bereits Bebauungspläne entweder vorhanden oder in Aufstellung befindlich, was ebenso 
in die Darstellungen mit eingeflossen ist.  
 
In Allersehl gibt es mit Blick auf eine weitere wohnbauliche Entwicklung 11 Baulücken in der alten 
Ortslage, die für eine Aufsiedlung in Frage kommen. 1,2 ha am südöstlichen Ortsrand kommen lang-
fristig für eine ergänzende Entwicklung in Frage,was auch im F-Plan dargestellt ist. 
  
Im Ort Alt Isenhagen stehen derzeit lediglich einige Baulücken zur Verfügung, die sich im rückwärti-
gen Bereich der alten Rundlingshöfe befinden. Im Flächennutzungsplan sind keine Flächen dargestellt, 
die langfristig für eine ergänzende Entwicklung in Frage kommen könnten. 
 
In Auermühle sind keine Baulücken bzw. Darstellungen im Flächennutzungsplan vorhanden. 
 
In Behren stehen derzeit drei Baulücken für evtl. Wohnbauerweiterungen zur Verfügung. Weitere 
Flächen bieten sich nicht im F-Plan dargestellt.  
  
In Blickwedel sind rd. 9 Baulücken vorhanden. Am östlichen Ortsrand nördlich vom Alter Kirchweg 
ist im Flächennutzungsplan eine 0,6 ha große Fläche dargestellt, die langfristig für eine ergänzende 
Entwicklung in Frage kommt. 
 
In Bokel gibt es etwa 5 Baulücken. Im Norden besteht am Breitenheeser Weg ein ca. 1,9 ha großes 
Gebiet, für das bereits ein B-Plan existiert.  
 
In Bottendorf stehen zwei Baulücken zur Verfügung. Weiterhin gibt es 0,9 ha, die sich für eine größe-
re wohnbauliche Ergänzung eignen würden. Diese Flächen unterliegen aber derzeit einer landwirt-
schaftlichen Nutzung bzw. Prägung. 
 
In Dedelstorf gibt es 7 Baulücken sowie eine ca. 0,5 ha große Fläche, die lt. F-Plan langfristig für eine 
ergänzende Bebauung in Frage kommt. Diese liegt zwischen der alten Ortslage und dem Neubaugebiet 
Hinter dem Hofe. 
 
In Emmen sind 10-15 Baulücken zur Aufsiedlung vorhanden. Für größere wohnbauliche Ergänzungen 
können weitere Flächen von insgesamt ca. 3,5 ha zur Verfügung stehen. Das sind im Einzelnen: 
 
1. 2,5 ha nördlich der Straße Oerreler Weg und westlich Im Winkel, 
2. 0,3 ha im nördlichen Bereich der Straße Im Winkel, 
3. 0,4 ha im südlichen Verlauf der Emmer Dorfstraße. 
 
Die zunächst vorgesehene wohnbauliche Entwicklung westlich der Straße Am Berge wurde mit Blick 
auf die Nähe des Gewerbegebietes aufgegeben. 
 
In Hagen gibt es 7 Baulücken. Daneben sind im F-Plan ca. 2 ha an Flächen dargestellt, die langfristig 
eine ergänzende wohnbauliche Entwicklung aufnehmen könnten. Dies sind: 
 
1. 0,4 ha südöstlich des nördlichen Teils Behrener Weg, 
2. 1,3 ha zwischen Behrener Weg und Stadtweg südwestlich des jüngeren Baugebiets von Hagen, 
3. 0,3 ha im Altdorfbereich gegenüber der Gaststätte und dem vorhandenen Ferienhausgelände 
Für alle drei Flächen besteht bereits eine entsprechende Darstellung im F-Plan; dabei unterliegen Nr. 2 
und Nr. 3 einer landwirtschaftlichen Prägung.  
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In der Ortslage von Hankensbüttel stehen etwa 5 Baulücken zur Verfügung. Für größere Entwicklun-
gen könnten insgesamt ca. 14 ha zur Verfügung stehen. Im Einzelnen sind dies: 
 

1. 3,3 ha nördlich vom Lehmkuhlenweg. Ein B-Plan ist hier bereits vorhanden. 
2. 1,5 ha nördlich der Feldstraße. Hier ist ein B-Plan ebenfalls vorhanden. 
3. 1,5 ha am nordwestlichen Ortsrand nördlich vom Erbkampsweg. Hierfür liegt bereits eine 
 entsprechende Darstellung im F-Plan vor. 
4. 0,2 ha zwischen Erbkampsweg und Feldstraße, die einer landwirtschaftlichen Prägung unter
 liegt. 
5. 0,3 ha südlich am östlichen Beginn der Feldstraße, die derzeit landwirtschaftlich genutzt ist. 
6. 0,3 ha zwischen Franz-Töpel Weg und Wittinger Straße, für die mittlerweile ein B-Plan be
 steht. 
7. 1,7 ha südlich vom Friedhof, (die bisher als Erweiterungsfläche für den Friedhof vorgesehen 
 war). 
8. 4,6 ha westlich der Straße Am Thorenkamp. 
9. 0,2 ha nördlich des Wohngebiets Auestraße und östlich der Celler Straße. 

 10.  1 ha zwischen Schulstraße und Hohe Luft sowie östlich der Schulstraße. 
  
In Isenhagen gibt es derzeit drei Baulücken. Zudem wäre eine etwa 0,1 ha große Fläche zwischen den 
Häusern An der Gerichtslaube 3 und 6 für eine verträgliche Wohnflächenergänzung geeignet. 
 
In Langwedel gibt es 20 Baulücken. Für größere wohnbauliche Entwicklungen können weitere Flä-
chen von insgesamt 2,2 ha zur Verfügung stehen. Dies sind: 
 

1. 1,3 ha östlich vom Am Buschfeld, die bereits im F-Plan vorgesehen ist. 
2. 0,9 ha nördlich der Dorfstraße und östlich der Hofstelle Nr. 3, wobei hier aktuell eine land-
wirtschaftliche Nutzung vorliegt. 
 

In Lingwedel bestehen kaum Baulücken aber eine 1 ha große Fläche westlich der Dedelstorfer Straße, 
die im F-Plan bereits als für wohnbauliche Erweiterungen geeignet dargestellt ist. 
 
In Lüsche sind etwa 11 Baulücken vorhanden. Im Bereich des Schützenweges sind 0,8 ha Flächen für 
weitere wohnbauliche Maßnahmen geeignet und so auch bereits im F-Plan deklariert. 
 
In Masel stehen ca. 5 Baulücken zur Verfügung. Daneben bieten sich 1,1 ha Flächen für bauliche Er-
weiterungen im Umfeld von aktiven landwirtschaftlichen Betrieben an, die so auch im F-Plan darge-
stellt sind: 
 

1. 0,5 ha östlich des nördlichen Bereichs der Maseler Dorfstraße, 
2. 0,6 ha im Dreieck Maseler Dorfstraße und Hankensbütteler Straße. 

 
In Oerrel gibt es etwa 11 Baulücken. Nördlich an die vorhandene Bebauung der Hässelmühler Straße 
anschießend liegen 2,9 ha Flächen, die für größere Wohngebietserweiterungen geeignet erscheinen 
und entsprechend im F-Plan dargestellt sind. 
 
In Räderloh sind ca. 4 Baulücken vorhanden. Eine bereits im F-Plan dargestellte Fläche von 1 ha Grö-
ße nördlich vom Lagerweg bietet sich außerdem für eine wohnbauliche Erweiterung an.  
 
In Repke stehen 7 Baulücken zur Verfügung. 2,4 ha Fläche zwischen Neusiedler Weg und der Bahn-
strecke könnten für eine evtl. wohnbauliche Erweiterung genutzt werden. Dieser Bereich ist im F-Plan 
bereits als solches dargestellt. 
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In Schweimke bestehen vier mögliche Baulücken. Für größere wohnbauliche Erweiterungen stehen 
weitere Flächen von insgesamt 3,2 ha zur Verfügung: 
 

1. 0,3 ha nördlich der Bokeler Straße östlich der Nr. 2, die derzeit landwirtschaftlich genutzt ist. 
2. 1,1 ha nördlich des westlichen Verlaufs der Bokeler Straße. 
3. 1,8 ha zwischen Friedhof und Am kleinen Feld. 
 

Für die beiden zuletzt genannten Flächen gibt es bereits eine entsprechende Darstellung im F-Plan. 
 
In Sprakensehl sind 14 Baulücken vorhanden. Daneben stehen 3,5 ha an Flächen für umfangreichere 
Wohngebietserweiterungen zur Verfügung. Dies ist jeweils auch im F-Plan so verankert. Es handelt 
sich um: 
 

1. 1 ha östlich des Neubaugebiets Im Kampfeld, 
2. 2,5 ha nördlich der Hagener Straße mit östlichem Anschluss an das Neubaugebiet Im Kamp
 feld.  
 

In Steimke sind 9 Baulücken vorhanden. Weiterhin gibt es 1,2 ha an Flächen, die für größere wohn-
bauliche Erweiterungen zur Verfügung stehen. Dies sind: 
 

1. 0,5 ha im nördlichen Bereich der Rosenstraße, die derzeit als Lagerfläche dient. 
2. 0,5 ha westlich Südstraße und Rosenstraße, die bereits im F-Plan dargestellt ist. 
3. 0,2 ha südlich der Bergstraße, die einer landwirtschaftlichen Prägung unterliegt. 

 
In Steinhorst könnten etwa 30 Baulücken durch Bebauung aufgefüllt werden. Für größere wohnbauli-
che Entwicklungen stehen im Ort noch ca. 10,6 ha weitere Flächen zur Verfügung: 

 
1. 10 ha nordwestlich der Metzinger Straße werden im F-Plan rückwärtig der vorhandenen Be-
 bauung dargestellt. 
2. 0,6 ha westlich der Bahnhofstraße im südlichen Anschluss an die vorhandene Bebauung, wo
 bei hier eine landwirtschaftliche Prägung vorliegt.  

 
In Weddersehl gibt es 6 innerörtliche Baulücken. Weitere Flächen zur flächenhaften Wohngebietser-
weiterung sind nicht vorhanden. Im Süden besteht jedoch eine Erweiterungsfläche für einen gewerbli-
chen Betrieb.  
 
In Wentorf  bieten sich 7 Baulücken zur Bebauung an. Südwestlich der Feuerwehr könnte zudem im 
Rundlingskern eine bauliche Erweiterung durchgeführt werden, da sich hier 0,4 ha Flächen als Gras-
höfe der früheren landwirtschaftlichen Betriebe dazu eignen. 
 
In Wettendorf gibt es ca. 4 Baulücken. Auf insgesamt ca. 2,8 ha könnte außerdem eine größere bauli-
che Erweiterung stattfinden. Dies sind im Einzelnen: 
 

1. 1 ha nördlich der Maseler Straße, was auch bereits so im F-Plan dargestellt wurde, wobei die-
 se Fläche durch die benachbarten landwirtschaftlichen Betriebe geprägt ist. 
2. 0,4 ha im Ortskern östlich der Hauptstraße im Bereich der Bushaltestelle; auch diese Fläche 
 unterliegt einer landwirtschaftlichen Prägung. 
3. 1,4 ha im Straßendreieck Hauptstraße - Blümchen. 
 

In Wierstorf  sind etwa drei Baulücken vorhanden. Daneben stehen 1,4 ha an Flächen zur Verfügung, 
die sich für eine größere bauliche Erweiterungen eignen: 
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1. 0,2 ha am südöstlichen Ortseingang im Bereich Hersiek, wobei dieser Bereich als Sonderbau
 fläche für das neue Feuerwehr-/Gemeinschaftsgebäude vorgesehen ist.  
2. 0,5 ha südöstlich der Einmündung Haeg in die Straße Hersiek, 
3. 0,3 ha südwestlich daran anschließend, wobei hier die Eignung bereits im F-Plan dargestellt 
 ist. 
4. 0,4 ha südlich der Straße Haeg bis zum Siedlungsrand westlich, wie Nr. 3 unterliegt auch die-
 se Fläche einer landwirtschaftlichen Prägung. 

 
Im Siedlungssplitter Zittel  bestehen keine Baulücken bzw. Wohnbauerweiterungsflächen. 
 
Grundsätzlich gilt im Sinne der Dorfentwicklung bei der Aufsiedlung der Wohnbauflächen, dass die 
Bauflächen harmonisch in die Landschaft eingefügt werden sollten. Abrupte Übergänge von der offe-
nen Landschaft in die bebaute Ortslage sind zu vermeiden. Um nachteilige Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild zu vermeiden, sollte dementsprechend darauf geachtet werden, bereits im 
Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen zur Eingrünung aufzunehmen.  
 
Um die negativen Folgen der Siedlungsentwicklung für die Landschaft zu vermeiden, muss im Rah-
men der Bauleitplanung die sog. Eingriffsreglung berücksichtigt werden. Die Grundidee ist ein gene-
relles Verschlechterungsverbot für Natur und Landschaft. Mit der Eingriffsregelung sollen negative 
Folgen von Eingriffen vermieden und minimiert werden. Des Weiteren sollen nicht vermeidbare Ein-
griffe durch Maßnahmen des Naturschutzes ausgeglichen werden. Die sich ergebenden Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft sind funktional auszugleichen, oder es sind gleichwertige andere 
Aufwertungen vorzunehmen.  
 
Abgesehen von den Siedlungserweiterungen am Ortsrand kann sich für Lückenbebauungen im Bereich 
der alten Ortslagen sowie im Bereich der bereits erfolgten Siedlungserweiterungsflächen eine baurechtli-
che Bewertung gem. § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile) ableiten. Alternativ können Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwick-
lung verfahrensrechtlich erleichtert bzw. vereinfacht werden, wenn die Voraussetzungen für einen sog. 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB erfüllt werden. Dabei können z.B. die erfor-
derlichen baulichen Eingriffe als bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt bewertet werden, 
so dass ggfs. auf Umweltprüfung und Umweltbericht verzichtet werden kann. 
 
Unabhängig von der Verfahrensart erscheint es insbesondere im Bereich der alten Ortskerne dabei wich-
tig, dass sich die Neubauten an dem vorhandenen angrenzenden Altbaubestand orientieren sollten. Um 
ein einheitliches und harmonisches Erscheinungsbild zu gewährleisten, sollte z.B. die Stellung der Ge-
bäude, die Gebäudehöhe, die Dachneigung und die Verwendung bestimmter regionaltypischer Baumate-
rialien festgelegt oder dem Bauherrn zumindest als Empfehlung nahe gelegt werden.  
 
 
4.6  Kultur und Daseinsvorsorge 
 
Unter Daseinsvorsorge wird die Bereitstellung eines bezahlbaren und flächendeckenden Angebots an 
lebensnotwendigen Gütern und Leistungen verstanden. Unter anderem zählen dazu Ver- und Entsor-
gung, Wasser, Abwasser, Abfall, Energie, Telekommunikation, Verkehr, Post, Einzelhandel, medizi-
nische Versorgung, Kinder- und Seniorenbetreuung, Bildung, Rettungsdienst, Feuerwehr und Katast-
rophenschutz. Die Bereitstellung dieser Leistungen liegt im öffentlichen Interesse und bildet die 
Grundlage für gleichwertige Lebensverhältnisse. Das Raumordnungsgesetz des Bundes fordert eine 
Chancengleichheit für die Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für 
alle Bevölkerungsgruppen in allen Teilräumen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG). Mit Blick auf den demogra-
phischen Wandel wird die Daseinsvorsorge besonders in den ländlichen Räumen vor große Herausfor-
derungen gestellt.  
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Dabei ist die Aufrechterhaltung von infrastrukturellen Angeboten besonders für ländliche Räume mit 
geringer Einwohnerzahl und Besiedlungsdichte besonders problematisch, da die Bereitstellung bei ab-
nehmenden oder geringen Nutzerzahlen oftmals finanziell nicht tragbar ist. Ungenügende Daseinsvor-
sorge führt jedoch zur Abnahme der Attraktivität der Region, und steigert das Risiko von Abwande-
rungen und weiteren Bevölkerungsverlusten. 
 
Zur Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung bieten sich für Kommunen vermehrt die Bünde-
lung von Angeboten und die Kooperation mit anderen Kommunen zur Abstimmung gemeinsamer Ein-
richtungen und der Entwicklung einer regionalen Strategie an. Mit Blick auf die regionale Daseinsvor-
sorge besitzt besonders die Aufrechterhaltung öffentlicher Mobilitätsangebote eine herausragende Be-
deutung. Die raumstrukturellen Vorgaben führen oftmals zu einer Bündelung von Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge. Die Zentren im System der zentralen Orte haben als Versorger entsprechende Funk-
tionen für die umliegenden Orte. Das bedeutet, dass diese Orte mit öffentlichen Verkehrsangeboten er-
reichbar sein müssen.  
 
In diesem Zusammenhang kommt dem Projekt Bürgerbus Isenhagener Land eine besondere Bedeu-
tung zu. Um die Mobilität und Erreichbarkeit in der Planungsregion zu verbessern, wurde auf Initiati-
ve der Samtgemeinde Wesendorf und der benachbarten Gemeinde Steinhorst das Projekt Bürgerbus 
Isenhagener Land initiiert. Zweimal täglich soll der Bürgerbus die Route Auermühle - Steinhorst -
Groß Oesingen - Wesendorf - Ummern - Wahrenholz mit weiteren Haltestellen bedienen und An-
schlüsse an die bestehenden Buslinien 100 und 102 in Wesendorf und die Bahnverbindung in Wah-
renholz gewährleisten. Anfang 2015 erfolgte die Gründung des Vereins Bürgerbus Isenhagener Land 
und ein angepasster Fahrplan wurde erarbeitet. Anschließend erfolgte in Abstimmung mit der zustän-
digen Verkehrsgesellschaft für den Landkreis Gifhorn (VLG) die Beantragung des Bürgerbusses bzw. 
die Genehmigung der Antragstellung für die Linienführung bei der Landesnahverkehrsgesellschaft 
und deren Zustimmung für das geplante Projekt.  
 
Folgende Projekte dienen der Daseinsvorsorge in der Planungsregion Hankensbüttel: 
 
• Steinhorst: Basisdienstleistung Nahversorgung Voruntersuchung/Umsetzung 
 (Kategorie I, Vorhaben 81) 
• Dedelstorf: Sanierung der Dacheindeckung der Friedhofskapelle 
 (Kategorie I, Vorhaben 86) 
•  Samtgemeinde Hankensbüttel: Sanierung A-Gebäude Karl-Söhle-Schule 
 (Kategorie I, Vorhaben 87) 
• Repke: Erneuerung der Friedhofskapelle und der Einfriedung 
 (Kategorie I, Vorhaben 91)  
• Überörtliches Projekt: Verbesserung der medizinischen Infrastruktur in der Planungsregion 
 (Kategorie I, Vorhaben 92) 
• Überörtliches Projekt: Verbesserung der Breitbandversorgung in der Planungsregion 
 (Kategorie I, Vorhaben 93) 
• Schweimke: Ausbau der Zufahrt und Anlage von Stellplätzen am Friedhof 
 (Kategorie II, Vorhaben 124)  
• Samtgemeinde Hankensbüttel: Erneuerung der Friedhofskapelle in Allersehl 
 (Kategorie II, Vorhaben 147) 
• Samtgemeinde Hankensbüttel: Erneuerung der Friedhofskapelle in Oerrel 
 (Kategorie II, Vorhaben 148) 
• Samtgemeinde Hankensbüttel: Gewährleistung der Wasserversorgung auf dem Friedhof in 

Wierstorf 
 Kategorie II, Vorhaben 149)   
• Wettendorf: Dachsanierung am Glockenturm 
 (Kategorie III, Vorhaben 187) 
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• Wettendorf: Erneuerung der Zufahrt zum Friedhof 
 (Kategorie III, Vorhaben 188) 
• Samtgemeinde Hankensbüttel: Erneuerung der Friedhofskapelle in Alt Isenhagen 
 (Kategorie III, Vorhaben 210) 
• Samtgemeinde Hankensbüttel: Erneuerung vom Friedhof/Einfriedung in Alt Isenhagen 
 (Kategorie III, Vorhaben 211)  
 
 
4.6.1 Dorfgemeinschaft als wichtiger Zukunftsfaktor 
 
In Anbetracht des anhaltenden strukturellen Wandels ist das Vorhandensein der dörflichen Einrichtun-
gen und Treffpunkte als Träger der Lebensqualität nicht hoch genug zu bewerten. Die zukünftige 
Dorfentwicklung in der Dorfregion Hankensbüttel soll besonders auch vor dem Hintergrund des de-
mographischen Wandels besonders die Sicherung der gemeinschaftlichen und infrastrukturellen Ein-
richtungen beinhalten und zu deren Stärkung und Erweiterung beitragen. Bliebe nur die Maßnahmen-
durchführung in der Gebäudeerneuerung und Freiflächengestaltung, wäre lediglich eine optische Ver-
schönerung der Ortslagen gegeben.  
 
Folgende Projekte dienen der Stärkung der Dorfgemeinschaft in der Dorfregion Hankensbüttel: 
 
•  Dedelstorf: Gestaltung des Spielplatzes mit zentralem Aufenthalts- und Informationsbereich 
  (Kategorie I, Vorhaben 3) 
•  Langwedel: Dachsanierung Sportheim 
  (Kategorie I, Vorhaben 8) 
•  Oerrel: Gestaltung des Spielplatzes in Oerrel 
  (Kategorie I, Vorhaben 12) 
•  Oerrel: Aufwertung der Aufenthaltsfunktion am Ehrenmal 
  (Kategorie I, Vorhaben 15) 
•  Alt Isenhagen: Neugestaltung vom zentralen Aufenthalts- und Informationsbereich 
  (Kategorie I, Vorhaben 24)  
•  Emmen: Anlage eines Spielplatzes 
  (Kategorie I, Vorhaben 27) 
•  Wentorf: Gestaltung der Ortsmitte am Feuerwehrstandort. Aufwertung vom  Rundlings-

kern und Gestaltung eines Aufenthalts- und Informationsbereiches  
  (Kategorie I, Vorhaben 38) = Startprojekt der Gemeinde Obernholz 
•  Schweimke. Gestaltung eines attraktiven Aufenthalts- und Informationsbereiches auf dem 

 Dorfplatz an der Feuerwehr 
  (Kategorie I, Vorhaben 42) 
•  Wierstorf. Gestaltung des Rundlingskerns mit Schaffung eines Aufenthalts- und Informations-

 bereiches 
  (Kategorie I, Vorhaben 52) 
•  Bokel: Neugestaltung vom Spielplatz am Freibad 
  (Kategorie I, Vorhaben 61) 
•  Masel: Verlagerung vom örtlichen Spielplatz und Aufwertung des Teiches 
  (Kategorie I, Vorhaben 66) 
•  Steinhorst: Neugestaltung vom Park an der Marktstraße/Errichtung eines Bewegungsparks 
  (Kategorie I, Vorhaben 83) 
•  Steinhorst: Umnutzung Haus der Gemeinde 
  (Kategorie I, Vorhaben 84) 
•   Wierstorf: Neubau eines Gemeinschaftsraumes am neuen Feuerwehrgerätehaus 
  (Kategorie I, Vorhaben 85) = Startprojekt der Samtgemeinde Hankensbüttel  
•  Repke: Erneuerung des Feuerwehrhauses als Gemeinschaftseinrichtung mit Infobereich 
  (Kategorie I, Vorhaben 90)  
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•  Allersehl: Erneuerung vom Bienenzaun/Dorftreff 
  (Kategorie I, Vorhaben 95) 
•  Allersehl: Gestaltung des Spielplatzes 
  (Kategorie I, Vorhaben 96)  
•  Dedelsdorf: Dachsanierung auf dem Schießstand in Dedelstorf und Gestaltung der Außenanla-

 ge am Schützenheim 
  (Kategorie I, Vorhaben 98) 
•  Lingwedel: Gestaltung des Spielplatzes 
  (Kategorie I, Vorhaben 102) 
•  Lingwedel: Erneuerung des Schlauchturmes mit Gestaltung eines Aufenthaltsbereiches 
  (Kategorie I, Vorhaben 103) 
•  Weddersehl: Dachsanierung am Schützenheim 
  (Kategorie I, Vorhaben 108) 
•  Weddersehl: Ergänzende Ausstattung auf dem Spielplatz 
  (Kategorie I, Vorhaben 109) 
•  Bottendorf. Gestaltung der Ortsmitte als Aufenthalts- und Informationsbereich 
  (Kategorie I, Vorhaben 122)  
•  Steimke: Erneuerung des Jugendtreff 
  (Kategorie I, Vorhaben 127) 
•  Wierstorf: Neubau vom Feuerwehrhaus als Gemeinschaftseinrichtung 
  (Kategorie I, Vorhaben 133) 
•  Masel: Umstrukturierung der Veranstaltungsräume im Schützenhaus (einschl. Befestigung 

 vom Seitenraum Triftweg als Stellplatzfläche) 
  (Kategorie I, Vorhaben 140) 
•  Oerrel: Erneuerung des ehem. Feuerwehrgerätehauses 
  (Kategorie III, Vorhaben 151) 
•  Oerrel: Gestaltung an der ehem. Zisterne 
  (Kategorie III, Vorhaben 154) 
•  Oerrel: Erneuerung des Trimm-Dich-Pfades sowohl für Einheimische als auch für Patienten 

 des Therapiezentrums (Haus Niedersachsen) 
•  (Kategorie III, Vorhaben 155) 
•  Alt Isenhagen: Neugestaltung vom Spielplatz 
  (Kategorie III, Vorhaben 158) 
•  Emmen: Betonung der Ortsmitte am Ehrenmal 
  (Kategorie III, Vorhaben 166) 
•  Hankensbüttel: Erneuerung vom Spielplatz am Waldbad 
  (Kategorie III, Vorhaben 171) 
•  Steimke: Dachsanierung am Schießstand 
  (Kategorie III, Vorhaben 182) 
•  Steimke: Aufwertung vom Bolzplatz 
  (Kategorie III, Vorhaben 185) 
•  Wettendorf: Erneuerung im Bereich der ehem. Schule/Schützenklause 
  (Kategorie III, Vorhaben 186)  
•   Wettendorf: Ergänzende Ausstattung am Spielplatz 
  (Kategorie III, Vorhaben 189) 
•  Lüsche: Sanierung Schützenhaus 
  (Kategorie III, Vorhaben 203) 
•  Steinhorst: Anbau Schützenhaus 
  (Kategorie III, Vorhaben 206) 
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4.6.2  Anpassung an die demographische Entwicklung 
 
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und einem Trend zur Verlagerung von Bevölke-
rung aus den ländlichen in die städtischen Räume bildet eine Einflussnahme auf die Bevölkerungsent-
wicklung die zentrale Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit der Dorfregion Hankensbüttel. Grundle-
gendes Kriterium für die Zu- oder Abwanderung ist vor allem das Arbeitsplatz- bzw. Ausbildungsan-
gebot. Derzeit ist nur ein geringer Anteil der Arbeitsplätze der Einwohner/innen innerhalb der Dorfre-
gion vorhanden und der größte Teil pendelt in die umliegenden Städte nach Wolfsburg, Gifhorn, 
Braunschweig und Wittingen (Knesebeck). Wenngleich eine Erweiterung und Diversifizierung der 
wirtschaftlichen Aktivitäten in der Dorfregion Hankensbüttel durchaus anzustreben ist, so lässt sich 
diese Abhängigkeit voraussichtlich in Zukunft nur geringfügig verändern. Die Zukunftsfähigkeit der 
Dorfregion ist in Bezug auf die Arbeitsmarktzentralität vor allem von der verkehrlichen Erreichbarkeit 
sowohl im Individual- als auch im öffentlichen Personennahverkehr abhängig (vgl. hierzu Kapitel 4.4 
Mobilität und Straßenraum). 
 
Um den heutigen Anforderungen an eine positive Bevölkerungsentwicklung und einer ausgeglichenen 
Bevölkerungsstruktur in der Dorfregion Hankensbüttel gerecht zu werden, sollen im Rahmen der 
Dorfentwicklungsplanung folgende Ziele berücksichtigt werden: 
 
• barrierefreien Wohnraum schaffen, welcher auf die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren 

ausgelegt ist oder hinsichtlich einer Nutzung durch diese Gruppe flexibel angelegt ist;  
• flexible Betreuungsangebote schaffen, welche auf die Bedürfnisse von älteren Bevölkerungs-

gruppen ausgelegt ist:  
• Anreize für junge Familien schaffen, sich in der Dorfregion niederzulassen und langfristig dort 

zu leben;  
• Anpassung der technischen Infrastrukturen;  
• die Verbundenheit mit der Region stärken.  
 
Folgende im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung erarbeiteten Projekte dienen der Anpassung an 
den demographischen Wandel:  
 
• Überörtliches Projekt: Barrierefreie Umgestaltung der Buswartebereiche in der Planungsregion 
• Überörtliches Projekt: Barrierefreie Gestaltung der Fußwege in der Planungsregion 
 
• Steinhorst: Basisdienstleistung Nahversorgung Voruntersuchung/Umsetzung 
 (Kategorie I, Vorhaben 81)  
• Steinhorst: Neugestaltung vom Park an der Marktstraße/Errichtung eines Bewegungsparks 
 (Kategorie I, Vorhaben 83) 
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5 PRIORITÄTENLISTE  MIT  KOSTENSCHÄTZUNG   
 
Der Projektübersicht angegliedert ist eine grobe Kostenschätzung nach Richtwerten auf m² Basis für die in 
Kapitel 4.1 – 4.6.2 aufgeführten Projekte im öffentlichen Raum. Für eine Beantragung ist eine genauere 
Kostenermittlung unumgänglich. Die grobe Kostenschätzung gibt einen Überblick für den Investitionsbe-
darf für die im Rahmen der Dorfentwicklung förderfähigen möglichen Projekte. Nicht förderungsfähig sind 
ggfs. anfallende Ablösegebühren gegenüber den Straßenbaulastträgern übergeordneter Verkehrswege. 
 
Die Projekte wurden der Dringlichkeit entsprechend einer von drei Kategorien zugeordnet. Die Reihenfol-
gen der Prioritätenlisten wurden zunächst von den thematischen Arbeitsgruppen vorbereitet. Die Gemein-
den Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl und Steinhorst und die Samtgemeinde Hankensbüt-
tel haben diese Empfehlungen aufgegriffen und schließlich eine gemeinsame Prioritätenliste festgelegt.  
 
In den folgenden Jahren ist eine sukzessive Abarbeitung der Projekte gemäß der Einstufung in die drei 
Maßnahmenkategorien geplant. Sofern sich Änderungen ergeben, sind eine Zustimmung der Arbeitsgruppe 
sowie eine entsprechende Beschlussfassung der Gemeinderäte erforderlich. In gleicher Weise ist ein 
Nachweis zu führen, wenn sich bei der Beantragung wesentliche Änderungen gegenüber den im Dorfent-
wicklungsplan skizzierten Ausführungen der Projekte ergeben sollten bzw. weitere Projekte in den Dorf-
entwicklungsplan aufgenommen werden sollten. 
 
Die Erläuterung der zeitnah umzusetzenden Projekte (Maßnahmenkategorie I) erfolgt in Kapitel 6 Projekt-
steckbriefe. Weitere Projekte werden im Zuge der Fortschreibung jeweils konkretisiert.  
 
Die Auflistung der Projekte innerhalb der Maßnahmenkategorien erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Die 
zusätzliche laufende Nummerierung der Vorhaben bezieht sich lediglich auf die Darstellung im Dorfent-
wicklungsplan und dient der einfacheren Zuordnung innerhalb des Planwerks; ihr kommt keine hierarchi-
sche Bedeutung zu.  
 
Nr. Vorhaben          Kosten 
Maßnahmenkategorie I         
 
Gemeinde Dedelstorf 
 
1. Weddersehl: Erneuerung des Straßenraumes Bauernende (Startprojekt)  250.000,- 
2. Allersehl: Verkehrsberuhigung im Straßenraum Langer Hagen (K 10)   125.000,- 
3. Dedelstorf: Gestaltung des Spielplatzes mit Aufenthalts- und Informationsbereich    50.000,- 
4. Dedelstorf: Betonung der südlichen Ortseinfahrt und Umgestaltung der  
 Einmündung Mahrenholzer Weg/Am Mühlenfeld im Zuge der K 9    125.000,- 
5. Dedelstorf: Sanierung der Obstgehölzbestände im Bereich vom Mahrenholzer Weg  15.000,- 
6. Langwedel: Erneuerung des Straßenraumes Am Buschfeld     200.000,- 
7. Langwedel: Gestaltung des Dorfteiches        40.000,- 
8. Langwedel: Dachsanierung am Sportheim         40.000,- 
9. Langwedel: Aufwertung des Verbindungsweges nach Lingwedel      50.000,- 
10. Langwedel: Erneuerung der Nebenanlagen im Zuge der Ortsdurchfahrt der K 8  100.000,- 
11. Lingwedel: Bepflanzung der Seitenbereiche im Zuge der Ortsdurchfahrt der K 87   20.000,- 
12. Oerrel: Gestaltung des Spielplatzes         50.000,- 
13. Oerrel: Verkehrsberuhigung im Zuge der Oerreler Dorfstraße (K 7)   150.000,- 
14. Oerrel: Befestigung von Stellplätzen am Jagdmuseum      25.000,- 
15. Oerrel: Aufwertung der Aufenthaltsfunktion am Ehrenmal      20.000,- 
16. Repke: Erneuerung der Nebenanlagen an der Repker Dorfstraße (K 8)   150.000,- 
17. Repke: Umgestaltung der Buswartebereiche am Teich einschl. Gestaltung eines  
 Aufenthalts- und  Informationsbereiches        30.000,- 
18. Repke: Anlage einer Überquerungshilfe im Zuge der B 244    150.000,- 
19. Weddersehl: Gestaltung des Dorfteiches        25.000,- 
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20. Weddersehl: Bepflanzung im Straßenseitenraum im Bereich vom Wiesenweg   15.000,- 
21. Weddersehl: Bepflanzung am südlichen Wirtschaftsweg      15.000,- 
 
Gemeinde Hankensbüttel 
 
22. Emmen: Erneuerung vom Straßenraum Zum Kluxfeld (Startprojekt)   300.000,- 
23. Alt Isenhagen: Umgestaltung bzw. Verlagerung der Bushaltestellen     50.000,- 
24. Alt Isenhagen: Neugestaltung vom zentralen Aufenthalts- und Informationsbereich  20.000,- 
25. Emmen: Erneuerung vom Straßenraum Oerreler Weg     300.000,- 
26. Emmen: Anlage von Radfahrerstreifen auf der Emmer Dorfstraße im Zuge der K 123  75.000,- 
27. Emmen: Anlage eines Spielplatzes        50.000,- 
28. Hankensbüttel: Erneuerung der Straße Hohe Luft/Auestraße     800.000,- 
29. Hankensbüttel: Erhaltung und Erneuerung des Wanderwegenetzes im Bachtal und  
 Erneuerung der Treppe vom Neuen Weg       100.000,- 
30. Hankensbüttel: Erneuerung der Treppenanlage zum Brennerpass    100.000,- 
31. Hankensbüttel: Sanierung vom Wassertretbecken und vom Grillplatz    75.000,- 
32. Hankensbüttel: Erneuerung Hoher Weg/Ostpreußenstraße    500.000,- 
33. Hankensbüttel: Betonung/Neuordnung vom östlichen Ortseingang im Zuge der B 244 200.000,- 
34. Hankensbüttel: Oberflächenwasserrückhalt in der nördlichen Gemarkung   100.000.- 
35. Hankensbüttel: Kennzeichnung/ Ergänzung der Wegeführung vom Bachwanderweg  100.000,- 
36. Hankensbüttel: Anlage eines Mehrgenerationenspielplatzes     75.000,- 
37. Isenhagen: Erneuerung der Bushaltestellen an der Ortsdurchfahrt der K 123  
 einschl. Gestaltung eines Informationsbereiches für Besucher und Radwanderer    50.000,- 
 
Gemeinde Obernholz 
 
38. Wentorf: Gestaltung der Ortsmitte am Feuerwehrstandort. Aufwertung vom  
 Rundlingskern und Gestaltung eines Aufenthalts- und Informationsbereiches für  
 Einheimische und Ortsfremde (Startprojekt)       80.000,- 
39. Bottendorf: Erneuerung der Nebenanlagen im Zuge der Ortsdurchfahrt der K 13  120.000 
40. Schweimke: Erneuerung Straßenraum Im Dorfe mit Gestaltung eines  
 Aufenthaltsbereichs und  Bepflanzung vom Gosemühlenweg/Bokeler Straße  250.000,- 
41. Schweimke: Umbau der Kreuzung im Nordwesten     100.000,- 
42. Schweimke: Gestaltung eines attraktiven Aufenthalts- und Informationsbereiches  
 auf dem Dorfplatz an der Feuerwehr        30.000,- 
43. Steimke: Ausbau vom Kampweg        150.000,- 
44. Steimke: Erneuerung der Schulstraße und Umgestaltung der Einmündung  
 Kapellenweg/Schulstraße         250.000,- 
45. Steimke: Sanierung der Obstgehölzbestände im Straßenseitenraum in Richtung   
 Wettendorf und im Bereich vom Feldweg in Verlängerung der Bergstraße  
 in Richtung Westen          15.000,- 
46. Steimke: Gestaltung eines attraktiven Aufenthalts- und Informationsbereiches  
 am Ehrenmal           25.000,- 
47. Steimke: Bepflanzung im Straßenseitenraum vom Kampweg     15.000,-  
48. Wentorf: Bepflanzung am Ehrenmal und im Rundlingskern mit Platzgestaltung   25.000,- 
49. Wentorf: Bepflanzung im Straßenseitenraum südlich der Ortsdurchfahrt (K 14)  
 und am Weg nach Hankensbüttel         20.000,- 
50. Wettendorf: Erneuerung der Nebenanlagen im Zuge der Ortsdurchfahrt der K 13  
 und Gestaltung der Einmündung vom Haidberg am Löschteich    200.000,- 
51. Wettendorf: Bepflanzung im Straßenseitenraum der Hauptstraße (K 13)    20.000,- 
52. Wierstorf: Gestaltung des alten Rundlingskerns mit Schaffung eines attraktiven  
 Aufenthalts- und  Informationsbereiches       150.000,- 
53. Wierstorf: Erneuerung der alten Wegeverbindung von Wierstorf in  
 Richtung Hankensbüttel          100.000,- 
54. Wierstorf: Erneuerung der Brücke im Straßenraum Burkamp    125.000,- 
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Gemeinde Sprakensehl 
 
55. Behren: Anlage eines Fuß- und Radweges an der Behrener Dorfstraße (L 265)  
 einschl. Bepflanzung und Gestaltung vom Potsdamer Platz (Startprojekt/2017) 250.000,- 
56. Behren: Erneuerung Straßenraum Rotdornweg      150.000,- 
57. Blickwedel: Umgestaltung der Bushaltestelle an der Blickwedeler Dorfstraße  
 einschl. Gestaltung eines Aufenthalts- und Informationsbereiches und Umgestaltung  
 der Einmündung Alter Kirchweg         50.000,- 
58. Bokel: Erneuerung vom Straßenraum Zum Eichhof     500.000,- 
59. Bokel: Erneuerung Straßenraum Zur Günne      750.000,- 
60. Bokel: Erneuerung Straßenraum Am Walde      150.000,- 
61. Bokel: Neugestaltung vom Spielplatz am Freibad       25.000,- 
62. Hagen: Aufwertung und Umgestaltung des Bereiches am Teich     25.000,- 
63. Hagen: Erneuerung Straßenraum Behrener Weg      300.000,- 
64. Hagen: Erneuerung Straßenraum Stadtweg      225.000,- 
65. Hagen: Erneuerung Straßenraum Ostersahlfeld      150.000,- 
66. Masel: Herstellung eines Verbindungsweges zum Friedhof    125.000,- 
67. Masel: Erneuerung Straßenraum Maseler Dorfstraße     275.000,- 
68. Masel: Verlagerung vom örtlichen Spielplatz und Erneuerung vom Gehweg am  
 Teich und Aufwertung des Teiches        50.000,- 
69. Masel: Umgestaltung der Bushaltestelle einschl. Ausbildung eines zentralen  
 Aufenthalts- und  Informationsbereiches am Eichenhain      30.000,- 
70. Sprakensehl: Anlage eines Fuß- und Radweges an der Hagener Straße (L 280)  150.000,- 
71. Sprakensehl: Aufwertung um den Dorfteich für Einheimische und Ortsfremde  100.000,- 
72. Sprakensehl: Aufwertung der Einmündung Schulstraße/Am Dorfteich   100.000,- 
73. Sprakensehl: Erneuerung Fußweg Ende der Schulstraße/Auermühler Weg    25.000,- 
74. Masel: Erneuerung Straßenraum Tweete       150.000,- 
75. Sprakensehl: Erneuerung Straßenraum Blickwedeler Weg     300.000,- 
76. Sprakensehl: Erneuerung Straßenraum Auermühler Weg     400.000,- 
77. Sprakensehl: Schaffung des Radweges zwischen Sprakensehl und Hagen  
 im südlichen Seitenraum der L 280        n.n. 
 
Gemeinde Steinhorst 
 
78. Steinhorst: Neugestaltung des innerörtlichen Wegenetzes im Lachtepark –  
 Zugang Apotheke (Startprojekt)       100.000,- 
79. Steinhorst: Erneuerung des Straßenraumes Brauelweg     150.000,- 
80 Steinhorst: Gestaltung Radfahrstreifen, Nebenanlagen/Bushaltestellen  
 an der Ortsdurchfahrt (L 282)         80.000,- 
81. Steinhorst: Basisdienstleistung „Nahversorgung“ Voruntersuchung/Umsetzung   n.n. 
82. Steinhorst: Erweiterung vom Tagungszentrum am Schulmuseum     250.000,- 
83. Steinhorst: Neugestaltung vom Park an der Marktstraße / 
 Errichtung eines Bewegungsparks       100.000,- 
84. Steinhorst: Umnutzung Haus der Gemeinde               2.000.000,- 
 
Samtgemeinde Hankensbüttel 
 
85. Wierstorf: Neubau eines Gemeinschaftsraumes am neuen Feuerwehrgerätehaus  
 (Startprojekt)          150.000,- 
86. Dedelstorf: Sanierung der Dacheindeckung der Friedhofskapelle und Sanierung  
 der Zuwegung           40.000,- 
87. Hankensbüttel: Sanierung A-Gebäude Karl-Söhle-Schule -    250.000,- 
88. Hankensbüttel: Neugestaltung Vorbereich Waldbad      75.000,- 
89. Masel: Erneuerung der Einfriedung und des Wegesystems auf dem Friedhof   40.000,- 
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90. Repke: Erneuerung und Erweiterung des Feuerwehrhauses als  
 Gemeinschaftseinrichtung mit Infobereich      200.000,- 
91. Repke: Erneuerung der Friedhofskapelle und der Einfriedung     40.000,- 
 
Überörtliche Projekte:  
 
92. Verbesserung der medizinischen Infrastruktur in der Planungsregion    n.n.  
93. Verbesserung der Breitbandversorgung        n.n. 
94. Erneuerung und Ergänzung der vorhandenen touristischen Beschilderung mit  
 Aufstellung von Verweis- und Erläuterungstafeln - Corporate Identity in der  
 Dorfregion Verwendung des Logos Südheide       n.n. 
 
 
Maßahmenkategorie II 
 
Gemeinde Dedelstorf 
 
95. Allersehl: Erneuerung vom Bienenzaun/Dorftreff       50.000,- 
96. Allersehl: Gestaltung des Spielplatzes  
97. Allersehl: Anlage eines Informationsbereiches am Waagtenschuppen mit  
 Aufenthaltsfunktion          30.000,- 
98. Dedelstorf: Dachsanierung auf dem Schießstand in Dedelstorf und Gestaltung der  
 Außenanlage am Schützenheim         50.000,- 
99. Dedelstorf: Teilerneuerung vom Mahrenholzer Weg     100.000,- 
100. Langwedel: Erneuerung des Straßenraumes Eichenweg     200.000,- 
101. Lingwedel: Erneuerung der Nebenanlagen an der Dedelstorfer Straße (K 9)  150.000,- 
102. Lingwedel: Gestaltung des Spielplatzes        20.000,- 
103. Lingwedel: Erneuerung des Schlauchturmes mit Gestaltung eines Aufenthaltsbereiches  30.000,- 
104. Oerrel: Betonung der Ortseinfahrt der Langwedeler Straße (K 87)    125.000,- 
105 Oerrel: Anlage eines separaten Fußweges im Straßenraum Am Sportplatz    80.000,- 
106. Oerrel: Erhaltung und Öffnung vom Wiegeschuppen      25.000,- 
107. Repke: Erneuerung vom Lingwedeler Weg/Eckernkamp     300.000,- 
108. Weddersehl: Dachsanierung am Schützenheim       30.000,- 
109. Weddersehl: Ergänzende Ausstattung auf dem Spielplatz      20.000,- 
 
Gemeinde Hankensbüttel 
 
110. Alt Isenhagen: Bereitstellung einer Wegeverbindung im Süden des Dorfes   75.000,- 
111. Emmen: Erneuerung vom Wiesengrund       275.000,- 
112. Hankensbüttel: Erneuerung vom Amtsweg      400.000,- 
113. Hankensbüttel: Erneuerung der Straßenräume Bergstraße und Bauernende  
 (nur Gehwege)          150.000,- 
114. Hankensbüttel: Erneuerung Mühlenstraße einschl. Fußweg    400.000,- 
115. Hankensbüttel: Erneuerung vom Denkmalweg (einschl. Gestaltung vom Ehrenmal) 125.000,- 
116. Hankensbüttel: Bepflanzungen entlang vom Straßenseitenraum Richtung Wentorf   25.000,- 
117. Hankensbüttel: Erneuerung Goethestraße       250.000,- 
118. Isenhagen: Neuanlage von Stellplätzen für Wohnmobile  
 (mit Blick auf die touristische Nutzung könnte ein neuer Standort nördlich  
 vom Alt Isenhagener Kirchweg angelegt werden - Lage im Landschaftsschutzgebiet)  n.n. 
119. Isenhagen: Nachnutzung der OHE Strecke unter touristischen Aspekten    n.n. 
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Gemeinde Obernholz 
 
120. Bottendorf: Befestigung vom Seitenraum Rietberg      50.000,- 
121. Bottendorf: Erneuerung vom Mühlenweg 
122. Bottendorf: Gestaltung der Ortsmitte als attraktiver Aufenthalts- und  
 Informationsbereich für Einheimische und Radwanderer      25.000,- 
123. Bottendorf: Bepflanzung entlang des Bottendorfer Baches     15.000,- 
124. Schweimke: Ausbau der Zufahrt und Anlage von Stellplätzen zum Friedhof  125.000,- 
125. Schweimke: Bepflanzung entlang des Schweimker Baches     15.000,- 
126. Schweimke: Aussichtsturm für das Schweimker Moor      n.n. 
127. Steimke: Erneuerung des Jugendtreffs        40.000,- 
128. Steimke: Erneuerung vom Jungfernstieg        30.000,- 
129. Steimke: Ausbau der innerörtlichen Wegeverbindungen  
 (zwischen jüngeren Baugebieten und Altdorf)       25.000,- 
130. Wentorf: Betonung der Ortseinfahrt aus Richtung Lüder      50.000,- 
131. Wettendorf: Erneuerung der Straßenbeleuchtung       50.000,- 
132. Wettendorf: Ableitung vom Oberflächenwasser im Straßenraum Haidberg   50.000,- 
133. Wierstorf:  Neubau vom Feuerwehrhaus als Gemeinschaftseinrichtung   150.000,- 
134. Wierstorf: Betonung der Ortseinfahrt im Zuge der K 11     100.000,- 
 
Gemeinde Sprakensehl 
 
135. Behren: Erneuerung Straßenraum Eichenweg      250.000,- 
136. Behren: Erneuerung Straßenraum Weyhäuser Weg     120.000,- 
137. Bokel: Erneuerung Straßenraum Mühlenweg      325.000,- 
138. Bokel: Erneuerung Straßenraum Dammweg      175.000,- 
139. Bokel: Erneuerung Straßenraum Im Wiesengrund      375.000,- 
140. Masel: Räumliche Umstrukturierung der Veranstaltungsräume im Schützenhaus   
 (einschl. Befestigung vom Seitenraum am Triftweg als Stellplatzfläche)    50.000,- 
141. Sprakensehl: Umgestaltung der Bushaltestellen in der Schulstraße einschl.  
 Gestaltung eines Aufenthalts- und Informationsbereiches      25.000,- 
 
Gemeinde Steinhorst 
 
142. Räderloh: Erneuerung der Nebenanlagen der Lindenstraße im Zuge der  
 Ortsdurchfahrt der K 1         250.000,- 
143. Räderloh: Erneuerung Albert-Lahmann-Weg      175.000,- 
144. Steinhorst: Erneuerung des innerörtlichen Wege/Straßennetzes  
 (u.a. Fahlenkamp, Sonnenweg, Bürgersteige)      100.000,- 
145. Erneuerung/Umgestaltung der Bushaltestellen 
 (Auermühle, Lüsche, Räderloh, Steinhorst)      125.000,- 
146. Steinhorst: Aufwertung des schulhistorischen Wanderweges und des Postmoorpfades  50.000,- 

 
Samtgemeinde Hankensbüttel 
 
147. Allersehl: Erneuerung der Friedhofskapelle       40.000,- 
148. Oerrel: Erneuerung der Friedhofskapelle        40.000,- 
149. Wierstorf: Gewährleistung der Wasserversorgung auf dem Friedhof    15.000,- 
 
Überörtliche Projekte: 
 
150. Energieroute durch die Dorfregion mit den möglichen Stationen: 
 Standort Schweimke (Gärreste Trocknung) 
 Standort Langwedel (Windräder) 
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 Standort Masel (Solarenergie) 
 Standort Emmen (Biogasanlage) 
 Standort Sprakensehl (Biogasverstromung) 
 Standort Erdölförderung          n.n. 
 
 
Maßnahmenkategorie III 
 
Gemeinde Dedelstorf 
 
151. Oerrel: Erneuerung des ehem. Feuerwehrgerätehauses      30.000,- 
152. Oerrel: Aufwertung vom Aufenthaltsbereich am Teich     .20.000,- 
153. Oerrel:  Anlage eines Schulwaldes am Heuberg       50.000,- 
154. Oerrel: Gestaltung an der ehem. Zisterne        20.000,- 
155. Oerrel: Erneuerung des Trimm-Dich-Pfades       25.000,- 
156. Repke: Radwegeverbindung entlang der B 244 von Repke nach Hankensbüttel   n.n. 
157. Weddersehl: Anlage eines separaten Fußweges an der Weddersehler Dorfstraße  100.000,- 
 
Gemeinde Hankensbüttel 
 
158. Alt Isenhagen: Neugestaltung vom Spielplatz       25.000,- 
159. Alt Isenhagen: Betonung der östlichen Ortseinfahrt im Zuge der B 244   125.000,- 
160. Alt Isenhagen: Betonung der westlichen Ortseinfahrt im Zuge der B 244   125.000,- 
161. Alt Isenhagen: Erneuerung der Straßenbeleuchtung      40.000,- 
162. Alt Isenhagen: Erneuerung der Dorfstraße      125.000,- 
163. Alt Isenhagen: Gestaltung des Dorfteiches       50.000,- 
164. Alt Isenhagen: Bepflanzung an der Ortsdurchfahrt (B 244)     15.000,- 
165. Emmen: Betonung der Ortseinfahrten im Zuge der K 123     200.000,- 
166. Emmen: Betonung der Ortsmitte am Ehrenmal      100.000,- 
167. Emmen: Erneuerung der Straßenbeleuchtung      150.000,- 
168. Emmen: Barrierefreie Erneuerung der Fußwege an der Ortsdurchfahrt    50.000,- 
169. Emmen: Aktivierung der Thermal-Sole-Quelle       n.n. 
170. Hankensbüttel: Erneuerung Kleiner Steimker Weg     200.000,- 
171. Hankensbüttel: Erneuerung vom Spielplatz am Amtsweg      50.000,- 
172. Hankensbüttel: Ergänzung des Natur- und Sagenpfades      25.000,- 
173. Hankensbüttel: Erneuerung der Straße Am Hagen      400.000,- 
174. Hankensbüttel: Erneuerung der Straßenbeleuchtung     250.000,- 
175. Isenhagen: Erneuerung der Straßenraumbeleuchtung      30.000,- 
176. Isenhagen: Erneuerung der Parkplatzanlage am Waldbad     125.000,- 
177. Isenhagen: Wegeerneuerung im Hagen       125.000,-  
178. Isenhagen: Erneuerung des Straßenraumes Domänenstraße    150.000,- 
179. Entwicklung der Laub- und Obstgehölze an Straßen, Wegen und Plätzen    n.n. 
 
Gemeinde Obernholz 
 
180. Bottendorf: Erneuerung vom (Kirch-) Weg nach Steimke     100.000,- 
181. Schweimke: Bepflanzung an der Bokeler Straße       15.000,- 
182. Steimke: Dachsanierung am Schießstand        40.000,- 
183. Steimke: Aufwertung vom Bolzplatz        20.000,- 
184. Steimke: Barrierefreier Umbau vom Gehweg im Zuge der K 12     50.000,- 
185. Wettendorf: Aufwertung am Grillplatz        20.000,- 
186. Wettendorf: Erneuerung im Bereich der ehem. Schule/Schützenklause    20.000,- 
187. Wettendorf: Dachsanierung am Glockenturm       15.000,- 
188. Wettendorf: Erneuerung der Zufahrt zum Friedhof      50.000,- 
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189. Wettendorf: Ergänzende Ausstattung am Spielplatz      20.000,- 
190. Wierstorf: Bepflanzung im Straßenseitenraum Richtung Wentorf     15.000,- 
 
Gemeinde Sprakensehl 
 
191. Blickwedel: Erneuerung der Randbereiche im Zuge der Ortsdurchfahrt der K 96  150.000,- 
192. Bokel: Erhalt der Gehölzbestände im Bereich vom Kapellenberg     20.000,- 
193. Bokel: Anlage eines fußläufigen Pfades entlang der Ilmenau    150.000,- 
194. Bokel: Gestaltung der Randbereiche der Bokeler Dorfstraße (L 265)   150.000,- 
195. Hagen: Ersatzbepflanzung im Bereich der Koniferen am Sportplatz    15.000,- 
196. Hagen: Betonung der Ortseinfahrten im Zuge der L 280     200.000,- 
197. Hagen: Erneuerung vom Weg Richtung Sprakensehl     100.000,- 
198. Hagen: Ausbildung eines Grillplatzes für Feriengäste am Sportplatz    25.000,- 
199. Masel: Betonung der Ortseinfahrten im Zuge der L 280     250.000,- 
200. Sprakensehl: Betonung der westlichen Ortseinfahrt im Zuge der L 280   125.000,- 
 
Gemeinde Steinhorst 
 
201. Lüsche: Erneuerung der schadhaften Gehwege an der Ortsdurchfahrt   125.000,- 
202. Lüsche: Erneuerung der Steinhorster Straße      250.000,- 
203. Lüsche: Sanierung Schützenhaus         50.000,- 
204. Lüsche: Betonung der Ortseinfahrt im Zuge der K 1 aus Richtung Räderloh  125.000,- 
205. Räderloh: Gestaltung des Dorfteiches und Erhalt des prägenden Eichenhaines   25.000,- 
206. Steinhorst: Anbau Schützenhaus        150.000,- 
207. Steinhorst: Sanierung der Obstgehölzbestände an Gemeindewegen    25.000,- 
208. Steinhorst: Rückbau des Wehres, Erneuerung der Fußgängerbrücke,  
 Vermeidung vom Anstieg der Lachtesohle      100.000,- 
209. Befestigung ländlicher Wege         n.n. 
 
Samtgemeinde Hankensbüttel 
   
210. Alt Isenhagen: Erneuerung der Friedhofskapelle       40.000,- 
211. Alt Isenhagen: Erneuerung vom Friedhof/Einfriedung      20.000,- 
212. Sprakensehl: Ersatzbepflanzung im Bereich der Fichten am Kindergarten    15.000,- 
 
Gesamtkosten für die förderfähigen öffentlichen Vorhaben  
im Rahmen der Dorfentwicklung Hankensbüttel            24.815.000,- 
 
Private Projekte 
 
Eine sehr grobe Einschätzung zum Investitionsbedarf im privaten Bereich wurde anhand der von außen kar-
tierten Schadensklassen der Altgebäude in der Dorfregion Hankensbüttel aufgestellt. Der Sanierungsaufwand 
für Gebäude mit leichten Schäden wurde mit 10.000 €, bei mittleren Schäden mit 25.000 €, bei konstruktiven 
Schäden mit 50.000 € und bei schwersten Schäden pauschal mit 75.000 € angesetzt. Danach beträgt der  
 
vorläufig geschätzte Gesamtinvestitionsbedarf für die privaten Projekte  
im Rahmen der Dorfentwicklung Hankensbüttel            15.000.000,- 
 
Damit ergibt sich aus planerischer Sicht ein vorläufig geschätzter  
Gesamtinvestitionsbedarf für sämtliche förderfähigen Projekte  
im Rahmen der Dorfentwicklung Hankensbüttel           39.815.000,- 
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6 STARTPROJEKTE 
 
Gemeinde Dedelstorf   
 
Weddersehl:. Erneuerung des Straßenraumes Bauernende 
(Kategorie I, Vorhaben Nr. 1; Handlungsfeld: Straßenraum und Mobilität)  
 
Mit seiner Nordseite erschließt dieser Straßenraum mehrere alte Hofstellen, wobei auf einer nach wie 
vor Landwirtschaft im Haupterwerb betrieben wird. Zudem wird ein Hof heute durch einen größeren 
Zimmereibetrieb genutzt, der auch Flächen südöstlich des Straßenraumes einnimmt und einen gewissen 
Querverkehr verursacht. Zugleich ergibt sich durch diesen Standort ein Verkehrsaufkommen durch Mit-
arbeiter, Kunden sowie Anlieferung und den Abtransport.  
 
Während der Straßenraum in seinem nördlichsten Abschnitt eine intakte Asphaltfahrbahn aufweist, die 
lediglich für den Begegnungsfall keine ausreichende Breite aufweist, offenbart der weitere innerörtliche 
Verlauf erhebliche Schäden an der vorhandenen Fahrbahn sowie in den Randbereichen. Netzrisse, Ab-
platzungen sowie Verformungen belegen dabei eine unzureichende Tragfähigkeit im Aufbau, so dass 
hier eine grundhafte Erneuerung notwendig ist. Auch hier bedarf es eines breiteren Ausbaus, um den 
Begegnungsfall wie auch den Querverkehr des gewerblichen wie auch des landwirtschaftlichen Betrie-
bes aufnehmen zu können. Zweifellos müssen dabei auch die wichtigsten Grundstückszufahrten mit 
einbezogen werden. Davon abgesehen ergibt sich in diesem Abschnitt die Notwendigkeit zur Aufnahme 
vom Oberflächenwasser, was ansonsten Schäden in den Nebenanlagen verursacht. Im anschließenden 
südlichen / südwestlichen Bereich besteht zwar ein geringeres Verkehrsaufkommen; allerdings ist auch 
hier die Asphaltfahrbahn abgängig. 
 
Während im nördlichen Bereich mit der verbleibenden Asphaltfahrbahn die Ergänzung durch einen 
Pflasterstreifen vorgesehen wird, ergibt sich im mittleren Bereich auf Höhe der Betriebe eine Breite von 
4,5 m für die neu herzustellende Befestigung. Wenn auch eine mischgenutzte, niveaugleiche (und damit 
barrierefreie) Befestigung hergestellt wird, so wird sich eine Gliederung durch ein breiteres (Fahrbahn-) 
Band und ein schmaleres (Gehweg-) Band ergeben. Zudem werden hier die Grundstückszufahrten her-
gestellt; und auf einer Länge von rd. 40 m wird eine Muldengosse zur Wasserführung mit Regenwas-
serkanal ergänzt. Hergestellt wird hier auch eine befestigte Zuwegung in Richtung westlich gelegenen 
Dorfteich, wobei die Pflasterung auf Höhe der rückwärtigen Zufahrt zum landwirtschaftlichen Betrieb 
enden soll.  
 
Weiter südlich wird lediglich ein schmaler Straßenbelag neu gepflastert hergestellt, weil hier das Ver-
kehrsaufkommen deutlich geringer ist. Das Ausweichen soll durch Befahrung von mit Schotterrasen 
befestigten Banketten erleichtert werden. 
 
Hinzuweisen bleibt auf die Betonung der Straßenmitte auf Höhe der Einmündung vom Verbindungsweg 
zum Teich, wo ein markanter Baumstandort das Straßenbild bereichern könnte und zudem als Informa-
tions- und Aufenthaltsbereich zum Verweilen einladen kann. Unter energetischen, aber auch gestalteri-
schen Aspekten erneuert werden soll auch die Straßenbeleuchtung.  
 
Hinsichtlich Material- und Farbwahl ergibt sich Abstimmungsbedarf; insbesondere wegen der beispiel-
gebenden Wirkung für weitere Vorhaben in der Gemeinde. Das Projekt ist seitens der Gemeinde De-
delstorf als wichtigstes Vorhaben im Rahmen der Dorfentwicklung eingestuft worden und gilt deshalb 
als Startprojekt. 
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Weddersehl: Der Straßenraum Bauernende  ist weitgehen d abgängig und bedarf eines grundhaften Ausbaus - unter B e-
rücksichtigung der anliegenden Betriebe.  
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Gemeinde Hankensbüttel 
 
Emmen: Erneuerung vom Straßenraum Zum Kluxfeld (Startprojekt) 
(Kategorie I, Vorhaben Nr. 22; Handlungsfeld: Straßenraum und Mobilität)  
 
Die rd. 1,25 km langgestreckte Ortslage von Emmen wird quasi doppelzeilig durch die Emmer 
Dorfstraße (K 123) und die Straße Im Winkel erschlossen. Die Bebauung beider Straßenzüge flankiert 
dabei die Niederung des Emmer Baches, die mit ihren Grünländern und Baumbeständen den Ort in einer 
Breite von rd. 200 m einerseits trennt und andererseits maßgeblich prägt. Zwischen den beiden 
Siedlungsleitlinien bestehen südlich der K 122, die gleichzeitig die Ortsgrenze zu Hankensbüttel im 
Norden darstellt, mit den Straßenzügen Wiesengrund, Oerreler Weg sowie Zum Kluxfeld drei 
Verbindungen.  

Aufgrund ihrer Bedeutung für den innerörtlichen Verkehr weisen diese kommunalen Straßenräume 
jeweils eine hohe Frequentierung auf. Neben dem Anliegerverkehr nehmen sie auch Durchgangsverkehr 
auf; und insbesondere die Straßenräume Oerreler Weg und Zum Kluxfeld erschließen den Sportplatz und 
den Friedhof im Südwesten des Ortes. Zudem stellen sie wichtige Verbindungen für den 
landwirtschaftlichen Verkehr dar; denn ausgehend von den bewirtschafteten Hofstellen im alten Ort im 
Zuge der Emmer Dorfstraße gewährleisten sie die Anbindung der Nutzflächen im Westen der 
Gemarkung. Mit Blick auf ihre hohe Beanspruchung und das Baualter ihrer Asphaltbefestigung weisen 
sämtliche drei Querverbindungen deutlichen Erneuerungsbedarf auf.  

Als besonders gravierend stellt sich der Handlungsbedarf im Zuge des Straßenraumes Zum Kluxfeld dar, 
die sich als südlichste Verbindung im Dorf darstellt. Der geradlinig verlaufende Straßenraum weist eine 
rd. 4 m breite Asphaltfahrbahn und breite Grünbankette auf. Aufgrund seiner geringen Breite erweist 
sich der befestigte Straßenraum für den Begegnungsfall als nicht ausreichend, so dass auf die 
Seitenbereiche ausgewichen werden muss. Die teils mit Tragschichtmaterial aufgefüllten Seitenstreifen 
stellen sich entsprechend ausgefahren dar. Dabei ist zu bedenken, dass insbesondere die schwächeren 
Verkehrsteilnehmer (Fußgänger und Radfahrer) im Begegnungsfall in den Seitenbereich ausweichen. 
Aber auch die Asphaltfahrbahn zeigt altersbedingt und mit Blick auf die zugenommenen Belastungen 
starke Beschädigungen (Verformungen, Abplatzungen, Rissbildungen), die vor allem auf einer 
unzureichenden Tragfähigkeit beruhen. 

Im Rahmen der Dorfentwicklung ist deshalb ein grundhafter Neubau vorzusehen, wobei zur 
Stabilisierung des Straßenaufbaus im Niederungsbereich ggfs. besondere Aufwendungen zu treffen sind. 
Insgesamt sollte die befestigte Breite mind. 4,5 m betragen, um den Begegnungsfall zweier Fahrzeuge 
zu gewährleisten. Um zukünftig den schwächeren Verkehrsteilnehmern eine verbesserte 
Verkehrssicherheit zu bieten, wird dabei eine Gliederung der befestigten, niveaugleichen Oberfläche 
vorgeschlagen. Gestalterisch (z.B. durch Materialwechsel oder farblich) könnte dabei eine rd. 3 m breite 
Fläche gegenüber einer rd. 1,5 m breiten Fläche abgesetzt werden, so dass die schmalere Fläche eher als 
Gehweg anmutet und nur im Begegnungsfall überfahren werden würde. Die hauptsächlich als Fahrbahn 
verstandene Fläche würde damit relativ schmal wirken, was wiederum zu einer rücksichtsvolleren 
(langsameren) Fahrweise anleitet. Ggfs. sollte aber zusätzlich eine Verschwenkung oder Verengung 
(z.B. auf Höhe der Brücke) vorgesehen werden, um unangemessene Fahrgeschwindigkeiten zu 
verhindern.  

Empfohlen wird eine Neubefestigung mit einem gerumpelten, farblich nuancierten Betonsteinpflaster 
im Format 21x14x10 cm und verlegt im L-Bogen-Format. Alternativ kann auch zu einer 
Teilbefestigung mit Asphalt geraten werden, was die unterschiedlichen Funktionsbereiche (s.o.) 
unterstreichen würde. Mit der Erneuerung des Straßenaufbaues verbinden sich eine ergänzende 
Bepflanzung sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Durch die Benennung dieses Vorhabens als 
Startprojekt fällt der Materialauswahl auch bei diesem Vorhaben eine große Bedeutung zu; denn sie 
sollte beispielgebend für weitere Vorhaben innerhalb der Gemeinde Hankensbüttel sein!  
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Emmen : Der Straßenraum Zum Kluxfeld  ist unzureichend befestigt. Die Erneuerung sollte den Begegnungsfall ermögl i-
chen; zu beachten ist der Betrieb an der Einmündung  in die Emmer Dorfstraße . 
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Gemeinde Obernholz 
 
Wentorf: Gestaltung der Ortsmitte am Feuerwehrstandort. Aufwertung vom Rundlingskern mit 
Aufenthalts- und Informationsbereich 
(Kategorie I, Vorhaben Nr. 38; Handlungsfelder: Straßenraum und Mobilität, Daseinsvorsorge und 
Tourismus)  
  
Wentorf stellt sich in seiner ursprünglichen Siedlungsanlage als Rundling dar, der in der zweiten Hälfte 
des 12. Jh. etwa zeitgleich mit Wierstorf und Alt-Isenhagen als planmäßige Siedlungsform im Rahmen 
der Binnen- und Ostkolonisation unter Heinrich dem Löwen angelegt wurde. Zunächst wohl 5-7 
Grundstücke umlagerten dabei in Form eines Hufeneisens eine platzartig aufgeweitete Zufahrt, die im 
Übergang der Geestlandschaft zur Niederung angelegt wurde. Auch wenn sich die Bebauung auf den 
alte Höfen vielfach später an die rückwärtig entstandenen Verkehrswege ausrichtete und hier durch 
weitere Ansiedlungen ergänzt wurde, lassen die Grundstücksparzellierung im Ortskern und die auf den 
östlich umgebenden Höfen noch vorhandene Ausrichtung auf den alten Rundlingsplatz die alte 
Siedlungsform eindeutig nachvollziehen.  

Der alte Mittelpunkt des Dorfes wird zudem durch die Anlage der kommunalen Verkehrsfläche 
nachgezeichnet, die bei einem Durchmesser von mind. 22 m in radialer Form asphaltiert ist. Wird diese 
Fläche im Norden und Osten durch die teilweise großvolumige Bebauung auf den umgebenden privaten 
Grundstücken eingefasst, so lagert sich mit kleinem Abstand im Süden das Feuerwehrhaus an, das 
neuerdings um einen Anbau für ein größeres Fahrzeug ergänzt wurde. Da in Wentorf keine weiteren 
gemeinschaftlichen Einrichtungen (auch keine Gasthäuser etc.) bestehen, steht dieses offiziell der 
Feuerwehr gewidmete Gebäude allerdings auch für andere gemeinschaftliche Aktivitäten bzw. 
Versammlungen im Rahmen der Dorfgemeinschaft zur Verfügung.  

Mit Blick auf diese Funktionsvielfalt soll im Rahmen der Dorfentwicklung die Aufwertung der 
Außenanlage sowohl mit Blick auf die Funktion als Treffpunkt als auch hinsichtlich ihrer 
gestalterischen Wirkung auf dem alten Rundlingsplatz beantragt werden. Das umfasst zunächst eine 
teilweise Erneuerung der Asphaltfläche sowie ihrer Entwässerung, die insbesondere im Übergang zum 
Feuerwehrbau stark beschädigt sind. Weiterhin stellt sich die Aufgabe zur Schaffung von einigen 
Stellplätzen, um den ruhenden Verkehr nicht komplett auf der befestigten Verkehrsfläche aufnehmen zu 
müssen.  

Nördlich des Feuerwehrhauses soll zudem eine befestigte Fläche als Terrasse bzw. Freisitz entstehen, 
die bei entsprechenden Veranstaltungen ergänzend zu den Räumen innerhalb des Gebäudes zur 
Verfügung steht. Zudem sollte die Informationstafel aufgewertet und Aufenthaltsmobiliar ergänzt 
werden, damit sich dieser Bereich zukünftig auch für Ortsfremde (z.B. kulturlandschaftlich interessierte 
Radwanderer) als attraktiv erweist. Neben einer ergänzenden Beleuchtung wäre abschließend die 
Anordnung von Grünstrukturen (mit Hecken und vor allem mit Baumreihen aus einheimischen 
Laubbäumen als Hochstämmen) wichtig, um diesen Gemeinschaftsbereich einerseits einzufassen bzw. 
zu schützen und andererseits im Sinne der erhaltenen Rundlingsstruktur angemessen zu betonen. 
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Wentorf: Die Außenanlage am Feuerwehrhaus zeigt sic h weitgehend ungestaltet und wirkt sehr offen. Die Verkehrsfläche 
weist deutliche Schäden auf.  
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Gemeinde Sprakensehl 
 
Behren: Anlage eines Fuß- und Radweges an der Behrener Dorfstraße (L 265) einschl. Bepflanzung und 
Gestaltung vom Potsdamer Platz (Startprojekt/2017) 
(Kategorie I, Vorhaben Nr. 55; Handlungsfelder: Straßenraum und Mobilität, Kultur und Soziales, Tourismus)  
 
Die stark frequentierte Landesstraße 265 zweigt von der B 4 in östlicher Richtung ab, um als Dorfstraße 
die Ortslage von Behren von Westen nach Osten zu durchlaufen. Die Dorfstraße ist geradlinig und ni-
veaugleich auf einer Breite von ca. 6 m ausgebaut. Der Zustand der Fahrbahn weist deutliche Scha-
densmerkmale auf. Darüber hinaus sind die unbefestigten Randbereiche stark ausgefahren, da die Fahr-
bahnbreite für den Begegnungsverkehr zweier LKW nicht ausreichend bemessen ist. Ein weiteres Prob-
lem besteht in der unzureichenden bzw. vollständig fehlenden Entwässerung. Aufgrund des geradlinigen 
Ausbauzustandes ergeben sich oftmals überhöhte Fahrgeschwindigkeiten  
 
Im westlichen Ortseingangsbereich befindet sich die Firma Scheerer, die ca. 80 Arbeitsplätze zur Ver-
fügung stellt. Die Zufahrten zum Betriebsgelände der Firma Scheerer befinden sich außerorts. Da ein 
Großteil der Beschäftigten unmittelbar aus Behren sowie aus umliegenden Ortschaften stammt, macht 
sich das Fehlen einer sicheren Verkehrsführung für Fußgänger und Radfahrer entlang der Landesstraße 
besonders negativ bemerkbar.  
 
Im Rahmen der Neugestaltung des Straßenseitenraumes sollte zur sicheren Verkehrsführung für die 
Fußgänger und Radfahrer ein kombinierter Fuß- und Radweg entlang der L 265 auf der nördlichen Seite 
in einer Breite von 2 m vorgesehen werden. Der Fuß- und Radweg sollte durchgängig auf der nördli-
chen Straßenseite etwa von der Einmündung der B 4 bis zur Zuwegung zum Sportplatz durch einen ca. 
1 m breiten Grünstreifen von der Fahrbahn abgesetzt errichtet werden. Auf dem Teilstück zwischen der 
Gaststätte bis zum Sportplatz könnte der Weg in Form einer wassergebundenen Decke weitergeführt 
werden. Im Bereich der Zufahrt zur Firma Scheerer bietet sich die Errichtung einer Überquerungshilfe 
an, die nicht nur eine sichere Querung der Landesstraße ermöglicht, sondern auch zur Geschwindig-
keitsreduzierung beitragen würde. Um hier eine Querungshilfe errichten zu können, wäre allerdings ein 
Grundstücksankauf notwendig.  
 
Eine weitere Querungshilfe könnte im Bereich des Potsdamer Platzes errichtet werden, wo sich der 
Straßenraum zwischen dem Eichenweg im Süden und dem Weyhäuser Weg im Norden stark aufweitet. 
Der Potsdamer Platz bildet den zentralen Mittelpunkt im Ortsteil Behren und wird von Einheimischen 
und Ortsfremden (Radfahrern) gut angenommen. Der Platz liegt im Einmündungsbereich der L 265 mit 
dem Rotdornweg und dem Eichenweg und ist zwischen den Gebäudekanten mehr als 50 m breit ausge-
baut. Der Platz wird durch zwei Einfahrtsbereiche erschlossen, wobei eine der beiden Einfahrten ca. 8 m 
und die andere ca. 6 m breit ist. Zwischen den beiden Einfahrten befindet sich ein begrünter, mit einem 
Jägerzaun eingefasster Grünbereich mit Denkmal. Im östlichen Seitenraum ist ein kleiner Aufenthalts-
bereich vorhanden.  
 
Um die Aufenthaltsqualität im Bereich vom Potsdamer Platz aufzuwerten, könnte eine der beiden Ein-
fahrten zugunsten der Grünfläche und Ausbildung einer zentralen Einmündung aufgegeben werden. Der 
auf der Mittelinsel vorhandene Baum könnte dabei bestehen bleiben, wenn östlicherseits die neue Ein-
mündung vorbeigeführt wird. Bei einer ausreichenden Fahrbahnbreite von 6,50 m ergäbe sich so eine 
etwa rechtwinklige Einmündungssituation in die übergeordnete Landesstraße, so dass sämtliche Abbie-
gevorgänge verkehrsgerecht bzw. übersichtlich reglementiert werden.  
 
Gleichzeitig könnte die Einfriedung entfernt, der Grünbereich geöffnet und ein reizvoller Aufenthaltsbe-
reich mit Hinweisschild für Ortsfremde und Sitzmöglichkeiten entstehen. Im Zuge des barrierefreien 
Ausbaues der Haltestellen wäre eine Verlegung des zurzeit im Bereich des Waldweges vorhandenen 
Buswarteunterstandes nördlich vom Potsdamer Platz denkbar. Um auch hier eine sichere Überquerung 
der Landesstraße zu gewährleisten, bietet sich die Errichtung einer 2 m breiten Querungshilfe an. Im 
Rahmen der Dorfentwicklung sollte zudem die vorhandene Beleuchtung zugunsten energieeffizienter 
Lampen ersetzt sowie eine ergänzende Bepflanzung im Straßenseitenraum vorgenommen werden.  
 
Die Maßnahme wird seitens der Gemeinde Sprakensehl mit höchster Dringlichkeit bewertet und soll als 
Startprojekt im Haushaltsjahr 2017 beantragt werden.   



DORFENTWICKLUNGSPLAN DORFREGION HANKENSBÜTTEL 
- STARTPROJEKTE - 

 

 Seite 203 
 

Behren: An der geradlinig verlaufenden und schnell  befahrenen Ortsdurchfahrt der L 265 fehlt ein Ge hweg zur Siche r-
heit der Fußgänger. Der Mittelpunkt des Ortes sollt e gleichzeitig aufgewertet werden.  
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Gemeinde Steinhorst 
 
Steinhorst: Neugestaltung des innerörtlichen Wegenetztes - Lachtepark - Zugang Apotheke  
(Kategorie I, Vorhaben Nr. 78; Handlungsfelder: Kultur und Soziales, Straßenraum und Mobilität)  
 
Der Lachte-Park stellt eine Grünfläche am Durchfluss der Lachte im Ortskern von Steinhorst dar. Nörd-
lich schließt sich das ortsbildprägende Haus der Gemeinde als Verwaltungssitz und ehemaliges Schu-
lungsheim an, für das zurzeit eine Nachnutzung gesucht wird. Südlich vom Lachte-Park befindet sich 
der Feuerwehrstandort, der früher namensgebend war. Gegenüber dem südlich und östlich angelagerten 
Straßenzug weist der Park einen deutlichen Höhenversatz von ca. 1,5 m auf, der auf das natürliche Ni-
veau der Lachte-Niederung zurückzuführen ist.  
 
Der Park wird von einem fußläufigen Wegesystem erschlossen, das eine für Fußgänger reizvolle Alter-
native (sowie Abkürzung) gegenüber den straßenbegleitenden Fußwegen darstellt. Die Wege weisen 
allerdings erhebliche Schäden auf und sind bei feuchter Witterung stark vernässt, weil das anfallende 
Oberflächenwasser wegen der Einfassungen mit Rasenkantensteinen nicht auf die umgebenden Grünflä-
chen abfließen kann und der Aufbau keine ausreichende Tragfähigkeit aufweist. Die Schäden im Auf-
bau werden z.T. auch durch die stark verdrückten Rasenkanten, die keine regelmäßige Einfassung mehr 
darstellen, deutlich. Problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang auch die kaum gegebene 
Wasseraufnahme in den Grünflächen, die auf einen zur Staunässe tendierenden Bodentyp zurückzufüh-
ren sind.  
 
Um die eingeschränkte Begehbarkeit der Wege für den Fußgänger, besonders auch vor dem Hintergrund 
der Barrierefreiheit zu gewährleisten, ist eine grundhafte Neubefestigung einschließlich der Tiefbordein-
fassung mit einem gerumpelten Betonsteinpflaster vorgesehen. Damit verbindet sich auch der Einbau 
von Drainageleitungen in den umgebenden Grünflächen, um Schäden durch aufstauendes Wasser zu 
vermeiden und die Grünflächen in weiten Bereichen wieder benutzbar zu gestalten. Darüber hinaus 
sollen auch die Ausleuchtung der Wege sowie die Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch angemes-
senes Aufenthaltsmobiliar bei der Erneuerung berücksichtigt werden. Ein weiterer Zugang von der Stra-
ße Neue Brücke erfolgt über eine Treppenanlage, wobei hier die Stufen und das Geländer aus Sicher-
heitsgründen einer Erneuerung bedürfen.  
 
Unabhängig davon soll der Zugang zur Apotheke, die sich etwa 50 m südlich der Parkanlage an der 
Bahnhofstraße befindet und eine für einen Ort dieser Größe seltene, aber sehr wichtige Dienstleistungs-
einrichtung darstellt, aufgewertet werden. Zurzeit ist der Zugang zur Apotheke nur über eine Treppen-
anlage zu erreichen. Ausgehend vom vorhandenen Gehweg soll ergänzend eine Rampe (mit Geländer) 
geschaffen werden, um auch hier einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Dadurch wird der Stand-
ort der Apotheke erheblich aufgewertet, was sich wiederum auch positiv auf die derzeit notwendige 
Suche nach einem zukünftigen Betreiber als Nachfolge der Alteigentümer auswirken kann.     
 
Das Projekt wird seitens der Gemeinde Steinhorst als wichtigstes Projekt bewertet und soll als Startpro-
jekt 2016 beantragt werden.  
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Steinhorst: Die Weganlage im sog. Lachte -Park  ist abgängig; die Fläche wirkt derzeit wenig einla dend. Die Aufenthalt s-
qualität sollte aufgewertet werden.  
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Samtgemeinde Hankensbüttel 
 
Wierstorf: Neubau eines Gemeinschaftsraumes am neuen Feuerwehrgerätehaus  
(Kategorie I, Vorhaben Nr. 85; Handlungsfeld: Kultur und Daseinsvorsorge) 
 
Das alte Feuerwehrhaus befindet sich auf privater Fläche und kann den aktuellen Anforderungen nicht 
mehr genügen. Die Samtgemeinde Hankensbüttel beabsichtigt daher im Osten der Ortslage von 
Wierstorf eine Grundstücksfläche zu erwerben, um hier ein Feuerwehrhaus mit integriertem Generatio-
nentreff zu errichten. Der Generationentreff soll dabei nicht in Konkurrenz zur im Dorf vorhandenen 
Gaststätte stehen.  
 
Das Gebäude soll eine Fahrzeughalle sowie einen östlich angrenzenden Gemeinschaftsraum umfassen. 
Die Fassade wird als Putzfassade mit Holzverschalung hergestellt. Bei der Dacheindeckung wird ein 
typisches Satteldach mit Ziegeleindeckung gewählt.  
  
Die Zufahrtssituation wird über den nördlich verlaufenden Straßenraum in Richtung Gannerwinkel er-
folgen, während die Ausfahrt im Falle eines Einsatzes über den südlich verlaufenden, breiter ausgebau-
ten Straßenraum Hersiek (Richtung Wentorf), zu führen ist. Die notwendigen Stellplätze sollen auf der 
Grundstücksfläche im östlichen Randbereich vorgehalten werden. Die Zufahrts- und Rangierflächen 
könnten mit anthrazitfarbenem Betonsteinpflaster befestigt werden, das sich deutlich von den Stellplät-
zen abhebt. Um das Grundstück harmonisch in die Landschaft einzubinden, sind zusätzliche Baum-
pflanzungen vorgesehen. Zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität sind das Vorhalten von entsprechen-
dem Aufenthaltsmobiliar und die Befestigung einer kleinen Platzfläche im Außenbereich wünschens-
wert.  
 
Das Projekt wird seitens der Samtgemeinde Hankensbüttel als wichtigstes Vorhaben im Rahmen der 
Dorfentwicklung eingestuft und soll als Startprojekt 2016 beantragt werden.   
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Wierstorf: Der alte Standort der Feuerwehr erweist sich als nicht mehr zeitgemäß. Der Neubau mit gleic hzeitiger Fun k-
tion für Dorfgemeinschaft soll am östlichen Ortsran d entstehen.  
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8 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange   
 
Mit Schreiben vom 12.11.2014 wurden vom Planungsbüro die in der folgenden Liste aufgeführten 
Träger öffentlicher Belange von der Dorfentwicklungsplanung in der Dorfregion Hankensbüttel in 
Kenntnis gesetzt und um Stellungnahme bezüglich vorliegender oder beabsichtigter Planungen und 
Projekte, die Auswirkungen auf die Dorfentwicklungsplanung haben könnten, gebeten: 
 
Abwasserverband Braunschweig 
Agentur für Arbeit, Dienststelle Gifhorn 
Aktion Fischotterschutz e.V. 
Angelsportverein Hankensbüttel und Umgebung 
Avacon AG 
Bewässerungsverband Hankensbüttel und Umgebung 
Bischöfliches Generalvikariat 
Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Bundespolizeiamt Hannover 
Dachverband der Beregnungsverbände 
Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH 
Deutsche Flugsicherung GmbH 
Deutsche Telekom AG 
E.ON Netz GmbH, Regionalzentrum Nord 
Erdgas-Verkehrsgesellschaft mbH 
ExxonMobil Production Deutschland GmbH 
Forstamt Südost, Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Gasunie Deutschland Service 
Gaz de France Produktion Exploration Deutschland GmbH 
Gemeinde Dedelstorf 
Gemeinde Hankensbüttel 
Gemeinde Obernholz 
Gemeinde Sprakensehl 
Gemeinde Steinhorst 
Gewerbeaufsichtsamt 
GLL – Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften 
Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 
Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg 
Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 
Kirchenkreisamt Gifhorn  
KONU, Koordinierungsstelle der Natur- und Umweltschutzverbände im Landkreis Gifhorn 
Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld 
Landkreis Gifhorn 
Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Gifhorn-Wolfsburg e.V.  
LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht 
LGLN – Landesamt für Geoinformation  und Landesentwicklung Niedersachsen 
LSW LandE – Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co.KG, Betrieb Fallersleben 
Naturschutzbeauftragter für das nördliche Kreisgebiet Gifhorn 
Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Gifhorn e.V.  
Nds. Forstamt Unterlüß 
Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Außenstelle Wolfenbüttel 
Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Betriebsstelle Süd 
Osthannoversche Eisenbahn AG 
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Polizeiinspektion Gifhorn 
RWE-DEA AG, Aktiengesellschaft für Mineralöl und Chemie, Vertragswesen 
Samtgemeinde Aue 
Samtgemeinde Eschede 
Samtgemeinde Lachendorf 
Samtgemeinde Wesendorf 
Staatliches Baumanagement Braunschweig 
Stadt Wittingen   
transpower Stromübertragungs GmbH 
Unterhaltungsverband Ise 
Verein für Gewässerschutz 
Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH 
Wasser- und Schifffahrtsamt 
Wasserverband Gifhorn 
Zweckverband Großraum Braunschweig 
 
 
Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände, Sitz Uelzen am 14.11.2014 
 
„Unser Verband bzw. seine Mitgliedsverbände haben zur Zeit keine Planungen oder sonstige Vorha-
ben im Gebiet der Dörferregion Hankensbüttel. Dies wird wohl auch in Zukunft so sein.“ 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr am 
17.11.2014 
 
„Bei der genannten Maßnahme hat die Bundeswehr keine Bedenken. Hierbei gehe ich davon aus, dass 
zukünftige bauliche Anlagen - einschließlich untergeordneter Gebäudeteile - eine Höhe von 30 m über 
Grund nicht überschreiten. Sollte diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem Einzelfalle mir 
die Planungsunterlagen - vor Erteilung  einer Baugenehmigung - zur Prüfung zu zuleiten. 
 
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es sich bei der B4 um eine Verkehrsinfrastruktur von militäri-
schem Interesse handelt. Sollten Änderungen am dem Straßenkörper vorgenommen werden, bitte ich 
um Beteiligung.“ 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH, Hannover am 17.11.2014 
 
„Die Aufnahme der Dörferregion Hankensbüttel in das Dorferneuerungsprogramm des Landes Nie-
dersachsen haben wir zur Kenntnis genommen. Die LEA übt die technische Aufsicht der nichtbundes-
eigenen Eisenbahnen aus. Zuständigkeitshalber können wir nur Aussagen aus diesem Bereich treffen. 
 
Durch die neu hinzugekommenen Gemeinden verlaufen die Bahnanlagen der Osthannoversche Eisen-
bahnen AG (OHE), Nebenstrecke Celle - Wittingen. Wir bitten Sie die OHE als Betroffener mit zu 
beteiligen. Die LEA führt selbst keine Planungen von Bahnanlagen durch. Derzeit sind uns keine Pro-
jekte im Geltungsbereich bekannt, die im Dorferneuerungsprogramm Berücksichtigung finden müs-
sen.“ 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
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Gasunie Deutschland Services GmbH, Hannover am 18.11.2014 
 
„Wie bestätigen den Eingang Ihrer im Anhang befindlichen Plananfrage. Nach eingehender Prüfung 
können wir Ihnen hierzu mitteilen, dass Erdgastransportleitungen, Kabel und Stationen der von Gasu-
nie Deutschland Services GmbH vertretenen Unternehmen von Ihrem Planungsvorhaben nicht betrof-
fen sind.“ 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
LSW Netz GmbH & Co, KG, Wolfsburg am 19.11.2014 
 
„In den oben genannten Gemeinden beabsichtigen wir zurzeit keine Veränderungen an unseren Vor-
sorgungsanlagen Strom und Gas. Ausnahme ist die  Versorgung neuer Baugebiete.“  
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Unterhaltungsverband Ise, Gifhorn am 19.11.2014 
 
„Die Förderung der ländlichen Region über das Dorferneuerungsprogramm wird seitens des Unterhal-
tungsverbandes begrüßt.  
 
Als Unterhaltungspflichtiger für die Gewässer II. Ordnung im Betrachtungsraum bestehen jedoch auf 
den ersten Blick keine direkten Berührungspunkte in Bezug auf die mögliche Förderung von Projek-
ten. Sollte sich aus der Diskussion der Beteiligten ergeben, dass auch die Fließgewässer in den Ortsla-
gen einbezogen werden, ist der Unterhaltungsverband bereit sich in die Planung einzubringen. Derzeit 
gehen wir jedoch davon aus, dass Projekte an den Gewässern oder im Zusammenhang mit den Gewäs-
sern nicht vorgesehen sein werden." 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH, Lingen am 20.11.2014 
 
„In Ihrem Schreiben vom 12.11.2014 baten Sie um Stellungnahme zum o.g. Vorhaben. Eine Überprü-
fung des Sachverhalts ergab, dass im Bereich der geplanten Maßnahme keine Anlagen unseres Unter-
nehmens liegen. Für unsere Beteiligung in dieser Angelegenheit bedanken wir uns."  
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Gemeinde Steinhorst am 24.11.2014 
 
„Mir Ihrer Aufforderung bis zum 12.12.2014 Anregungen zu machen haben wir Probleme. Für uns 
findet eine 1. Infoveranstaltung am 09.11. statt. Dann bis zum 12.12. schon was zu liefern ist uns lei-
der nicht möglich.“ 
 
� Anmerkung: Die Hinweise und Anregungen der Gemeinde Steinhorst wurden im Rahmen der 

Arbeitsgruppensitzungen durch die örtlichen Vertreter eingebracht.  
 
RWE Dea AG, Wietze am 24.11.2014 
 
„Innerhalb der Gemeinden Hankensbüttel und Dedelstorf liegt unser Erdölfeld Hankensbüttel-Süd. 
Mit Ausnahme des Ortsteiles Emmen der Gemeinde Hankensbüttel befinden sich die zugehörigen 
obertägigen Betriebsanlagen außerhalb der Ortslagen. Zu den vorhandenen Anlagen (Bohrungen, e-
lektrische Freileitungen und erdverlegte Leitungen und Kabel) sind nach bergrechtlichen Vorschriften 
Sicherheitsabstände einzuhalten, die sich nach dem Einzelfall richten. 
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Zur Information haben wir einen Übersichtsplan mit unseren derzeitigen Anlagen beigefügt. Für den 
genannten Bereich bitten wir um weitere Beteiligung am Verfahren." 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Samtgemeinde Aue, Wrestedt am 25.11.2014 
 
„Mit vorgelegtem Schreiben beteiligen Sie die Samtgemeinde Aue im Rahmen der Erarbeitung des 
Dorferneuerungsplanes für die Dörferregion Hankensbüttel. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können 
keine konkreten Hinweise und Anregungen zur Erarbeitung der Planunterlagen erfolgen. 
 
Anzumerken ist, dass die verkehrliche Erschließung beider Samtgemeinden, hier insbesondere über 
die Gemeindeverbindungsstraße Lüder - Hankensbüttel, aus Sicht der Samtgemeinde Aue, stark fre-
quentiert wird. Sollte im Rahmen der Erarbeitung des Dorferneuerungsplans dieses thematisiert wer-
den, bitte ich um Mitteilung." 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Avacon AG Prozesssteuerung - DGP, Salzgitter am 25.11.2014 
 
„Ihre Planung berührt keine von uns wahrzunehmenden Belange. Es ist keine Planung von eingeleitet 
oder beabsichtigt. Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten wir Sie, uns an diesem Verfahren 
nicht weiter zu beteiligen.“ 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Geschäftsbereich Infrastruktur Osthannoversche Eisenbahnen AG, Celle am 26.11.2014 
 
„Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben (...). Unsererseits sind in den Ortschaften Hankensbüttel und 
Steinhorst keine Maßnahmen geplant, die Auswirkungen auf ein Dorferneuerungsprogramm haben.“ 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Wolfenbüttel am 26.11.2014 
 
„Durch die o.a. Dorferneuerungsplanung werden Belange, die seitens des Geschäftsbereiches Wolfen-
büttel zu vertreten sind, hinsichtlich der Bundesstraßen 4 und 244 sowie der Landesstraßen 265, 280 
und 282 berührt. Die durch die Orte verlaufenden Bundes- und Landesstraßen befinden sich in der 
Baulast des Geschäftsbereiches Wolfenbüttel. 
 
Im Bereich der Bundesstraße 244 sind geplante Radwegemaßnahmen zwischen Hankensbüttel und 
Repke sowie am Ortseingang von Hankensbüttel zu berücksichtigen. In den Ortschaften Bokel und 
Behren sind Instandsetzungen im Zuge der Landesstraße 265 erforderlich und geplant. 
 
Evtl. vorgesehene Maßnahmen der Dorferneuerung im Bereich der vor genannten Straßen sind früh-
zeitig mit dem Geschäftsbereich abzustimmen. Kosten können vom Land für Dorferneuerungsmaß-
nahmen nicht übernommen werden. Eine endgültige Stellungnahme kann ich erst bei Vorlage der 
Dorferneuerungsplanung abgeben.“ 
 
� Anmerkung: Berücksichtigt in den Kapiteln 3.6 Straßenraum und Mobilität, 4.4.1 Steigerung 

der Verkehrssicherheit und Gewährleistung der Barrierefreiheit und 4.4.2 Verbesserung im Be-
reich ÖPNV. 
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Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover am 27.11.2014 
 
„Aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht Hannover wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Im Planungsbereich befinden sich Betriebseinrichtungen und Erdölleitungen der ExxonMobil Produc-
tion Deutschland GmbH, Riethorst 12, 30659 Hannover, eine Erdgashochdruckleitung der Erdgas 
Münster GmbH, Anton-Bruchhausen-Str. 4, 48147 Münster, sowie eine Erdgashochdruckleitung der 
LandE GmbH, Hinterm Hagen 13, 38442 Wolfsburg. 
 
Bei Erdgashochdruck-/Erdölleitungen ist ein Schutzstreifen zu beachten. Der Schutzstreifen ist von 
jeglicher Bebauung und von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs freizuhalten. 
 
Es wird darum gebeten, die o.g. Unternehmen am Verfahren zu beteiligen und deren Stellungnahme 
auch zur Bestimmung der genauen Lage von Leitungen zu beachten. Weitere Anregungen oder Be-
denken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezugnahme auf unsere Belange nicht." 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Erdgas Münster GmbH, Münster am 12.11.2014 
 
„Als Anlage erhalten Sie einen Übersichtsplan M 1:25.000 und 12 Lagepläne M 1:2.000, in denen 
unsere der öffentlichen Energieversorgung dienenden Anlagen im Planungsraum dargestellt sind. Die 
Verlegung weiter Erdgasleitungen ist in diesem Bereich derzeit nicht geplant. 
 
Die Planunterlagen dienen zur unverbindlichen Vorinformation und sind zeitlich nur begrenzt gültig. 
Die Angaben über Lage, Deckung und Verlauf unserer Anlagen sind so lange als unverbindlich anzu-
sehen, bis sie durch unseren nachfolgend genannte/n Betriebsführer in der Örtlichkeit bestätigt wer-
den.  
 
RWE Dea, Schülinger Str. 21, 27299 Langwedel-Holtebüttel, Tel. 04232/93333. Diese Unterlagen 
dürfen nicht für Leitungsauskünfte an Dritte verwendet werden. Unsere Erdgasleitung ist durch be-
schränkte persönliche Dienstbarkeiten rechtlich gesichert. Nach dem Wortlaut der zur Leitungssicher-
heit eingetragenen beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten sind innerhalb des Schutzstreifens die 
Errichtung von Gebäuden sowie leitungsgefährdende Einwirkungen untersagt. Bei der Planung sind 
die Auflagen und Hinweise des beigefügten Merkblattes Sicheres Arbeiten im Schutzstreifen von Erd-
gashochdruckleitungen zu berücksichtigen. 
 
Konkrete Maßnahmen im Bereich unserer Leitungen - wie z.B. Ausbau von Straßen und Wegen oder 
Neuanpflanzungen - bitte wir frühzeitig mit uns abzustimmen. Unter Umständen werden Sicherungs- 
oder Anpassungsmaßnahmen an unseren Anlagen erforderlich. 
 
Schon jetzt machen wir darauf aufmerksam, dass unser vorgenannter Betriebsführer mindestens eine 
Woche vor Beginn der Arbeiten zu benachrichtigen ist. Arbeiten, die die Sicherheit unserer Leitungen 
gefährden könnten, dürfen nur unter Aufsicht eines unserer Beauftragten erfolgen. 
 
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen und stehen Ihnen für Rückfragen selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung." 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Zweckverband Großraum Braunschweig, Braunschweig am 28.11.2014 
 
„Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der 1. Trägerbeteiligung für die 
Dorferneuerungsplanung in der Dörferregion Hankensbüttel. Als Untere Landesplanungsbehörde so-
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wie als Aufgabenträger für den Öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und Straße nehme ich 
wie folgt Stellung: 
 
Ich bitte Sie, die Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms 2008 (RROP) (insbesondere die 
Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstrukturen in Kapitel II) sowie 
des Nahverkehrsplans 2008 (insbesondere die Zielvorstellungen zur Ausgestaltung von Haltestellen in 
Kapitel C2) für den Großraum Braunschweig bei der Erarbeitung der Dorferneuerungsplanung zu 
beachten. Des Weiteren verweise ich auf die Festlegungen in der Zeichnerischen Darstellung meines 
RROP. 
 
Darüber hinaus möchte ich auf den Masterplan demographischen Wandel hinweisen, den der Zweck-
verband Großraum Braunschweig dieses Jahr unter Beteiligung der Kommunen im Verbandgebiet 
erarbeitet hat. Die definitive Fassung des Masterplans wird voraussichtlich im Dezember 2014 veröf-
fentlicht werden. 
 
Die erwähnten Dokumente sind verfügbar unter www.zgb.de.“ 
 
� Anmerkung: Berücksichtigt in den Kapiteln 4.4 Straßenraum und Mobilität, 4.4.2 Verbesserun-

gen im Bereich ÖPNV und 4.6 Kultur und Daseinsvorsorge. 
 
Stadt Wittingen am 01.12.2014 
 
„Keine Bedenken oder Anregungen zur Planung Dörferregion Hankensbüttel.“ 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Exxon Mobil Production Deutschland GmbH, Hannover am 01.12.2014 
 
„Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) nimmt die Betriebsführung für die Produkti-
onsaktivitäten einschließlich des Betriebs des Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas und Erdöl GmbH 
& Co. KG (BEB), der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und den Tochtergesellschaften wahr. 
 
Wir schreiben Ihnen im Auftrag der BEB, der MEEG und der NEAG, danken Ihnen für die Beteili-
gung in der o.a. Angelegenheit und möchten Ihnen mitteilen, dass von dem Vorhaben eine Vielzahl 
von Betriebsanlagen - siehe beigefügte Liste - betroffen sind. Als Anlage fügen wir außerdem mehrere 
Übersichtskarten bei, in der unsere Anlagen dargestellt sind.  
 
Aus sicherheitstechnischen Gründen haben die aktiven Bohrungen einen Schutzradius von 30 m, wel-
cher von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinwei-
sen, dass aus dem Betrieb der Bohrungen beeinträchtigende Emissionen im Rahmen geltender Gesetze 
bei betrieblichen Aktivitäten möglich sind ohne dass daraus Ansprüche irgendwelcher Art, z.B. Unter-
lassung oder Abwehr, hergeleitet werden können. 
 
Die verfüllten Bohrungen haben einen Schutzbereich mit einem Radius von 5 m, der nicht überbaut 
oder abgegraben werden darf. Darüber hinaus muss die Bohrung jederzeit aus Sicherheitsgründen 
erreichbar bleiben.  
 
An den Leitungen befinden sich Schilderpfähle mit Messanschlüssen zur Messung des Rohr-
/Bodenpotenzials. Im Schutzstreifenbereich bestehen ein grundsätzliches Bauverbot und ein Verbot 
sonstiger leitungsgefährdender Maßnahmen. Dazu zählen auch das Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern, sowie das Setzen von tiefwurzelnden Pflanzen. 
 
Aus Sicherheits- und Planungsgründen ist es unbedingt erforderlich, rechtzeitig vor Beginn jeglicher 
Maßnahmen im Leitungsschutzstreifenbereich oder Sicherheitsbereich der Anlagen Kontakt zu fol-
gendem Überwachungsbetrieb aufzunehmen: 
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ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Betrieb Osthannover, Groß Oesinger Str. 1, 29367 
Steinhorst, Tel. 05148/9899-0. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die genaue Lage/Höhenlage der Leitung(en)/Begleitkabel vor Beginn der 
Detailplanung ermitteln ist. Die Schutzanweisungen fügen wir mit der Bitte um Beachtung bei. Tief-
bau- und Dränagearbeiten mit Maschineneinsatz im Schutzstreifen der Leitungen werden von unserem 
Überwachungsbetrieb ständig beaufsichtigt. 
 
Wir bitte Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen und stehen Ihnen für Rückfragen unter 
05148/9899-0 selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Wir weisen darauf hin, dass unsere Angaben/Planeintragungen zur unverbindlichen Vorinformation erfol-
gen. Die Angaben über Lage, Deckung und Verlauf der o.g. BEB/MEEG-Anlage(n) sind so lange als un-
verbindlich anzusehen, bis sie in der Örtlichkeit durch einen Beauftragten der EMPG bestätigt werden. 
 
Unsere heutige Stellungnahme bezieht sich auf den derzeitigen Planungsstand. Laufende Baumaß-
nahmen sowie zukünftige Planungen sind in dieser Stellungnahme nicht enthalten." 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Uelzen am 01.12.2014 
 
„Die Telekom Deutschland GmbH - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i.Sv. § 68 Abs. 1 
TK - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflich-
ten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dem-
entsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
 
Im Dorferneuerungsgebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Über gegebenen-
falls notwendige Maßnahmen zur Sicherung, Veränderung oder Verlegung unserer Tk-Linien können 
wir erst Angaben machen, wenn uns die Planungen der einzelnen Maßnahmen vorliegen. Sollte der 
weitere Verfahrensverlauf ergeben, dass Belange der Telekom - z.B. das Eigentum der Telekom, die 
ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie ihre Vermögensinteressen - konkret berührt sind, behalten wir 
uns vor, unsere Interessen wahrzunehmen und entsprechend auf das Verfahren einzuwirken. Aus die-
sem Grunde bitten wir Sie um Beteiligung bei den weiteren Planungen. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir für Arbeiten wie Erschließung oder Umlegen von Telekommunikationsli-
nien unsererseits eine Vorlaufzeit benötigen. Daher bitten wir um frühestmögliche Mitteilung, mindes-
tens jedoch 6 Monate vor Baubeginn." 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade am 02.12.2014 
 
„Über die Aufnahme der genannten Ortsteile in das niedersächsische Dorferneuerungsprogramm freu-
en wir uns. Eine Einbindung des örtlichen Handwerks, die Reaktivierung und Ansiedlung dorftypi-
scher Handwerksbetriebe würden wir sehr begrüßen. 
 
Als Interessenvertretung der Handwerksbetriebe im Kammerbezirks Braunschweig-Lüneburg-Stade 
weisen wir darauf hin, die Belange des Immissions- und Nachbarschutzes zur Vermeidung von Nut-
zungskonflikten zu beachten. Betriebliche und existenzielle Einschränkungen sind in Verbindung mit 
Maßnahmen zur Dorferneuerung für bestehende Handwerksbetriebe zu vermeiden. Das örtliche und 
dorftypische Handwerk sollte in die Dorferneuerung eingebunden und existenziell gestärkt werden. 
Der Nachfrage von Gewerken zur Dorferneuerung durch das ortsansässige Handwerk sehen wir 
selbstverständlich gerne entgegen. 
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Benachrichtigen Sie uns bitte hinsichtlich planungsrechtlicher Vorhaben wie Änderungen in der Bau-
leitplanung oder bei baulichen Nutzungsarten, die mit der Dorferneuerung verbunden sind. 
 
Unsere Anregungen verstehen sich als Stellungnahme zum grundsätzlichen Vorhaben der Dorferneue-
rung, nicht als Mitteilung zu möglichen Bauleitplanungen. Für die Dorferneuerung wünschen wir Ih-
nen viel Erfolg.“ 
 
� Anmerkung: An der Planerarbeitung wurden die örtlichen Wirtschaftsbetriebe gezielt durch 

zwei Informationsveranstaltungen am 13.10.2015 und 10.11.2015 beteiligt 
 
IHK Lüneburg-Wolfsburg, Wolfsburg am 04.12.2014 
 
„Zunächst bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Schreiben vom 12.11.2014. Die Industrie- und Handels-
kammer Lüneburg-Wolfsburg hat zum derzeitigen Stand der Planung von betroffenen Unternehmen 
keine weiteren Kenntnisse von Planungsabsichten oder Umständen, die für die Planung bedeutsam 
sein könnten oder dem Projekt entgegen stehen könnten. 
 
Die IHK Lüneburg-Wolfsburg erhebt daher keine Bedenken und wünscht Ihnen viel Erfolg bei der 
Dorferneuerungsplanung. 
 
� Anmerkung: An der Planerarbeitung wurden die örtlichen Wirtschaftsbetriebe gezielt durch 

zwei Informationsveranstaltungen am 13.10.2015 und 10.11.2015  beteiligt 
 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Braunschweig am 04.12.2014 
 
„Das Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig hat die Dörferregion Hankensbüttel mit den 
Gemeinden Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl und Steinhorst sowie deren Ortsteile 
in das Dorferneuerungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. Neu sind die Auswahlkri-
terien für das Förderprogramm, die auf Dorfregionen an Stelle von Einzeldörfern abstellen.  
 
Die Planung soll Entwicklungschancen sowie Zukunftsperspektiven im ländlichen Raum aufzeigen. 
Es geht dabei unter anderem um die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in der Landwirtschaft. 
Ein besonderer Schwerpunkt ist die Revitalisierung der alten Ortskerne und die damit verbundenen 
Innenentwicklung der Dörfer und Schonung landwirtschaftlicher Flächen. 
 
Zur geplanten Dorferneuerung der Region Hankensbüttel weisen wir auf grundsätzliche, landwirt-
schaftliche Aspekte hin, die wir als Fachbehörde zu vertreten haben. Innerhalb der einzelnen Ortschaf-
ten kann der Landvolkverband Gifhorn-Wolfsburg (...) Kontaktdaten der Ortsvertrauenslandwirte zur 
Verfügung stellen.  
 
Art und Anzahl der landwirtschaftlichen Einzelunternehmen der Dörferregion sind der folgenden Ta-
belle zu entnehmen. Die Daten basieren auf der Landwirtschaftszählung 2010 des Landesamtes für 
Statistik.  

 
Gemeinde Landwirtschaftliche Ein-

zelunternehmen insgesamt 
Haupterwerbsbetriebe Nebenerwerbsbetriebe 

Dedelstorf 38 20 18 

Hankensbüttel 18 12 6 

Obernholz 29 20 9 

Sprakensehl 19 13 6 

Steinhorst 11 5 6 
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Allgemeine Hinweise 
 
Als Teil der Strukturpolitik des Landes für die ländlichen Räume soll die Dorferneuerung maßnah-
menorientiert an einem Ausgleich der Entwicklungsdefizite mitwirken. Sie soll dazu beitragen, die 
unverwechselbare Eigenart ländlicher Siedlungsstrukturen zu bewahren und die Dörfer in ihrer Funk-
tion als Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum an zukünftige Erfordernisse anzupassen. 
 
Aus Sicht landwirtschaftlicher Betriebe ist insbesondere ihre Zielsetzung hervorzuheben. 
 
• ländliche Siedlungen als Standort land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zu erhalten und zu ver-

bessern, 
• Wirtschaftserschwernisse land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zu beseitigen und deren Ar-

beitsaufwand zu verringern, 
• die Umweltwirkungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe mit den Erfordernissen zeitgemäßen 

Wohnens und Arbeitens in Einklang zu bringen und 
• die Lebensverhältnisse bäuerlicher Familien zu verbessern. 
 
Um diesen Zielsetzungen gerecht zu werden, sind bei der Erstellung des Dorferneuerungsplanes insbe-
sondere die folgenden Aspekte eingehende zu bearbeiten: 
 
• Erfassung der Betriebe, 
• Hofstellen (z.B. Lage und Größe, Erreichbarkeit, Erweiterungsmöglichkeiten, Bausubstanz), 
• Verkehrssituation (z.B. Anforderungen an Straßengestaltung, Engpässe, Sichtverhältnisse) bei 

Neugestaltungsmaßnahmen sind die Belange des landwirtschaftlichen Verkehrs besonders zu be-
achten. Auch Straßenzüge in der Ortsrandlage müssen für größere land- und forstwirtschaftliche 
Maschinen und Geräte passierbar bleiben. Zu berücksichtigen sind auch Verkehrsentwicklungen, 
die sich z.B. in Verbindung mit neuer Wohnbebauung ergeben können, 

• Viehhaltung und Getreidetrockung/-lagerung (einschließlich Vermeidung/Lösung von Immissions-
konflikten). 

 
Die hieraus resultierenden Anforderungen der Landwirtschaft an die dörfliche Entwicklung sind in der 
Dorferneuerungsplanung darzustellen, z.B. in Form von Hinweisen an die Bauleitplanung. Sofern 
Material- und Gestaltungshinweise gegeben werden, darf hierdurch der Spielraum landwirtschaftlicher 
Betriebe für arbeitswirtschaftlich sinnvolle und kostengünstige Lösungen nicht eingeengt werden. 
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Übernahme in gemeindliche Baugestaltungssat-
zungen.  
 
Die Dorferneuerungsplanung sollte verdeutlichen, dass Maßnahmen landwirtschaftlicher Betriebe bei 
der Antragsbewilligung vorrangig zu fördern sind. Auf die Möglichkeit einer Förderung von Maß-
nahmen zur unmittelbaren Verbesserung der einzelbetrieblichen Produktionsbedingungen und der 
Wettbewerbsfähigkeit sollte ausdrücklich hingewiesen werden. Wir empfehlen bei Bedarf Konzepte 
zu entwickeln, die die sinnvolle Umnutzung von Gebäudesubstanzen auslaufender Betriebe aufzeigen. 
Um den Zielen der Dorferneuerung gerecht zu werden, sollte in die Planung bzw. in die Arbeitskreise 
die örtliche Landwirtschaft frühzeitig eingebunden werden. 
 
Wir bitten, unsere o.g. Ausführungen bei der Erstellung des Dorferneuerungsplanes zu berücksichti-
gen. Weitere Hinweise werden sich aus der Beteiligung der örtlichen Landwirtschaft im folgenden 
Planungsprozess ergeben." 
 
� Anmerkung: Berücksichtigt in den Kapiteln 3.1 Landwirtschaft und 4.1.4 Entwicklungsmög-

lichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe sichern. Eine gemeinsame Informationsveranstal-
tung für die aktiven Landwirte in den beiden Dorfregionen Hankensbüttel und Wahren-
holz/Schönewörde wurde am 03.11.2015 durchgeführt.   
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Wasserverband Gifhorn am 04.12.2014 
 
„Finden im Zuge der Dorferneuerung Straßenerneuerungen statt bzw. sind diese vorgesehen, bitten wir 
um Mitteilung, sobald die Entscheidungsfindung abgeschlossen ist. Nur so kann von Seiten des Was-
serverbandes gewährleistet werden, dass evtl. erforderliche Sanierungsmaßnahmen an die Anlagen des 
Wasserverbandes mit den Maßnahmen der Dorferneuerung koordiniert werden können.“ 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Niedersächsisches Forstamt Unterlüß am 05.12.2014 
 
„In baulicher Hinsicht sind keine forstlichen Planungen bekannt. Es wird aber angeregt, insbesondere 
in den westlich Hankensbüttel gelegenen ehem. Heidedörfern gezielt Eichen zu pflanzen, um den typi-
schen Charakter der Dörfer zu erhalten. In den meisten Fällen dürften die vorhandenen Eichen deut-
lich älter als 100 Jahre sein und werden hoffentlich auch noch lange stehen. Gleichwohl sollten sinn-
volle Verjüngungen der bestehenden Bereiche oder Anpflanzungen auf neuen Flächen (Ortsrand, in-
nerörtliche Freiflächen) gefördert werden." 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Samtgemeinde Lachendorf am 08.12.2014 
 
„Ich muss Ihnen mitteilen, dass seitens der Samtgemeinde Lachendorf gegenwärtig keine Anregungen 
und Hinweise zu der geplanten Dorferneuerung vorzubringen sind.“ 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Deutsche Flugsicherung am 09.12.2014 
 
„Durch die oben aufgeführte Planung werden Belange der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bezüg-
lich § 18 a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden daher unsererseits weder Bedenken 
noch Anregungen vorgebracht. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht notwendig. Von dieser 
Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gem. § 31 LuftVG unberührt. 
 
Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von unserer Stellungnahme informiert.“ 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
TenneT TSO GmbH, Lehrte am 09.12.2014 
 
„Die Planung berührt keine von uns wahrzunehmenden Belange. Es ist keine Planung von uns einge-
leitet oder beabsichtigt. Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten wir Sie, uns an diesem Ver-
fahren nicht weiter zu beteiligen." 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Kirchenamt in Gifhorn am 11.12.2014 
 
„Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Sprakensehl kann sich vorstellen, dass beim Pfarrhaus mit dem Bau-
jahr 1758 die Dacheindeckung erneuert wird und die Außenwände gedämmt werden. Auch wird ge-
prüft, ob die Kirchturmspitze erneuert werden muss. Der ortsbildprägende Charakter soll erhalten 
bleiben.  
 
Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Steinhorst erwägt eine Fachwerksanierung der alten Friedhofskapelle. 
Der ortsbildprägende Charakter soll erhalten bleiben. 
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St. Pankratius ist die älteste Kirche in der Heidmark. In einer kaiserlichen Schenkungsurkunde wird sie 
1051 im Zusammenhang mit der ersten offiziellen Erwähnung von Honengesbuthele als Sitz eines Pfarr-
bezirkes beschrieben. Vermutlich wurde die Kirche also bereits vor der Jahrtausendwende erbaut. Der 
Entstehungszeit entsprechend wurde zuerst ein romanischer Bau geschaffen, mit bis zu zwei Meter di-
cken Mauern. Darin gab es nur kleine Fenster, die wenig Licht in die Kirche fallen ließen. Ein Turm 
gehörte vermutlich immer schon zur Kirche. Nach rund 500 Jahren wurde das Gewölbe in der Gotik 
ersetzt.  
 
Durch das deutlich höhere Gewicht wurden die tragenden Seitenwände allerdings nach außen gedrückt. 
Um dem entgegenzuwirken, wurden Strebepfeiler an die Kirche gesetzt. In den Deckengewölben sind 
gut erhaltende Malereien aus dem 15. und 18. Jahrhundert zu sehen. Sie stellen unter anderem das Para-
dies mit Bildern aus der Lüneburger Heide dar. Ein beeindruckendes und den Kirchraum beherrschendes 
Element ist ein Triumphkreuz, das vermutlich um 1230 entstand und aus einem Stück Eichenholz gefer-
tigt wurde. Auch das Geläut gehört zu den ältesten in der Region, eine der sieben Glocken wurde bereits 
um 1250 gegossen. Die Pankratius-Kirche ist für jeden zur Einkehr und Besichtigung verlässlich von 
Ostern bis Erntedank eines jeden Jahres immer montags bis samstags von 8 - 12 Uhr geöffnet. 
 
Derzeit werden in Hankensbüttel die umfangreichen Kosten für die Außeninstandsetzung der Kirche 
Hankensbüttel und des Turmes durch das Amt für Bau- und Kunstpflege Lüneburg ermittelt. Das Er-
scheinungsbild der Außenfassade soll nicht verändert werden. Die Gesamtflächen sind auf Putz- und 
Mauerschäden zu untersuchen. Schadhafte Bereiche sind auf mineralischer Basis zu erneuern. Insbeson-
dere sind hierbei die Chorpfeiler sowie die Sockelzonen zu berücksichtigen. Die Sandsteinabdeckungen 
der Pfeiler sind zum Teil abgängig und müssen erneuert werden. Die Dachentwässerung ist insgesamt zu 
überprüfen und wo notwendig zu reparieren. Auch die Dacheindeckung ist in einigen Bereichen abgän-
gig und muss erneuert werden. Das Außenholzwerk des Fachwerkes, der Dachkästen sowie der Spros-
senfenster und Eingangstüren bedarf eines Renovierungsanstriches. Der unmittelbar an die Kirche an-
grenzende Bewuchs ist im Zuge der Arbeiten zurück zuschneiden. Das Sandstein-Ehrenmal auf der Ost-
seite soll durch einen Restaurationsbetrieb einer Überprüfung sowie Konservierung mit Teilrestaurierung 
unterzogen werden. Gleiches gilt für die auf der Südseite befindliche Sonnenuhr. 
 
Bisher haben weder die Kirche noch der Turm einen Blitzschutz. Dieser muss nachgerüstet werden. In 
der Detailanalyse stößt man derzeit auf zusätzliche Problemzonen. Wir gehen von weit mehr als 200.000 
€ Kosten aus. Die Landeskirche Hannover wird sich aufgrund der herausragenden Stellung des Sakral-
gebäudes und der Dringlichkeit der Substanzerhaltung auch mit einem noch nicht festgelegten Anteil an 
der Finanzierung beteiligen. Nach dieser umfangreichen Baumaßnahme möchte die Kirchengemeinde 
auch ihre Außenanlage um die Kirche neu gestalten und kooperiert mit der Kommune, die das Nachbar-
grundstück besitzt, so dass eine gemeinsame und gleichförmige Planung im Zentrum des Dorfes kom-
men soll. Zum Beispiel sollen dabei die Wege und Höhe des Kirchengeländes barrierefreier gestaltet 
werden, die durch alle Einwohner als gut und gerne angenommene Abkürzung der Wege genutzt werden 
und auch um dem demographischen Wandel Rechnung zu tragen. In dieser Neugestaltung der Außenan-
lagen ist das Planungsbüro Warnecke mit beteiligt.  
 
Die Ev.-luth. Kirchengemeinden Hankensbüttel, Sprakensehl und Steinhorst erhalten jeweils Kopie die-
ses Schreibens." 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
KONU - Koordinationsstelle der Natur- und Umweltschutzverbände im Landkreis Gifhorn am 
11.12.2014 
 
„Vielen Dank für Ihre Anfrage in Bezug auf die Dorferneuerungsplanung der Dörferregion Hankensbüt-
tel. Ich habe sie an die in der KONU zusammenarbeitenden Verbände weitergegeben. 
 
Bisher habe ich noch keine Rückmeldung über diesbezügliche Planungen oder Hinweise bekommen. 
Während unserer Arbeitskreissitzung in der nächsten Woche werde ich Ihr Vorhaben noch einmal an-
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sprechen und evtl. Hinweise an Sie weiterleiten. Ich selbst werde nicht an dem von Ihnen genannten 
Arbeitskreis teilnehmen, dafür fehlen mir die erforderlichen Ortskenntnisse.“ 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Bundespolizeidirektion Hannover am 12.12.2014 
 
„Die Belange der Bundespolizeidirektion Hannover werden durch Ihr Vorhaben in dem oben genannten 
Bereich nicht berührt. Ich habe keine Anregungen oder Bedenken. Für Ihre weitere Planung wünsche ich 
Ihnen viel Erfolg." 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH am 12.12.2014 
 
„Wir teilen Ihnen mit, dass die Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH gegen die von Ihnen 
geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekom-
munikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist 
unsererseits derzeit nicht geplant.“ 
 
� Anmerkung: Zur Kenntnis genommen.  
 
Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH, Gifhorn am 15.12.2014 
 
„Zur geplanten Aufstellung des Dorferneuerungsplanes nehmen wir als Konzessionsinhaber der im 
Landkreis Gifhorn verkehrenden Buslinien wie folgt Stellung: 
 
In den Ortslagen Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl und Steinhorst befinden sich diver-
se Bushaltestellen unseres Unternehmens, die im Hinblick auf die neueste Fassung des Personenbeförde-
rungsgesetzes vom 07.08.2013 nicht den Belangen der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten 
Menschen entsprechen. So sieht das PBefG für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis 
zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit vor.  
 
Aus Sicht des Verkehrsunternehmens sollte daher im Rahmen der baulichen Maßnahmen die Sanierung 
der Haltestellenanlagen erfolgen. Die Ausführung sollte als Kap mit Kasseler Board (niedrige Version) 
erfolgen, um eine ausreichend große Aufstellfläche vorhalten zu können und um das bei einer Bucht 
eintretende "Überschieben" der vorderen rechten Fahrzeugecke zu verhindern. Ebenso sollte die Länge 
für das Halten eines Gelenkbusses ausgelegt sein. Ebenfalls ist es wünschenswert, dass die Aufstellung 
des Wetterschutzhauses so erfolgt, dass sich dieses gegenüber der Tür 1 des haltenden Busses befindet. 
 
Auf Grund der hohen Anzahl von Haltepunkten in den genannten Gemeinden bitten wir um einen Orts-
termin, bei dem die einzelnen Standorte und die jeweiligen Bedarfe gemeinsam mit Ihnen aufgenommen 
werden können. Bitte beachten Sie, dass in den genannten Ortschaften ebenfalls die Bischof Brauner 
GbR (BBG) verkehrt." 
 
� Anmerkung: Im Rahmen der Planerarbeitung fand am 14.07.2015 ein gemeinsamer Abstim-

mungstermin mit dem zuständigen Vertreter der Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn (Herr 
Glinschert) und dem Vertreter der Firma Bischof Brauner (Herr Brauner) statt, um die allgemei-
nen Anforderungen einer barrierefreien Haltestellengestaltung sowie konkrete Fragen bzgl. mögli-
cher Haltestellenverlegungen zu erörtern.    

 
Bischof Brauner GbR (Busreisen), Wesendorf am 08.01.2015 
 
„Wir bitten hiermit um Benachrichtigung für die geplanten Termine der Arbeitskreise Erarbeitung Dorf-
erneuerungsplan für die oben genannten Regionen." 
 
� Anmerkung: siehe oben  
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